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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
XXX, mit dem Bestimmungen zum Schutz 
der Verbraucher getroffen werden (Kon­

sumentenschutzgesetz - KSchG) 

'Der Natlionallr3Jt halt beschlossen: 

I. HAUPTSTüCK 

Besondere Bestimmungen für Verträge zwismen 
Unternehmern und Verbraumern 

Albschnüt I 

Geltungsbereim 

§ 1. (1) Dieses Hauptstück gilt für Rechtsge-
'schäfte,3Jfl denen . 

1. einerseits jemand, für den das Geschäft z~ 
Betrieb seines Unternehmens gehört, (im folgen­
den kurz Unternehmer genannt) und 

2. ander,erseÜlts jemand, für ,den ,diesnidtt zu­
trifft, (im folgenden kurz Verbraucher genannt) 
hete~ligt Md. 

(2) Unternehmen ,im Sinn des Abs. 1 Z. 1 
ist jede auf Dauer an~elegte OrganJisatJion selb­
'ständi~er w~rtschaft1icher Täcigkelit, mag sie auch 
nicht auf Gewinn ger~chtet sein, eins chlii eß1ich 
der Tätigk,ei<Oen der jur~cischen Personen des 
öffentlichen Rechtes. 

(3) Geschäfte, d.ieeine na,türLiche P,erson vor 
AUlfnaihme des :Betri.elbes ,ihr,es Unternehmens zur 
Schaffung der Vo.raUiSsetzungen ,dafür tätligt, ge­
hören noch nimt im Sinn des Abs. .1 Z.l IZU 

.diesem Betrielb. 

(4) Dieses Hauptstück giLt nimt für Verträge, 
,die jema,nd:cls Aribeitnehmer oder .arbeitnehmer­
ähnlime Person (§ 2 Abs. 1 ,ArbGerG) mit .dem 
Arbeti,tgelber schließt. 

§ 2. (1) Dieses Hauptstück läßt Regelungen 
unberührt, nach denen die hier vor,gesehen,en 
Rerutsfolgen än anderen FäHeneintr,eten. 

(2) Soweit ;in Veretinlba.rungen von diesem 
Hauptstück zum Nachteil des Verbrauchers ab­
gewichen wird, sind sie unwirksam. 

Abschnitt 11 

Allgemeine Regeln 

R'ü~tr~ttsl1echt 

§ 3. (1) Ha.tder Verhr3JUch'er seine Vertrags­
erklä:rung weder in ,den vom Unternehmer für 
seine geschäftlichen Zwecke dauernd benützten 
Rä<utmen noch hetieinem von diesem .dafür auf 
einer Messe oderelnem Ma,rkt Ibenütztlen Stand 
abgegeben, S'O kann er von ,seinem Vertra.gs,antrag 
oder v'Om Vertragzurücktr:eten. Dieser Rück,tnitt 
kann his ZlUm Zustandekommen ,des V'ertr.ages 
oder danach 'binnen einer Woche ,erklär,t werden; 
die Fr:i&t heginnt mit der Ausfolgu'ng einer Ur­
kunde, ,die (ZjU'mindest den N:limen und die 
Anschrift des Unternehmers sow,ie 'eine Beleh­
rurig über das Rücktrittsr.echt efl'th~lt, an den 
Verbraucher, frühestens jedoch mrut dem Zustan­
,dekommen ,des Vertrages zu :la,ufen. Handelt es 
sich nicht um ein Abzahlungsgeschäft (§ 16), 
so erlischt ,das Rücktrittsrecht spätestens 
einen Mona:t nach dem Zusoandek'Ommen des 
Vertrages. 

(2) Das Rücktrittsrecht besteht auch dann, 
wenn :der Unternehmer 'Oder ,ein mit.ihm zusam­
menWlirkender DI"1tter den Vie~bra,ucher im Rah­
men einer Werbefahrt, einer Ausflugsfahrt oder 
einer ähnLichen V,erans~ltung ,in ,d,ie vom Un­
,terneihmer für serne geschäfdichen Zweck,e benütz­
ten Räume gebracht hat. 

(3) Das Rücktrittsrecht steht ,dem Vefloca:ucher 
nicht zu, 

1. wenn 'er selbst .die ,geschäf1.11iche Verbin­
dungmirt: dem Unternehmer oder ,dess'en Beauf­
tragten zweck,s Schltießung <lieses V,ertrages ange­
hahnt hal1:, 

2. wenn dem ZuS'tandekommen des Ventrages 
keine Bespr,echung zWJisch,enden Beteiligten oder 
ihren Beauftragten vorangegangen ist oder 

3. bei Verträgen, hei ,denen d1e beidense:!oigen 
Leistung,en sofort zu erbringen sind, wenn sie 
üblich'erweise von U ntemehmern a,ußema'lb ,~hrer 
Geschäftsräume geschloS'sen werden und das ver­
einbarte Etlitgelt 100 S, 'Oder wenn das Unter­
nehmen nach seiner Natur nicht [n ständigen 
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2 744 .der Beilagen 

Geschäftsr~umen 'betrieben wird und da's Ent­
@ek 300 S nicht 1ü1berste1gt. 

(4) Der Rücktritt bedarf zu seiner Rechtswirk­
samkeit der Schriftform. Es genügt, wenn der Ver­
braucher ,ein Schdfbstück, ,das seine Vertragser­
klät"IUng oder dJi,e Ides Unternehmers enthält, dem 
Unternehmer oder dessen Beauftragten, der an 
den Vertragsverhandlungen mitgewirkt hat, mit 
einem Vel"!ffierk zurückstellh, der ,erkennen läßt, 
daß der VeIibraucher ,die Alufrechterhakung des 
Vetrages r.lJbI.ellmt. Es genügt, wenn ,die Erklärung 
~nnerhaJ~b .des cim Abs. 1 .genannten Zeitraumes 
aJbgesendet wird. 

§4_ (1) TI1i~t :der VerbraJUcher nach § 3 vom 
Vertrag 'zu.rück, so hat Zug UIffi Zug 

1. ,der Unternehmer alle empfangenen Leistun­
gen SaJffiJt gesetzLichen Zinsen vom Empfangstag 
an z,urück:oU'entaltüen und den vom Verbraucher 
,auf. di·e Sache .gemachten notw,endJigen und 
nÜ't2)Lichen Alllfwand 7!U erset:oen, 

2. ,der Verbrauch,er die empfangenen Leistun­
gen zurückz'ustellen und ,dem Unbernehmer ,ein 
angemessenes Ent~elt für die Benützung, ein­
sch~ießlich ,einer Enüschädligung für eine dam.it 
verbundene Minderung des gemrunen Wertes der 
Leistung, zu zahlen; die übernahme der Leistun­
gen !in die Gewahl'same ,des Verhl'auchers ist für 
sich ill~ln tnicht als ~errt:mindel"!Ufig anzuseh,en. 

(2) Ist ,die Rückste1imng der V'00Il Unternehmer 
bereits erbradI,tenLeis,tungen unmöglich oder 
unnunLich, so .hat derV:erbraucher dem pnter­
n:ehmer ,del'enWert w v.ergüten,soweit si,e ihm 
zum MaI\en und iiJbeI'WIiegenden Vorteil gerei~ 
ehen. 

(3) Die Albs. 1 und 2 lassen Sch:adens,ersatz­
ansprüche unlberühl1t. 

<KosteDIVoranschläg,e 

§ 5. (1) Für die Et"lslteLlung ,eines ~os,tenyoran­
schlags (§ 1170 a ABGB) durch den Unterneh­
mer hat der Veribratucher ein Ewgeknur ,dann 
zu za-hJen, wenn er vorher ,auf ,diiese Zah1ungs­
pflicht hingewiesen worden list. 

(2) W~l'd dem Vemr;t'g ein Kos'tenyoranschlag 
des Unternehmel's zugrunde geLegt, \So ~ilt dessen 
Rich1ligkei:t -als gewährlelistet;, wenn nicht das 
Gegenne~l ausdrück1ich .erkläm rist. 

2. ein bestimmtes Verhalten des Verbrauchers 
aIs AbgaJbe oder Nichtalbgahe einer Erklärung glih, 
es sai ,denn, der VeIibl"!aJUcher wwd bei ß.e~inn -der 
Mefür vorgesehenen Frist auf die Bedeutung 
seines Verha'Itens !besonders hingewlies,en und hat 
:our Albgalbe ,einer ausdrücMichen ErkJärungeine 
·angemessene 'Pmst; 

3. eine für den V'el"!braucher1"echclich bedeut­
'same ErMärung des Unternehmers, die jenem 
.nichItZlUge~angen list, al,s ihm :OUlgegangen gliJt, 
soJern es stich nicht um ,d~e WirksaJffike~t einer 
an die ZlUIetzt :bekanntg,egebene Anschrift des 
Verbrauchers gesendeten Erklärung für ,den fall 
handelt, daß der Verbraucher ,dem Unternehmer 
eine Ander<U!ng ,seiner Anschrift nicht bekannt-
'gegeben hat; , 

4. eine vom Venbr.aucher dem Unte~nehmer 
oder einem Dritmen abzugebende An:oeige oder 
Erklärung einer striengeren Form ,als der Schrif1t­
forun oder besonderen Zugangserfordemissen zu 
genügen halt; 

5. dem Untern;ehmer aufsei:n Ve~.Ia,ngen für 
seline Leistung ein höhet"les ,als da-s bei. der V'er­
tngsschHeßung hesoimmte Entgelt zusteht, es sei 
denn, daß ·rue für die Erhöhung maßgebenden 
Umstände IDl Vet"lvrag umschmeben sind und ihr 
Eintritt nJicht vomW,ilJen ·des Unbernehmers 
albhängt; , 

6. das Recht des Vrertbl1aJuchers, seine Leistung 
nach § 1052 ABGB 'blsz,1itBe~tkung ,oder 
Sicherste1Lung der Gegenleistung ,ZU. verweigern, 
für ·den Fall ,'a.u;sgeschlossen- oder ~ingesi:hränkt 
wlird, daß der Unternehmer seine LeistUng ri.icht 
ver;tragsgemäß, erhr~ngt oder [hj:leErbnilngUillg 
durch ~eine schJlechven V:ermögensverhäLtnisse, di·e 
idem Venbraucher zm Zeirt: der V,ertragssch1ießung 
weder bekannt waren noch hekannt :Sein mußten, 
-gefähl"!det ist, lindern etwa das LeistlUngsv,el"!Wei­
g,erungsrecht davon abhängi.g gemacht wird, daß 
der Unternehmer Mängel seiner Leistung raner­
kennt; 

7. ein dem V,erbraucher nach ,dem Gesetz zu­
stehendes Zurückbeh,ailrungsrecht aJusgeschlossen 
oder ,eingeschdnkt w.i~d; 

8. ,das Recht ,des V ~rbraiuchet"ls, senne V,erlbind­
lichkeiüen, ,durch AufrechnJUng aufzuheben, für 
den f,allider Zahlungsunfähigkeit desUnterneh­
mers oder für Gegen.forderunglm aJUlsgesch,lossen 
oder eing'eschränkrt wlird, ,die .im ,rech,d,ichen Zu-
,sammenhang mit derV.erbindJ.ichkeirt: des V'er-

Unzulässtige Vertm~bestandlteüJ.,e Ibmuchers stehen,we g,eIlichtllich festgestellt oder 

§ 6. (1) Für den Verbraucher sind besonders ,di.e vom Unternehmer anerkannt worden 'sind; 
solche Vertr:agsbestJimmungen I~Sinn des § 879 9. eine Pflicht .des Unternehmers zum Ersa-tz 
ABGB jedenfalls micht y,erbind1ich, nach denenernes Schad'ens für ,den Fall a:usgeschlossen wtird, 

1. sich der Unternehmer .für die Annahme oder .daß er oder ,eine Per,son, für cLie ler einZlustehen 
Ablehnung eines Vertr,agsantrags des Verbraru- hat, den Schaden yo.rs~tz.1iCh oder gwb f,mr­
mers eine Fr,ist aushedingt, ,dierunang,emessen lässilg y,erschuLdet hat; 
lang oder nicht hinreichend bestimmt ist, oder 10. der Uiliternehmer oder mne seinem E~nfluß­
der Verbraucher während einer solchen Frist an 'heI\eich unterLiegende stel1~ O:derPersonermZich­
den Vemrag g.dbu.nden~st; Itigt wird, mirt: ibindertderW,j;rlwngfÜr den Ver~ 

744 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 70

www.parlament.gv.at



744 der Beilagen 3 

bna.uch.er darüther Z!Uentscheiden, ob die !ihm 
vom Unternehmer erbrachten Leistungen der 
Vel1einbarung entsprechen; 

11. dem Verbraucher eine iBeweisla,stauferlegt 
Wlird, ,rue ,ihn von Gese~es wegen nicht ,tni.fft; 

12. ,dl1e Rechte des V'ertbrauch'ers ,auf eine Sach.e, 
,aue der UnternehmerzUlr Beal'beitung übernom­
men hat, in runangemessen l~urzer Fl1ist verfal-
len. . 

. (2) Sofem der Unternehmer nJicht beweist, 
daß~eQm ,einzeLnen au,sgehandelt worden slin'd, 
g;~1t ,das gleiche aruch für V,el1tl'agsbestimmungen, 
nach denen 

1. .der Untel'nehmer ohne sach1iche R,echtfer­
,tJigung vom Vertragzurückl!reten kann; 

2. dem Unternehmer das Recht eingeräumt 
Wiird, . seine Pfli.chten oder ,den gesaJffi'llen Vertrag 
mit schuldbefre~ender Wiirk,ung einem Drliltten 
lJuÜ!bel'binden, ,der Mn Vertnag llJicht namentlich 
genannt ist; 

3. der Untemehmer .eIDe von Imm zu erbnin­
gen'de Leis·tung ,einscitig ändern oder VOn Ohr 
abweichen kann, es sei denn, die Knderrung 
beziehungsweise Abweichung ist dem Verbraucher 
zumutbar, besonders weil sie geringfügig und 
sachlich gerechtfertigt ist; 

4. dem Unternehmer Guf sein Verlangen für 
seine innerha~b ,"on drei Monaten nach der V,er­
trags·schlließung zu .erbringende Leis,rung ,ein 
nohenes a:ls das lIDebeihestJimmte Entgelt zust,eht; 

5. eine Pfl,icht des Unternehmers zum Ers,atz 
eines Schadens an einer Sache,die ·er zur Blear­
beitung ubernommen hat, .a.usgesch,lossen oder 
beschränkt wird. 

Reugeld 

§ 7. Ist du V,erbraucher zur Zahlung eines 
Reugddes (§ 909 ABGB) verpflichtet, so kann es 
,der Rich'ter in mnngemäßer Anwendung des 
§ 1336 Abs. 2 ABGB mäßigen; 

Gewährleistung 

§ 8. (1) Ist der Un~ernehmer nach § 932 ABGB 
verpfl~chtet, seine Leistung zu vertbessern oder 
Fehlendes nachzutragen, so hat er diese pflicht 
nach Wahl des Verbrauchers 'an dem Ort zu 
erfüllen, 

1. ,an ,~em d~e Sach;e ü'ber,geben wOl'den ,ist, 
. 2. der: 1m Inl'andLiegt '1llld 

a) nach ·dem ,der Unternehmer ,dI~e Sache ver­
trag·sgemäß Ibefördert oder versendet hat 
.o·der 

'b) ~n ·dem sich d1e Sache gewöhnliich befind­
det,sofern ·dieser Ort für den Unternehmer 
nJicht üherI'aschend sein mußte und sofern 
nach der ,Art ,der Sach.e deren Beförderung 
zum Untlernehmer für ,den Verbraucher 
untunlich ist. 

(2) Ist es dem VerhralUcher 7nl:Inutibar, die 
Sache dem UntleI'noomer 2)U' 's,enden, 'SO' kann 
dieser diese übersendung verlangen, er hat jedoch 
,der,en Gefiahr IUIld Kos'ten ~u tra.gen. 

(3) A,uf Verlangen 'des Ver'bralUchers hat ,der 
Untlernehmer seine Pflicht auch ,an einem andenen 
im lniland .g,e1egenen Ort 7;U el'fülilten; der Ver­
Ibr3!ucher hat jedoch die Mehrko~ten und c:Li:e Er­
.höhung ,der Gefahr zu 'tJragen, eL1e siich aus der 
ILeiswng ,an diesem aneLeI'en Ol1ter,geben . 

§ 9. Gewährleistungsansprüche des V.erbra.u­
ch,ers ·dürfen nur durch Vefleinhar,unge:n he­
'schränkt werden, nJach denen 

1. sich der Umernehmer bei einer Gattungs­
schuld von den Ansprüchen <liUJf Aufhebung des 
V,el1tmges oder auf angemessenePreisrrunderung 
dadurch befreien ka·nn, ,daß .er· in angemessener 
Frist die m:l!nge1hafu:e Sache geg,en eine mängel­
rfreie <IIustauscht; 

2. s,ich ·der Unternehmer von der Pflicht zur 
Gew;rhrung ,einer angemessenen Pl'eisminderung 
daid,urch Ibefrelliert kann, .d,aß er ,i,n 'ang,emessener 
Fl1i~t ,in einer für den VeI'bnuch,er zUIll1ut:baren 
Weise ·eine Vel1bess,erung bewärkt oeLer ,d<lls Feh­
Lende nachträgt. 

Umfang der Vel1tI'etungsmacht rund mündliche 
,Zusag,en 

§ 10. (l)Bine Vollmacht, die ,e~n Unternehmelr 
·el1teik h<llt, Jerstr,eckt sich im Verk,ehr mQt Ver­
Ibnuchern auf alle Rechtshandlung.en, die der­
artige Geschäfte gewöhnliich mk ·sich b1'lingen; 
besondere ge~etzLiche Regeln über ·den Umfang 
,der VoHmacht ble~bendavon 'unberührt. Eine 
Beschränkung der VoLlmacht list dem Veflbmu­
eher geg,enüber nur wirksam, wenn ,ihm bew,ußt 
war, daß der Vertreter seme lErmäch·tigung 
überschreittt. 

{2) Die R;echtswirksarilkeit formloser Erklä­
.l'ungen . des Unternehmers oder sein,er Veml'eter 
kann zum Nachteil des Verbrauchers vertraglich 
nicht ausgeschlossen werden. 

(3) Erwachsen durch Erklärungen eines Ver­
treVers dem Untel'nehmer nach Ahs. 1 und 2 
Pflichten, d~e nach den für den Verbnllucherer­
kennJbaI'en Umständen fiir ,den Unternehmer 
überrasch,end sein mußten und VOn denen er 
erst nach Schließung des Vertrages ~enntnJis er­
;halten hat, 90 hart; er - vorbeha1thlch ,der Gel­
.tlendmachung ,dieses Umstandes nach ander,en 
IBestimrnungen - das Recht, ,"om Vertrag zu­
Irückzutl'eten; der Rücktritt muß unverzüglich 
nach dieser Kenntrliisnahme ,erklläm,wel1den. 

Wechselverbot 

§ 11. (1) Der Untemoomerdarf sich für seine 
Forderungen an den Verlbraruchereine Wechsel­
verbindLichkeit eines Verbrauchers nur :einräu-
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4 744 der Beilagen 

men ,Lassen, w,enn der Unternehmer Wechselneh­
ffiler (Art. 1 Z. 6, Art. 75 Z. 5 ,des Wechsdge­
setz es) ist und der Wech'S'el d~e Worte "nicht .an 
Order" oder einen gLeichbedeUitenden Vermerk 
enthäh.E1ne Verletzung dies,er ,Bes'oimmung 
,läßt d/ie Rechtswiirks,amkeitd'es Wechsels unbe­
rühl'!t. 

(2) Ist 'dem Abs. 1 nicht lenltspI10chen worden, 
so hat jeder Verhmucher, der den Wechsel ein­
gelöst hat, an den Unternehmer ei:nen Anspruch 
auf Zahlung eines ßeltrages lin ,der Höhe der 
Rückgriffssumme, ~oweit nicht der Unternehmer 
beweist, daß ,der Verbraucher 'durch di.e über­
nahme .oder ErfülLung der Wechselv,erhindLichkeit 
von 'einer alUch ohne den W:echseI bestehenden 
Pflicht Zur ZahLung dJieses :Beltrages .befreit wor­
den ,ist. 

Vevbo.t der Gehl3ltsalbtretung 

§ 12. (1) Eine Lohn- oder Gehaltsforderung 
des VerbralUchers darf ,dem Unternehmer nicht 
zur Sicherung oder Hefl1iedi,gung seiner noch nicht 
fäHigen Forderun/gen abgetreten werden. 

(2) Hat der Di,enstgeber dem Unternehmer 
oder einem Dr,~tten a.uf Grund einer entgegen 
dem Acbs. 1 ·abgetretenen :Lohn- oder Gahal.ts­
,forderung Beträge mit der Wlirkung gezahlt, .daß 
er von der Lohn-oder Gehaltsforderung des 
Vel1br'aIU'chers befre~t worden list, 'so hat der Ver­
bnucher an den Unternehmer einen Anspruch 
a.uf Ersa'tz ,dßeses B.eltr:ages, soweitruichrt: der 
Unternehmer be'WIeist, daß ,der Verbraucher durch 
die Abtretung oderdtie Hezahlung der Lohn­
oder Gehaltsfor,demng 'VQn einer Schuld befl"eit 
worden list. 

Terminsverl,ust 

§ 13. Halt der Verbra.uch'er seine Schuld in 
RJa:ten '~u zahLen und hat g,ich der Unternehmer 
für den Fall ,der NichtzahI<U1ng von TeiLbeträgen 
oder Nebenforderungen das Rech,t vovbahaken, 
diesoforcige Entrichtung der gesamten noch 
off.enen Schuld ZIU fordern (TermIinsverlust), so 
dal"f ,er cl/Leses Rlecht IliUr ,a.usühen, wenn er seIhst 
seine Leistungen bereli~serhracht 'hat, zumindest 
eine :rück,s:tändJi:ge Leistung des Verbrauchers seit 
mindes'tenssechs W:ochen fälLig ;ist sowie der 
Unternehmer den Verbraucher unter Androhung 
des Term:inver1ustes und unter Setzung einer 
Nachfri'Sl( von nndestJens zwei Wochen erfolg­
los gemahnt hat. 

Gerichtsstand 

§ 14. (1) Hat der Verbraucher im InIand 
seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Auf­
enthalt oder ist e.r im Inland beschäftigt, so kann 
für eine Klage gegen ihn nach den §§ 88, 89, 
93 Abs. 2 und 104 Abs. 1 JN nur die Zuständig-

keit eines Gerichtes begründet werden, in dessen 
Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufent­
halt oder der Ort der Beschäftigung liegt. 

(2) Die Unzuständigkeit des Gerichtes ist in 
jeder Lage des Verfahrens auf Antrag oder von 
Amts wegen wahrzunehmen. Sie kann nur dadurch 
behoben werden, daß sich der Beklagte trotz 
Belehrung durch den Richter in die Verhandlung 
einläßt und diese Belehrung im Verhandlungs­
protokoll beurkundet wird; der Belehrung ,durch 
den Richter bedarf es nicht, wenn der Beklagte 
durch einen Rechtsanwailt oder einen Notar ver­
treten ist. 

(3) Eine Vereinbarung, mit der für eine Klage 
des Verbrauchers gegenden Unternehmer ein 
nach dem Gesetz gegebener Gerichtsstand aus­
geschlossen wird, ist dem Verhraucher gegenüber 
rechtsunWrirksam. 

AbHhnitt III 

Besondere Vertragsarten 

Verträge über wiederkehrende Leistungen 

§ 15. (1) Verträge, durch die sich der Unter­
nehmer zur wiederholten Lieferung beweglicher 
körperlicher Sachen, einschließlich Energie, oder 
zu wiederholten Werkleistungen und der Ver­
bnucher zu wiederholten Ge1dzahlungen ver­
pfIichtet und die für eine unbestimmte oder eine 
ein Jahr übersteigende Zeit geschlossen worden 
sind, kann der Verbraucher unter Einhaltung 
'einer zweimonat,igen Frist zum Ablauf ,des ersten 
Jahres, nachher zum Ablauf jeweils eines halben 
Jahres kündigen. Die Kündigungsfrist kann auf 
höchstens sechs Monate verIängert werden. 

(2) Ist die Gesamtheit der zu liefernden Sachen 
eine nach ihrer Art unteilbare Leistung, deren 
Umfang und P.reis schon bei der Vertrags­
schließung bestimmt sind, so kann der erste 
Kündigungstermin bis zum Ablauf des zweiten 
Jahres hinau!\geschoben werden. 

(3) Erfordert die Erfüllung eines bestimmten, 
im Abs. 1 genannten V,ertrages oder von solchen 
Verträgen mit einer Gruppe von bereits 
bestimmten 'einzelnen Verbrauchern erhebliche 
Aufwendungen des Unternehmers und hat er 
dies dem Verbraucher spätestens bei der Ver-

'tragsschließung bekanntgegeben, so können den 
Umständen angemessene, vom Abs. 1 abwei­
chende Kündigungstermine und Kündigungsfri­
sten vereinbart werden. 

(4) Eine Kündigung des Verbrauchers, die 
nicht fristge:recht ausgesprochen worden ist, wird 
zum nächsten nach Ablauf der Kündigungsfrist 
liegenden Kündigungstermin wirksam. 

744 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)4 von 70

www.parlament.gv.at



744 der Beilagen 5 

Abzahlungsg,eschäfte 

§ 16. (1) Die §§ 18 bis 25 gelten für Abzah-
lungsgeschäfte, bei denen ' 

1. das Gesamtentgelt 150,000 Snicht über­
'steigt oder bei der Vertragsschließung nicht fest­
steht, :daß es 150000 S übersteigen wil"d, und 

2. nach der Erbringung der Leistung des 
Unternehmers - abgesehen von einer Anzah­
lung - mindestens zwei Te~l.zahlungen zu ent­
richten sind. 

(2) Ein Abzahlungsgeschäft im Sinp 'die;;er 
Bestimmungen ist ein Kaufvertrag über eme 
bewegliche körpe~liche Sache oder ein Werkver­
trag über die Herstellung oder die Bearbeitung 
einer körperlichen Sache, auf Grund dessen d,er 
Unternehmer die Sache oder das Werk vor voll­
ständig,er Bezahlung dem Verbraucher zu über­
geben und dieser das Entgelt in Teilzahlungen 
zu entrichten hat. 

'(3) Das Gesamtentgelt im Sinn dieser Bestim­
mungen besteht aus dem Entg,elt, das bei sofor­
tiger Barzahlung zu entriChten wäre, (Barzah­
lungspreis) und aUen Zinsen und sonstigen Zu­
schlägen. 

Gleichgestellte Geschäfte 

§ 17. Die §§ 18 bis 25 gelten unter Iden im 
§ 16 genannten Voraussetzungen sinngemäß auch 
für andere Rechtsgeschäfte als Kauf- oder Werk­
verträge, wenn ,di,eBeteiligten damit den gleichen 
wirtschaftlicherr Zweck verfolgen wie bei einem 
Abzahlungsgeschäft. 

, § 18. Wird ,der gleiche wirtschaftliche Zweck 
dadurch vIerfolgt, daß ein Dritter die Mittel für 
das Entgelt zur Verfügung steHt (Geldgeber), 
und hat ,der Verbraucher den dem Geldgeber 
geschuldeten Betrag in Teiilbeträgen zu z.aJhlen, 
so gilt der § 17 auch für das Verhältms des 
Verbrauchers zum Geldgeber," wenn die Verträge 
mit dem Unternehmer und dem Geldgeber für 
diese eine wirtschaftliche Einheit bilden; eiIlJe 
solche ist' besondel1s ,dann anzunehmen, wenn 
der GeLdgeber und der Unternehmer im Rahmen 
dieses VOl1ganges zueinander in eine Rechtsbe­
zi,ehung treten oder wenn sie miteinander wegen 
derartiger Finanzierungen in ständiger Geschäfts­
verbindung stehen. In ,diesem Fall kann der 
Verbraucher dveBefriedigung des Geldgebers 
auch verweigern, soweit ihm Einwendungen aus 
,seinem Recht~verhältnis zum Unt'ernehmer gegen 
diesen zustehen. 

§ 19. Wird bei einem Kauf- oder Werkvertrag, 
der weder ein Abzal1lungsgeschäft ist noch unter 
den § 18 fällt, der gleiche wirtschaftiliche Zweck 
dadurch verfolgt, daß der Unternehmer in wirt­
schaftlicher Einheit mit dem V,ertrag den Ver­
braucher rveranlaßt, zur Zahlung des Entgelts 
ein in Teilbeträgen zurückzuzahlendes Darlehen 

aufzunehmen, und ihm dabei behilflich ist, so 
sind die §'§ 18 bis 25' auf das Verhältnis zWlischen 
dem Umern;ehmer UIlJd ,dem Vet'braucher sinn­
gemäß mit folgeniden Besonderheiten anzuw,en­
den: 
, 1. Soweit dabei der' Inhalt des Darlehensver~ 
trags maßgebend ist, kann sich der Verbraucher ' 
auf 'eine Abweichung des tatsächlich geschlossenen 
von dem in Aussicht genommenen Darlehens­
vertrag nicht berufen. 

2. Für die W:ertgrenze von 150000 S (§ 16 
Abs. 1) ist das, vereinbarte Entgelt maßgebend. 

3. Hat der Verbr,aucherdem Dar1ehensgeber 
Zahlungen zu l(!isten, zu dene,n er nicht ve:­
pflichtet wäre, wenn der Darlehensvertrag em 
Recht:sgeschäft nach § 18 wäre, so hat der Unter­
nehmer den Verb.raucher von der Pflicht zur 
Zahlung dieser Beträge an den Geldgeber ~u 
befreien beziehungsweise dem Verbraucher bereits 
gezahlte Beträge zu vergüten. 

Anzahlung 

§ 20. (1) ~ei einem Kaufvertrag hat der Ver­
braucher emen Teil des Barzahlungspreises 
spätestens bei der überga:be 'der Sache anzuzah­
len; die Anza:l1lung muß mindestens 10 v. H. 
des Barzahlungspreis'es und, 'soweit dieser 3 000 S 
übersteigt, mindestens 20 v. H. des Barzahlungs­
preises betragen. Wird als Anzahlung eine beweg­
J.ich,e körperliche Sache gegeben, so ist ihr gemei­
ner Wert anzurechnen. In den Fällen der §§ 18 
UIlld. 19 kann der Verbraucher die Anzahlung 
entweder dem Unternehmer oder dem 'Geldg,eber 
leisten. 

(2) übergibt der Unternehmer ,dem Ver­
braucher die Sache, ohne die Mindestanzahlung 
(Abs. 1) erhalten zu haben, so hat er keinen 
Anspruch auf den der nicht geleisteten Anzah­
lung entsprechenden T,eil des Kaufpreises. 

Laufzeit 

§ 2L (1) Der Verbraucher hat die aushaftenden 
Teilzahlungsforderungen längstens binnen fünf 
Jahren seit der übergabe der Sach~ oder ~es 
Werkes zu tilgen. Ist eine längere Tdgurigsfmt 
als fünf Jahre vereinbart worden, so hat der 
Unternehmer keinen Anspruch auf den Teil der 
Zinsen und sonstigen Zuschläge, d.er bei ihrer 
gleichmäßigen Aufteilung auf die gesamte Til­
gungsfrist nach dem Ablauf von fünf Jahren zu 
zahlen wäre. 

(2) Der Abs. 1 giit nicht für die Herstellung 
oder Bearbeitung einer unbeweglichen Sache. 

NiclJ.terfüllung durch ,den Verbraucher 

§ 22. (1) Hat sich in den Fällen des § 18 der 
Geldgeber vorbehalten, dem Verbraucher wegen 
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6 744 ,der ß,eiJagen 

Nichterfüllung von dessen pflichuendie Benüt-I brauchers) samt übe.rschrift, jedoch ohne den 
zung der Sache zu entziehen und diese freihändig I letzten Satz des Abs. 1 . 

. zu verka~fen, so is~. die. Gelten,dmachung dieser (2) Stehen bei einem Werkvertrag ,die im 
Rechte mcht als Rucktntt vom Vertrag anzu- Abs. 1 Z. 4, 5 und 7 angeführten Vertrags­
sehen, wenn die Voraussetzungen des § 13 für bestandteiJIe noch nicht fest, so sind diejenigen 
den Terminsverlust vorliegen und dem Ver~ Umstände anzuführen, an Hand deren sie ver-
braucher :für den Fall des Vlerkauf.es d~r gesamte; einbarungsgemäß zu bestimmen sind. . 
Erlös mindestens aber der gemeine W'ert, den . 
d· S' _L Z' d V L f gehabt hat (3) Der Unternehmer hat auf s.elne Kosten le aUle zur elt es er1\!au es '. . d 

ch . d unverzügltch nach der Unterfertigung es Raten-
angere net wir . --_~_,...~ ... '~ br,iefs durch den Verbraucher diesem eine Ab-

(2) In den Fällen des § 18 umfassen di'e den schrift auszufolgen; die in den Abs. 1 und 2 
Geldgeber nach dem § 4 Abs. 1. Z. 1- treffende? genannten Angaben ,sind darin deutlich lesbar 
Erstattungs- und Erhaltungspflichten auch die wiederzugeben. 
dem Unternehmer zugekommenen Leistungen. . _L' k k' d' Ab hl 

' (4) Die ReUltswlr sam elt es za ungs-
geschäftes ist von der Errichtung des Ratenbriefs 

Gewährleistung unabhängig. 

§ 23. Bei einem Kaufvertrag kann, solange ,der 
Kaufpreis noch nicht vollständig g.ezahlt ist, der 
Anspruch auf Gewähtileistung wegen Sachmäri­
geln über die im § 933 ABGB dafür vorge­
sehenen Fristen hinaus bis zur Fälligkeit der 
letzten Teilzahlung durch Klage geltend gemacht 
wellden;die Geltendmachung durch Einrede 
bleibt ,dem Käufer darüber hinaus vorbehalten, 
wenn er bis dahin dem Verkäufer den Mangel 
angezeigt hat. 

Rate11'brief 

§ 24. (1) Der Vertrag über das Abzahlungs­
geschäft ist sChriftlich festzuhalten (Ratenbrief). 
Der ,Ratenbrid hat zu enthalten 

1. den Vor- und den Familiennamen (die 
Firma), den Beruf (Gegenstand des Unterneh­
mens) 'und den gewöhnlichen Aufenthalt (Sitz) 
der Vertragsteile ; 

2. den Tag und den Ort des Vertragsantrags 
beziehungsweise der Vertragsannahme des Ver­
brauchers; 

3. den Gegenstand des Abzahlungsgeschäfts; 
bei Werkverträgen g,enügt die Angabe des Wer­
kes ohne Anführung der einzelnen Leistungen 
,des Unternehmers; 

4. den Barzahlungspreis; 
5. das Ges·amtentgelt; 
6. die Höhe der Anzahlung; 
7. ,die Zah:J., die Höhe und die Fälligkeit der 

Teilzahlungen; 

8. den Tag ·der übergabe der Sache oder des 
Werkes; 

9. die Erklärung, ob und wie viele Wechsel 
zur Sicherung ,der aushaftenden Teilzahlungs­
fO!1derungen übergeben und ob sonstige Sicher­
heiten, einschlioeßlicheines a!l1fäIligen Eigentums-
vorbehalts, 'vereinbart worden sind; . 

10. im Fall des ersten Satzes des § 3 Abs. 1 
den Wortlaut des § 3 (Rücktrittsrecht des Ver-

§ 25. (1) Der § 24 gilt für Abzahlungsgeschäfte 
im Buch-, Kunst-, Zeitschriften- und Musikalien­
handel nur, wenn das Geschäft unter solchen 
Umständen geschlossen worden ist, unter denen 
der Verbr,aucher nach § 3 zum Rücktritt berech­
tigt ist. 

(2) In den Fällen des § 18 haben der Unter­
nehmer und der Verbraucher über den Kauf­
oder Werkvertrag sowie ,der Geldgeber und der 
Verbraucher über ihr Rechtsgeschäft gesonderte' 
Urkunden zu errichten; diese bilden zusammen 
den Ratenbrief. Die Urkunde über den Kauf­
oder Werkvertrag hat di'e im § 24 Abs. 1 Z. 1 
bis 4, 6, 8 und 10 genannten Angaben zu ,ent­
halten, die Urkunde über das andere Rechts­
geschäft sinngemäß die im § 24 Abs. 1 Z. 1, 3, 
7 und 9 genannten Angaben, außerdem das 
finanzierte Entgelt oder den finanzierten Ent­
geltrest sowie die Gegenleistung für die Kredit­
gewährung. Die Pflicht nach § 24 Abs. 3 trifft 
den Unternehmer und den Geldgeber nur für 
die jeweils von ihnen zu errichtenden Urkunden. 

(3) In den Fällen des § 19 haben der Unter­
nehmer und ,der Verbraucher über den Vertrag 
eine Urkunde zu errichten; sie gilt als Ratenbrief. 
Die Urkunde hat die im § 24 Abs. 1 Z. 1, '2, 
8 und 10 genannten Angaben, ferner den Gegen­
stand d,es Vertrags, das Entgelt und den der 
Anzahlung entsprechenden Betrag sowie den 
Betrag und die Laufzeit des vorgesehenen Dar­
lehens zu enthalten. 

Lieferung,en im Buch-, Kunst-, Zeitschriften- und 
M usika~ienhandel 

§ 26. (1) Verträge im Buch-, Kunst-, Zeit­
schriften- und Musikalienhandel, die den Ver­
käufer zu wiederholten Lieferungen und den 
Käufer zu wiederholten Geldzahlungen ver­
pflichten und die unter Umständen geschlossen 
werden, die den Käufer nach§ 3 zum Rücktritt 
bered1tigen, -sind: - sofern sie nicht ohnedies 
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unter die§§ 16 bis 19 fallen - schriftLich zu 
errichten. Die Vertragsurkunden haben sinnge­
mäß die im § 24 Abs. 1 Z. 1 bis 3, 7 und 10 
genannten Angaben sowie - soweit er bereits 
errechenbar ist - den Gesamtpreis, sonst' - so­
weit dieser errechenbar ist - den innerhalb 
eines Jahres zu leistenden Kaufpreis zu ,enthalten. 
Im übrigen gilt für die Vertragsurkunden der 
§ 24 Abs. 3 und 4 sinngemäß. 

(2) Der Abs. 1 gilt nicht für Verträge, in 
,denen der Gesamtpreis oder, wenn ein solcher 
noch nicht errechenbar ist, der innerhalb eines 
Jahres zu leistende Kaufpreis mit mehr aIs 
150000 S zahlenmäßig hestimmt ist. 

Vorauszahlungskäufe 

§ 27. Von einem Vertrag über die Lieferung 
einer bewegl'ichen körperlichen Sache, mit dem 
sich ,der Verbraucher verpflichtet, den Kaufpreis 
in Teilbeträgen vorauszuzahlen, kann er zurück­
treten, sofern die Ware bloß durch Erklärung 
der Vertragspartner bestimmbar oder der Preis 
nicht nach Iden Preisverhältnissen zur Zeit der 
Vertragsschließung festgelegt und solange der 
Vertrag nicht beiderseitsvollständig erfüllt ist. 
Für die Rückstellung bereits erbrachter Leistun­
gen gilt der § 4 sinngemäß. 

11. HAUPTSTüCK 

Verbandsklage 

U n te r lassungsanspruch 

§ 28. Wer im geschäftlichen Verkehr in All­
gemeinen Geschäftsbedingungen, die er von ihm 
geschlossenen Verträgen zugrunde legt, oder in 
hieb ei verwendeten Formblättern für Verträge 
Bedingungen vorsieht, die gegen ein gesetzliches 
Verbot oder allgemein gegen die gut1:m Sitten 
verstoßen, kann auf Unterlassung geklagt wer­
den. 

7 

Anwendung .des UWG 

§ 30. (1) Die §§ 22 bis 24, 25 Abs. 4 bis 6 
und 26 d·es Bundesgesetzes vom 26. Septem­
ber 1923, BGBl. Nr. 531, gegen den unlauteren 
Wettbewerb gelten sinngemäß. 

(2) Im Verfahren erster Instanz hat ohne 
Rücksicht :luf den Streitwert der Einzelrichter 
(§ 7 a JN) zu entscheiden. Der § 8 Abs. 2 JN 
ist nicht anzuwenden. 

III. HAUPTSTüCK 

Ergänzende Bestimmungen 

Kreditvermittlung 

§ 31. (1) PersonalkreditvermittIer (§ 267 
GewO 1973) sind verpflichtet, spätestens bei der 
Zuzählungdes v,ermittelten Kredites dem Kredit­
werber Namen und Anschrift des Kreditgebers 
mitzuteilen. 

(2) Verletzt ein Kreditvermittler diese Pflicht, 
so hat der Kreditnehmer 

1. dem Kredinvermitder keine Provision oder 
sonstigen Vergütungen und: 

2. dem Kreditgeber die vereinbarten Zins,en 
und sonstigen Vergütungen nur so weit zu zah­
len, als sie das Zweifache des im Zeitpunkt. der 
Schließung des Kreditvertrags von der Oester­
reichischen Nationalbank festgesetzten Eskont­
zinsfußes (§ 48 Abs. 4 des Nationalbankge­
setzes 1955) nicht übersteigen. 

(3) Ist der Kreditvermittller nur auf Veran­
lassungdes Kreditwerbers tätig geworden, so 
gilt der Abs. 2 Z. 2 nicht. Hat infolgedessen der 
Kreditnehmer mehr zu zahlen, als er bei dessen 
Geltung zu zahlen hätte, so hat ,der Kreditver­
mittler ,den Kr,editwerber von der Pflicht zur 
Zahlung dieser Mehrbeträge an den Kreditgeber 
zu befreien beziehungsweise dem Kreditnehmer 
bereit.sgezahlte Beträge zu vergüten. 

Klageberechtigung 

§ 29. (1) Der Anspruch kann von der B'undes­
kammer der gewerblichen Wirtschaft, dem 
tlsterreichischen Arbeiterkammertag, dem tlster­
reichischen Landarbeiterkammertag, der Präsiden­
tenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
tlsterreichs, dem tlsterreichischen Gewerkschafts­
bund und ,dem Verein für Konsumenteninfor­
mation geltend gemacht 'werden. 

(4) Die 'Rechtsbeziehungen zwischen dem .Kre­
ditg,eber und dem Kreditvermittler bleiben .davon 
, unberührt. 

(2) Sind die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
beziehungsweise der Inhalt der Formblätter 
(§ 28)behöl1dlich genehmigt worlden und wa.ren 
bei der Erteilung der Genehmigung die privat­
rechclid1en Vorschriften zu beachten, so steht 
demjenigen der Anspruch nach Abs. 1 nicht zu, 
dem in dem Genehmigungsverfahren die Rechte 
einer Partei zugest~nden sind. 

Strafbestimmungen 

§ 32. (1) Eine Verwaltungsübertretung begeht 
- sofern die Tat nich~ den Tatbestand einer in 
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden straf­
baren Handlung bildet - der Unternehmer, 
in den FäHen .des § 18 auch der Geldgeber, 
oder ein für dies,e Personen handelnder Vertreter, 
der 

1. es unterläßt, 
a)einen Ratenbrief (§ 24 Abs. 1) beziehungs­

w~ise eine in den §§ 25 Abs. 1 bis 3, und 
26 Abs. 1 vorgesehene Urkunde zu er­
richten oder 
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b)' in diese die im § 24 Abs. 1 und 2, im§ 25 
Abs. 2 unid 3 und im§ 26 Abs. 1 vorge­
schriebenen Angaben aufzunehmen, 

2. dem § 24 Abs. 3 oder ,dem § 26 Abs. 1, 
3. dem § 11 Abs. lüder 
4. dem § 12 Abs. 1 zuwiderhandelt, 

und ist mit einer Geldstrafe bis 20 000 S zu be­
strafen. 

(2) Macht im Fall des ·Abs. 1 Z. 3 ein Dritter 
gegen den Verbraucher Dder dessen Bürgen die 
WechselschuLd wechselmäßig oder im Fall des 
Abs. 1 Z. 4 der Unternehmer üder ein Dritter 
die abgetretene Lühn- üder Gehaltsfürderung 
gegen den Dienstgeber geltend, SOl kann die Ober­
grenze der Geldstrafe bis zum Betrag der Wech­
selsumme beziehungsweise Idem Betrag, 'dessen 
Zahlung vom Dienstgeber verlangt würden ist, 
j,edenfa:l'lsa:ber bis zum Düppelten überschritten 
werden. 

(3) Die Verjährungsfrist beginnt in den Fällen 
des Abs. 1 Z. 3 und 4 - je nachdem, welcher 
Zeitpunkt früher liegt - mit der wechselmäßi­
gen Geltendmachung oder mit der Rückstellung 
oder Vernichtung des Wechsels beziehungsweise 
mit der Geltendmachung der abgetretenen Lühn­
oder Gehaltsfürderung gegenüber dem Dienst­
geber üder mit dem Zeitpunkt zu laufen, an dem 
die Abtretung rückgängig gemacht wird. 

ÄllIderungen des ABGB 

§ 33. Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 
vüm 1. Juni 1811, JGS Nr. 496, zuletzt geändert 
durch das Bundesgesetz BGBl. Nr. 403/1977, 
wi~d infülgendet Weise geändert: 

1. Nachdem § 864 wird fülgender § 864 a 
eingefügt: 

,,§ 864 a. Bestim~ungen ungewöhnlichen In­
haltes in Vertragsformblättern oder AUgemeinen 
Geschäftsbedingungen, die ein Vertragspartner 
verwendet hat, etwa eine Wertsicherung neben 
der Bezeichnung eines Entgeltes als Fixpreis üder 
ein vor der betreffenden Vertragserklärung lie­
gender Ber~chnungsstichtag für eine Wertsiche­
rung, werden nicht Vertragsbestandteil, wenn sie 
dem anderen Partne.r nachteiolig sind und er mit 
ihnen nach den Umständen, vor allem nach dem 
äußeren Erscheinungsbild der Urkunde, nicht zu 
rechnen brauchte." ' 

2. Dem § 871 wird folgender zweiter' Absatz 
angefügt: 

"Ein Irrtum eines Teiles über einen Umstand, 
über den ihn der 'andere nach dem Gesetz auf~ 
zuklären gehabt hätte, gilt immer als Irrtum 
über den Inhalt -des Vertrages und nicht bloß 
als' solcher über den Bewegungsgrund oder den 
Endzweck (§ 901)." . 

3. Der·§ 873 hat zu lauten: 

,,§ 873. Diese Grundsätze sind auch auf den 
Irrtum in der Person desjenigen anzuwenden, 
dem ein Versprechen gemacht worden ist, oder 
über eine ihrer für' den Vertrag erheblichen 
Eigenscha1ften, sofern ohne den Irrtum der 
Vertrag nicht oder doch nicht auf eine ,solche 
Art geschlossen wOl'den wäre. Eine für den 
Vertrag erhebliche Eigenschaft ist auch der Man~ 
ge] einer erforderlichen verwaltungs rechtlichen 
Befugnis zum Schlie~en solcher Verträge~" 

. 4. Dem § 879 wird folgender dritte Absatz 
angefügt: 

"Vertragsbestimmungen, die nicht die beider­
seitigen Hauptleistungen festlegen, sind insbeson­
dere dann nichtig, wenn 

. \ 

1. sie die Rechtslage unangemessen zu Ungun-' 
sten eines Teiles verschieben, etwa dadurch, daß 
von einer gesetzlichen Regeh~ng abg,ewichen wird, 
ohne daß diese Abweichung durch die Natur 
des Geschäftes gerechtfertigt' oder durch andere 
derartige Vertragsbestimmungen ausgeglichen 
wird und . 

2. sich der Benachteiligte mit ihnen - für den 
anderen Teil erkennbar - nicht frei und überlegt 
einverstanden erklärt hat, etwa weil der andere 
Teil entsprechende Allgemeine" Geschäftsbedin­
gungen oder Vertragsformblätter verwendet hat, 
sofern er nicht beweist, daß die betreffenden 
Vertragsbestimmungen im einzelnen ausgehandelt 
worden sind, üder weiler sünst die Aufnahme 
der Vertragsbestimmungen durch die Ausnützung 
seiner Überlegenheit veranlaßt hat." 

5. Nach dem § 879 wird fülgender § 879'a 
eingefügt: 

,,§ 879 a. Würoen durch ein Rechtsgeschäft 
zwingende privatrechtliche Bestimmungen um­
gangen, SOl sind sie sinngemäß SOl anzuwenden, 
daß ihr Zweck erreicht wird." 

6. Nach dem § 917 wind fülgender § 917 a 
eingefügt: ' 

,,§ 917 a. Ist zum Schutz eines Vertragspartners 
gesetzlich bestimmt, daß kein höheres üder kein 
niedrigeres als 'ein bestimmtes Entgelt vereinbart 
werden darf, so ist eine Entgeltvereinbarung so­
weit unwirksam, als sie dieses Höchstmaß über­
beziehungsweise dieses Mindestmaß unterschreitet. 
Im~weiten FaN gilt das festgelegte Mindestent­
gelt als ver,einb-art." 

7. Im § 935 haben die Würte "ausdrücklich 
darauf Verzicht getan, üder sich" zu entfallen. 

8. Der § 1059 wird aufgehoben. 

Änderungen des Handelsgesetzbuchs 

§ 34. Das Handelsgesetzbuch vüm 10. Mai 1897, 
RGBI. S. 219, zuletzt geändert durch das Bun-

I 
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7 44· der Behla:~en 9 

desgesetz BGBL Nr. 577/1973, wil'din folgender 
Weise geändert:' 

Nach dem § 351 wird folgender § 351-a em­
gefügt: 

,,§ 3.51 a. Derjenige, für den der Vertrag ein 
Handelsgeschäft ist, kann ihn nicht nach 
§ 934 ABGB wegen Vierkür:cung uher die Hälfte 
anfechten." 

Änderungen .des Wuchergesetzes 

§ 35. Dem § 7 des Wuchergesetzes 1949, BGBl. 
Nr. 271, in der Fassung der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 160/1952 und 422/1974, .dessen bisheriger 
Text ,die Bezeichnung ,,(1)" erhäh, wird folgen­
der Abs. 2 angefügt: 

,,(2) Ist jedoch die Gewährung oder Ver­
längerung von Kl'edit nach den vorstehenden 
Bestimmung,en nichtig, so hat der Benachteiligte 
für den erlhaltenen Kreditbetrag vom Empfangs­
tag bis zur Rückzahlung - sofern im Vertrag 
nicht eine, geringere Verzinsung vorgesehen ist -
Zinsen in der Höhe des Zweifachen des im Zeit­
punkt der Schließung des Vertrages von der 
Oesterreichischen Nationalbank festgesetzten 
Eskontzinsfußes (§ 48 Abs. 4 des Nationalbank­
gesetzes 1955) zu vergüten. Er kann für die 
Rückzahlung des Erhaltenen die im Vertrag vor­
gesehenen Zahlungsfristen in Anspruch nehmen. 
Bestimmungen, nach denen der Benachteiligte in 
besonderen Fällen weitergehende Rechte hat, 
bleiben unberührt." 

Änderungen Her Zivilprozeßordnung 

§ 36. Die Zivilprozeßordnung vom 1. Au­
gust 1895, RGBl. Nr. 113, zuletzt geändert durch 
das Bunde~gesetz BGm. Nr. 403/1977, wird in 
folgender Weise geändert: 

1. Der Abs. 1 des § 65 hat zu lauten: . 

"Die Verfahrenshilfe ·ist beim Prozeßgericht 
erster Instanz schriftlich oder zu Protokoll zu be­
antragen. Hat ,das Prozeßgericht seinen Sitz 
außerhalb des Bezirksgerichtssprengels, in dem die 
Partei ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, so 
kann sie den Antrag beim Bezirksgericht ihres ge~ 
wohnlichen Aufenthaltes zu Protokoll erkläre~; 
im Fall des § 64 Abs. 1 Z. 4 kann sie gemeinsam 
mit diesem Antrag di,e Klage oder den Wider­
spruch gegen ein VersäumungsurteilI (§§ 434, 
442 a) zu Protokoll erklären." 

2.'Der Abs. 2 des § 73 hat zu lauten: 

"Hat die, beklagte Partei vor Ablauf der Fr~st, 
innerhalb deren sie den Widerspruch gegen ein 
Versäumungsurteil (§§ 397 a, 442 a) einzubringen 
oder die Klage zu beantworten hätte, die Bewilli­
gung der Verlahrenshilfe einsch'ließlich der Bei-

gehung. eines Rechtsanwalts heantragt, so be­
ginnt die Frist zur Einbringung des Wider­
spruchs gegen ein Versäumungsurteil oder der 
Klagebeantwortung f,rühestens mit der Zustellung 
des Bescheides, mit dem der Rechtsanwalt bestellt 
wird, beziehungsweise mit dem Eintritt der 
Rechtskrah des Beschlusses, mit dem die Bei­
gebung eines Rechtsanwalts versagt wird. Der 
Besche~d über die Beistellung des Rechtsanwalts 
ist durch ,das Gericht zuzustellen.'~ 

3 .. Der letzte Satz des Abs. 2 des § 84 hat zu 
lauten: . 

"Die unrichtige Benennung eines RechtsmitteIs 
oder Rechtsbehelfs ist unerheblich, wenn das Be­
gehren deutlich erkennbar ist.'< 

4. Der Abs. 2 des § 225 hat zu lauten: 

"Auf Anfang und Ablauf von Fristen in 
Ferialsachen, der Notfristen im Rechtsmittelver­
fahren wider Versäumungs- und Anerkenntnis­
urteile, der Frist zur Erhebung eines' Wider­
spruchs gegen ein Versäumungsurteil, der Frist 
zum Antrag auf Bewilligung der W~ederein­
setzung in den vorigen Stand sowie der Frist zur 
Erhebung von Einwendungen im Mandatsver­
fahren hat der Eintritt .der Gerichtsferien keinen 
Einfluß." 

5. Nachde~ § 397 wird folgender § 397 a 
eingefügt: 

,,§ 397 a. Gegen ein nach § 396 gefälltes Ver­
säumungsurteil steht dem Ausgebliiebenen der mit 
vorbereitendem' Schriftsatz zu erhebende Wider­
spruch zu; das Recht auf Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand (§§ 146 ff.) bleibt unberü'hrt. 
Der vom Beklagten erhobene Widerspruch hat zu 
enthalten, was nach§ 243 Abs. 2 als Inhalt ,der 
KJJlagebeantwortung vorgeschrieben ist; er kann 
auch weiteres Anbringen enthalten, soweit es 
nicht bei sonstigem Ausschluß ,der ersten Tag­
satzung (§ 239) vorbehalten ist. 

Die Widerspruchsfrist beträgt vierzehn Tage; 
sie kann nicht verlängert werden; sie beginnt 
mit dem Tag nach der Zustellung der schrift­
lichen Ausfertigung des Versäumungsurteils an 
den Ausgebliebenen. 

Ist, der Widerspruch verspätet eingebracht, so 
ist er vom Prozeßgericht mit Beschluß zurückzu­
weisen. Sonst hat das Prozeßgericht ohne Ab­
haltung einer neuerlichen ersten Tagsatzung nach 
§ 244 vorzugehen; der Wj,derspruch des BekJ'agten 
ist hiebei als rechtzeitig überreichte Klagebeant­
wortung zu behandeln. Zu Beginn der Streitver­
handlung ist das Versäumungsurteil mit Beschluß 
aufzuheben; ,gegen diesen ist ein Rechtsmittel 
nidltzulässig. ' 

Derjenigen Partei, .die den Widerspruch er­
hoben hat, ist der Ersatz aller Kosten aufzuer-

744 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 9 von 70

www.parlament.gv.at



10 744 ,der Beilagen 

lIegen, die durch ihre Versäumung und die Ver­
handlung über den Widerspruch verursacht wor­
den sind. 

Der Widerspruch kann längstens bis zum Er~ 
gehen eines der im Abs. 3 genannten Beschlüsse 
zurückgenommen werden; auf seine Zurück­
nahme sind die Vorschriften über die Zurück­
nahme der Klage sinngemäß anzuwenden." 

6. Dem § 434 wird folgender Absatz angefügt: 

"Widersprüche gegen ein Versäumungsurteil 
(§§ 397 a, 442 a) können von einer Partei aud1 
beim Bezirksgericht ihres Auf.enthalts mündlich 
zu Protokoll erklärt wel'den; dieses Bezirksgericht 
hat das Protokoll dem Prozeßgericht unverzüglich 
zu übersenden." 

7. Nach dem Abs. 1 des § 442 wil'd folgender 
Absatz eingefü~t: 

"Ein Versäumungsurteil ist jedoch nicht zu 
fällen;wenn !der Beklagte bereits von der ersten 
Tagsatzung im Sinne ,des § 239 ausgeblieben war 
und gegen ein deshalb ergangenes Versäumungs­
urteil Widerspruch nach § 397 a erhoben hat." 

8. Nach 'dem § 442 wird folgender § 442 a ein­
gefügt: 

,,§ 442 a. Gegen Versäumungsurteile nach 
§ 442 Abs. 1 kann Widerspruch nach §' 397 a er­
hoben werden. 

Der Beklagte hat Anspruch auf Ersatz der 
Kosten eines von ih~ erhobenen Widerspruchs 
(§ 397 a Abs. 4) nur, wenn ihm das 
Gericht nach § 440 Abs. 3 aufgetragen haue, das 
darin enthaltene in einem Schriftsatz vorzu­
bringen!' 

9. Der Abs. 1 des § 522 hat zu lauten: 

"Richtet sich das Rechtsmittel gegen eine 
Strafverfügung, gegen einen Beschluß prozeß­
leitender Natur, gegen die Zurückweisung eines 
Rechtsmittels oder eines Widerspruchs gegen ein 
Vel'säumungsurteil (§§ 397 a, 442 a) als verspätet 
o,der unzulässig oder gegen einen 'Beschluß, mit 
dem ein Antrag ohne Anhörung der Gegenpartei 
abgewiesen worden ist, so kann das Gericht oder 
der Richter, d,essen Entscheidung oder Verfügung 
angefochten wird, dem Rekursbegehren ,selbst 
stattgeben. " 

10. Der § 530 hat zu lauten: 

,,§ 530. Ein Verfahren, das durch eine die Sache 
erledigende Entscheidung abgeschlossen worden 
ist, kann auf Antrag einer Partei wleder aufge­
nommen werden, 

1. wenn eine Urkunde, auf welche die Ent­
scheidung gegründet ist, fälschlich angefertigt 
oder verfälscht ist; 

2. wenn sid1 ein Zeuge, ein Sachverständiger 
oder der Gegner bei seiner Vernehmung einer 
falschen Beweisaussage (§ 288 StGB) schuldig 
gemacht hat und die Entscheidung auf diese Aus­
sage gegründet ist; 

3. wenn die Entscheidung durch eine als Täu­
schung (§ 108StGB), als Unterschlagung 
(§ 134 StGB), als Betrug (§ 146 StGB), als Ur­
kundenfälschung (§ 223 StGB), als Fälschung 
besonders geschützter Urkunden (§ 224 5tGB) 
oder öffenbl'icher Beglaubigungszeichen 
(§ 225 StGB), als mittelbare unrichtige Beurkun­
dung oder Beglaubigung(§ 228 5tGB), als Ur­
kundenunterdrückung (§ 229 StGB) oder als Ver­
setzung von Grenzzeichen (§ 230 StGB) gericht­
lich strafbare Handlung des Vertreters der Par­
tei, ihres Gegners oder dessen Vertreters erwirkt 
wurde; 

4. wenn sich der Richter bei der Erlassung der 
Entscheidung oder einer der Entscheidung zu­
grunde liegenden früheren Entscheidung in Be­
ziehung auf den Rechtsstreit zum Nachteil der 
Partei einer nach dem Strafgesetzbuch zu ahnden­
den Verletzung seiner AmtspfliCJ.1.ten schuldig ge­
macht hat; 

5. wenn ein strafgerichtliches Erkenntnis, auf 
welches die Entscheidung gegründet ist, durch ein 
anderes rechtskräftig gewol'denes U fteil aufge­
hoben ist; 

6. wenn die Partei eine über denselben An­
spruch oder über dasselbe Rechtsverhältnis früher 
ergangene, bereits redTt'skräftig gewordene Ent­
scheidung auffindet oder zu benützen in den 
Stand gesetzt wird, welche zwischen den Parteien 
.J.es wiederaufzunehmenden Vel'fahrens Recht 
schafft; 

7. wenn die Partei in Kenntnis von neuen Tat­
sachen gelangt oder Beweismittel auffindet oder 
zu benützen in den Stand gesetzt wird, deren 
Vorbringen und Benützung in früheren Ver­
fahren eine ihr günstigere Entscheidung herbei­
geführt haben würde. 

Wegen der in Z. 6 und 7 angegebenen Um­
'itände ist die Wiederaufnahme nur dann zulässig, 
wenn die Partei ohne ihr Verschulden außer­
stande war, die Rechtskraft der Entschei.dung 
oder die neuen Tatsachen oder Beweismittel vor 
Schluß der mündlichen Verhandlung, auf welche 
die Entscheidung erster Instanz erging, geltend 
zu machen." 

11. Im § 531 werden die Worte "der Haupt­
sache" aufgehoben. 

12. In den §§ 532, 534 Abs. 2 Z. 4 und 5 sowie 
Abs. 3, 535,545 Abs. 1 und § 547 wird der 
Begriff "Urteil"durch den Begriff "Entscheidung" 
ersetzt. 

13. In den §§ 544 Abs. 1, ~45 Abs. 1 und 
546 Abs. 2 werden die Begriffe "Berufungs-
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oder Revisionsverfahren" durch den Begriff 
"Rechtsmittelverfahren" ersetzt. 

14. Im § 544 Abs. 1 wird die Wendung "der 
Berufung oder Revision gegen dasselbe Urteil" 
,durch die Wendung "eines Rechtsmittels gegen 
dieselbe Entscheidung" ersetzt. 

15. Im kbs. 2 des § 550, im Abs. 1 des § 557, 
im Abs. 1 des § 562 und im Abs. 1 des § 567 
wird jeweils das Wort "seine" aufgehoben. 

16. Der§ 555 wird aufgehoben. 

17. Im Aibs. 1 des § .557 wel1den die Frist von 
drei Tagen und im Abs. 1 des § 567 die Frist 
V'onacht Tagen jeweils durch eine Frist von 
vierzehn Tagen ersetzt. 

18. Der letzte Satz des Abs. 1 des § 562 hat 
zu lauten: 

"Zur Anbringung ,der Einwendung ist eme 
Frist von vierzehn Tagen zu bestimmen." 

19. Der Abs. 1 des § 566 hat zu lauten: 

"Derjenige, gegen welchen eine solche außer­
gerichtliche Aufkündigung gerichtet ist, hat bin­
nen vierzehn Tagen nach erfolgter oder emp­
fangener Aufkündigung Einwendungen'gegen 
diese bei dem Gericht, in dessen Bezirk, der Be­
standgegenstand liegt, schriftlich oder mündlich 
einzubringen, widrigenfalls .die Aufkündigung in 
Wirksamkeit treten würde." 

Änderungen der Exekutionsordnung 

§ 37. Die Exekutionsordnung vom 27. Mai 
1896, RGBl. Nr. 79, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGB:l. Nr. 251/1976, wird in folgen­
der Weise geändert: 

1. Die Z. 1 'und 2 des § 371 haben zu lauten: 

,,1. auf Grund der infolge Anerkenntnis er­
gangenen Endurteile erster Instanz (§ 395 der 
Zivilprozeßordnung), wenn wider ,d.iese Urteile 
Berufung erhoben wurde, auf Grund der nach 
den §§ 396, 442 ,der Z1vilprozeßordnung gefällten 
Versäur:nungsurteile, wenn gegen sie Widerspruch 
nach den .§§ 397 a, 442 ader Zivilprozeßordnung 
erhoben wurde, oder auf Grund eines in zweiter 
Instanz bestätigten Urteils, wenn wider das Ur­
teil des Berufungsgerichts Revision erhoben 
wurde; 

2. auf Grund der im § 1 Z. 2 angeführten 
Zahlungs aufträge (Zahlungshefehle);" 

2. Der § 373 hat zu lauten: 

,,§ 373. Exekutionshandlungen zur Sicherung 
vori Geldforderungen sind auf Grund eines Ver­
säumungsurtdl<s, gegen das Widerspruch nach ,den 
§§ 397 a, 442 ader Zivilprozeßordnung erhoben 
worden ist, auch dann zu bewilligen, wenn das 

Versäumungsurteil zwar infolge des Widerspruchs 
aufgehoben, aber die GeI.dforderung dem Gläu­
big,er noch nicht aberkannt oder deren Er­
löschung noch nicht festgestellt worden ist." 

3. Der .A:bs. 1 des § 375 hat zu lauten: 

"Zur Bewilligung von Exekutionshandlungen 
ist in den Fällen der §§ 370; 371 Z. 1 und 2, 
371 a und 372 das Prozeßgericht erster Instanz' 
oder das Gericht, bei dem die Rechtsangelegen­
heit der freiwiHigen Gerichtsbarkeit in erster 
Instanz anhängig war, im Fall des § 371 Z. 3 das 
Bezirksgericht, das den bedingten Zahlungsbefehl 
erlassen hat, im Fall-des § 371 Z. 4 das Exekutions­
gericht zuständig. In den Fällen der §§ 370, 371 . 
Z. 1 bis 3, 371 a und 372 kann um die Bewilli­
gung von Exekutionshandlungen auch beim Exe­
kutionsgericht angesucht werden, wenn dem 
Antrag eine Ausfertigung der Entscheidung oder 
der Verfügung und eine Amtsbestätigung über 
die Erhebung der Berufung, der Revision oder· 
des Widerspruchs (§ 371 Z. 1, § 371 a) oder über 
die Anbringung des Wiedereinsetzungsantrags 
(§ 371 Z. 3) angeschlossen ist." 

.Übergangs- und Schlußbestimmungen 

§ 38. Auf Rechtsg,eschäfte nach.§ 1, die nach 
den geltenden Regeln über die anzuwendende 
Rechtsopdnung fremdem Recht unterlägen, sind 
die Bestimmungen -des inländischen Rechtes an­
zuwenden, wenn der Verbraucher seinen gewöhn­
l.ichen Aufenthalt im Inland hat und das Rechts­
geschäft im Zusammenhang mit einer auf die 
Schließung solcher Verträge gerichteten, im In­
land entfalteten Tätigkeit des Unternehmers oder 
dessen Beauftragten zustande gekommen ist. 

§ 39. Dieses Bundesgesetz' tritt mit dem 
1. Juli 1978 in Kraft. 

§ 40. (1) Dieses Bundesgesetz ist auf Verträge, 
die vor seinem Inkralttreten geschlossen worden 
sind, nicht anzuwenden. 

(2) Anzuwenden sind, 

1. die Z. 1 bis 9 des § 36, wenn die Tag­
satzung, bei der oder 'auE' Grund der,en das Ver­
säumungsurteil gefällt worden ist, nach dem 
30. Juni 1978 abgehalten wird; 

2. die Z. 10 bis 14 des § 36, wenn die Ent­
scheidung nach dem. 30. Juni 1978 gefäHt wird; 

3. die Z. 15 und - soweit sie die' Aufhebung 
des Wortes "seine" verfügt - die Z. 19 des § 36 
auf alle Verfahren, in denen die mÜndJic..1.e Ver­
handlung nach dem 30: Juni 1978 geschlossen 
wird; 

4. die Z. 16 bis 18 und - soweit sie die Ein­
wendungsfrist betrifft - die Z. 19 des § 36 in 
allen Firllen, in denen die Einwendungsfrist nach 
dem 30. Juni 1978 zu laufen beginnt; 
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5. der § 37 
a) in allen Fällen, in denen ein Widerspruch 

gegen ein Versäumungsurteil erhoben wor­
den ist; 

b) soweit er die Exekution zur Sicherstellung 
auf Grund von Zahlungsaufträgen betrifft, 
wenn die Frist zur Erhebung von Einwen­
,dungen gegen den Zahlungsauftrag nach 
dem 30. Juni 1978 zu laufen beginnt. 

oder deren Gewinsthoffnung, und das Gesetz vom 
25. November 1933, deutsches RGBl. I Seite 1011, 
über Preisnachlässe (Rabattgesetz), in der Fassurig 
der Verordnung vom 16. Feb.ruar 1940, deut­
sches RGBl. I Seite 399, bleiben unberührt. 

§ 42. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesge­
setzes tritt der Art. 8 Z. 6 der Vierten Verord­
nung zur Einführung handelsrechtlicher Vor­
schriften im Lande österreich vom 24. Dezem­
ber 1938, deutsches RGBl. I Seite 1999, zuletzt 
geändert durch das .B'undesgesetz BGBl. Nr .. 91/ 
1976, außer Kraft. Diese Bestimmung ist jedoch 
auf Handelsgeschäfte, die vor diesem Zeitpunkt 
gesch!ltossen worden sind" weiterhin anzuwenden. 

§ 41. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bun­
desgesetzes tritt das Bundesgesetz vom 15. No­
vember 1961, BGBl. Nr. 279, übler das Abzah­
lungsgeschäft (Ratengesetz) außer Kr·aft. Es ist 
jedoch - mit Ausnahme der §§ 12 und 15 
Abs. 1 Z. 12 - auf Abzahlungsgeschäfte, die vor­
her geschlossen worden sind, weiterhin anzu­
wenden. 

§ 43. Mit der Vollziehung dieses Bundesge­
setzes sind hinsichtlich des § 32 der Bundesmini­
ster für Handel,· Gewerbe und Industrie im Ein­

(2) Das Gesetz vom 30. Juni 1878, RGBl. vernehmen' mit dem Bundesminister für Justiz 
Nr. 90, entha'ltend einige B.estimmungen über die und im übrigen der Bundesmini,ster für Justiz 
Veräußerung von Staats- und anderen Losen betraut. 

Erläuterungen 

A. Allgemeiner Teil schablonen haben sich grundsätzlich als sinnvolles 
Mittel zur Rationalisierung des rechtsgeschäft­

r. In den letzten Jahrzehnten hat das Rechts- lichen Massenverkehrs erwiesen, vor allem bei den 
geschäft, mit dem der Konsument seinen Bedarf sich immer mehr entwickelnden' Typen von Ver-
deckt, sein Gesicht stark verändert: vordem war trägen, die im Gesetz nicht hinreichend geregelt 
es vorwiegend ein Rechtsgeschäft über einfache sind; sie werden aber von ihrem Aufsteller zum 
Bedarfsgegenstände, das in persönlichem Kontakt Teil auch dazu mißbraucht, seine Rechtslage in 
zwischen zwei einander meist bekan'nten Part- ' unangemessener Weise zu Lasten des' arud.eren . 
nern zustarude kam, zwischen denen kein über- Vertragspartners zu verbessern. Die manchmal 
mäßiger Unterschied der Ausgangsposition - übertriebene Aggressrv;ität der Vertriebsmet'hoden 
vor allem in psychologischer und wirtschaftlicher führt überdies oft dazu, daß Geschäfte ge­
Hinsicht - bestand. Jetzt hat sich einerseits das schlossen werden, die der Erwerber nicht ge­
Warenangebot ungeheuer vermehrt und ko~pli- schlossen hätte, wenn er Zeit und Ruhe zum 
ziert, dieda!für nötige Arbeitsteilung hat zu. überlegen gehabt hätte. (Zu den Vorteilen All­
starker Konzentration auf der Seite der Anbieter gemeiner 'Geschäftsbedingungen, aber auch den 
geführt, damit zum Massengeschäft und zu einer damit verbundenen Gefahren und Möglichkeiten 
Entfremdung, einer Distanzierung zwischen Er- zu deren Vermeidung vgl. K 0 h 1 e g ger, Allge­
zeug er und Konsumenten, die Vertriebsmethoden meine Geschäftsbedingungen, Wettbewerb unq 
sind unter Anwendung modernster wissenschaft- Konsumentenschutz, FS Broda 137). 
licher Erkenntni'sse stark verfeinert, der Kon-
sument vermag weder die Herstellung des Pro- Diese Entwicklung hat zu einer typischen Be- . 
duktes noch den Weg zu ihm zu durchschauen; einträchtigung der Vertragsfreiheit, . vor a~lem 
andererseits' ermöglicht das allgemeine Ansteigen der Freiheit zur inhaltlichen Gestaltung des Ver­
des Lebensstandards immer mehr Menschen, Ge- . trages, auf der Seite des 'schwächeren Vertrags­
schäfte von größerer wirtschaftlicher Tragweite partners, vor allem des Konsumenten, geführt: 
zu schließen. Die Vertragsfreiheit wurde zum Mittel zur ein­

Für die wirtschaftlich bedeutenderen Massen­
geschäfte haben sich Vertragsschablonen ent­
wickelt, die der Unternehmer für diese Vielzahl 
von Geschäften vorweg entwirft. Diese Vertrags-

seitigen Gestaltung des Vertragsinhaltes ; sie kann 
in diesen Fällen ihre Funktion, einen den Be­
dürfnissen der Geschäftspartner bestmöglich ent­
sprechenden Ausgleich ihrer Belange herb.eizu­
führen, nicht mehr erfüllen. 
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Auf dem Gebiet des Privatrechts hat sich also 
- neben anderen Rechtsgebieten, wie vor alilem 
beim Gewerberecht - ein Bedürfnis nadl einem 
verstärkten, über den Schutz des allgemeinen 
Zivilrechts hinausgehenden Sd1Utz des Konsu­
menten ergeben. Dieser Schutz hat sich auf Teil­
gebieten schon seit längerer Zeit entwickelt, wie 
etwa für das Abzahlungsgeschäft, im Mietrecht 
und - in jüngster Zeit - im Wohnungseigen­
tumsrecht, von einem anderen Ausgangspunkt 
her auch ,im Wettbewerbsrecht. 

Auch der Europarat hat in seiner Empfehlung 
(76) 47 ausgesprochen, daß die Regierungen der 
'Mitgliedstaaten gesetzliche oder andere Maßnah­
men ergreifen mögen, die geeignet sind, Konsu­
menten vor unfairen Vertragsbedingungen, be­
sonders unfairen Klauseln in Standard verträgen 
und anderen Verträgen, bei denen der Konsu­
ment eine geringe oder gar keine Möglichkeit 
einer Einflußnahme auf den Vertragsinhalt hat, 
zu schützen; in diesem Zusammenhang möge fest­
gelegt wend.en, daß grundsätzlich jede Klausel 
oder das Zusammenspiel von Klauseln, die eine 
auf den ganzen Vertragsinhalt bezogene Aus­
gewogenheit der Rechte und Pflichten zum Nach­
teil der Konsumenten verhindern, a'ls unfair zu 
betrachten sind. 

Nach eingehenden Beratungen, die teilweise 
audl im BMH unter dem Vorsitz Dr. Heinrich 
Kellers, unter Mitarbeit OLGPräs. Dr. Kohl­
eggers sowie OLG Dr. Meinharts urud unter Be­
teiligung von Univ.-Lehrern, besonders der 
;Univ.-Prof. Dr. Bydlinski, Dr. Schönherr, 
Dr. Fratz, Dr. Spielbüchier und Dr. Weiher ab­
gehalten worden sind, sowie nach einer Enquete 
des österreichischen Jur;istentags im Fe­
ber 1977, hat das BMJ den Entwurf eines Kon­
sumentenschutzgesetzes ausge·arbeitet und Ende 
April 1977 zur Begutachtung versendet. 

An Hand der eingelangten Stellungnahmen ist 
nach weiteren mehrtägigen Besprechungen mit 
Vertretern der Sozia'lpartner, anderen Interessen­
vertretern und den bereits erwähnten Universi­
tätslehrern sowie mit Univ.-Prof. Dr. Fasching 
der zur Begutachtung versandte Entwurf über­
arbeitet und in die vorliegende Gestalt gebracht 
worden. 

Ware für Schäden, die diese dem Verbraucher :tu­
fügt, die Gegenstand einer im Entstehen begrif­
fenen international einheitlichen Regelung ist, 
der nicht vorgegriffen werden soll (die Trennung 
vom Inhalt des vorliegenden Entwurfes ist rechts­
systematisch ,desha:lib einfach, weil hier vor allem 
der mit dem Verbraucher geschlossene Vertrag 
geregelt wird, die Produzentenhaftung jedoch 
keine Vertragshaftung ist). Besondere Regeln 
über den Fe r n l'e,h r ver t ra rg sollen in eine 
umfassende Regelung des Fernschulwesens einge­
baut werden, an der im BMU gearbeitet wird (die 
allgemeinen Schutzbestimmungen des vorliegen­
den Entwurfs würden ohnedies auch für solche 
Verträge gelten). 

2. Die Regelung soH VOr allemd r.e i e n, 
einarud.er teilweise entgegenwirkenden G e d a n­
k e n entsprechen: Sie soll die ganze Vi elf alt 
des Geschäftslebens erfassen - nicht zuletzt ,die 
zu erw:artenden Versuche, der gesetzlichen Rege­
lung auszuweichen. Sie darf aber sinnvolle Ent­
wicklungen im Rechtslreben ni c h t ver 'h i n­
der n; derartige Beschdnkungen können letztlich 
auch preissteigernde Wirkung haben, solche Stei­
gerungen dürfen aber nicht verursacht werden, 
wenn dem kein entsprecheruder Nutzen für die 
Allgemeinheit gegenübersteht, kein übelstand 
dadurch beseitigt wird. Schließlich soll die Rege­
lung ein hohes Maß an R e c h t ski ar h e i t 
- auch im Sinn von Allgemeinverständlichkeit 
- und Rechtssicherheit - auch im Sinn von 
Vorhersehbarkeit eines Prozeßausgangs 
bringen. 

Eine optima'l.e Verwirklichung a1Her drei An­
liegen setzt erfahrungsgemäß voraus, daß die 
Regelung mit der bestehenden Gesamtnechtsord­
nung und den ihr zugrunde liegenden Wertungen 
abgestimmt und in sie harmonisch eingebaut 
wird; seLbst der ofrt behauptete Gewinn an 
Rechtsklarheit und Rechtssicherheit einer Lösung, 
die unter Vernachlässigung des gesamnen Systems 
nur auf den besonderen Problemkreis und seine 
Kasuistik abgestellt ist, ist nur ein scheinbarer; die 
Bedeutung von Formulierungen, die, für sich 
selbst betrachtet, klar und eiu·deutig scheinen, 
wird im Zusammenhalt mit der übrigen Rechts­
ordnung oft zweifelhaft, Wertungswidersprüchre 
werden rasch evident, beides stellt der Rechts-

11. 1. Der Entwunf soll den p r i v a t r e eh t- anwendung schwierige und' oft neuartige Aus­
li c he n Sc hut z des Verbrauchers m ö g- legungsfragen, deren Beantwortung schwer vor-
1 ich s t v 011 s tä n d i g umfassen. Es soll da-· auszusehen ist. 
her etwa das geltende RatG - mit Knderungen, Bei der Regelung des Vertragsinhalts im be­
die schon in de.r XIII. GP vorgeschlagen worden sonderen ist reine solche bestmöglliche Verwirk­
sind (R V 1484 .B1gNR) -eingeba,ut werden, ein Lichung wohl am ehesten durch die Verbindung 
besonderer Schwerpunkt wil1d. überdies der einer Generalklausel mit einer Reihe genauer 
Schutz vor überrumpelung und vor unlauteren umschriebener Einzeltatbestände ul1!d durch eine 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sein. sorgfältige Abstufung ,des Geltungsbereich'S aU 

.Nicht eingeschlossen sind in den Entwurf zwei dieser Regelungen (zur Schwiel'igkeit dieser Ab­
wichtige Anliegen: Die Produzentenhaf- grenzungdes Geltungshereichs s. aber 
tun g, also die Haftung des Erzeugers einer auch die Er!. zum § 1) zu erreichen: 

3 
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a) Die Generalklausei, d1ie unlauteren Ver­
trag·sin:4alt für un;wirksam ,erklärt, soU .all­
gemein gelten; was ,grundsätzlich sitten­
widrig ist, muß immer unwirksam sein. 
Die GeneralMausel ·soH daher in das tAffiGB 
eingebaut weI'den. Auch ,einLg,e "flankie­
rende Maßnahmen"sollen .alLgemein gelten 
unddeshal:b zum Teil in Ibereits geltende 
Gesetze eingebaUt werden. 

ob) Die Mehrzahl von' Eil1iZe'ltatbeständen ist 
auf die Unterlegenheit eines Vertr.agspart­
ners abgestellt, wie sie typisch erweise beim 
Verbrauch,ergeschäi.t geg.eben ist (obwohl 
~enatürlich auch bei anderen Geschäften 
gegeben sein k<l'nn). Diese Tatlbestän,de sol­
len für Venbr,auchergeschäfte gelten. 

c) Schließlich hedarf es einiger Sooderregeln 
für Ibestimmte Vertra.gstypen, vor .allem für 
das Ahzahlungsgeschäft; einige der hiS'her 
im RatG stehenden Regeln sollen a;ber ver­
aUgemeinert werden. 

h) Schutz vor unlauteren Allg,emeinen Ge­
schäftsbedingungen: Generalklausel (als No­
VJelLe zum ABGB an den SchJuß gereiht), 
Aufzählung .bestimmter verbotener Neben­
ahr.eden, Vel"bandsklage {wegen ,ihrer all­
gemdneoll Geltung ,als II. Hauptstück ge­
l'eiht) ; 

c) S t ä r k ,e r ,e Ve r ib i n 'cl u n ,g zum ö f­
f e n t I ~ c h ,e oll R e c h t dergestalt, .daß die 
Verletzung öffentlich-rechtlicher Vorschrif­
ten (weitergehend als bi9her) ziviJrechtlich 
wirksam wird: Erweiterung .der Irrtums­
,aIllfechtung, Bindung an gesetzliche Höchst­
oder MindestpI'eis.e und eine Sonder.bestim­
mung für Kr.editveI'mlitthmgsaufträge. 

Die Herstellung dieser Verbindung ist schwie­
rig und muß an systematisch garn verschiedenen 
Punkten ansetzen (die erwähnten Bestimmungen 
ließen sich 'daher auch 1n einen der ander,en 
Schw,erpunkte einordnen). Das ABGB kennt ja 
zwei allgemeine AnknüpI,U:ngen für das Zivilrecht 

3. Ein wirksamer Schutz vor .unlauterem Ver- an das öffentliche Recht, die hei erster Betrach­
tragsinhalt bedarf noch einer .er,gänzenden Rechts~ tung für alle Fälle auszureichen sch.einen, nämlich 
einriChtung, die kurz aJs Verhandsklage die §§ 879 und 1311: Nach § 879 sind alle V,er­
bezeichnet wird (in .der Diskussion wind dieses tdig.e nichtig, Idie ,gegen ·ein Verbot verstoßen, 
Rechtsinstitut oft zur verfahrensrechtlich.en Ab- nach § 1311 macht jedes Verhalten schadens­
sicherung des KonsumentenschutJZes gezählt, was ersatzpflichtig, .das gegen eine Verhaltensvor­
jedoch rechtssystematisch .nicht stimmt; es handelt schrjft verstößt; mangels Unterscheidung im Ge­
sich ,um eine materiell-rechtliche Regelung, näm- setz ·erfassen diese heiden Bestimmungen auch 
lichdi.e Gewährung ,eines besonderen Unter- öffentlich-rechtliche Vorschriften. Die Anw,en­
lassungsanspruchs an bestimmte Rechtssubjekte): dung dieser heiden Bestimmun~en (die immerhin 
Die meisten der derzeit als unlauter beanstan-' schon seit 1812 geiten) hat jedoch g,ezeigt, ,daß 
deten Vertragsklauseln sind schon nach .der ge- sie nicht in dieser AlLgemeinheit wirken, daß 
gebenen Rechtslage ·sittenwidrig und daher nich- Nichtigkeit eines Vertr.ages oder Schaldensersatrz­
tig; .dennoch werden sie immer wieder in Ver- pflicht oft nicht die von der öffentlich-rechtlichen 
träge aufgenommen und auch von Verbrauchern Vorschrift gewollte und in v,ieLenFäHengar 
eingehalten. Darauf und die Gründe hiefür wird nicht eine 'Sinnvolle Folge einer Verletzung dieser 
.IlJOch Unten im Besonderen Teil eingegan,gen. öffentlich-rechtlichen Vorschrift wären. Die bloße 
Die Erscheinung zeigt jedenfalls, daß eine Re- Einfügung einer neuen Generalklausel, nach der 
gelung des Vertragsinhalts allein nicht ausreicht. jede Verletzung .einer öfliendich-rechtlichen Vor~ 
Wie die grundsätzliche Regelung der Sitten- schrift irgendeine zivilrechtliche Wirkung, etwa 
widrigkeitsoI.1 auch die.se ihrer Durchsetzung die Nichtigkeit einer Vereinbarung, hat, würde' 
dienende Rechtseinrichtung aillgemein gelten. also nicht weiterhelfen, sie würde nur die schon 
III. Nach dem ~nneren Zusammenhang und bestehende Generalklause1des § 879 wiederholen 
sachlichen Schrw,erpunkten ergiht sich folgende und alle Schwächen wie diese selbst haben. 
GI i e der u n g der im Entwurf enthaltenen In Iden Fällen, in denen der Mangel einer 
Bestimmungen (wobei der Entwurf .aus 'gesetzes- zivilrechtlichen Sanktion vermißt wird (in vielen 
techrnschen Gründen, vor' alllem wegen ,des ver- FäHen ist di,eser Mangel ohnedies 'So evident sach­
schiede~en Geltungsbereichs der Regeln, in der gerecht, daß .er ,nicht als störend empfunden und 
Reihung etw.as ahweicht): eine andere Lösung .gar nicht in Erwägung ge-

l. A II g e m ein er Ver b rau ehe r- zogen wird), muß bei dem Grund angesetzt 
sc hut z: werden, -aus dem die heiden ,geltenden General-

a) Zustandekommen des Vertrages: Rück- klauseln v,ersagen: 
tritt-srecht bei "Haustürgeschäften" (ent- Einerseits s1)eht die herrschende Auslegung die­
sprechend der -bisher nur für Abzahlungs- ser heiden Bestimmungen mit Recht auf dem 
geschäfte geltenden Regelung des RatG), Standpunkt, daß - grob gesprochen - nur 
Folgen des Rücktritts, Kostenvoranschläge, solche öffentIich-rechtI.iche Vorschriften die hier 
überraschende Vertragsbestandteile, Wirk- angeor.dnete Wirkung hahen, deren Zweck auf 
samkeit mündlicher Nehenabreden, Ver- diese Wirkung im besonderen oder zumindest 
hinderung von Umgehungen; allgemein auf den Schutz dessen gerichtet ist, 
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der durch ibe Verle~ung heeinträchtigt wird. 
Wenn eine für erforderlich ~ehaltene zivilrecht­
liche Wirkung aus diesem Grund fehlt, so hilft 
dag,egen keine generelLe zivilrechtliche Vorschrift, 
sondern nur eine entsprechende Fassung der 
öffentlich-rechtlichen Vor:schrnt, die eine der­
artifje Schutzrichtung deutEchausdruckt. Für 
diese Fälle kann ·aho durch das auf das Privat­
recht beschränkte KSchG nicht vorgesorgt wer-

: den. 

Andererseits ist eben die Nichtigkeit einer 
V,erein'barung oft der öffentllich-rechtlichen Vor­
schrilft und ihrer Verletzung nicht aJdäquat, be­
sonders weil die Totalnichügkeit ,evident unan­
g,emessen wäre, sich vor allem .auch zum Nachteil 
des zu schützenden Vertragspartners auswirken 
würde, und wei'l keine ,eiruzeJlne Vertragsbestim­
mung, deren Teilnichtigkeit in Betracht käme, 
mit der Verletzung ,der öffentLich-rechtLichen 
Vorschrift in Zusammenhang gebracht werden 
kann. Beispiel wäre em von einem Kreditver­
mittler vermittelter Darlehensvertr.ag,in dem die 
beiderseitszu erbringenden LeistUlIlJgen ganz 
genau zahlenmäßig festgelegt sind, der auch die 
Gesamtlbe1astung des Da.rlehenmehmers völlig 
klar angibt, heidem jedoch der kontokorrent­
mäßige J ahreS'Zinssatzent.gegen dem § 5 Abs. 1 
Z. 4 und Abs. 5 der Verordnung BGBJ. Nr. 304/ 
1977 nicht genannt ist; besonders wenn hier der 
Darlehemnehmer sich seIbst diesen Zinssatr.z aus­
gerechnet. ,hat oder wenn er ihm vöUig ,gleich­
gültüg wa.r, les li'hm nur auJdie ,aibsolute Höhe d·er 
zulei:stenden Zaihlungen angekommen ist (was in 
der Tat für v~ele, v~elleicht für <die Mehrzahl 
der Darlehensnehmer mehr Aussagekrafot ·hat), 
wäre ,eine ,aibsolut Wlirkende Nichcigkeit sowohl 
des ganzen Vertrages oder ,auch nur ,einzelner 
Bestimmungen n~cht Slinnvoll; eine 'solche (nicht 
in ,der Vel"ltragsschließung, 'Sondern schon vor­
her liegende) V.erletzung ,einer Au;fkläI1~ngspflächt 
kann ,nur ,einen Wallensmangel her1beilfühl'en und 
muß von dOI1t.her aufgegriffen werden; das soll 
für .diesen ,Beisplielsfa.ll dadurch geschehen, daß 
dem § 871eän zweiter ,AJbsatz angefügt wird. 
ÄhnLiches giLt für 'den, ,der runter v.erstJoß gegen 
.die Gewerbeordnung 'Ohne Gew,erbeberecht.igung 
gewer1bsmäß~g Geschäfte treibt; ,d~eser Fa.1l soll 
durch die vorg,eschlagene Änderung des § 873 
·erf.a.ßt werden. Wo öffenJt1ich..,recht.1iche Schutz­
vorschrifrtennicht direkt verletm wer,den, 'son­
dern ,~hre Umgehung versucht wird, würde der 
Grundsatz helfen, ,der im § 879a ABGB alusge­
,drückt werden soH, .der ja zwar nur ,die zivül­
rr,echt1iche FoLge der Umgehung regeln hnn, 
aber auchd~e Umgehung öffentLich-rech1l1icher 
Vorsch,r~ten erfaßt. 

2. SondeDrege1n f.ür b e s 't i m m te V 'e r­
It r a 'gs type n: D3Juerverträge, AbzaMungsge­
schäfte, Buch- und Zeitschriftenabonnements 
sowie AnspaI1Verträge. 

3. ErgälliZe1l!de ver f a h re n sr ,e c h t1 ich e 
R ,e g e'l n: Schutz des Verbrauchern vor Gernchts­
standsv,el"einbarullJgen, Id~e1hm die Prozeßführung 
'er·schweren (wm 1. H:lIUptsllÜck), Lockerung der 
SäUl.tnllJisfolgen zum SchiUtz VlOr unihilliigen Ver­
'säUlIIlJun~surlleilen, A<Ufhehung ,der Eventualma­
xime lund V,ereinheidichung der Frusten am Auf­
'tragsverfaJhren sorwie Erweiterung der Wwder­
aufnahmsklage ,aiUlf Zah1ungs'3lUfllräge udgl. (wegen 
·der ,aIHg,emeinen.'B:edeut:ung als NoveHe 'Zur ZPO 
an den Schluß gereiht); 

4. Ko 11 i si 'Ü n sr e eh t. 

IV. Au s w ,i r k u n g e naoll f :d e n B u n­
,desnaushah: 

Durch die entworfene Regelung wü:rd der 
rBundesh3Jusha!lt ,ruch t heriilhI1t. 

Ob sich oorch die Neuregelwng eine Mehl'1be­
lastmng für die Geruchte ergeben wird, äst nicht 
sich,er <lCbzuschätzen. iEs~st jedoch 7ru erwa·rten, 
daß eine aJUfällige, wlaJhl"scheänliich doch llJUr 
vorüb er,geh ende Mehrbelastung ni~t ,erheblich 
'sein und ohne Personalv.ermehrullJg hewältigt 
w,erden wil'd. 

B. Besonderer Teil 

1. HAUPTSTüCK 

Albschniu I 

Zum,§ 1 

1. 1. Die A
'
bgl'1enzung ,des Gelrungsbereächs der 

~egeLung ruSt - w,j,e schon . erwähnt - ein 
wichuiges Milltel, lihre Sachgerechci,gkcit mit ihr.er 
Präzision zu verbinden. Der Geltungsbereich der 
Rege/ln darf nicht zu weit gespannt werden, in 
ß.ereiche, run denen ,d~e Fallgestal,oung, d1e ,der 
Gesetz,geber zuerf,assen sucht, üblicherweri.se nicht 
mehr gegeben ,i~t. Er soH ·aber 'aluch nicht zu eng 
sein; für Fa1Igruppen, an denen die Lageregd­
mäßig gleich ist, die aber vom WOl'1tI.aut der 
Vorschrif.t nicht erfaßt werden, eI1geben s~ch sonst 
erhebEche Re~e1ungslücken, nicht zUiletzt da­
durch, IdaßSlich aus einer ·solchen inkonsequenten 
Abgrenzung des Geltungsbereichs Wertungswi­
dersprüme er,g,eben wür·den 'Oder zmmindest die 
Wer:tungen, ,die den Ges etzgt'lb er zu 'seiner Rege­
:lung ver,a.nlaßt halben, unklar bleiben müßten, 
sodaß eine sachgerechte analoge Anwendung auf 
gIeichgelagerte FäHe verhinde!1t oder zumindest 
·erschwert würde. 

2. Die <t y pi 's ehe n Ums t ä n Id oe, die einen 
besonderen Schutz des Verhrauchers ,er.forder~i.ch 
machen, ·Slind ·die U n te r leg e nh elit des Ver­
ibrauchers gegenüber ·dem Unternehmer an wirt­
schaftLicher Macht und an Wissen; iCler Unter­
schied ,des Wissens spannt sich über ,einen weiten 
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Bereich, von der Kenn~nis konkr,eter Tatsachen, 
was etwa die Besch,affenheit eines Produktes an­
helangt, über dllie Kenntnis allgemeiner Erfah­
rungssät~e, etwa über seine Verw,endbarkeit, his 
zum W,is~en um <die Psychologie der Kundenlbe­
handlung, besonders hei 'der Anbahnung und 
SchLießung eines Vertrages; Zu ,dies'em Wiissen 
gehöm a'Uch ,dlie Erfahrung aus <der VIi,elzahl von 
Geschäften, das W,issen um eLLe dalbfli vorkom­
menden Zwischenfälle und die rechtlichen 
MögEchkeiten, Wle für solche ZwischenfäHe die 
eigene rechtliche Stellung möglichst günstig ge­
sta.ltet werden kann. Diese Unterlegenhei.t an 
W~ssen halt ,nichts mit einer - .in ,diesem Zusam­
menh,ang of,t genanl1!ten - imellektueHen Unter­
legenheit zu tun; eine solche wird wohl auch oft 
dazukommen, !ist aber wahrscheinliich nicht 
typisch; es handelt ,SIich einfach 'llffi W:issen, das 
sich beim Unternehmer d'Urch die Spezi,aJ.,isierung 
auf solche Geschäfte einesteils von selhSlt sammelt 
'Und für dessen Erwerb er andernteils erhebliche 
Mi'OteJl 3JUfwendet, ,deren Aufwendung für den 
Verhrauch,er weder mögLich noch sinnvoll wäre. 

3. Auf 'solche verhältl1!ismäßig unbestimmte, 
vom EinZieMa:l1 ,aibhängende und in ,der Psyche 
der Beteili,gten ,Iliegende Umstände, die ganz all­
gemein, losgelöst von ,einZielnen Rechtsfra.gen 
nicht meßbar s.il1!d und :für die <daher hier auch 
kein Maß'stab ,gegeben w,er:den kann, kann cli,e 
gesetzLiche Umschreibung .eines Geltungsbereichs 
nlicht ,aJbgeSlteHt werden. Der Geltungshereich ,der 
V,orschrlft wÜ1ide damilit ",iei! zu unklar. 

E.s muß a,loo auf andere, ohj,ektiv,e, einiger­
maßen ,genau zuumschrcibende und festzustel­
lende Umstände ,abges~el1t werden, bei, denen 
di,e Lage, <die .das Motiv der RegeLung hi,ldet, 
typischerweise gegeben ist. Es muß der Recht­
sprechung überlassen werden, .für einen FaHnicht 
einfach ,den Umkehrschluß Zlu z.iehen, wenn' a.uf 
Uhn ,rue Merkmale ,der gesetzLichen Umschrr-eihung 
,nicht ganz 'zutreffen, sondern die im Gese,tz für 
,den typischenFaH zum Ausdruck kommenden 
Weruungen aiUch auf andere Fälle anzuwen,den, 
auf die S/ie passen (mögLicherweiise kann 's,ich 
umgekehrt eine teLeo'logJische Redukruon des Gel­
,oungshereichs ,ergeben, wenn run F'3111, lin demcli,e 
gesetz,tichen Ge1tungsmerkmruLe verwlirkIich,t sind, 
gänzl.ich verschieden ,ist von ,dem Typ, ,der dem 
Gesetzgeber heli se~ner Regelung vorgeschwebt 
~s't). Erleichte1"t soH ,der Rechtsprechung diese 
Vel1meidUlng ,des Umkehrsch1usses durch den 
mehr lehrhaften ~ls normativen § 2 Abs. 1 
w,erden. 

11. 1. Die Umschreibung ,des § 1 ve1"&ucht, dte 
typischen Fälle des Gegenüberstehens eines 
"Unternehm,ers", mit einem "Ver:braiUcher" zu 
erfassen. 

Si.e folgt dahei - ähnlJich dem geltenden 
lta'tG - ,der Technik des HGB :bei ,der Umschrei­
hung des Geltungsbe1"eiches 'seines Dritten Buches: 

Dem L Haupts~ück 'soHen !bestimmte Rechtsge­
schäfte unter~i:egen, und zwar zunäch'st aJbge­
grenzt nach ,den :beteiLigten P,ersonen (vgl. § 343 
HGB), der PersonenkreJs ~st wieder 'durch eine 
bestimmte TäJtigkei,t umschl1ieben (vgl. §§ 1 
Ibis 3 HGB). Der Sinn der Regelung, dlie Fälle 
:typischen Ungleichgewichtes Zou ,erfassen, erlauht 
na:tüdich einen Verg1eich ,nur mit dem ,einse~ru­
,gen Handelsgeschäft. 

2. Die Formel "l;um 'BetI"~eb ... ,gehören" 'ent­
spl'licht wördichdern § 343 HGB; .die Lehre und 
,cli,e Rechtsprechung zu dieser Bestimmung 'kön­
'nen d~her zur AusLegung dieser F,ormel heran­
g,eZ!ogen werden. Auch ,der hloß ,erläuternde, 
,deklara:t:ive Hinweis ,im § 343A:bs. 2 HGB 
(H a e m m e r ,I e, Handelsrecht 2 III 4), daß zum 
Betr~eb des Handelsgewerbes auch Geschäfte 
zählen, die nicht zu den gewöhn1ichdolit geschlos­
senen gehören, giilt hier. 

Der Abs. 3 schränkt ,allerdings ,den Kreis der 
"zum Bet'l,ieb gehöflenden" Geschäfte gegenüher 
,dem § 343 HGB ein. Vor Aufnahme des Be­
tl'liehes getätigte Gründungsgeschäf,te soHen nicht 
dazu gehören, sie sollen also nicht unter die 
Unternehmergeschäfte des Abs. 1 Z. 1, sondern 
unter d~e VerbraiUchergeschäfte des Albs. 1 Z. 2 
fall1en (zur Frage der Eigenschaft solcher Ge­
schäfte als Handelsgeschänte nach § 343 HGB 
vgl. G e ß I e r inS chi e gel b erg e r 
Heferm,eh1 5 IV 12 und 15). Zu denken ist 
hier an elinige F,a.L1gruppen, ~ndenen ,der künf,tige 
"Unternehmer" evidel1!t schutZihedürfcig ist, wenn 
etwa cin Vertrete'r einer Hausfrau eine Hand­
strickmasch~ne verkaJUftunter Erweck,ung der 
Hoffnung, sie werde Aufträge zur Herstellung 
von Str.ickwarenerhalten, aus ,deren Erlös sie 
nicht nur ,die Maschine bezahlen, 'sQndern aiUch 
einen VerdJienslt Zliehen könne. Alber a.uch sonst 
wird der künftige Ul1!ternehmer i'n der Regel 
seinem Lieferal1!ten noch eher unerfahren gegen­
überstehen I\l!lId ,daher schutzbedürftig sein. Da 
die Besrummung - wie der ganze Entwurf -
,nur die pl1iv~trechtl~che Seite des Geschäftes re-, 
gelt, läßt Sli,e se1bstv,erständlich ,eine aLlfällige ~b­
gaJbenrechtliche Qualnfikation eines solchen 
Geschäftes als bereits zum BeOliieb gehören,d 
'unberührt (heisplielsweise was den Vorsteuerah­
zug oder sonstige Ahschreibungsmäglichkeioten 
betrifflt). 

3. Ande1"erseilt's gehen ,dli,e Begl1iffe "Unterneh­
men" - ~m V ergleichzmm Begriff "Handebge­
werbe" - und ,damit "Unternehmer" - im 
Ver,gleich zum Kaufmannsbegruff - weiter als 
das HGB. Unter diese Begriffe fallen nicht nur 
jedes nicht-kaiUfmännische Gewerbe, sondern auch 
die fre~en Berufe und die Land- und Forstwirt­
scha.ft. AusdrückEch ,eingeschlossen :sind a:udI 
Tätigkeit'en, ,die nicht aJUf GeVl'1inn gerichtet sind, 
etwa die eines Spo11tverr-eins, und die TäJoi,gkeiten 
der juristischen Person des öffentlichen Rechtes, 
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voraiLlem ,der Gelh~etskörpersch3Jf,ten. 'Diese Tänig­
kroten faUen zwar zum Teil ohnedies unter den 
allgemeinen Unterne:hmerbegDiff, WlLeetwa die 
Gas- und Stromversorgung .oder ein Verkehrshe­
trieb, zum Tdl sirud sie iber eher .nicht der 
Unternehmel'ltätigkeit Zluzuondnen, wie etwa der 
Straßenbm oder der B3JU 'sonstiger öffentlicher 
EinnichtlUngen oder eines Bürogelbäudes. Entspre­
chend ,der aHgemeinen Besch'ränkung des Ent­
wurfes ,mf ,das Pr,ivatrecht gehören selbstver­
ständlich hieher nur die Pl1ivatwirtschaftsver­
wakung ,der öfferutlichen Körperschaf,ten, nicht 
jedoch Tätigkeiten, diie mit öffentLich-rech'DI,ichen 
Gestakungsmittelna,usgeü:bt werden (wie etwa 
in ,den meisten Bundes,ländern di,e Wa'sserver­
sor'gung 'sow,iedi:e MüH- und Abwassel"beseit~~ung 
oder d.ie Erbr,ingung von S02'JiJa:lv,ersicherungs­
leistungen) . 

4. Der Begniff ,des Verbra:uchers wir1d dem 
des Untemehmersentgegengesetzt; sie schließen 
einander aus. Jedes Geschäft mit einem Unter­
nehmer, das für den anderen nichta,uch ein 
Unternehmergeschäft r~. S. ,des Abos. 1 Z. 1 ist, 
~S:t VeJ1br;Jjuch,el1geschäft,i. S. ,des ,Abs. 1 Z. 2. 

5. Nach ,der vorg.esehenen Anknüpfung fallen 
auch solche Geschäfte Ilmter das 1. Hauptstück, 
hei .denen ,diie charakterisrtische L,eistlUng, die 
"Lieferung", nicht dem Unternehmer obliegt, 
sondern dem Verbrmcher, beispielsweise der Ver­
kauf eines (gebrauchten) PKW an einen Auto­
händler. 

Es würden daher unlter den Gelotungsbereich 
auch Al1beitsverträge iaHen. Da jedoch für düese 
speZJielle, viel erngehendere Schutzbestimmungen 
bestehen, nimmt sie der Abs. 4 hier aus, ,ebenso 
arbeiotsvertra;gsälmliche .verträge, ,die ja gleicha,rti­
gen Schutzvorschr,rften unterLiegen. Zur Abgr,en­
zung wind ,die Umschreibung der Zuständigkeit 
des Arbeits~er,ichotes herange:z:ogen, um nicht der 
schon bestehenden ,gl"oßen Anzahl von recht­
lich beachtlichen, im Einzelfall oft schwer zu zie­
henden Grenzen eine neue hinZJuzufügen. 

Zum §2 

1. Der Abs.1 'soU unt,erstreichen,daß die Um­
schreibung des Geltungsb e 1'1 e ic h s, vor allem 
im § 1 Abs. 1, keine Gehoungss chor a n k e für 
die im folgenden aufgezählten Regeln sein 'SOll. 

. V:iele ·der RegeIn ·des 1. Hauptstücks sa;gen 
nur ,um der RechtssicherheitwiiUenausdrücki1;ch, 
was -schon bisher gelten:des Recht ist, und zwar 
geltendes Recht oft für einen weiteren Bereich 
von FäUen, ohne daß mit Sicherheit ,eine ganz 
-aMgemeine Geltung dieser Regeln anerkannt wer­

nach § 6 Abs. 1 Z. 8 und des Rücktrittsrechts 
nach § 6 Abs. 1 Z. ,1 .oder ,der "Einwendungs­
diurch~riff" nach § 18 letzter SaJtz). Di·e l3:usdrück­
'liche Erwähnung ,dies'er Regeln im engeren R'ah­
men .des Konsumentenschutzes ~oH nicht ,für 
andere Fälle ,die Rechtslage ändern, ,nicht einen 
von der R,ech:tsordnoung aJuch auß'erha,lb dJieses 
Rahmens gegebenen rechtLichen Schl\lJtz entzie­
h'en. 

Auch ,für dliejenoigen Regeln, dienichrt: nur 
gelt:endes Recht kodifizieren, sondern zusätzlichen 
Sch'utz .gewähren soUen, kann das Gesetz eben 
nur den typischen Kre,j,s der FäHe nennen, wo 
das ;Bedürfnis ·nach ,solchem SchUJtz besteht. 

, Der.Nbs. 1 solll für Fälle, die ,nicht -unter den 
ausdrückLichen Gekungshereich ,der Schutzvor­
sch'r1iften - 'Oder nicht unter ,eine ausdrückLiche 
SchUltzvQlrschl1ift - .fallen, ,den Zweifel, ob Ana­
lOgiie .oder Umkehrschluß Ibzw.die Annahme 
,einer Derogation der bishel1i'gen Rechtslage oge­
ibO'ten sei, ·grundsätzLich zugunsten ider Analog,ie 
entscheiden. Bine Lösung, die &ich .für ,die Mehr­
zahl ·der FäHe o.hnediesaJus den aHgemeinen 
Rechtsanwel1'dungsregeln der §§ 6 off. ABGB er­
geben würde, ,die aber durch die hrier vorge­
schlagene Rege:! ,doch Ibesser ~undiiel1t JWli'l1d. 

2. Der Abs. 2 stellt klar, 'daß die Schutzbestim­
mungen ein~eitig zwingendes Rechtzugunsten 
des Vertbrauchers sind. 

Er üherniimmt damit ,in allgemeinerer Form 
einen Terl des Inhaltes des § 15 Abs. 1 ,des gel­
tenden RatG, ihesonders ·der Z. 4, 6, 7 und 9 
his 12. 

Der ü:bnige Inhalt des § 15 Abs. 1 des RatG, 
der Umg'ehungen zu verhindern sucht, solrl in 
einer allgemeinen Regel als § 879 a in das ABGB 
eingebaut werden (5. § 33 Z. 5). namk w,ird 
der § 15 RatG überflüssig. 

Die im Vergleich ,dazu Igenerelle Fassung der 
vorLiegenden Bestlimmung hedeutet nicht &e Zu­
lässigkelUt . eines sogenannten GÜns1J~gkej.tsver­
gleichs,diie Zulässligkeiteiner Abweichung zum 
NachtJei,1 ,des Verbr:lJuchers, wenn 'sie durch ande­
ren Vertria:gsinhal:t a.usgeglichen wll'd. Grund­
sät:zJ.ich ist jede einzelne Vel'tragsibestJiJmmungfür 
sich zu prüf,en und unwirksam, wenn sie gegen 
das Gesetz verstößt (dies ist vorallLem durch 
·das Wort "sow,eit" ,deutLich gemacht). 

Zum§3 

1. Hier hanldeLt ,es 'S,ich um eine Regelung 
des geltenden RatG, ,deren GeLtung ruuf a.Lle 
V,erbr.auchergeschäfte ausgedehnt wer,den soll. 

,den kann, ,&e ihre Einfügung lin das ABGB recht- Die prakoische Erfaihrung hat gezeigt, daß eine 
fertJigen würde (ecw.a da·s Verbot Ibescimmter, überr:umpdung ,durch einen ungebetenen, I\.ln­
FäI1eeinseiciger Vertrags gestaltung durch einen! angesagten Vertreter nicht nur durch die Vor­
P,artner nach §' 6 Ahs. 1 Z. 1 und _ 5 so~e Ahs. 2\ stellung ermöglicht wlird,den angebotenen 
Z. 1, 2 und 3, ,des Aussch:Lusses ·der Atufrechnung . Gegen~tand gLeich Zoll :bekommen ·und ,erst später 
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'bez,aJhlen zu müssen, sondel1n 'daß alUch Balrge­
schäfte unter derartigen Umständen sehr oft so 
geschlossen werden, daß der Ver!bl1aucher nicht 
,in der Lage ~st, ;hinreich,end Zu überlegen, ob das 
Gescha:ft für ihn üherha/l.l'Pt s~nnvO'l1 ,ist; daben 
ma'g das erwäh!llt·e Steigen des allgemeinen Le­
!bensstandards m]tein Grund ,dafür ~ein, daß Q!Uch 
wenig erfahrene Verbraucher öfter einen nam­
ha;f;ten Balrhetflag zur Verfü.~g haben und .a,us­
geben können. Schon alllein ,der Umst,a:nd, daß 
der Vertreter U'fierwafluet erscheinrt: und keine 
MögLichkeit best'e:ht, sem Angelbot mUrt: anderen 
~u vergleichen, lbr:ingJt - albgesehen v'On ,der psy­
chologisch,en EtiaJhnung und ~aJnenfa,l:ls auch 
SchuLung Ides Vertreters - den :Besuchten in eine 
so 'Ungünstige Au'sgangsposnon, 'daß er die Freti­
heit zur B~ngeh'Ung eines Ver.tJr:l!ges seihr 'Oft nticht 
Slachgerecht nutzen kann. 

Beiderg,egense]tJigen i.Nhwa:gung ,der Interes­
s,en ·des Umernehmers IUnd des Vertb!'a'uche11S i~t 
die vOil1gesehen,e BinschränklUng <der Bindung d,es 
VenbralUchers an .den Ve11trag traglh'ar: nie Auf­
gJaJbeeines Vertr'eters soUte nicht sein, iden Kun­
den zu überreden, sondern dhn - zumin!dest für 
eine Woche halLtbar - zu üherzeugen; daß sich 
in ,dieser Ze.ilt ,irgendWielche Xnderungen der 
U mstlinde ,ergeben oder sonst ,der Verlb.r:llucher 
alUS unsachJJichen Gründen seine MeIi:nung ändert, 
ist wenig wahrsch'eiin!bich; Idie Meihrz'ahil der Rück­
trdrote wi'rd wohl daraJUf zurückzuführen sein, 
daß eben die Schließung des Vertrages von vorn­
herein nicht hinreichend überlegt war. 

Ein ähnliches Rücktrittsrecht beiaHen "Haus­
türgeschäften" ist im übrigen in der BRD in Vor­
bel'e]trung (der Bundesrat hat ,dem Bundestag 
einen ,entsprechenden GesetzesentwuI1f vorgeschla­
gen; s. Bru.ndestags'druckS'ache 8/130). Da,rüber 
hina'us steiht für den BG-Rauun im aUg,eme:inen 
ein derartiger VorschiIa,g in Diskusslion (s. Zeit­
schnM't für aiUsländisches und ,internationales 
Pruv,atrecht 1977, 552). 

2. Die Rück'011ilttSfI'i~t ist hiier 'ffi]t einer Woche 
etwas läng,er vorgesehen als 11m Ra'tG. Die :Er­
fahl1ung halt gezeiigt, ,daß ,eine Fl"iS't von fünf 
Tagen sehr oft für eine slnnvoUe ObeI11egung 
zu kurz ~st, ,etinersetts wenn ,etwa einW'Och,en­
ende in ·d~e F,rj'st fä'lLt, während dessen dle Ein­
holung von ErkUlIlidligungen ,nich,t mögLich ist, 
andererse1~ wenncties ,etwa ,nichit 'der Fall ist 
und ein Familienangehöriger, mit dem sich der 
Venbraucher Iberalten könnte, erst zum Wochen­
ende el1reichibar ,ist. D~e Verlängerung des Schwe­
bezustandes um zwei Tage dürfte umgekehrt für 
den Unternehmer keine Ibesondere 2)usätzliche 
BelastlUng bedeuten. 

Die Regelung des B,eginnesdes FI1istenl'aufes 
foIgt zunächst grundsätzliich dem RatG. Die 
Frist solaerst mnt ,einerschrU:f<tlichen Bdehrung 
des Verbnuchers zu laufen heginnen. Nach den 
Erfahl'Ungenscheint ,die Belehnung n'öcig, weil 

~ehr viele, gerade ,die ~irklich überforderten, 
Ü1berrumpeken Verbrauch,er ,mre Rechte nidlt 
kennen und ,in w,enigen Ta'gen kaum nn E11fah­
il1ung br:ingen können, ,daß und ün welcher Form 
sie sich vom Ve11Dra.g lösen können. 

Andererseits k'ann !beim 'BargeschäJlt - arrders 
als beim AbzaJhJungsg,eschäJlt -eine Beurkun­
dungdes Vertrages eine - mögLich'erweise für 
Ibe~de Te~le - 'UIlibiiilJli.g,e Erschwerung bedeuten. 
Der Umerneihmer so1:1 ,dalber !bei anderen alls 
Ab:naJh1ungsgeschäf,ten. illiichtal1gemein zur Aus­
'stellung ei·ner Urkunde verpflichtet sein. Es wird 
d.aher für ,dIi'ese anderen Geschä~te eine zweite 
IBefniSi1lung für das Rück011iDtsrerot vorgesehen, 
näml~ch - unaib'hängtÜg von eiiner Bdehrung -
mit AMaUif ,eines Monats nach der Eingebung 
des Vertrag,es. In ,dieser F,rust wind der Verbrau­
cher, der sich überrumpelt fühlt und sich deshalb 
vom Vel"Drag lösen w,iH, wohl die Mögl,ichkeit 
Ziur Erku:ndigung üherseine Rechte haben. Wenn 
der Unternehmer Wert 'alUf ,eine '11asche Klärung 
legt, ob 'der Ver:braucher zurücktr·eten will, 'so 
kann .erebenctie einwöchige Frist ,durch 'die 
'schl1ift1iche BeIehrung in La~f setzen (die Lösung 
emsp11icht etwa derjeniigen, dlile in ,der BRD Un 
§ 2 des schon erwa:hnten Gesetzesentwurfs vor­
geschhgen worden list). 

3. Bei den im Albs. 2 erwähn:ten Werbefahr­
ten, häufig als .AUJSflugsfahrten oder ähnlich 
hezeichnet, werden ,die Te!iIlnehmer oft über­
rumpeLt, es wird ein psychologlischer Kaufzwang 
gegen Slie alusgeiibt. Manche ,dieser Vemnsultun­
gen falHen schon unter den Abs. 1, wenn Slich diese 
V,erkäufe ,am ArusfLU!gszi,e<1 außemalb ,des Ge­
schäifitsIokall,es des Unternehmersahspiden. In 
viden Fällen werden alber d~e Tei:lnehmer dlirekt 
in .das Geschäfts~ok<ll des Unternehmers gebracht, 
auf ,diese Fäl!1eso.ll ·der Abs. 2 das Rücktr~tts­
recht erweitern. 

'Bine ganz präzi'se Umschrailbung dessen, was 
ufliterdem Typ der Werlbe- oder Ausflugsflahl"t 
lim Sinn ldIieser Regelung gemeint ~st, list schwer 
zu g,dben. Es kommt .nicht a'LIeinauf die Beförde­
rung an,selhstruicht auf eine a1l,gemeine damit 
v,e11bundene A:bsncht, Waren ZlU v,erka'Ufen. Ein 
anderer Typ von BeförderuIl'gen,der nicht unter 
diese Bestiimmung faUen soll, iist !beispielsweise. 
ein - wenn ·auchkQstenIoser - Auto!busclienst, 
der Besucher von ,einer 'Lm Stadtkern gelegenen 
SteHe in ,eine '3!n der Peripherie gelegene Ein-, 
hufs stadt ibefördert, ohne IdaßcLa,mit i,rg,endein 
psycho'loglisch,er Kaufzwang v,er1bunden wäre. 

Di.e .V'or,ausgesetzte Veribindung zwisch'en dem 
Umernehmer und ,dem Beförderer 'schließt <lUch 
solch,e F:vHe von ·der Geltruing der Besuimmung aus, 
in denen ,der Teillnehmer an der Reise ~n :einem 
2)ufäIlig ann Zielort geleg,enen Geschäft, dessen 
Inhaber mit ,der 'Beförderung nich,ts Zu tun hat, 
'etwa,s kauft. 
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4. Der Abs. 3 folgt bei der Umsclmiibung der 
Aus nah me n vom Rückrt:ri1ttsr,echt ebenfalls 
dem RatG. Hier handelt es sich um Fallgruppen, 
hei denen typischerweise eine überrumpeL'Ulng 
,aJusgeschlO'si>en ,islt. 

, Unter die Ausnahmeregelung fallen auch die­
jen1gen F,a;llgruppen, 'dile gelegentlich a.1s Aq~u­
ment gegen eine Veran~emeinerung des Rück­
trittsrechts eingewendet worden sind, etwa 
Werkverträg,e ffiliteinem Installmeur oder einem 
Dachdecker üher ,eine ,OOingende Repa'ranur. Hier 
muß der Unternehmer selbstverstäncUich nicht 
eine Woche w;tl!'ten, um die Gewißhe1t 2uhahen, 
daß ern Wiirks<amer Ve1'ltlrag zustande gekommen 
list; da hier ,der Vertrag vom Verbraucher ang,e­
bah!lJt wlOr,den 1st, mag eraJuch erst anläßl:ich 
des ,B,esuch,es des Handwerkers gesch1los'S,en wor,den 
seiin, ,gibt ,es kein Rücktmttsrecht. 

Bilne zusätz1llch,e Ausnahme liSit :noch für gew~sse 
B ,a r g eiS c h ä f te nöit~g. Es g,~bt ein,e ganze 
~eihe von Geschäft.en geringen Umfangs, die 
übl~ch'erweise a.ußerhalbeli:ner festenBet.r,~ebsstäitte 
'geschloss,en werden, meilst auf ,der Straße oder 
an sonsttl~g,en öff,end,ichen Orten, w,ieetwa der 
Kmf eilner Zeitung bei einem Kolporteur, einer 
Erfr.ischung bei einem Eisverkäufer oder der (,in 
Eurapa; und bei>ond,ers ti.n österre'ich aJ.1erd~ngs 
noch nicht sehr häufige) Werkvertrag 'm1iteinem 
Schuhpwtzer. Ln aiesen Fällen bedades keines 
Schutzes durch ein ,Rücktrittsrecht, da-s Rücktrutts­
roecht könnte höch5ltens mißbnucht werden, Ein 
hinreichender Schutz des Verbrauchers VlOr über­
vorteiliUllg list trotz :der Ausnahme vom Rück­
trilttsrecht ,gegeben, da ja diie ,soost~g.en pl1w,m­
,r,echtLich,en SchruJtZvolt'schr.rt.ten, ,etwa ldie Irrnums­
regdn, auch für oolch,e Verträge gelten. Zur 
Vermetid'llng von Abgr,enzungsschw.ierigke:i.ten 
wilr,deine rzahlenmäßig festge1egte Grenze vorge­
schbgen, his zu der ,d:iese Arusnahmerege1ung 
gelten solL' Daben: wird unterschliedien zWiloschen 
Geschäfnen, ,der,en SchLießungaußerhalLb von 
fiesten Geschäftsräumen zwar üblich list, die aber 
auch in oolch.en Räumen gesmlossen werden, etwa 
der Vertriieb von Zeimngen oder von Erfrischun­
gen, und solchen Geschäften, ,di'e Ülhrer N ;t!tur 
<flach gar nimt ~n feSitJen Geschäft~räumen ge­
schLossen werden können, etwa ß,eförderungsver­
träg,e milt Taxiunternehmenn.' Für ,d~e zwClite 
Gruppe rw:iJr'd ein.e höhere Grenze vor.ge­
,schlagen. 

5. Auch oder Abs. 4 übernimmt im wesentlichen 
die Regelunlg des geltenden RatG über die Form 
,der Rücktcittserklä'11Ung und ,dij'e Zur,echnung '1hres 
PostllalUlf,es . 

Eine Kn:derutllg Wlird nur ~nsofern vorgeschLa­
gen, als ,die hloße kommentatrIose Rücksendung 
der Vertr,agsurkundenicht genügen soll (eine 
'solche könnte unter Umständen vlersehent,Lich 
geschehen); es w~rtd V1ieLmehr V'ofa!usgesetzt, .daß 
,in ~rgendeiner Form der Rück,tniJttsw111e zum 

Ausdruck gebracht worden :lost. D.ie Formel "er­
kennen läßt" ,ermögLicht wohl erne hmTeicheoo 
weite, an der allgemeinen R,egel über den Erklä­
rungswert einer Krußenung (§ 863 ABGB) orien­
,tlierte AUiSlegung. 

6. Neben !dem.Rücktrittsrecht nach der vorLie­
genden ß.estlimmung blciibt noch das Rücktritts­
recht nach ,den §§ 54 Abs. 3 und 60 der 
GewO 1973 bestehen. 

Se.ine prta.ktirsche Bedeutung düclite aber geri'ng 
·sein: Im einz.elnen Fall endet ,die Rück.tni,!tsfnist 
-' da sie auch ohne Belehrung zu laufen be­
ginnt - keinesfalls später als diie na;ch .der vor­
liegenden RegeLung. Es smd3lUch n'\llr wenWg,e 
FaHgestaltungen denkhar,dienicht unterrue 
vor1~egende, weihl aber un1)er ,die Rückltl'litt'sre­
gelung der GewO 1973 fallen. 

Die möglliche üherschnddiung ist wohl dUTch 
einen unterschiedlichen Zweck der beiden Rege­
lungen gerechclel"tiigt: Die vot11.iegende schützt vor 
einer überrumpelung .bei einer an sich zulässigen 
Art der Geschäftsanbahnung, die gewerheremt­
liche ist eine (zusätzliChe) Sanktion ,für generelle 
gewetherechtLiche Vel1bote bestimmter Arten von 
Geschäftsanbahnung, die nur zum Teil·denSchutz 
des Vel1brauchers V'or überrumpelung im Auge 
halben, zum Teil aber auch ganz anderen Ord­
nungsbedürfnissen Idienen. 

Zum§4 

1. Hier wli:rd wie !im § 5 ,des RatJG dlie Rück­
ahwickLung in Ibestimmten Rückvr.ittsfällen gere­
gelt. Gegenüiber ,der geltenden Regelung ergeben 
s.ich vor allem zwei Knderungen: 

a) Die Regelung wil'd für die Verlbraucher 
günstiger gestaltet. 
aa) Nach dem RatG trägt ,d&e Gefaihr eiJI1'er 

'2Juf1rTLigen Wel1tJminderung, ,einer zufäl­
,ligen ß,eschäd:i.gung der ~ache der Käu­
fer (ail'g. "für die Benü'tZIUngu nd 
eine ... Minderung des gemeinen Wer­
'tCiS ,der Sache '(l;Ue!lJtsmädigen"; E d 1-
b ac h;e r, Kommentar zum Raten­
gesetz 65). Nach der hiier vorgeschJ,alge­
nen Lösrung solle1Lne aHfäal1ige 
Wertm1'll'derung IlUJr heider B,emess.ung 
der Senützungsentschädigung und auch 
da nur zru heriicksichtig,en s,ein, wenn 
'd:ie WerlJmin,derung durch ,die Be­
nützrung eingetreten list. Die Gefahr 
'sonstlbger zruHilliiger Wertminderungen 
,oder eines Unterganges der Sache trifft 
tI"Otz deren übeI'lgabe w,eiterhin den 
Untelt'tlIehmer. 

;J,'b) Für den Fall der UnmögLichkeit oder 
Untuntfichkeit der Rück.galhe der vom 
Unter'n,ehmer her.Ms ,eI'lbrachrten Lei­
'stung Üibernimmt der Abs. 2 einen 
Gedanken, ,der .belt'eits ~n der R V emer 
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Novelle zum RatG (1484 BlgNR XIII. 
GP) . el1Ithalten war: In diesem Fall soll 
,der. Unternehm,er jedenfalls nur An­
spruchaUlf Ersatz der wbjoektJiven 
Bermcherungdes Verbrauchers hahen 
(die R V hat: ,dies IlJUr für den Werk­
Vlertragausgespl"Ochen, weil !bei diesem 
die Ull'tJUnlichkeit ,der Rückstellung in 
Naruf h:iufiger sein dü,rfotej die Ver­
aJ}I!gemei:nerrung des Rücktl'littsrechtes 
'r,echtfertiigt 'auch leime VeraHgemeine­
rung ,dJieser Regd). 

Hat ,der Unternehmer etw.a ibereits 
eine Fassadenbeschichtung durchgeführt, 
so soll der Verhraucher nur zur Zah­
',bng Ibeispielsweise der ~osten einer 
ohnedJies ,notw.endigen, hi,edurch er­
spanten Reparatur v,erpflichtet sern, 
nkht aber ,einer objeklliven, für ihn 
unVierwertharen Wertsteiger:ung des 
Hauses. 

Diese 'R,egeLung 'solll dem Verbraucher 
einen W1irks.amen RückJIJr.itt sichemj der 
Unoernehmer so!;l nicht den Anreiz 
halben, durch ,eine mögLichst rasche 
Leistung, die nicht mehr rückgängig 
gemacht werden k<lJnn, sich praktisch 
jedenfa:1ls einen Entgeltanspruch zu 
v,erschaffen. 

<b) A:n:dlererseits ~'Steine sdlche für den V,er­
braucher günstige Regelung nur für .den 
Fal}I gerechtf,emg,t, daß er selbst nach § 3 
Vlom V:ertrag ~urücktri:IJt, w,enn eiben der 
Unternehmer in dem' Bewuß,tsein geleistet 
ha;t, 'daß n'och kein lbiim.dender Vertrag zu­
'stande gekommen list. 

Für den im § 5 des RatG ebenfalls erfaßten 
Fa!!il, daß der "V'erkäufer (Unternehmer) wegen 
Nichterfültlung der ,dem Käufer (Verbraucher) 
oMiegenden V,erpfLich:tungen" zmrücktritt, also 
nach § 918 ABGB, ist eine solche Reg.eIung nicht 
,gerechtfertigt, zumal da ,der F~ll, lin dem dem 
U nüemehmer ,noch eher ein Vor'WIurf gemacht 
wenden kann, nämLich der des Rücktrittes des 
Verbrauchers wegen Verzuges des Unternehmers, 
nicht erfaßt ist. 

Die neue Regel wi'rd ,dahier a.m ,den Fall des 
Rücktl1iottes ,des Verbrauchers nach § 3 ,emge­
schränk,t. Oie Rückalh'WIick!l'llJng der Fälle <des 
Rücktl1iutes nach § 918 ABGB wird den allge­
meinen Reg.eIn {§ 921 ABGB u. a.) überlaissen. 

2. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, daß 
auf eine Aufnahme der Regel des § 15 Abs.1 
Z. 5 des RatG verzichtet worden ist, die es 
ve.rbietet, ,die vom Verbraucher nach dem Gesetz 
(5. § 4 kbs. 1 Z. 2) zu ZJahleooe Entschädigung im 
vorhinein festzulegen. Eine solche Vereinbarung 
kann nämlich ,auch für den Verbraucher -durchaus 
vor-teilhaft sein, weil sie ihm von vornherein 
Klarheit verschafft, mit welchen Zahlungen er 

bei ,einem Rücktritt ZJU rechnen hat. Ist der test­
g.elegte Betrag Ülbermäßig,so unterliegt er ohne­
dies der richterlichen Mäßigung (§ 1336 A:hs. 2 
ABGB). 

3. Der Abs. '3 steHt nur klar, dJaß die Abs. 1 
und 2 (wie der § 5 des RatG) nur den b e r e i­
ehe r: u n g'S r e eh t'l:i ehe n Ausgleich r,egeln, 
daß allfällige Schadensersatzansprüche dan,eben 
bestehe1lJble~ben (so auch für § 5 des RatG Ed 1-
ba eh 'e r a.a. 0.). Hat der Verbraucher etwa 
die Sach,e schuLdhaft beschä'digt und kann er sie 
deshalb mcht zurückgeben, so. hat er nich,t nur 
den iin Abs. 2 festgelegten' Betr,agzu zahlen, 
sondern dem Unternehmer den Schruden zu 
ersetzen, den dieser durch die NichterfüLlung der 
übergaibepflicht nach Abs. 1 Z. 2 erleidet. 

Zum§ 5 

1. Für die Erstellung eines Kostenvoranschlags, 
der ja .in der Regel ein Anbot i. S. des § 861 
ABGB ,darstellt, ist grundsätzlich ohnedies kein 
Entgdtzu zahlen. Die Ausarbeitung eines 
Küstenvoranschlags kann aber eine selbstänidige 
Leistung darstellen, beispielsweise wenn sie mit 
Planungsarbeiten venbunden ist,die etwa ,der 
Leistung eines Architeküen ,entsprech'en (vgl. dazu 
OGH 23. 10. 1957 SZ 30/63). Dies ,~m aU,gemeinen 
und voraUem, daß im konkreten Fall mit der 
Erstellung ,des Kosten'VoranschI'ags derartige Vür­
arbeiten verbunden sind, .ist d,em Nichtlfachmann 
meist unbekannt. 

Der Abs. 1 süll desha~b den Verbraucher vor 
überraschenden Entgelnahlunspflichten schützen. 
Selbstv,erständlich begrunldet diese BestimIJ:lung 
keine Entgeltzahlungspflicht, sondern normiert 
n'UI eine zusätzliche Voraussetzung für eine be­
reits nach alnderenRegeln gegebene. 

2. Nach § 1170 a ABGB ist ein Kostenvüran­
schhgim Zweifel, wenn nicht das Gegenteil 
vereinbart ist, nur unverbindlich im Sinn des 
Abs. 2. Di~se Geseozesstel!le und diese Rechtslage 
sind - vor allem ibei Verbrauch,ern - oft unbe­
kannt, ,der Besteller ist daher von der Möglich- -
keiteiner Preiserhohung überr:ascht. Durch den 
vorgeschlagenen Abs. 2 soll nicht die Vertrags­
freiheit derart beschränkt werden, daß ein 
Kostenvoranschlag immer verbindlich ,ist, sondern 
es soU nur bewirkt werden, daß auf die Unver­
bindlichkeit des Kostenvüranschlags ausdrücklich 
aufmerksam gemacht werden muß. 

Zum§ 6 

Allgemeines 

1. Hier sind vor allem um der Rechtssicherheit 
und der Rechtsklarheit willen Vertragsbedin­
gungen aufgezählt, die Verbrauch,ern gegenüber 
unwirksam sein sollen. 
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Diese A'Uh,ählung -'- die naturgemäß nur bei­
spielsweise s:ein kann - führt ,die Generalklausel 
des § 879 A,BOB - ,die durch einen dritten 
Absatz erweitert ist (s. § 33 Z. 4) - für den 
Bereich des Verbraucherschutz,es näher aus. 

Verein:bal'lungen s~nd nach dieser Generalklausel 
inerst,er Linie nach whrer (abj.ektiven) Unange­
messenheit nichtig, diIe zum Teil schün für sidl 
allein '5100 gewichtig ist, ,diese Rechtsfollige ,auszu­
lösen (Ahs. 1), zum Te~l durch mdivi'duell-subjek­
tive Umstände beim beeinträchtigten Vertrags­
partner ergänzt wird (Albs. 3). 

Die Aufzählung 'beschr,eiht hier FäHe ,der obj.ek­
tiven Unangemessenheit ,einer vertraglichen 
Regelung. Bei der Auswahl, :welche Äquiva:leIllZ­
störung,en als so bedeutsam anzusehen ,sind, daß 
sie Nichtigkeit :bewirken sol:1en, ist für den Be­
reich des Vel'lbraumerschutzes zu herücksichtigen, 
daß ,der Verrbraucher gegenüher dem Unterneh­
mer typisch,erweise im Nachteil ,ist, sodaß an die 
Angemessenheit einer Vereinbal'lung strengere 
Anforderungen zu stelilensind als .für den Regel­
faM auß,erha:lb dieses Ber,eimes. 

Für ,die Anwendung der, Generalk:lausel des 
§ 879 - sowohl ,des Abs. 1 als aum des Abs. 3 -
bietet ,die hier vorgesehen,e Aufzählung ,einen 
Anhaltspunkt dafür, was der Geset:z;geber als 
wesentlime Äquivalenzstörung betmmtet. 

Entspremend .der Unterscheidun:g im (erwei­
terten) § 879 in objektive Unangemessenheiten, 
die schon für sich a11ein :die Nichtigkeit bewirken, 
und in 'solche, die noch durch subjektive Um­
stände ergänzt wlerden müssen, war ,aum hier 
nach ,dem Grad ,der objektiv,en Unangemessen­
heit zu unter,scheiden: 

Bei Vertragsbestimmung'en, ,deren Unangemes­
senheit einen absolut abzulehnenden Grad er­
reicht, bedarfes ,keiner weiteren Erwälmung der 
Beeint1'lämtigung der Wi!lllens.freiheit; die Unver­
bindlimkeitist sm,on im Sinn d,es Abs. 1 des 
§ 879 ABGB a!ls gegeben anzusehen (1. Kate­
gorie). 

Vertragsbestimmungen, deren U na,ngemessen­
heit hingegen Igel'liruger,en Gra,des ist, 'sollen nur 
dann als unverbi,ndlim a1llZ:usehen sein, wenn sie 
ni c h t ausgehandelt worden sind (zum Begriff 
des "Aushandelns" s. die Erläuterungen zum 
§ 33 Z. 4 [§ 879 Abs. 3 kBGB]); diesfaUsist mit 
Rücksicht auf die Stel:lung ,des Verbrauchers 
gegenüber dem Unternehmer jedenfalls von einer 
"Verdünnung der WiHensfreiheit" ,des Erstge­
nannten und damit von einer Unverbind:l:ichkeit 
der Vertngslbestimmungen im Sinn des Abs. 3 
des § 879 ABGB auszugehen (2. Kategürie). 

Von ,einer ersmöpEeri:den Aufzä:hlungaum nur 
einer der beiden Arten von Vertragsbestim­
mungen ist aihzusehen, um nicht bei einer wohl 
unvermeidbaren Unvollständ:igkeit der Auf-

zähLung sonstsachger:emten Er>geJbnissen ,der 
künftigen Rechtspr,echung hinderlichz.u sein; 
vielmehr werden nicht auf,g,ezählte gleich,wertige 
Klauseln - gemessen an dem Gr,ad ,ihrer Unan­
gemessenheit - im Sinn der GeneraUdausel des 
§ 879 ,ABGB ~bz.w. ,deren Erweiterung) als solme 
dererwiihnten 1. oder 2. Kategorie ,einzustufen 
und ,damit zu behandeln sein. 

So gesehen ist ,der Maßstab der vorliegenden 
Kau:loge .aher aum bei anderen als Verbraucher­
verträgen anzuwen,den, w.enn einer ,der Vertrags­
partnerdem ,ande1'len !derart unterlegen ist, wie 
es für Verbraucherverträge typisch ist. Um diese 
Zusammenhänge mit der in das ABGB einzu­
bauenden, alsoaUg,emein geltenden Generalklau­

-sei klarzustellen, wird auf sie aum ausdrücklich 
Bezug genommen. Einer ibesonder,en General­
klausel für den engeren Bereim des Verbraucher­
smutzes bedarf ,es sO'hin nicht. 

2. Bei der Aufstelilrung des Katalo,gs ist aum 
auf die smoneI"Wähnte Empfehlung ,des Europa­
rats (76) 47 ,BecLadlt .genommen worden, und 
zwar auf die dort ,in d,en Erläuterung,en enthal­
tene AufzahlUing derarti'ger Klauseln. 

Schließlich sind aum Id:ie EI"Wägung,en berück­
simtigt ,worden, die in der BRD der AUJfzählun'g 
unzulässiger Klauseln im AGB~Gesetz, deutsmes 
BGB1.1976 I 3317, z.ugrundeli.egen. 

3. Der Katalogent!hält keine generdl-a:bstrak­
ten Normen, die ,den Inhalt des Vertrages 
zwischen den Parteien unmitteLbar regeln, son­
dern verbietet nur bestimmte v,ertraglime Ab­
weichungen von der sünst gegeb~nen generell­
albstrakten Rechtslage. Wenn nach dieser Rechts­
lage ,etlWa eine Anzeige üder Erk,lärung des Ver­
braum.erseiner str,engeren Form als der Smr.i.ft­
form bedarf (Abs. 1 Z. 4) oder das Remt des 
Verbraumers zur Zurückbehaltung ,oder Aufrech­
nung (vgJ. Abs. 1 Z. 7 und 8) ,eingesmränkt ist 
(vgl. § 1440 ABGB), wird :diese Remtslage ,durch 
den vorliegenden Kata:log nimt geändert. 

Zum Abs.1 

Zur Z.1 

Besonderes 

1. Nach 'dem ersten Satz des § 862 ABGB muß 
der 'VOm AntragstelLer stammende Antrag linner­
ha:lb der (von ihm) 'bestimmten Fmstangenom-
men werden. . , 

Nam dem dritten Satz :der besagten Bestim­
mun.gkann ,der AntragsteUer vor Ablauf der 
Annahmefrist seinen Antrag nicht zurücknehmen. 

Die im ,zweiten Satz des § 862 ABGB vor­
gesehene RegeLung über ,das Ausmaß der Annah­
mef,r>ist besagt im wesentlimen, daß unter Anwe-

·4 
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senden ,ein Antrag 'segleich 'anzunehmen ist, unter 
Abwesenden ist der Antrag längstens zu dem 
Zeitpunkt anzunehmen, in 'ci·em ,der Antrag­
steller unter der Veraussetzung, daß 'sein Antrag 
rechtzeitig angekommen ist, hei rechtzeitiger und 
erdnungsgemäßer Ahsendung der Antwert deren 
Eintre1f.en ,e11Warten ·darf. Sie :gilt jedoch nur, 
wenn der AntragstelLer nicht (seIöst) eine andere 
Frist bestimmt hat. 

In Anträgen ven Ve.t1brauchern (die zumeist 
auf Formularen des Unternehmers verfaßt sind) 
werden nun häufig wesentlich längere Annahme­
fristen vergesehen, wedurch der Ve.t1braucher 
auch wesendich ilänger .an seinen Antr:ag gebunden 
wird. Die Ausnützung dies.er Gebundenheit des 
V<erlbrauchers zu anderen Zweck,en ,als ,einer bal­
digen Entscheidung ülber die Annahme verstößt 
a:bergegen ,die guten Sitten; mit jeder sachlich 
nicht gerechtfertigten Verlängerung dereinseiti­
gen Bindung des Verbra:uchers verbessert sich 
nämlich in unausgewogener Wei'se die Stellung 
des Untlernehmers, während :dem Verbraucher 
se,ine Verfügungsfreiheit genemmen iist. 

Nicht minder a'bzulehnen 'Sind Klauseln, die 
es Idem Verbraucher erschweren, "hinreichend 
bestimmt" zu berechnen, wie lang,eer an seinen 
Antrag gebunden ist. Beispiele hief,ür sind Klau­
seiLn w~e etwa,dLe Annahmef.rist währt "his zum 
Eingang einer sach,lichen Antwert". 

Nicht ven dieser Bestimmung erf.aßt sind 
o p ti 0. n s ve r t r ä g e, mit denen einem Part­
ner vertraglich (meist entgeltlich) ein Gestaltungs­
recht eingeräumt wird. Hier kommt ja der fertige 
Vertrag zustande, ein Schwebezustand der hier 
verpönten Art tritt nicht ein (selbstverständlich 
untedieg.t aber auch der Op~ien'svertrag nach 
anderen ,ß·estimmungen, besonders der General­
klausel, der Inhaltskontrelle, wenn er etwa eine 
unbillig lange Biooungmit sich bringt, oder dem 
§ 879 a ABGB [so § 33 Z. 5], wenn etwa die 
verliegende Bestimmung damit umg,angen wer­
den seIl). 

2. Nach ,dem § 904 erster Satz erster Halbsatz 
ABGB ist für die Frist, innerhalb deren eine 
Leistung zu erbringen ist, die Parteienverein­
barung maßgebend; nur wenn eine selche nicht 
verliegt, kann nach dem zweiten Halbsatz ·des 
ersten Satzes der besagten Bestimmung die Lei­
stung grundsätzEch segleich gefordert werden. 

Demgegenüber ist aber beiVerbraucherver­
trägen häufig das Bestreben des Unternehmers 
spürbar, sich greßzügige Liefer- und, sonstige 
Leistungsfristen für die Erbringung der ven ihm 
geschuLdeten Leistung zu verschaffen, während 
umgekehrt schen geringfügige Verzögerungen 
der vem Verbraucher geschuldeten Leistung 
(Zahlung) strenge Folgen nach sich ziehen seIlen. 
übermäßig :l'ange Lieferfristen, wie sie beispiels­
weise im Möbel- eder Kraftfahrzeughandel 

häufig verkommen, behindern die Verfügungs­
freiheit des Verbrauchers, wenn ihm die gekaufte 
Ware nicht wie gewünscht zur Verfügung steht, 
er aher gehindert ist, sich anderweitig einzu­
decken. 

Ebenso. ablehnungs-würdig sind nicht "hinrei­
chend bestimmte" Lieferfristen. 

Wenn auch ,etwa bei der Verabredung einer 
Lieferung "nach Möglichkeit und Tunlichkeit" 
die Frage der Fälligkeit unter Berücksichtigung 
der Interessen beider Parteien zu beurteilen ist, 
se verlangt sie im Ergebnis dech vielfach eine 
richterliche Bestimmung im Prezeßweg (v gl. 
MGA ABGB 30 E. 19 und 26 zum § 904 ABGB 
u. a.). 

Daraus ergibt sich, daß auch eine nicht hin­
reichend bestimmte Lief.ellfrist es dem Verbrau­
cher außerel'dentlich schwer macht, den Unter­
nehmer in Verz'ug zu setzen. Außerqem birgt 
eine selche Lieferfrist die Gefahr, daß Obliegen­
heiten bei der Annahme nicht wahrgenommen 
und Schäden nicht fristgerecht geltend gemacht 
w.erden, weil der Kunde sich nicht 'auf den - für 
ihn kaum vorhersehbaren - Lieferzeitpunkt 
ausreichend einrichten kennte. 

3. Auch durch den v,ertraglichen Ausschluß des 
Rücktrittsrechts wird ven Unternehmern ver­
s'ucht, Verbraucher unangemessen lang an den 
geschlossenen Vertrag zu binden. 

Diesbezüglich kann es aber schen als herr­
schende R.echtsprechung angesehen werden, daß 
ein selcher Ausschluß des Rücktrittsrechts gegen 
die guten Sitten verstößt (vgl. MGA ABGB 30 

E. 13 zum § 918 ABGB); so gesehen stellt die 
gegenstäridEche Regelung nur ein Festschreiben 
der sehen bestehenden Rechtslage für ,den Bereich 
des Kensumentenschutzes dar. Für dieses Rück­
trittsrecht sind wehl auch selbst vertraglich zuge­
sicherte Nachfristen nur se weit verbindlich, als 
sie als angemessen anzusehen sind (vgl. MGA 
ABGB30 E. 33 b zum § 918 ABGB); inseweit 
gih das zuvor Gesagte sinngemäß. 

Zur Z. 2 

Wiederhelt wird besenders in Allgemeinen 
Geschäftgbedingungen vorgesehen, daß etwa ein 
"Stillschweigen" ,des V.erbrauchers als eine ihn 
bindende Erklärung anzusehen sein seIl. 

Dies alleine ist unter dem Gesichtspunkt des 
Kensumentenschutzes schen bedenklich. 

No.ch ablehnungswürdiger wird eine solche 
Vertragsbestimmung, wenn die besagte Schluß­
felgerung 'an ein Verhalten geknüpft wird, das 
frühestens erst einig,e Zeit nach VertragsschJie­
ßung zu setzen und die Frist hiefür überdies 
nech sehr kurz ist; besonders, wenn ein solches 
Verhalten ein Stillschweigen ist, wird es dem 
Verbraucher sehr eft gar nicht als seIches bewußt. 
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Als Beispiel sei erwähnt: Ein Abonnement 
wird am 1. Jänner für die Dauer eines Jahres 
geschlossen; der Vertrag enthält unter anderem 
die Klausel: "Der Vertrag gilt als auf ein weite­
res Jahr verlängert, sollte der Abonnent nicht 
in der Zeit zwischen 1. August und 15. August 
erklären, daß er die Verlängerung nicht 
wünscht." 

Wird ein Abonnent auf den Beginn und den 
Lauf ,dieser Frist nicht unmittelbar vor dem 
1. August nochmals hingewiesen, so wird er sie 
mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit übersehen 
und damit versäumen und sohin auch gegen 
seine wahre Absicht für ein weiteres Jahr ver­
traglich gebunden sein (damit dürfte auch der 
Verwender einer solch,en Vertragsklausel zumin­
dest teilweise rechnen). 

Diesem Ergebnis soll durch die vorgesehene 
Regelung vorgebeugt werden. 

Zur Z.3 

Soweit nicht nach gesetzlicher Regelung eine 
Erklärung als zugegangen anzusehen ist, ist deren 
tat s ä chi ich er Zugang von dem Vertrags­
teil zu beweisen, der sich darauf beruft, eine 
solche ErkJlärung gegenüber dem anderen Ver­
tragsteil abgegeben zu haben (vgl. § 862 a ABGB 
sowie MGA ABGB30 E. 2 zum § 862 a ABGB). 

Durch Klauseln der hier erwähnten Art 
würde nicht nur diese Beweislast dem Verbrau­
cher aufgelastet, sondern ihm .di,e Beweisführung 
über den Nichterhalt einer Erklärung aus­
geschlossen. 

Die Bestim~ung verbietet aber - wie der 
ganze Katalog --, nur ver t rag I ich e Regeln 
mit denen zusänzliche Zugangsfiktionen verein­
bart werden; die gesetzlichen Regeln über das 
Wirksamw,erden von Willenserklärungen und. 
daraus abgeleitete Zugangsfiktionen bleiben unbe-
rührt. . 

In diesem Zusammenhang war allerdings auch 
für den Fall Vorsorge zu treffen, ,daß ein Ver­
braucher eine Änderung seiner Anschrift dem 
Unternehmer vertragswidrigerweise nicht be­
kannt gibt und ihn damit außerstande setzt, 
dem Verbraucher ,eine für diesen bedeutsame 
Erklärung zugehen zu lassen. 

Ein Vorbild für diese Regelung findet sich 
im § 10 VersVG; nur sieht dieser eine ge set z­
li c he Pflicht des Versicherungsnehmers vor, 
dem Versichen!r eine Wohnungs änderung be­
kanntzugeben; hier ist dies nicht der Fall; im 
Gegenteil: Die in Rede stehende Ausnahmerege­
lung so11< - wie erwähnt - nur Platz greifen, 
wenn der Verbraucher die y e r t rag li c h e 
Pflicht eingegangen ist, künftige Änderungen 
seiner Anschrift dem Unternehmer bekanntzu­
geben. 

Dies ergibt sich einerseits daraus, daß der 
"Klause1ka:talog" grundsätzlich nur aussagt, 
welche Vertragsbestimmungen als unverbindlich 
anzusehen sind und ,andererseits aus ,der Wen­
dung "nicht bekannt gegeben hat",die an keine 
ge set z I i crh e Pflicht zur Bekanntgabe der 
Anschriftenänderung anknüpft. 

Zur Z. 4 

Umgekehrt sollen für den Verbraucher ,die 
Regeln über den Zugang einer Erklärung nicht 
ve·rschärft werden dürfen. Selbstverständlich ist 
es rätlich, ·daß ein Verbraucher eine wichtige 
Erklrärung ein g es c h r i e ben absendet, der 
Unternehmer ·darf ihm das auch empfehlen. Die 
vorliegende Bestimmung soll nur die Wirkung 
der ,darin beschriebenen Klausel ausschließen, daß 
eine vom Verbraucher tatsächlich abgegebene und 
dem Unternehmer oder einem Dritten zuge­
kommene Anzeige oder Erklärung nur deshalb 
rechtlich wirkungslos wäre, weil diese Erklärung 
nur schriftlich und nicht etwa !10tariell beglau­
bigt (strengere Form xIs Schriftform) oder in 
einem eingeschriebenen Brief (besonderes Zu­
gangserfordernis) abgegeben worden ist. 

Von Verbrauchern werden nämlich solche 
gesetzlich nicht vorgesehene Formvorschriften 
bzw. Zugangserfordernisse etwa dann leicht über­
sehen, wenn den Verbrauchern die Vertragsaus­
fertigungen nach längerer Vertragszeit abhanden 
gekommen oder ihnen solche bei Vertrags­
schließung gar nicht ausgehändigt worden sind. 
Schließlich kommt hinzu, daß der an die Nicht­
einhaltung von Formvorschriften geknüpfte 
Rechtsnachteil wiederholt unverhältnismäßig ist 
(z. B. der Verlust von Schadensersatzansprüchen). 

,Zur Z. 5 

Immer wieder feststellbare Klauseln, wonach 
selbst bei kurzfristig abzuwickelnden Verträgen 
- bei gleichbleibender Leistung des Unterneh­
mers - eine einseitig vom Unternehmer be­
stimmbare Erhöhung des zunächst vereinbarten, 
V'om V,erbraucher zu zahlenden Entgelts vor,ge­
sehen wird, ermöglichen entgegen dem Grund­
satz "pacta sunt servaruda" einen nachträglichen 
einseitigen Eingriff des Unternehmers in das 
ursprüngliche Verhältnis von Leistung und 
Gegenleistung. Der zahlungspflichtige Verbrau­
cher wird damit einem besonderen Risiko aus­
gesetzt. Hinzu kommt, daß die Möglichkeit 
nachträglicher einseitiger Preiserhöhung den 
Wert von Preisver,gleichen, die der Verbraucher 
unmittelbar vor Vertragsschließung vorgenom­
men hat, erheblich mindert. 

Umgekehrt soll freilich eine sachliche Kalkula­
tion nicht behindert werden;. besonders bei län­
gerfristigen SchU'ldverhältnissen kann es - na­
mentlich in Zeiten beschleunigter Preissteigerun-
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gen ein anerkennenswertes Bedürfnis sein, 
Entgelte anzupassen. 

Eine Unausgewogenheit solcher Anpassungen 
kann jedoch nur dadurch ausgeschlossen werden, 
.Jaß die für die Anpassung maßgebenden Um­
stände schon im Vertrag zu umschreiben sind 
und vom WilLen des Unternehmers unabhängig 
zu sein haben. 

Als Beispiel kommt etwa eine Vereinbarung 
in Betracht, nach ,der sich die für ein gewährtes 
Darlehen vereinbarten Zinsen künftig an dem 
von der Oesterreichischen Nationalbank festge­

Bei Z.ahlungsunfähigkeit des Gläubigers und für 
,den Fall, daß Gegenforderungen anerkannt oder 
rechtskräftig festgesteHt worden sind, kann aber 
wohl schon nach geltendem Recht trotz einer 
solchen Vereinbarung aufgerechnet werden . 

Darüber hinaus ist der Ausschluß der Auf­
rechnung für Gegenforderungen unbillig, die dem 
Verbraucher im Zusammenhang mit demselben 
Vertrag zustehen, w,enn er etwa gegen seine 
Entgeltpflicht nicht Ansprüche aufrechnen dürfte, 
die ihm aus einer Nicht- oder Schlechterfüllung 
durch den Unternehmer zustehen. , . 

setzten Diskontsatz oder einem von ihr fest- Die Wendung "im rechtlichen Zusammenhang 
gelegten Limes zu orientieren haben; sollte sich stehen" lehnt sich an § 391 Abs. 3 ZPO an. 
in einem solchen Fall in der Folge dieser Limes Ihre Bedeutung dürfte durch die Rechtsprechung 
erhöhen, so solIdem Darlehensgeber mit diesem zu dieser Bestimmung hinreichend klargestellt 
Zeitpunkt - im Sinn der obigen Ausführun- sem. 
gen - doch ein Anspruch auf entsprechend 
höhere Zinsen zustehen (es sind in diesem Fall Zur Z. 9 
ja beide Voraussetzungen gegeben: ,die mögliche D ß' F" _L._ " f" . .. 
k" f' E 'h"h .' . V ch . b a eme" relzeH.Hllung ur emen vor s a·t z-

un tlge r 0 ung 1st 1m ertrag ums ne en 11' h h b' ef"h Sch d . 'd" 
und die Neufestsetzung des Limes durch die .1 c h er

ch
elg

d
"u rRten

ch 
achen slttenw

l
l ng 1st, 

O 'ch' ch N' Ib k"h 1st errs en ,e e tspre ung (vg. MGA 
esterrel IS e atlOna an 1st 1 rer Natur ABGB30 E 80 § 8 9 ABGB) I . 11 
ch W'll "d K d' b b . zum 7 . nSOlWelt ste t na "vom 1 en . es re· Itge ers "una -. .., . . 

hängig"). . . dIe gege~standhche Regelung WIederum nur em 

Zur Klarstellung sei schließlich gesagt, daß 
durch diese Regelung nur die Anderung eines 
(zahlenmäßig) bestimmten Preises verhindert, 
nicht aber die Regeln über die Bestimmtheit 
einer Erklärung (§ 869' ABGB) geändert werden. 
Die Bestimmbarkeit des Entgelts genügt; em 
unverbindlicher Kostenvoranschlag (s.· § 5) 
oder gar ein "Schätzungsanschlag" werden ,da­
durch nicht verbindlich. 

Zur Z. 6 

§ 1052 ABGB sieht vor, daß Leistung und 
Gegenleistung grundsätzlich Zug um Zug zu 
erbringen sind, daß also jeder Vertragspartner 
das sogenannte Leistungsverweigerungsrecht hat. 
Diese Regelung ist abdingbar; diese Abdingbar­
keit kann auch nicht schlechthin beseitigt werden; 
die Vereinbarung einer Vorleistungs pflicht ist 
sehr oft durchaus sachlich gerechtfertigt. In den 
hier angeführten Fällen wäre jedoch eine Vor­
leistungspflicht des Verbrauchers unangemessen. 

Zur Z. 7 

Hiezu ist auf die Ausführungen zur Z. 6 
hinzuweisen. 

Zur Z. 8 

Oft finden sich in Verbraucherverträgen 
Klauseln, die dem Verbraucher ganz allgemein 
das Recht nehmen, seine Verbindlichkeiten durch 
Aufrechnung zu tilgen. 

Eine solche Vereinbarung ,des Verzichts auf 
die Aufrechnung ist zwar grundsätzlich zulässig. 

FestschreIben der bestehenden Rechtslage für den 
Bereich ,des Konsumentenschutzes dar. 

Auch die "Freizeichnung" von g r 0 b f a h f-
1 ä s s i g herbeigeführten Schäden ist nach herr­
schender Rechtsprechung grundsätzlich sitten­
widrig (vgl. die zuvor angeführten Entscheidun­
g,en); im Bereich des Konsumentenschutzes kön­
nen Ausnahmen hievon nicht anerkannt werden. 

Schließlich ist es herrschende Rechtsprechung, 
daß auch die Freizeichnung von Schäden, die auf 
ein vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten 
von E r füll u n g s geh i 1 f e n zurückzuführen 
sind, sittenwidrig ist (v gl. MGA ABGB30 E. 6 
zum § 1313a ABGB). Insoweit stellIt die vorge­
sehene Regelung wiederum nur ein Festschreiben 
der bereits' bestehenden Rechtslage dar. 

Damit ist die Freizeichnung von leichter Fahr­
lässigkeit nicht schlechthin zugelassen. Schon am 
Beginn ,der Erläuterungen zu diesem Paragraphen 
und zum Abs. 3 des § 879 ABGB ist gesagt, daß 
bei stärkerer "Verdünnung des Willens" des 
Verbrauchers ein strengerer Maßstab bei der 
Prüfung des Inhaltes der Vereinbarung ange­
bracht sei. Daß die Freizeichnung von leichter 
Fahrlässigkeit auch für Verbrauchergeschäfte 
nicht schlechthin verboten wird, soll weniger eine 
allgemeine Freizeichnung ermöglichen, sondern 
eine in manchen FäJllen möglicherweise sachge­
rechte Begrenzung der Schadensersatzansprüche 
der Art und dem Betrage nach (vgl. die Haf­
tungsgrenzen im Eisenbahn- und Kraftfahrhaft­
pflichtrecht) oder nach dem Zusammenhang 
zwischen dem Vertrag und seiner Verletzung 
einerseits sowie dem eingetretenen Schaden ande-
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7 44 der Bei>1agen 25 

rerseits (weYbeies sich weniger um eine Haftungs- ,zustehende Entgelt liIIlfolge des Niehume'Ldens 
beschränkung als um eine der Rechtssicherheit des Verbrauchers nicht erhalten haben. 
,dienende Präzisierung handeln kann, welche Dies hat dazu geführt,. daß sich Unternehmer 
Schäd~n der Vertragsverletz,';lng schadensersatz- n'Unmehr bei der übernahme von Gegenständen 

ch
rechthch .noch zuzurecI:~en sem s~!l~n); auch. so~- Zur Bearbeiuung wiederholt .aus:bedingen, daß 

e. V~rembarungen ware? ';lnzulasslg, ",:"~en~ d~e das Eigentum auf sie übergeht, sollten die Gegen­
Freizeichnung auch von .leichter Fahrlasslgkelt I stände nicht während ·einer bestimmten Frist 
allgemein verboten würde. ahgeholt werden. 

Unter das Verbot der Freizeichnung fallen Dagegen ist dann nichts ,einzUIwenden, wenn 
nicht vertragliche Abgrenzungen der Sorgfarlts- di,e ausbedungene Frist nicht unangemessen kurz 
pflichten der beiden Partner. übernimmt es bei- ist, was derzeit jedoch mehrfach zu beobachten 
spielsweise der Bauherr, anstelle des Bauführers ist. 
,die Baustelle zu bewachen, so ist dem Bauführer 
ein durch einen Mangel der Bewachung entstan­
dener Schaden gar nicht zuzurechnen, auf eine 
Freizeichnung und ihre Wirksamkeit kommt es 
überhaupt nicht an. Allerdings können solche 
Vereinbarungen nach 'and,eren Bestimmungen 
ungültig sein, allenfalls auch nach der Regel für 
Umgehungsgeschäfte (§ 879a ABGB). 

Zur Z.10 

Vor allem in anderen Ländern Iversuchen 

Die Angemessenheit wird vor allem am Wert 
des Gegenstandes zu ermessen sein. Es wird etwa 
bei zur Reparatur überrlOmmenen Schuhen eine 
"Verfallsfrist" von sechs Mon~ten doch als an­
gemessen zu erachten sein; bei zur Rl!paratur 
ü!bermommenen Schm'Uckstücken wird eine solche 
Frist aber sichJerlicha<ls unangemessen kurz an­
zusehen sein. 

Zum Abs. 2 

Unternehmer öfter, sich das Recht vorzubehalten Wie .hereits 1m allgemeinen Teil der Er­
für den Verbraucher v.erbindlich darüber zu ent~ ! läuterungen zum § 6 ausgeführt worden ist, 
scheiden, ohdie vom Unternehmer el'hrachten enthält der Abs. 2 keine taxative, 'sondern nur 
Leistungen der geschlossenen Vereinbarung ent- eine demonstrative Aufzählung. Dies ergibt sich 
sprechen. aus der Wendung "gilt das gleiche", die damit 
DEli d h lb' R h d unter anderem auch die Einleitungsworte des 

l 
.. er uroparat .at es a . 1m.. a: men er Albs. 1 "besonderssolche Vertragsbestimmun@en 

Er auterungen semer schon erwahnten Emp-. S' d § 879 ABGB'ch b' dl'ch" 
f h1 

. 1m mn es " n1 t ver m· 1 
e ''Ufig .angel'aten, dageg,en A:bhllf,e zu schaffen. "b' Cf" d B 'ch d Ab 2 . d u' ernlm,mt ,ur len ',erel ,es s. wir 

Eine solche Vertragskla,!sel würde den Ver- allerdings -nicht das W ort ,,~eden;falls" üb er­
braucher in seinen Rechnen zumindest erheblich nommen, das ja bedeuten soll, daß ,die im Abs. 1 
beschränken, sie ist sohin als unausgewog,en an- aufgezählten Klauseln auch nichtig sind, wenn 
zusehen .. Sie ist wohl schon nach der geltenden sie ausgehandelt worden sind). 
Rechtslage rechtsunwirksam, das soll aber um 
der Rechtsklarheit willen hier ausdrücklich ge­
sagt werden. 

Zur Z.1 

Nach ·dem te~lweise zwingenden und teilweise 
Zur Z. 11 nach,giebigen Recht steht einem Vertragspartner 

E
· V ch' 'b d B . I U nur aus sehr schwerwiegenden G, ründen (etwa 
me ers le ung 'er ewels ast vom nter- N'ch f"ll d l'ch h uf d V b eh . d f" d' ' wegen 1 ter u . ung ler vertrag 1 zugesagten 

nd~ mRercha . rfen
l 

er rau cher w~r 'stedts ur l,esen '1' Leistung durch .den anderen Vel'tngspartner, ob-
le e tsve 0 gung ers :weren 0 er gar ver- hl'h ' N chf . d ') d hindern. I wo ' 1 m el~~ ~ nst gesetzt woren 1st , as 

Recht zum Rucktntt vom Vertrag zu. 
Mit Rücksicht dal'auf erschdnt 'es unausge- D eh . b' R ch I"ß f il'ch d' M" 

d ch kl I
· 'ch as ,na gle Ig,e eta t re 1 . le og-

wogen, wenn ur Vertrags ause n eme an SI . l'chk . ff d ß V t t . 't 
d h 

Ir d 'I uf' i 1 ,elt 0 en,a er rogspar e~en wel ere, 
en Unterne mer ,tremen e Beweil:s 'asta emen "ch l'ch h G .. -cl • b 

Venbraucher überwälzt wil"d: m t gesetz I vOIigese ene r~n e verel.n aren, 
auf Grund del'en auch nur emem bestimmten 

Zur Z. 12 Vertragspartner 'ein Rücktrittsrecht zustehen soll. 

Es hat sl'ch hl" I d ß Unternehmer !bedingen in Allgemeinen Ge-wo' elTh1ge Ma e er,eignet, a 
Vel'braucher Unternehmern zur Bearbeitung schäftgbedingungen auch wiederholt Klauseln, 
geg.ebene Gegenstände in der Folge rucht aibgeholt wonach ihnen -das unbeschränkte Recht tLusteht, 
haben. In diesen FäHen waren die Untern,ehmer vom Vertrogzurückzutret,en. 
- bei FehIeneiner sich darauf beziehmden Ver- Solche Klauseln führen dazu, daß zwar der 
einharung - gezwungen, solche Gegenstände Verbrauch,er von Anfang an an den von ihm 
zumindest sehr lange aufzubewahren; Üiherdies geschlossenen Vertrag fest gebunden ist, dem 
dürften sie in solchen F~lien w,ieclel'hoh auch Unternehmer hingegen ein im Ergebnis unbe­
das ihnen für die Bearbeitun'g ;der Gegenstände: schränkter Handlungsspielmum 'zusteht, die im 

744 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 25 von 70

www.parlament.gv.at



26 7 44 der Beilagen 

V,ertrag von mm zugesagte Leistung dem Ver­
bra,ucher zu erlbringen oder nicht. 

Unter diese Bestimmung fallen an sich nicht 
OptionSw,erträge,die ja kein Auflö&u11igsrechtent­
halten, sondern ,das Recht ZUr Herbeiführung 
eines weiteren Rechtsv,erhlVltnisl>es (im ,allge­
meinen sind solche Optionsverträ,ge ohnedies im 
einzelnen ausgehandelt, sodaß der Abs. 2 schon 
desha:lb nicht gitlt). Diese Gestaltung darf natür­
Lich nicht zur Umgehung ,dienen (vgl. das zu 
dieser VertI1a,gsart zum Ahs. 1 Z. 1 Gesagte). 

Zur Z. 2 

Da für ,einen Gläubiger die Person 'Seines 
Schu~dners, das Vertra,uen, d,as er ihm ,entgegen:­
bringt, . s,ehr wesentlich ist, bedarf nach den 
§§ 1405, 14.06 .ABGB ,der f.ür den bisherigen 
Schuldner befreiende Eintritt eines n·euen Schuld­
ners der Zustimmung. des Gläuhigers; das gilt 
umsomehr ,für den Eintritt eines anlderen Ver­
tragspartners in ein ganzes Vertragsverhältnis. 
Diese Regelung ist zwar Igmndsätzlich ,dispositiv, 
die Vertragsteile können vereinharen" daß jeder 
auch ohne Zustimmung des ander,en seine Stellung 
im Vertrag auf einen Dritten üherbinden kann. 

Für einen Verbrauch.er, der diJes und die hinter 
einem Partnerwech'sel stehenden wirtschaftlichen 
Verhältnisse kaum zu überblicken vermag, ist es 
nun unbillig, daß er sich möglicherweise über­
raschend einem neuen Partner 'gegenü:bersieht 
und ,die Haftung seines bisherigen Partners ver­
liert. 

Dem Geist der §§ 1405, i4.Q6 ABGB entspI'e­
chend,solJ 'sohineine vorheritge unausgehandelte 
Zustimmung des Verbr.auchers IZU einer Schuld­
oder Vertragsübernahme auf. der Unternehmer­
seite nur ,w:irksa,m sein, wenn der mögliche 
übernehmer schon genannt ist. 

Von der "vorherigen (unpräzisierten) Zustim­
mung des Verbrauchers" in der Klausdselbst 
zu spI'echren war enthehrlich; daß nur dies ge­
meint sein kann,eI'gibt sich aus de.r Wendung 
"mit Schuld befI'eiender Wirkung einem Dritten 
zu über/binden" und ,der folgenden (hereitser-· 
läullerten) Ausnahmeregelung eindeutig. 

Die Bestimmung soU dem Verbraucher vor 
allem die Haftung eines ihm bekannten Unter­
nehmers sichern. Sie schließt aber weder aus, 
daß der VertraJgspartner die vertraglichen Lei­
stll.mgen durch einen Dritten erbringen läßt 
bzw. an ihn weitergibt, noch daß s p ä tel' eine 
Schuld- oder Vertragsübernahme mit der nadl 
den §§ 1405, 1406 ABGB erforderlichen Zustim­
mung -des Verbrauchers vereinbart wird. 

den mit Verbraudiern ver,einJharten Vertragsin­
halteinseitig zu ändern; dies etwa dahingehend, 
d'aß z. II. hestellte Möbel aus einem anderen 
Holz, mit andel1en Maßen oder in anderen Fal'ben 
in Erfüllung des Vertrages geliefert werden dür­
fen. 

In solch,en Fällen ;befindet sich der Vel1braucher . 
bis zur Lieferung in Ungewißheit d'arüher, oh 
der von j,hm gekaufte Gegenstand auch tatsächEch 
seinen Vorstellungen entsprechen werde; a,uch 
wenn dies dann nicht der Fall sein 'soHte, wäre 
der Verbraucher dennoch gehalten, s.eine Ge­
genleistung zu erbringen, 

Freilich war .a.uch in diesem Zusammenhang auf 
auch für den Verbraucher zumutbar.e und für 
den Unternehmer notwendige einseitige Ände­
rungen Bedacht zu nehmen. 

Als solche könnte ,etwa eine durch die all­
gemeine Marktlage bedingte geringfügige (etwa 
halbprozentige) HerabsetlZung eines besonders 
günstigen Sparzinsfußes in Betracht kommen. 

Zur Z. 4 

Hiezu sei auf die Erläuterun.gen 'Zur Z. 5 des 
Ahs. 1 hingewiesen. 

Sollte es nicht ausgehandelt wordens-ein, so 
wäre es für einen Verbrauch.er z,weifellos über­
raschend, wenn er für eine innerhalb von ,drei 
Monaten zu ,erbringende LeistlUng .des Unterneh­
mers ein höheres als das vereinbal1te bestimmte 
Entgelt zu zahlen hätte. 

Sollte Ider Unternehmer seinerseits vermeinen, 
die Kostenentwicklung selbst für einen so ge­
ring,en Zeitraum wie drei Monate nicht hin­
reichend vorauss·ehen zu können, und sich 
desha~b eine (zulässige) Erhöhung .desverein­
barten Entgelts vorbehalten zu müssen, so süll er 
dies nur dann wirksam tun können, wenn er den 
Verbraucher darauf ausdrücklich' aufmerksam 
g.emacht und dieser sein Einverständnis dazu er­
klärt ,hat (wenn ,dies mit ihm ausgehandelt wor­
den ist). 

Zur Z. 5 

Hi.ezusei auf Idie Erläuterungen zur Z. 9 des 
Abs. 1 hingewiesen, wonach - selbst im Rahmen 
einer I n d i v i d u a I vereinbarung - die Haf­
tung ·nichit nur f.ür den Vonatz, sondern. ganz 
aUgemeinauch für grobe Fahdässigkeit wirksam 
nicht aus,geschlossen werden können soll. 

übernimmt ein Unternehmer eine Sache zur 
Bearlbeitung, so sollte er darüber hin,aus die 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit wirksam nur 
durch eine i n d i v ~,cl u e 11 e Vereinbarung, nicht 
aber durch Allgemeine Geschäftsbedingungen ab­

Zur Z. 3 beding.en können, ,damit ein Verbraucher durch 
Es ist zu heobach:ten, daß Unternehmer wieder- einen solchen Haftungsausschluß nicht über­

holt bestrebt sind, sich das Recht vorzuhehalten, . rascht werden kann. 
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Zum§ 7 

Reugeld (§ 909 ABGB) und Vertragsstrafe 
(§ 1336 ABGB) sind insofern wirtschaftlich ver­
wandt, als sie dem Gläubiger dieses Betrages -
hier dem Untemehmer - das entgelten soHen, 
was ihm durch das Unterhldben der Durch­
führung, der Erfüllung des Vertrages entgeht. 
Bei diesem, im Geschäftsleben oft als "Storno­
gebühr" hezeichneten, Betrag ist vielfach nicht 
klar 'ausgedrückt, ob res s,ich um ,die eine oder die 
andere Rechteinrichtung handelt. Wenngleich 
die Rechtsprechung solche Beträge grundsätzlich 
als Vertragsstrafe ansieht (vgl. MGA ABGB 30 

E. 2 azurn § 909 ABGB), können düch in vielen 
Fällen Zweifel über die Einürdnung bestehen, 
Zweifel, üb nicht düch mit der Vereinbarung 
dieses Betrages zumindest schlüssig ein Rücktritts­
recht verbunden ist. 

Nun ist ein auch wirtschaftlich bedeutsamer 
Unterschied zwischen diesen heiden Rechtsein­
richtungen, daß die Vertragsstrafe unabdingbar 
der richoerlichen Mäßigung unterliegt (§ 1336 
Abs. 2 ABGB), das Reugeld nicht. 

.Da dieser Unterschied eben mehr Fülge vün 
. Fürmulierungsunterschieden ist,sülrlen diese 
beiden Rechtseinrichtungen auch in Beziehung auf 
das Mäßi~ungsrecht gleichgestellt werden. 

Die Bestimmung süU allerdings (arg. "Ist ... 
Zur Zahilung ... verpflichtet") nur für den FraB 
gelten, daß das Reugeld so künstruiert ist, daß 
der Verbraucher ein einseitiges Auflösungsr.echt 
hat, durch deslsen Ausülbung ·er zur Za;hlung des 
Reugelides verpflichtet werden soU, .und daß er 
vün diesem Recht Gebrauch gemacht hat, südaß 
er also a·uf Zahlung des Reugeldes geklagt 
werden könnte. Ist das Reugeld nur als Lösungs­
befugnis vereinbart dergestaltet,daß der Verbrau­
cher nur Zur ErJüHung des Vertrages verpflichtet 
ist und auch nur darauf (allen,fal~'saJuf das posi­
tive Vertragsinteresse) geklagt werden kann, daß 
er sich aber durch die Zahlung des Reugeldes 
vündieser Pflicht hefreien kann (was eher dem 
gesetzlichen Typ des Reu~eldes entsprechen 
dürfte), So' wäre diese Regel überflüssig und hier 
süB sie daher nicht gelten; der Verbraucher kann 
ja höchstens zur Erfüllung üder zlir Zahlung ,des 
Erfüllungsinteresses verhalten werden; das Reu­
geld wird 'er eiben nur zahlen, wenn es geringer 
ist als der Betrag, zu dessen Zahlung er ver­
pflichtet ist. 

Zum§ 8 

1. Die Gewährleistung ist wüM ,eine der wich­
tigsten Nebenpflichten. Eine mangelhafte Leistung 
hat für den Empfänger nicht den vollen oder 
gar keinen Wert. Das Einstehen für die Mängel­
freiheit wahrt nicht 1111.11' die Äquivalenz im Ein­
zelfall und bildet damit ein wesentliches Ab­
grenzungsmeI'lkmal zwischen Verkehrsgeschäft; 
und Glücksgeschäft, sündern ist damit auch 

27 

wichtig :für die allgemeine Funktiün der Ver­
tragsfreiheit :1'1'5 Mittel zur Erzielung individueller 
Vertrag&gerechtigkeit. 

In Verträgen - meist in AUgemeinen Ge­
schäftsbedin~ungren oder Vertragsformlblättern 

finden sich oft IGauseln, die Anspruche auf 
Wandlung üder Preisminderung zur Gänze a\lS­
schließen, nach denen Fehler durch Reparatur 
behoben werden, jedüch ,der Käufer die bei der­
artigen Reparaturen 'aJnf,allenden Wege- und Ar­
beitsküsten zu zahlen hat. Das führt sehr üft 
dazu, daß der Verkäufer Zur Behebung vün 
Mängeln nur einen geringen materiellen Auf­
wand zu tragen hat, den weit überwiegenden 
Aufwand hingegen der Käufer. Er muß alsO' üft 
sehrerhebrliche zusätzliche Zahlungen leisten,' um 
z·u einer vertragsgemäßen Leistung zu kümmen. 
Besünders bedenMich sind sülche Vere~nJbarungen, 
wenn sie in .die Fürm einer "Garantieerklärung" 
gekleidet. werd.en, die den Eindruck erweckt, daß 
der Verkäuf.er eine über die gesetzlichen pflichten 
hinausgehende Gal"antie übernimmt, die jedüch 
in Wirklichkeit eine üft empfindliche Einschrän­
kung der gesetzlichen Gewährl.eistung herbei­
führen sollen (üb sülche Garantieerklärungen 
die gesetzliche Gewährleistungspflicht ausschließen 
könnten rUnd üb .dies im Einz·elf.all eintritt, ka:nn 
hier 'daihinstehen). 

Der § 8 süU nun den E r f ü Q' I u n g s 0' r t der 
Gewährleisvungspflichtund damit di'e Pflicht zur 
Tragul1lg der Tr:msport- <Und W.egeküsten er­
fassen, der § 9 Süll Ein s c h r ä n k u n gen der 
Gewährleistungspflicht, Yür allem auch was die 
Tragung ,der Arheitsküsten hetrifft, grundsätzlich 
aus ·s chi ie ß e n. 

Selbstverständlich bleirht von diesen Regelun­
gen ein Anspruch auf Ersatz allfälliger Mangel­
folgeschäden unberührt; trifft beispielsweise den 
Unternehmer ein Verschuddenan dem zu be­
hebenden Fehler, so hat er rue durch den Fehler 
und deren Behebung entstehenden Kosten unter 
Umständen auch über ,diese Regeln hinaus zu 
trag,en, aLlenfa:Hsauch den Nachteil, den der 
Käufer dadurch erleidet, daß er die Sache wäh­
rend der Reparatur nicht benützen kann. 

2. rBei der Regelung des ErfüUungsürtes gilt es, 
einen ,für beide Teile tragbaren Ausgleich der 
be~der.seiti~en Interessen zu finden, einerseits des 
Interesses des Unternehmers, bei der Erfüllung 
seiner GewäJhrleistungspflicht überhaupt nicht 
üder zumindest nicht mit überrasch·end; unkal­
kulierbar hühen Weg·e- und Transportkosten 
belastet zu werden, andel"erseits des Interesses 
des Verbrauchers, ühne üder zumindest ohne 
verhäItnismäß,j.g hohe zusätzliche Zahlungen eirne 
einIWandfreie Leistung zuerhahen. 

Aus,gangspunkt ist da:hei die allgemeine Regel 
des AIBGS: Nach § 905 ABGB sind Schulden 
grundsätzlich Hülschulden, der Unternehmer hat 
daher seine Veribesserungspflicht grundsätzlich an 
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semem Sitz zu erfüllen. Auch eine vereinbarte 
Pfl.icht des Unternehmers, die Sache an den 
Wohnort des Verbrauchers zu versenden, ändert 
in der Regel diesen EduMungsort nicht. Der 
Verkäufer ist also wohl nicht verpflichtet, die 
Sache an dem Ort zu verbessern, an den si,e der 
Käufer - womöglich durch den V'erkäufer nicht 
einmal vorhersehlhar - gebracht hat. 

Danach hätte abo in diesem Regelfall der Ver­
braucher zur Gänze fü.r die Fahrt- und Trans­
po,rkosten aufzukommen. Der vorgeschIag,ene 
Abs. 1 bringt einen Komprorniß, indem der 
Erfüllungsort in bestimmten Fällen an ,den Ort 
v,erlegt wird, :an dem sich die Sache befindet: 

Die Z. 1 ,drückt zunächst die aJIgemei,ne Regel 
aus, daß die Gewaihrleistungspflicht dort zu er­
fü!Hen ist, wo die Haupttpflicht ,erfüllt worden 

'ist (das wird sich praktisch ,jmmerm.it dem zu­
mindest schlüssig v,ereinbarten Erfüllungsort 
decken). Hier ist eine ,Beschränkung auf das In-
13lnd nich,t gerechtf,ertigt. 

Die Z. 2 gibt zugunst,en ,des Verbrauchers zu­
sätzliche Erfüllun,gsorte. Zwischen den sich da­
durch ,ergebenden mehreren Erfüllungsorten hat 
der Verbraucher .die Wahl. Hier soU der schon 
angedeutete Gedanke berücks,ichtigt werden, daß 
der Unternehmer vom Au~maß dieser Verschie­
bung nicht überrascht werden soll, es ist auch 
eine Beschränkung der Verschiebung .auf das In­
land gerechtfertigt: 

Die Iit. a verstärkt zunächst die Wirkulllg einer 
Vereinharung, mit der der Unternehmer die 
Durchführung oder Besorgung ,der Beförderung 
der Sache an ,einen !bestimmten Ort (gleich­
gültigauf wessen Kosten) übernimmt. Dieser Be­
stimmungrort soll auch Erfüllungsort für die 
Gewährleistungspflicht sein. 

Die lit. b erfaßt Gegenstände, die ihrer Art 
n'ach (also nicht bloß wegen der hesond,eren Si­
tuation ,des V,erbrauch,ers) nicht oder nur schwer 
zu befördern sind, also unbewegLiche {durch Ein­
bau entweder durch ,den Unternehmer oder durch 
den Verbraucher selbst unbeweglich ,gewordene) 
oder gewichtige oder zu sperrige Sachen. Es muß 
sich außerdem um einen Gegenstand handdn, der 
gewöhnlich immer am selben Ort verwendet 
wirtd, also etwa ,ein (eingebautes) Möbelstück, ein 
schweres Elektrogerät, nicht aber fiele darunter 
ein (fahrunfähiger) PKW. Nicht überraschend 
ist der Aufenthalitsort der Sache für den Unter­
nehmer etwa dann, wenn sie sich in der Woh­
nung des Verbrauch,ers befirrdet, die entweder 
im üblichen Einzugsbel'leich ,des Unternehmens 
liegt oder deren Anschrift .dem Unternehmer -
wenngleich aus anderem Zusammenhang - be­

sich dazu eines Erfüllungsgehilfen, etwa einer 
Vertrag'srwerkstätte, bedienen und die Reparatur 
auch il1gendwo anders durchführ,en, er muß nur 
dem Verbraucher die Sache wieder am ErfüllUngs­
ort zur Verfügung steHen. 

Wegen des weiten Sachbegriffes des A:BGB 
(§ 285) gilt Idies a!lJles nicht nur für Leistungen, 
die in körperlichen Sachen bestehen, sondern 
auch für unkörper.1iche Leistungen. 

3. Der Abs. 2 drückt e,ine ohnedies nahelie­
gende Pflicht des Verbrauchers aus, den Transport 
der Sache (vom Erfüllungsort weg) zum Unter­

'nehmerzu ver<linlassen. Er kann also nicht vom 
Unternehmer verlangen, ,daß ,er die Sach'e holt, 
sondern muß sie 'auf dessen Verlangen beispiels­
weise verpacken und 'zur Post bringen (er kann 
sieallerd.ings urrfrei aufgeben). 

4. Der Abs. 3 übernimmt für die Erfüllung der 
Gewährleistungspflicht 'einen Gedanken, 'der für 
die Zahllung von Geldschulden im Europäischen 
Obereinkommen vom 16. Mai 1972 über den 
Ort ,der Zahlung von Geldschulden enthalten ist 
(dieses Übereinkommen soll ohnedies von öster­
reich ratifiziert werden, sodaß diese Regelung für 
Geldzah!lungen a!l1gemein gelten würde). 

Zum § 9 

1. Hier sollen die GewährIeistungsregelung des 
ABGB einschließlich ,des Grundsatzes, daß eine 
mangelhafte Leistung ohne zusätzliches Entgelt 
zu ergänzen oder zu verbessern ist, und deren Er­
weiterungen durch den § 8 grundsätzlich als 
zwingendes Recht festgeschrieben werden (s. dazu 
das zum § 8 unter 1. Gesagte). 

Nach dem Wortlaut des § 929 ABGB ist zwar 
die Gewährleistung grundsätzlich abdingbar. 
Schon im allgemeinen geltenden Recht ist aber 
dieser Grundsatz nach Lehr,e und Rechtsprechung 
weitgehend eingeschränkt: Ein Gewährleistungs­
verzicht schließt die Geltendmachung geheimer 
Mängel grundsätzlich nicht aus (OGH 21. 9. 1965 
HS 5360; 2. 12. 1969 5Z 42/160; 22. 9. 1971 
JBl. 1972, 531 u. a.), für bestimmte - auch nur 
schlüssig - zugesagte Eigenschaften und für 
absichtlich verschwiegene Mängel ist trotz Ver­
zichtes Gewahr zu 'leisten (OGH SZ 42/180; 
JBl. 1972, 531 u. a.), bei völliger Unbrauchbar­
keit der Leistung kann die Vertragsaufhebung 
auch bei Gewährleistungsverzicht verlangt wer­
den (OGH 2. 1. 1929 Rspr. 1929/152), außer 
wenn schon aus dem Preis der Sache auf deren 
Unbrauchbarkeit zu schließen war (OGH 31. 10. 
1900 GIUNF 1171); auf eine Verzichtsklausel 
kann sich der Verkäufer bei geheimen Mängeln 
auch dann nicht berufen, wenn nicht klar war, 

kannt ist. , daß der Käufer die Möglichkeit des ,Bestehens 
Selbstverständlich bedeutet dieser Erfüllungs- geheimer Mängel kannte und dennoch 'auf den 

ort nicht, daß der Unternehmer selbst den Gewährleistungsanspruch verzichten wollte 
Mangel an Ort und SteHe beheben muß. Er kann, (OGH 25.3.1952 SZ 25/73; 22. 9. 1971 JBl. 1972, 
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531 u. a.). Die Grenze, bis zu der eine Frei- I Denkbar wäre auch der Ersatz der Gewährlei­
z,eidmung von Gewährleistungspflichten zulässig stungspflicht durch eine Versicherung; deren 
ist, wird also weitgehend an Hand der - aus- Prämie aus verschiedenen - etwa ·abgabenrecht­
drücklichen oder schlüssigen - Leistungsbeschrei- lichen - Gründen der Erwerber zahlt. 
bung gesucht. Für offene Mängel wird ohnedies 3. Auch bei Verbrauchergeschäften sollen die 
nicht Gewähr geleistet (§ 928 ABGB); für geheime in den Z. 1 und 2 vorgesehenen ß.eschränkungen 
Mängel gilt der Verzicht im wesentlichen nur, der Gewährleistungsansprüche zu>lässig sein: 
wenn der Erwerber der Sache mit dem Mangel 
rechnen mußte und ihn dennoch in Kauf genoni- Das Gesetz sieht als Gewährleistungsansprüche 
men hat. bei wesentlichen, unbehebbaren Mängeln nur 

Nähere Betrachtung zeigt, ,daß die gleiche 
Rechtslage, wie sie durch einen Gewährleistungs­
verzicht herbeigeführt werden kann, m~ist auch 
über eine entsprechende Leistungsbeschreibung 
allein erreicht wellden kann: Selbst im Gebraucht­
wagenhandel, wo' eine aHgemeine Freizeichnung 
von der Gewährleistung verbreitet ist und für 
sachgerecht gehalten wird, wäre - de!;" gI.eiche 
rechtliche. Erfolg gegeben, wenn nicht die Ge­
währleistung ausgeschlossen, sondern gesagt 
würde, daß ,die Fahrbereitschaft, die Verkehrs­
sicherheit, allenfalls auch der Zustand bestimmter 
Teile des Fahrzeugs nicht zugesichert werden. 

Durch eine solche Lösung wird nur der oft 
für den Erwerber der Sache unzumutbare Wider­
spruch vermieden, daß am Beginn des Vertrages 
die Leistung in den höchsten Tönen geschildert 
und gelobt wird, an seinem Ende aber die Ge­
wäh1'leistung dafür ausgesch'lossen ist. 

Die hier vorgeschlagene Knderung der grund­
sätzlichen Ver~ichtbarkeit der Gewährleistung in 
eine grundsätzliche Unverzichtbarkeit ändert 
also am wirtschaftlichen Ergebnis eines Vertrages 
nicht viel, sofern 'er entsprechend, vor allem 
fair, gefaßt ist, sie verhindert aber Unzukömm­
lichkeiten. 

(Neben einer Begrel1iZung der Eigenschaften, 
für deren Vorhand.ensein Gewähr zu leisten ist, 
durch eine entsprechende Leistungsbeschreibung 
bleibt natürlich auch die Möglichkeit des nach­
träglichen Verzichtes auf bereits entstandene 
[und bekannte] Gewährleistungsansprüche, vor 
allem auch ,durch eine in die Genehmigung einer 
an sich mangelhaften Sache als vertragsgemäße 
Leistung gekleidete nachträgliche Knderung der 
Leistungsbeschreibung. All das ist selbstverständ­
lich nur in den sonstigen Grenzen zulässig, die 
derartigen Vereinbarungen gezog,en sind, also 
beispielslWeise nicht als Gesetzesumgehung.) 

2. Die ausdrückliche Festschreibung der Ge­
währleistung soll jedoch nur für Verbraucher­
geschäfte gelten. Bei Geschäften unter Kaufleuten 
etwa kann in Ausnahmefällen eine andere Rege­
lung ,der Gewährleistungsfrage zweckmäßig und 
auch angemessen sein. Iri manchen Branchen ist 
es beispielsweise üblich, daß der Großhändler in 
einer Vereinbarung mit dem Erzeuger die Ge­
währleistungsreparaturen übernimmt und von 
diesem dafür eine Pauschalabgeltung erhält. 

die Aufhebung des Vertrages, bei behebbaren 
nach WaM des Gläubigers eine angemessene 
Preisminderung, die Verbesserung oder den Nach­
trag des Fehlenden vor. 

Sehr oft wir,d in Verträgen vorgesehen, daß 
der Wandlungs anspruch durch den Anspruch 
auf Austausch der mangelhaften gegen eine 
mängelfreie Sache ersetzt und der Anspruch auf 
Preisminderung zugunsten des Anspruchs auf 
Verbesserung ausgeschlossen wird. Für den Fall, 
daß die mangelhafte Sache wirklich ausgetauscht 
bzw. vevbessert wird, ist dieSle Regelung durchaus 
sachgerecht. Es wil1d ja damit der von den 
Parteien gewollte Zustanld hergestellt, während 
nach der gesetzlichen ~egelung der Erwerber 
gar keine oder - wenngleich um einen ge­
ringeren Preis - nur· eine mangelhafoe Sache 
hätte. 

Es soll allerdings nicht der völlige Ausschluß 
des Wandlungs- bzw. des Preisminderungs­
anspruchs zulässig sein, sondern nur die Ver­
einbarung 'einer Befug,riis zur Lösung von diesen 
gesetzlichen Gewährleistungspflichten durch ,den 
Austausch bzw. die Verbesserung der Sache. 
Dem Erwerber soll nicht durch wiederholte 
oder -gar verzögerte Austausch- oder Ver­
besserungsversuche ein Aufwand an Zeit, Mühe 
und allenfalls auch Geld erwachsen, bis er letzt­
lich nach entsprechender Fristg,ewährung doch die 
Aufhebung ,des Vertrages erlangt. Werden der 
Austausch hizw. die Verbesserung nicht ~n ange­
messener Frist ,erfolgreich durchgeführt, so kann 
der Erwerber ungeachtet anderer Vereinbarungen 
unmittelbar auf ,die gesetzlich~n Gewährleistungs-
,ansprüche ~urückgreifen. ,_ 

Der Verbraucher muß sich überdies eine ihm 
nicht zumutbare Verbesserung nicht aufdrängen 
lassen. Wäre die Verbesserung für ihn. mit erheb­
lichen Unannehmlichkeiten verbunden - ein 
eingebauter Gegenstand müßte etwa aus seiner 
Umgebung gelöst werden und es würde dadurch 
erheblicher Schaden verursacht -, so kann er 
sofort Preisminderung verlangen. 

Zum §10 

1. Die heutig,en wirtschaftlichen Gegebenheiten 
haben d;lzu geführt, daß immer seltener Verbrau­
cherverträge auf Unternehmerseite von Unter­
nehmern persönlich ausgehandelt werden; viel­
mehr ist der Verbraucher immer öfter gehalten, 

5 
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die "Vertrag5v"erhandlungen" mit einem Ver­
treter des Unternehmers zu führen. 

In solchen Fällen wird aber der Vertrag in 
der Regel nicht vom Vertreter des Unternehmers 
geschlossen, sondern der Verbraucher veranJaßt, 
seinerseits einen - vom Unternehmer vorbe­
reiteten - "Antrag" an dies'en zu stellen, den 
dieser dann in der Folge annimmt. 

Besonders in solchen Fällen kommt es immer 
wieder vor, daß der Vertreterldes Unterneh­
mers den Verbraucher erst durch bestimmte 
"Zusa~en" zur Unterfertigung des besagten vor­
bereiteten Antrages zu bewegen vermag; die 
Zusagen werden dann aber sehr oft im Antrag 
selbst nicht festgehalten - etwa weil ,der Ver­
braucher im Vertrauen a1.lf die Redlichkeit des 
Vertreters "keine weiteren Schwierigkeiten" 
machen will. 

Vor allem dies führt oft dazu, daß Unter­
nehmer die Verbindlichkeit solcher Zusagen durch 
Vertragsklauseln auszuschließen suchen, nach 
denen 

a) die Vertreter zu solchen Zusagen nicht 
hefugt seien oder 

b) als Inhalt des Vertrags nur verbindlich sei, 
was in diesem auch schriftlich festgehalten 
worden ist. 

Gegen die Berufung auf solche Klauseln helfen 
zwar oft die Irrtumsregeln. Dieser Weg ist aber 
für den Verbraucher oft schwierig und manchmal 
unzureichend. 

2. Genau gesetzlich umschrieben und nach 
außen unbeschränkbar ist der Umfang emer 
Vollmacht nur bei der Prokura. 

Im allgemeinen Iläßt· sich die Vollmachtsum­
schreibung aus dem § 1029 ABGB in Verbindung 
mit den §§ 54 ff. HGB ableiten; nach dem ersten 
Satz jener Bestimmung ist der Umfang einer 
nicht schriftlich ,erteilten Vollmacht "aus dem 
Gegenstand und aus der Natur des Geschäftes" 
zu beurteilen; nach dem zweiten Satz ist zu ver­
muten, daß derj,enige, der einem anderen eine 
Verwa'ltung anvertraut hat, diesem auch die 
Macht eingeräumt hat, alles zu tun, was die 
Verwaltung selbst erfordert und was gewöhn­
lich damit verbunden ist. 

Das gilt aber eben nur hilfsweise, wenn nichts 
anderes erklärt ist, diese Vollmachten sind ,daher 
beschränkbar . 

Wenn sohin ein Vertragspartner bei gehöriger 
Aufmerksamkeit die Beschränkung einer Voll­
macht eines y,ertreters zu erkennen in der Lage 
ist, so \hat er diese Beschränkung gegen sich 
jedenfalls gelten zu lassen. Dies vor allem dann, 
wenn - womöglich in die Augen springend -
die Beschränkung etwa auf dem vom Vertrags­
partner schließlich unterschriebenen "Antrag" ver­
merkt ist; daran ändert sichsohin auch nichts, 

wenn die über die Beschränkung der Vollmacht 
hinausgehenden Zusagen des Vertreters an sich 
noch immer "im Rahmen des Gegenstandes und 
der Natur des' Geschäftes" bleiben. 

Mit Rücksicht darauf konnte sich der Ver­
braucher bisher auch kaum mit Erfolg darauf 
berufen, er habe aus dem Verhalten des Ver­
treters mit Recht abzuUeiten vermocht, daß trotz 
der Beschränkung seine Volimacht im gegen­
ständlichen Fall den üblichen Umfang habe. 

Das Risiko, daß ein Vertreter die ihm von 
seinem Geschäftsherrn gesetzten Grenzen seines 
Handelns nicht einhält, trägt damit nicht dieser, 
sondern er überwälzt sie auf den Verbraucher. 

Um dagegen AbhiHe Z1.l schaffen, ist es nötig, 
einen angemessenen Umfang der VoIImacht 
zwingend festzulegen, sodaßdas Risiko der 
überschreitung der Ermächtigung dem Geschäfts­
herrn bleibt. 

Dabei wird durch die Wendung "alle Rechts­
handlungen, die derartige Geschäfte gewöhnlich 
mit sich bring,en" ungefähr das gesagt, was nach 
den ,erwähnten Bestimmungen, vor allem nach 
§ 54 HGB, nachgiebiges Recht ist. Dabei ist auf 
die objektive Erforderlichkeit abgestellt, nicht 
etwa auf eine dahinter zurückbI.eibende übung. 

Soweit gesetzliche Umschreibungen für be­
stimmte Vollmachten bestehen, sollen diese 
- schon aus Gründen der Remtssicherheit 
weiterhin maßgebend sein. 

So ist etwa nach dem § 4 Abs. 1 Handdsver­
tretergesetz ein Handelsvertreter nur auf Grund 
besonderer Ermächtigung bevollmächtigt, für 
seinen Geschäf,tsherrn Anzahl1.lngenanzunehmen; 
diese g es e t z 1~ ich e Einschränkung soll weiter­
hin auch für Verbrauchergeschäfte gelten (die 
Vollmacht erstreckt sich "gewöhnlich" eben nur 
auf den eingeschränkten Bereich). 

Nach dem letzten Satz des Abs. 1 soll - wie 
bereits angedeutet - die Vollmacht des Ver­
treters im Verhältnis zum Verbraucher unbe..: 
schränkbar sein. Nur bei einem Vollmachtsmiß­
brauch durch den Vertreter, dessen sich der Ver­
braucher bewußt ist, soll sich der Unternehmer 
ihm gegenüher'auf diese überschreitung der Er­
mächtigungherufen können. Die 'Regeln über den 
Vollmachtsmißbrauch wef\den damit d'ahin präzi­
siert, daß dessen Beachtlichkeit zwar kein Zu­
sammen wirken zwii,schen Vertreter und Ver­
braucher voraussetzt,aber Fahrlässigkeit, (auch 
grobe) des Verbrauchers nicht genügt, sondern 
ihm der Mißbrauch bewußt sein muß; es wird 
damit der Fassung der Wleitergehenden Ver­
tra1.lensschutZJbestimmung im WG, nämlich dem 
Art. 17, und nicht dessen Art. 16 Abs. 2 ge­
folgt (vgl. auch die Verwendung dieser Formel 
bei der Vertretungsmachtregelung im § 5 Abs. 7 
des Bun1d'esbahngesetzes, BGBl. Nr. 137/1969). 
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Durch das AbsteHen lauf dasB e w u ß t sein 
des Verbrauchers von der Vol1machtsülber­
schreitung des Vertreters ist jener jedenfalls 
ausreichend geschützt. 

Es entspricht nämlich einem angemessenen 
Interessenausgleich, daß der Verbraucher nicht 
geschützt wird, wenn ihm die Beschränkung der 
Vollmacht tatsächlich "bewußt war". Ein solches 
"bewußt sein" liegt etwa dann ni c h t vor, wenn 
der Verbraucher den erwähnten Vermerk zwar 
gelesen, er aber aus Erklärungen oder sonstigem 
Verhalten des Vertreters geschlossen hat, daß der 
Vermerk im konkreten Fall nicht gilt, sohin 
die s e r Vertreter sehr wohl zu solchen Zusagen 
berechtigt sei. 

3. Der Tatbestand des § 884 ABGB erfaßt 
zwei FäHe: 

a) Die Parteien führen Vertrags(vor)gespräche, 
wobei sie sich ausdrücklich die Schließung des 
Vertrages noch "vorbehalten"; mit ande·ren 
Worten, ·sie sind sich einig darüber, daß auf 
Grund dieser Gespräche keine ver t rag I i c he 
Bindung zustanlde kommt; diese sollte erst ein­
treten, wenn sie sich 'ausdrücklich (in einer be­
stimmt,en IForm) erklären. Diesbezüglich läßt der 
§ 884 ABGB keine andere Auslegung zu, weil 
ihm sonst mit Rücksicht auf seine Vermutungs­
regelung ein nicht Zu untersteHender Zirkelschluß 
innewohnte (vgl. Gschnitzerin Klang 2 

IV/1,256). 

Nur der Vollständigkeit halber sei bemerkt, 
daß die Parteien von der in Aussicht genom­

schied von den oben ,geschilderten Gegeben­
heiten - sehr wohl schon ein - beide Seiten 
bindender - Vertrag zustande gekommen; es 
wird nur die Verbindlichkeit von solchen Z u­
sag e n von der Einhaltung ,der Sch'riftform 
abhängig gemacht. 

Auch eine solche Absprache ist unter dem Ge­
sichtspunkt des § 884 ABGB wirksam, teils 
- soweit es sieh um vorherige, dem schriftlichen 
Vertrag vorausgegangene mündliche Zusagen 
handelt - als deren Derogation, teils - so­
weit ,es sich um danach liegende Zu sag e n 
handelt - als Vereinbarung der Schriftform 
(v,gl. auch G s c h n i t zer, a. a. 0., 260). 

Nach der herrschenden Rechtsprechung wer­
den zwar trotz Vereinbarung der Schriftform 
mündliche Abreden auch für ,di,esen Bereich 
weitgehend als rechtswirksam anerkannt, in der 
Regel aber nur dann, wenn die mündlichen 
"Abreden" nicht mit einem B,evollmächtigten, 
sondern zwischen den Parteien unmittelbar statt­
gef,unden haben (vgl. MGA ABGB 30 E .. 9 zum 
§ 884 A:BGB). Zumindest für Erklärungen des 
Vertreters ist also eine über die gegebene Rechts­
lage hinausgeheDide Regelung zum Schutz des 
Verbrauchers erforderlich (s. auch .die obigen 
Ausführungen zum Punkt 1). 

Damit wird nur die durch die III. Teilnovelle 
zum ABGB mit der Aufhebung des § 887 ABGB 
eingeleitete Entwicklung for~gesetzt; diese Be­
stimmung lautete: 

menen Form wieder abgehen könnten - ent- ,,§ 887. Wenn über einen Vertrag eine Ur­
weder ein!/eitig diejenige Partei, die sich für kunde errichtet worden; so ist auf vorge­
ihre Vertragserklärung eine bestimmte Form schützte mündliche Verabredungen, welche zu­
,,rvoI1behalten" hat, oder beidseitig, wenn sie sich gleich geschehen sein soHen, aher mit der Ur­
beide auf eine wIche Form "geeinigt" hahen so11- kunde nicht übereinstimmen, oder neue Zu­
ten (vgl. G s eh I1r i tz er, a. a. O. sowie 257 sätze enthalten, kein Bedacht zu nehmen." 
und 258). 

Ehr e n z w e i g hat schon im Jahr 1920 be-
Gegen derartige Vorbehalte bestehen keine merkt, daß dieser § 887 ABGB bis zu seiner 

Bedenken, weil ja durch solche Vertrags(vor)ge- Aufhebung wie kein ,anderer "Lug und Trug 
späche keine bindenden Wirkungen, auch nicht befördert hat" (P f a f f - K r ai n z, System des 
solche für den Verbraucher entstehen; es sollen österreichischen allgemeinen Privatrechts 6 1920, 
sohin solche, der besseren überIegung dienenden II/1, 143). 
Vorbehalte weiterhin möglich bleiben, was sich 
aus der in den Abs. 2 aufgenommenen Wendung 
"kann . .. v ,e r t rag I ich nicht ausgeschlossen 
werden" ergibt (da ja auf Grund des geschilder­
ten Vorbehalts kein "Vertrag" zustande gekom­
men ist, kann mit Rücksicht auf die genannte 
Wendung der Abs. 2 auch nicht zur Anwendung 
kommen). 

b) Um einen anderen "Vorbehalt" handelt es 
sich, wenn - was bei Verbraucher ver t r ä gen 
sehr oft der Fall ist - festgelegt wird, daß eine 
(den Vertrag ergänzende) Zu sag e nur ver­
bindlich sein soll, wenn sie s ehr i f t I ich 
festgehalten worden ist; hier ist - zum Unter-

4. Mit Rücksicht auf die in den Abs. 1 und 2 
vorgesehene, vom' Unternehmer kaum bzw. 
überhaupt nicht ausschließbare Bindung an die 
Zusagen seiner Vertreter war ihm aus Gründen 
der Ausgewogenheit di,e Möglichkeit zu eröffnen, 
bei Zusagen, di,e - selbst für den Verbraucher 
erkennbar (weil sie etwa dem Vertragsform­
bLatt widersprechen, das der Verbraucher zwar 
nicht gelesen hat, aber lesen konnte) - für den 
Unter.nehmer überraschend sein mußten, vom 
Vertrag zurückzutl'eten; macht der Unternehmer 
von dieser Möglichkeit nicht Gebrauch, so soll er 
freilich an diese Zusagen gebunden sein. 
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Diese Lösung erscheint auch aus der Sicht der 
zu schützenden Interessen von Verbrauchern 
tragbar. 

'Zum § 11 

1. Der Abs. 1 hat im § 13 RatG sem Vor­
bild. 

Durch die Verwendung einmal des bestimmten 
und einmal des unbestimmten Artikels im Rah­
men der Wendung' "für seine Forderungen 
an den Verbraucher eine Wechselverbindlich­
keit ein e s Verbrauchers einräumen lassen" 
ist klargestellt, daß sich die Regelung auch etwa 
auf den Bürgend e s Verbrauchers bezieht, wenn 
dieser selbst ein Verbraucher ist (weil er ,die 
Bürgschaft nicht in Unternehmereigenschaft 'er­
klärt h;lt). 

Schon für die Erlassung des § 13 RatG war 
für den Gesetzgeber Beweggrund die mit der 
Wechselstrenge verbundene Gefahr, daß dem 
aus -einem begebenen W,echsel in Anspruch ge­
nommenen Bezogenen grundsätzlich keine Ein­
wände aus dem Grundgeschäft zustehen. 

Mit Rücksicht auf das von österreich rati­
fizierte 1. Genfer Wechselrechtsabkommen vom 
7. Juni 1930, BGBl. Nr. 289/1932, kann daran 
im Ergebnis nichts geändert werden. 

2. Zwar steht schon heute einem aus einem 
solchen W,echsel in Anspruch genommenen Bezo­
genen ein aIlfälliger Regreßanspruch zu, wenn er 
etwa die Schuld, für die er die Wechselverbind­
lichkeit an sich -ehedem eingegangen ist, bereits 
beglichen hat; in einem solchen Verfahren ist 
jedoch der Genannte fü'r diesen Umstand beweis­
pflichtig. 

Durch die im Abs. 2 vorgesehene Regelung 
wäre hingegen der Aussteller eines dem Abs. 1 
widersprechenden Wechsels grundsätzlich verbun­
den, j e dem Verbraucher (sohin auch etwa dem 
wechselmäßigen Bürgen des Verbrauchers) die 
von ihm an einen Dritten gezahlte Wechsel­
schuld zur Gänze zu ersetzen; es sei denn, der 
AussteUer (und nicht der die Forderung Gel­
tendmachende) bewiese seinerseits, daß der 
Verbrauch'er die Wechselschuld (in voller Höhe) 
auf Grund des Grundgeschäftes im Zeitpunkt 
der Zahlung (noch) zu tilgen hatte. 

Diese zivilrechtliche Absicherung <les, Abs. 1 
erscheint mit Rücksicht auf die' im Zusammen­
hang mit dem § 13 RatG wiederholt gemachten 
Erfahrungen erforderlich; es hat sich nämlich 
herausgestellt, daß die im § 14 Abs. 2 RatG 
vorgesehene Verwaltungsstrafdrohung als Absi­
cherung der ruer im Abs. 1 aufgenommenen Re­
gelung schon deshalb nicht a,usreicht, weil der 
Anwendung der besagten Verwaltungsstrafdro­
hung wiederholt die Verjährung entgegensteht. 

überdies ist,' auch einem Verbraucher, der 
aus einefl? dem Abs. 1 wide~spre'chend ausge­
stellten Wechsel in Anspruch genommen wird, 
mit einer Verwaltungsstrafdrohung z iv i I­
r e c h t 1 ich nicht ged~ent. 

Zum § 12 

Eine Lohn- oder Gehaltsabtretung zur Sicher­
stellung künftig fällig werdender Forderungen 
des Unternehmers führt oft zu schweren Beein­
trächtigungen des Rechtsschutzes des Verbrau­
chers gegen solche Forderungen: Sobald dem 
Dienstgeber (als abgetretenem Schuldner) die 
Gehaltsabtretung bekanntgemacht worden ist, 
kann er nur noch an den Unternehmer (als 
übernehmer der Forderung) mit schuldbefreien­
der Wirkung zahlen. Eine derart wirksame 
Bekanntmachung kann nicht nur vom Ver­
braucher (als überträger der Forderung), sondern 
auch vom Unternehmer vorgenommen werden. 
Die Wirkung ,tritt also ein, sobald der Unter­
nehmer dem Dienstgeber die Forderungsabtre­
tung offenlegt. 

Die Einschränkung, daß die Abtretung nur zur 
Sicherstellung erfolge, bedeutet bloß eine treu­
händerische Bindung im Verhältnis zwischen 
Verbraucher und Unternehmer (als überträger 
und übernehmer der Forderung), der Dienst­
geber (als abgetretener Schuldner) kann den 
Lohn oder Gehalt ohne Rücksicht darauf, ob 
dem Unternehmer wirklich eine Forderung gegen 
den Verbraucher zusteht, mit schuldbefreiender 
Wirkung an jenen zahlen und wird dies auch 
zur Vermeidung von Schwierigkeiten in der 
Regel tun. 

Dem Verbraucher bleibt nur der Weg, 
vom Unternehmer wieder herauszuverlangen 
- allenfalls erst im Prozeßweg -, was dieser zu 
Unrecht vom Dienstgeber erlangt hat. 

Eine derartige Abt re tun g mit Sicherungs­
funktion (vgl. § 10 KO) soll daher unterbunden 
werden. 

Die Bestimmung erfaßt jedoch nicht die V e r­
p f ä n dun g von Lohn- oder Gehaltsforderun­
gen. Diese soll ,einerseits desha1b nicht unmög­
lich gemacht w,erden, weil eine Lohn- oder Ge­
haltsforderung des Arbeitnehmers oft das einzige 
Sicherungsmittel ist, das er bei einer notwen­
digen Kreditaufnahine anbieten kann, weil sie 
also oft seine einzige Kreditbasis ist, und weil 
andererseits die geschilderten GefahI'en bei der 
Verpfändung einer Lohn- oder Gehaltsforde­
rung nicht bestehen: Gläubiger der Lohn- oder 
Gehaltsforderung bleibt ja der Verbraucher als 
Dienstnehmer, dem Unternehmer steht nur ein 
Sicherungs recht hieran zu. Der Unternehmer 
kann auf die ihm verpfändete Forderung mit 
der Wirkung, daß der Dienstgeber an ihn zu 
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zahlen hat, nur im Exekutionsweg greifen; die 
Exekution setzt wieder ,einen Exekutionstitel 
voraus, den sicher der Unternehmer in der 
Regel erst durch ,einen Prozeß gegen den Ver­
braucher beschaffen kann, so daß also der Bestand 
der gesicherten Forderung zunächst vom Ge­
r,icht gepri.iJft wird. 

Im übrigen ist mit der Gehaltsverpfändung 
im Vergleich zur Abtretung für den Unterneh­
mer keine Erschwerung ",erbunden ; hinsichtlich 
der erforderlichen Form ,gilt für die Abtretung 
(als Fall der Sicherungsübel'eignung) gleiches wie 
für die Verpfändung und auch die rangwahrende 
Wirkung ist in heiden Fällen gleich. 

Der Abs. 2 ist von den gleichen Gedanken 
getragen, die für den Abs. 2 des § 11 maßgebend 
waren (für Verstöße gegen das Verbot der Ge­
haltsabtretung sind gleichfalls Verwaltungsstrafen 
vorgesehen [so § 32]). 

Zum § 13 

Anstoß für diese Regelung war der § 6 
RatG. 

Unter dem Gesichtspunkt des Verbraucher­
schutzes scheint es' sachgerecht, den Anwendungs­
bereich dieser B€,!stimmung auf alle Verbrau­
chergeschäfte und damit auch etwa auf Dar­
lehensverträge auszudehnen; überdies ist Vor­
sorge dafür zu treffen, daß ein Verbraucher 
durch ,den "Terminsverlust" nicht über.rascht 
wird. Demgemäß ist vorzusehen, daß der Ter­
minsverlust nur eintritt, wenn der Verbraucher 
unter Androhung desselben und unter Setzung 
einer Nachfrist von mindestens zwei Wochen ge­
mahnt worden ist. 

Mit dieser Ausdehnung ist es umgekehrt not­
wendig, die Vereinbarung eines Terminsvel"lustes 
auch bei Nichtzahlung auch nur ein erRate 
zuzulassen, wenn iSeitderen Fälligkeit sechs 
Wochen V'erstrichen sind; würde dies nicht vor­
gesehen, so könnte dies bei Raten, die in län­
geren als Monatsabständen zu zahlen sind, zu 
einer Unausgewogenheit zu Lasten des Unter­
nehmers führen; dieser müßte etwa bei ver­
einbarten Jahresraten im Ergebnis zwei Jahre 
zuwarten, um einen Tel"minsverlust geltend 
machen zu können. 

Nur aus Gründen der Vollständigkeit sei be­
merkt, daß die besagte Mahnung während der 
sechswöchigen Frist ergehen kann, so daß die 
zweiwöchige Frist mit Ablauf der sechswöchigen 
Frist auch abgelaufen sein könnte. 

Zum § 14 

1. Die Abs. 1 und 2 folgen dem Vorbild der 
Abs. 1 und 2 des geltenden § 12 RatG. Die 
Regelung gehört zu denjenigen, deren Geltung 

über Ab~ahli.mgsgeschäfte hinaus auf alle Ver­
brauchergeschäfte ausgedehnt werden soll. 

Nicht zuletzt diese beträchtliche Erweiterung 
des Geltungsbereiches (vor allem auch auf 
Rechtsgeschäfte über unbewegliche Sachen) legt 
es jedoch nahe, 'die Regelung rechtstechnisch 
- unt'er voller Beibehaltung ihrer Schutzwir­
kung - stärker mit der allgemeinen Zuständig­
beitsregelung der JN zu verschmelzen. Die gel­
tende Regelung verfolgt ihren Zweck, eine 
rechtsgeschäftliche Verschiebung der gesetzlichen 
Zuständigkeit zum Nachteil des Verbrauchers zu 
verhindern, dadurch, daß sie eine eigene, neben, 
die der JN tretende, zwingende Zuständigkeits­
regelung schafft. Die vorgeschlagene Bestimmung 
sucht ihren Zweck dadurch zu erreichen, daß, 
von der gesetzlichen Zuständigkeitsregelung aus­
gegangen wird und nur rechts geschäftliche Ver­
schiebungen zum Nachteil des Verbrauchers aus­
geschlossen werden und damit di.e gesetzliche 
Regelung (einseitig) zwingend wird. 

Solche rechtsgeschäftliche Zuständigkeitsver­
sdliebungen sind unmittelbar nach § 104 JN 
möglich, mittelbar durch die Vereinbarung eines 
Erfüllungs- oder Zahlungsortes nach den §§ 88, 
89 und allenfalls 93 Abs. 2 JN. Eine Zuständig­
keitsverschiebung auf Grund dieser Bestimmun­
gen soll nur zu solch,en Gerichten möglich sein, 
zu denen der Verbraucher ,eine entsprechende 
Nahebeziehung hat. Wenn er dort seinen Wohn­
sitz hat, hat er hier ohnedies seinen allgemeinen 
Gerichtsstand; am Beschäftigungsort besteht in 
der Regel ein Wahlgerichtsstand (§ 86 IN). Eine 
zusätzlich·e Zuständigkeit könnte sich an sei­
nem gewöhnlichen' Aufenthaltsort ergeben, das 
kann aber für den Verbraucher keine Be­
lastung bedeuten. 

über die geltende Regelung des RatG hinaus 
ginge nach dieser Lösung praktisch nur die 
Zuständ~gkeit des Gerichtes der gelegenen Sache 
(§§ 81, 83,91 JN). 

2. Die 'Reg.eJung· der Beachtung einer Un­
zuständigkeit im Abs. 2 weicht von der geltenden 
insofern ab, als die Einlassung durch eine an­
waltLich (oder durch einen Notar) vertretene 
Partei die Unzuständigkeit auch ohne Beleh­
rung durch den Richter heilt. Für 'den Regelfall 
müßte nicht einmal die richterliche Belehrung der 
unvertretenen Partei ausdrücklich vorgesehen 
werden, weil der Richter ja nach allgemeinen 
Regeln zu einer solchen Belehrung verpflichtet 
ist; es könnte aber sein, daß der Richter die 
Umstände, die seine Unzuständigkeit begrün­
den, nicht erkennen und deshalb die Partei 
gar nicht rechtzeitig belehren kann; aus die­
sem Grund soll die Belehrung der nicht ver­
tretenen Partei weiterhin Bedingung der Hei­
lung der Unzuständigkeit bleiben. Ein Rechts­
anwalt (Notar) muß aber zwangsläufig schon 

744 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 33 von 70

www.parlament.gv.at



34 744 der Betlagen 

bei Aufnahme der ersten Information die Um­
stände erfahren, aus denen sich diese Unzustän­
digkeit ergibt, sodaß er sie rechtzeitigeinwen­
den kann; einen Rechtsanwalt über die rechtliche 
Möglichkeit dieser Einwendung zu belehren, wäre 
aber völlig überflüssig und widerspräche Grund­
gedanken der ZPO. 

3. Die Festschreibung der Zuständ~gkeitsrege­
lung zugunsten des Verbrauchers wird ergänzt 
durch den Abs. 3, nach dem der Verbraucher 
vertraglich verhalten werden kann, den Unter­
nehmer auch nicht an einem anderen als den 
gesetzlich vorgesehenen Gerichtsständen zu kla­
gen,. indem etwa unter Ausschluß des allgemeinen 
Genchtsstandes des Unternehmers ein für den 
Verbraucher ungünstiger,er vereinbart wird. 

Dies war vorzusehen, weil wiederholt - zum 
Nachteil von Verbrauchern - Unternehmer in 
Verbrauchergeschäften vorgesehen haben, daß sie 
(nur) an anderen als den gesetzlich bestimmten 
Gerichtsständen oder nur an ausgewählten der­
~dben geklagt werden können. 

4. Nicht übernommen wird aus der gehenden 
R~gelung der § 12 Abs. 3 RatG, nach dem die 
Unzuständigkeit unter Umständen auch noch nach 
Rechtskraft der Entscheidung geltend gemacht 
werden kann. Praktisch bedeutsam ist nämlich 
diese - ohnedies sehr selten angewendete -
Bestimmung nur in den Fällen, in denen der 
Beklagte überhaupt nicht bei Gericht erscheint 
und deshalb ein Versäumungsurteil gefällt wird, 
gegen das er sich derzeit praktisch nicht mehr 
wehren kann; sobald hingegen in einer Sache 
ve:handelt . wird, stellt sich ja die Unzuständig­
keIt ohnedIes immer heraus und wird entweder 
wahrgenommen oder durch die Einlassung ge­
heilt. 

Nun wird die Gefahr, daß der Beklagte we­
gen der Entfernung zum Gericht nicht dort er­
scheint und ,deshalb ein in der Sache unb~­
rechtigtes Versäumungsurteil ergeht, durch den 
vorgesehenen Widerspruch .gegen ein Versäu­
mungsurteil (s. § 36 Z. 1 bis 9, vor allem Z. 5 
und 8) ohnedies so entschärft, daß auf diese den 
sonst geltenden V,erfahrensgrundsätzen wider­
sprechende Regelung verzichtet werden kann. 

Abschnitt II 

Allgemeines 

Dieser Abschnitt ist vor allem unter dem 
Licht des gehenden BG vom 15. November 
1961, BGBL Nr. 279, über das Abzahlungsge­
schäft (RatG) zu sehen. 

'Zi.elvorstellungen entsprochen, sich sohin be­
währt hat. 

Abgesehen von der im Allgemeinen Teil be­
reits aufgezeigten Absicht, bestimmte Regelungen 
des RatGauf alle Verbrauchergeschäfte auszu­
dehnen, haben im Lauf der Jahre einerseits Ver­
träge,die nicht Kaufverträge sind und daher 
nicht - auch nicht über den § 2 Abs. 1 -
dem geltenden RatG unterliegen, eine den 
eigentlichen Abzahlungsgeschäften ähnliche, wirt~ 
schaftliche Bedeutung erlangt und haben sich 
andererseits Vertragspraktiken ihenausgebildet, 
die der Geltung des RatG ausweichen. Es sind 
deshalb wiederholt Klagen über unbillige Ver­
träge für den Verbraucher laut gewor·den; sie 
,sind im Ergebnis vor allem dahin gegangen, 
daß der Anwendungsbereich des RatG zu eng 
sei. 

In diesem Zusammenhang ist besonders vor­
geschlagen worden, 

a) die B'estimmungen des RatG auch auf 
Kaufverträge auszudehnen, ;,die sich aus 
dem Verhältnis zwischen Verkäufer, Käu­
fer und Drittem rechtlich als Baorkauf dar­
steHen, weil eine rechtliche Beziehung 
zwischen Verkäufer und Drittem im Sinn 
des § 2 Abs. 2 des geltenden RatG nicht 
hergestellt wird; weiter - für den Fall 
des § 2 Abs. 2 RatG -' dem Verbrau­
cher die - in den Sonderregelungen für 
Abzahlungsgeschäfte festzuschreibende -
Möglichkeit zu eröffnen, seine Gewährlei­
stungsansprüche gegen den Drittfinan­
zier er auch dann geltend machen zu kön­
nen, wenn dieser mit dem Unternehmer 
wegen der hier in Rede stehenden Finan­
zienmgen in ständiger, Geschäftsverbin­
dung steht; 

h) auch die Da.uer- und Wiederroehrschuld­
verhältnisse, besonders die Buch- und Zeit­
schriftenfestbezüge, 

c) die Fernlehrverträge, 

d) die Ansparverträge und 

e) di'e Werkverträge in das RatG einzube- . 
ziehen sowie 

f) den im § 1 Abs. 1 RatG genannten 
Höchstbetrag von 50000 Sauf 150000 S 
zu erhöhen und vorzusehen, daß ein Ab­
zahlungsgeschäft schon dann vorliegt, wenn 
neben der Anzahlung zwei und nicht wie 
bisher drei Zahlungen vereinbart worden 
sind. 

Zu diesen Vorschlägen ist zunächst zu bemer·· 
ken: 

Nach Ablauf von über 15 Jahren kann gesagt Die zum Buchstaben a genannten Anregungen 
werden, daß das besagte Gesetz den damaligen sind wohl als begründet zu berücksichtigen. 
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Die Fälle, die zu Klagen über eine Umgehung 
des RatG Anlaß geboten haben, spielen sich 
meist so ab, daß der Verkäufer mit dem Käufer 
einen Barkauf vereinbart, ihm jedoch gleichzei­
tig Formblätter eines Kreditinstituts mit einem 
Antrag auf Gewährung ,eines Privatkleinkredits 
zur Un1lerschrift vorlegt, diesen Kreditantrag 
beim Kreditinstitut. einreicht und den Darlehens­
betrag in Empfang nimmt, der dann mit dem 
Kaufpreis verrechnet wird. Sehr oft weisen 
Verkäufer in ihren geschäftlichen Ankündi­
gungen auf diesen Vorgang mit dem Beifügen 
hin, daß hiebei weder eine Anzahlung erforder­
lich noch die Laufzeit der Raten begrenzt sei. 
Diese Hinweise sind besonders dann zu be­
obachten, wenn Unternehmer im Hinblick auf 
solche Geschäfte mit Kreditinstituten (Dritt­
finanzierern) in "ständiger Geschäftsverbindung" 
stehen. 

Selbst in diesen letztgenannten Fällen, in denen 
die Verträge, (Kaufvertrag einerseits und Dar­
lehensvertrag andererseits) für alle drei Betei­
ligten eine "wirtschaftliche Einheit" bildeten, 
war es dem Käufer nicht möglich, im RatG 
begründete Einwendungen aus dem Kaufvertrag 
gegenüber dem Drittfinanzierer geltend zu ma­
dlCn, wenn dieser mit dem Verkäufer (in Zu­
sammenhang mit dem bestimmten 'einzelnen Ab­
zahlungsgeschäft) in keine re c h tl ich e Be­
ziehung (§ 2 Abs. 2 RatG) getreten war (v gl. 
!E ,d 1 b ach 'e r, Kommenta.r zum RatG An­
merkung 3 zum § 2 RatG, 41 und OGH 
30. 11. 1960, JBl. 1961, 282 u. a.). Dies hat zu 
ul1JbiHigen Ergebnissen geführt, denen künftig ,ein 
Riegel vorgeschoben werden soUte. 

In diesem Zusammenhang wird freilich eine 
Abgrenzung erforderlich. 

der schon im § 2 Abs. 2 RatG vorgesehenen 
"rechtlichen Beziehung" - auch eine, zwischen 
dem Darlehensgeber und dem Unternehmer 
- mit Rücksicht auf wiederholte Drittfinanzie­
rungen - bestehende "ständ~ge Geschäftsver­
bindung"anzuseh~n. 

Auch die zum Buchstaben bgenannte Anr,e­
gung war im großen und ,gaIliZen als begrül1Jdet 
aufzugreifen. 

Auf Dauer- und Wiederkehrschuldverhältnisse 
sowie Sukzessivlieferungsverträge (diese Begriffe 
werden in Lehre und Rechtsprechung teils über­
schneidend, teils als Ober-, teils 'als Unter­
beg,riffe verwendet; die Bedeutung der Begriffe 
kann hier aber dahinstehen) sind die B'estimmun­
gen des RatG derzeit deshalb nicht anwendbar, 
weil die ,einzelnen "Raten" nicht für bereits 
erhaltene Vodieferungen oder -leistungen zu 
entrirnten sind, sondern etwa dem Kaufpreis der 
jeweiligen einzelnen Lieferung oder Leistung 
entsprechen; die einzelne erhaltene, "Lie.ferung 
oder Leistung" wird sohin n~chtin Raten ge­
zahlt (vgl. E d 1 b ach er a. .a. 0:, 28 und 
OGH 15. 9. 1971,6 Ob 207/71). 

Die in diesem Zusammenhang'an das Bun­
desministerium für Justiz herangetragenen Be­
schwerden hahen sich vorwiegend auf Buch-, 
Kunst-, Zeitschriften- und Musikalienfestbezüge 
bezogen, weshalb 'für diese eine Sonderregelung 
vorgesehen werden sollte. 

Was im übrigen die Dauer- und Wiederkehr­
schuldverhältnisse betrifft, so hesteht jedenfalls 
kein Bedürfnis danach, hier für Bestand- und 
Dienstvenräge eine Sonderregelung vorzusehen. 

Abgesehen von den erwähnten Buch-, Kunst-, 
Zeitschriften- und Musikalienfesrbezügen sind 
mit Beziehung auf andere als die im vorausge­
gangenen Absatz erwähnten Dauer- bzw. 
Wiederkehrschuldverhältnisse im wesentlichen 
nur dann Klagen laut geworden, wenn die Ver­
träge unkündbar, auf bestimmte, für den Ver­
brauch'er kaum tra@bar lange Zeit geschlossen 
worden sind. 

Es wi,rd da:her angeregt, dem Verbraucher 
eine unabdingbare Möglichkeit zu eröffnen, 
solche Verträge aufkündigen zu können. Dabei 
sollte ,grundsätzlich davon ausgegangen werden, 
daß sich eine ein Jahr überschreitende unkünd­
bare vertraglirne Bindung des Verbrauchers als 
für diesen nicht mehr tragbar erwiesen hat. 

: Zu den Fernlehrv'erträgen ist auf das im 
Allgemeinen Teil unter II I Gesagte hinzuweisen 
(Anregung zum Buchstaben c). 

Die in Rede stehende Regelung soll wohl nur 
diejenigen Fälle erfassen, in denen die in Frage 
kommenden Verträge (Darlehensvertrag und 
etwa Kaufvertrag) für alle drei Beteiligten (Dar­
lehensgeber, Verkäufer und Käufer) eine "wirt­
schaftliche Einheit" bilden, in denen der Dar­
lehenszweck (etwa der Kauf einer bestimmten 
Ware durch den V,erbraucher) Geschäftsgrundlage 
der DaI11ehensgewährung ist (allenfalls auch umge­
kehrt) ; nicht sollten hingegen FäHe einbezogen 
werden, in denen etwa der Zweck der Darlehens­
aufnahme nur ein - für den Darlehensgeber 
unbeachtliches - Motiv des Darlehensnehmers 
ist; dies wird wohl auch dann noch der Fall 
sein, wenn der Darlehensgeber im Zug der 
Überprüfung der wirtschaftlichen Bonität des 
Darlehenswerbers vor der Darlehensgewährung 
Erkundigungen darüber einholt, warum dieser 
das Darlehen aufzunehmen beabsid1tigt. 

Der Begriff des "Ansparvertr,ages" ist zwar 
Unter ,den aufgezeigten Gesichtspunkten ist schwer zu umschreiben; als gesichert kann aber 

als tragfähiges Merkmal für das Vorliegen der I doch angesehen werden, daß es sich bei den 
besagten "w,irtschaftlichen Einheit" - neben 1 Fällen, die den Anlaß zu Beschwerden geboten 
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haben, zivilrechtlich um Vorauszahlungskauf­
verträge handelt. 

Im gegenständlichen Zusammenhang kann 
man von zwei ErscheinuIl;gsformen ausgehen: 

Im Rahmen der einen Erscheinungsform sind 
sich die Parteien im Zeitpunkt der Vertrags­
schließung einig, welche bestimmte Ware Ge­
genstand aes Vertrags ist und welcher (bereits) 
besoimmte Preis für d~ese. Ware zu zahlen ist. Im 
Gegensatz zum Ratengeschäft wird jedoch ver­
einbart, daß dem Käufer die Ware erst zu über­
geben ist, wenn dieser den in 'f.eilbeträgen zu lei­
stenden Kaufpreis an den Verkäufer zur Gänze 
gezahlt hat. 

Ein Käufer kann sich etwa 'deshalb veranlaßt 
sehen, einen solchen Vertrag zu schließen, weil 
ihm z. B. bestimmte Möbelstücke besonders gut 
gefallen oder preisgünstig erscheinen, die Woh­
nung, für die er sie bestimmt hat, jedoch noch 
nicht beziehbar ist. 

verträge, die die Herstellung ,eines Werkes durch 
die' Anfertigung einer beweglichen körperlichen 
Sache zum Gegenstand haben, in dessen Geltungs­
bereich einzubeziehen. Da damals dagegen von 
mehreren Seiten Einwände ,erhoben worden sind, 
ist davon Abstand genommen worden. 

Inzwischen haben sich jedoch mehrere Gruppen 
von Werkverträgen entwickelt, bei denen es 
sehr häufig zu augenscheiIlltichen übervorteilun­
gen von Bestellern gekommen ist. Es handelt sich 
beispielsweise um die Anbringung von Blitz­
schutzanlagen, von Fassadenbeschichtungen oder 
-verkleidungen sowie um Mauertrockenlegungen. 
Um diesen Mißständen zu b~gegnen, wird es 
daher nicht ausreichen, die für Abzahlungsge­
schäfte vorzusehenden Sonderregelungen auf 
die oben umschriebenen Werkverträgeauszu­
dehnen, es werden auch reine Bearbeitungsver­
träge und Verträge .über die Herstellung (von 
Bestandteilen) unbeweglicher Sachen einzubezie­
hen sein (Anregung zum Buchstaben e). 

Gegen diese Form von Vorauszahlungsver-
Schließlich waren auch die zu Buchstabe f trägen kann wohl kaum etwas eingewendet 

weraen. aufgezeigten Anregungen als begründet aufzu-

Im Rahmen der anderen Erscheinungsform 
sind hingegen die War,en nur ihrer Art nach 
("Wäsche", "Möbel") vorausbestimmt; zur nähe­
ren Bestimmung des Kaufgegenstandes ist der 
Käufer erst mit dem Zeitpunkt berechtigt, da 
er den "anzusparenden" Gesamtbetrag geleistet 
hat; überdies ist er in seiner Spezifikationsbefug­
nis auf das zu diesem Zeitpunkt bestehende 
Warenangebotdes Verkäufers beschränkt; als 
Preis ist derjenige vereinbart, den der Käufer 
zu dem besagten Zeitpunkt für die vom Käufer 
schließlich bestimmten Waren allgemein ver­
langt; das Entgelt wird vom Käufer durch Ab­
schlag auf den von ihm angesparten Gesamt­
betrag geleistet. Auch solche Verträge hat die 
Rechtsprechung als Kaufverträge angesehen 
(OGH 18. 10. 1967 EvBI. 1968/156; 8. 11. ,1967 
HS 6432). 

Diese Anspar~erträge werden wiederholt vori 
jungen Mädchen, besonders als Wäsche- oder 
Möbelansparaussta ttungsverträge, geschlossen; sie 
meinen, ·auf diese Weise sinnvoll für ihre Hei­
ra tsa ussta ttung vorzusorgen. 

Es ist augenscheinlich, daß diese Erscheinungs­
form von Verträgen - schon mit Rücksicht auf 
die zumindest europaweitzu beO'bachtende Wirt­
schaftslage - nicht nur nachteilig, sondern schon 
unbillig für die "Ansparer" ist. 

Die mit aeziehung darauf erhobene Forde­
rung nach einer gesetzlichen Maßnahme ist sohin 
begründet (Anr.egung zum Buchstaben cl). 

Das Bundesmini~terium für Justiz hat bereits 
vor der Erlassung des RatG beabsichtigt, Werk-

greifen. 

Schon im Rahmen emes der RV 1484 
BlgNR XIII. GP vorausgegangenen Begutach­
tungsverfahrens ist überwiegend die Ansicht 
vertreten worden, der Betrag von 50 000 S sollte 
auf 100000 S,erhöht werden; mit Rücksicht 
auf die zwischenweilig verstrichene Zeit und den 
Umstand, daß die neu festgesetzte Wertgrenze 
doch auch für einige Zeit den künftigen wirt­
schaftlichen Gegebenheiten gerecht werden sollte, 
erscheint die nunmehrige Anregung auf An~ 
hebung auf 150000 S sachgerecht. 

Das weitere Anli,egen, die Sonderregelungen 
für Abzahlungsgeschäfte sollten schon dann gel­
ten, wenn neben der Anzahlung zwei weitere 
Teilzahlungen vereinbart worden sind, ist gleich­
falls begründet, weil mit Beziehung auf den 
§. 1 Abs. 1 RatG durch Vereinbarung von 
("an sich") nur zwei Raten mehrfach versucht 
worden ist, die Bestimmungen des RatG zu 
umgehen (vgl. etwa OGH 17. 12. 1964, 2 Ob 
347/64, RZ 1965, 101 u. a.). 

Besonderes 

Zum § 15 

1. Aus ·der eim~eiten!den Wendung des Albs. 1 
ergibt sich, daß die Bestimmung - neben den 
im allgemeinen Teil ber~its angedeut.eten Verträ­
gen - ·auch die Versorgungs- und En tsorgungsver­
träge (w.ie Wasserversorgung, Elektrizitätsversor­
gung, MüUaMuhr, Kanal1isation usw.) umfaßt; 
dies freilich nur, wenn es sich in di:esemBereich 
auch tatsächlich um p r i v a t rechtliche Verträge 
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handeln sollte, sohin die besagte Ver- und Ent­
sorgung privatwirtsch:alftlich und nicht öffentlich­
rechtlich geführt wird. 

Wie bereits erwähnt, ist der wohl wesentlichste 
Punkt,in dem der Verbraucher bei ,den hier in 
Rede stehenden Verträgen eines Schu,tzes bedarf, 
das zeitliche Ausmaß seiner Bindung. Es gi1t, das 
berechtigte Bedürfnäs des Un,temehmers nach 
einer längeren bindenden Wirkung des Vertrags 
als Grundlage für seine lang'fristige Unterneh­
menspJanung auf ,der ein,enSeite unrd .das Bedürf­
nris ·des Verbrauchers nach einer nicht a.rl'lzu langen 
Bindung' auf d,er anderen Seite abzuwäg.en. Eine 
u~terscheidende, nach allgemeinen Merkmalen 
den Bedürfnissen einzelner Fälle Rechnung tra­
gende Regelung ist - mit den unten genannten 
Ausn·ahmen - praktisch nicht zu finden; es 
kommt - ähnlich wlie im § 3 Abs. '3 RatG -
grundsätzlich nur die Bestimmung einer einheit­
lich'en Frist in ,Betracht. 

Schon. die im § 3 Albs. '3 RatG vorgesehene 
Frist von drei Jahren hat sich im gegenständlichen 
Zusammenhang als eine für einen Verbraucher 
in vielen Fällen untr.agbar lange Bindung er­
wiesen. Für den Unternehmer dürfte hingegen 
eine Bindung seines Partners durch ,einen nicht 
a1lhu langen Zeitraum rul's Planungsgrundlage 
genügen, da er ja in .der Regel einer groß,en Zahl 
von Kunden gegenübersteht und nach statisti­
schen Erfahrungen einen bestimmten Hundert­
satz von Kündigungen seinen Dispositionen zu­
grunde legen kann. Es wird ,deshalb eine gesetz­
liche Begr.enzung ,der Bindung des Verhrauchers 
vorgeschlagen. Die ,grundsätzlich zweimonatige 
Kündigungslfrist und jeweils halbjährlichen Kün­
digungstermine sollen dem Unternehmer eine 
Erleichterung seiner Dispositionen ermöglichen. 

Dem kommt sch!Iießlich überdies entg'egen, daß 
eine Vereinbarung einer Kündig'Ungsfrist von 
'sechs Monaten an sich zug.e1assen sein soll. 

2. Soweit es sich bei der Gesamt!heitder zu lie­
fernden Sachen um eine' "ihr.er Art" nach un­
teilbare Leiswng handelt (etwa um ein mehr­
bändiges Lexikon), kann eine unkündbare Bin-

, dung des Verbrauchers für die Dauer von zwei 
Jahren noch sachgerecht sein; ob dies im Einzel­
fall gerechtfertigt ist, wird aber nach ·den jewei­
ligen Gegebenheiten zu beurteilen sein. 

Aus der Wendung "nach ihrer Art unteilbare 
Leistung" ergibt sich, daß eine 0 b j e k t i v e 
Unteilbarkeit gegeben sein muß; eine bloß ver­
einrbarte Unteilibarkeit (etwa die während eines 
Zeitraums von zwei Jahren zu . liefernden Zei­
tungen seien als untei!lbare Leistung anzusehen) 
reicht nicht aus (dies auch dann nicht, wenn etwa 
- um bei dem erwähnten Beispi.d zu bleiben -
die Zeitl,lngen unter anderem einen sich auf zwei 
Jahre erstreckenden Fortsetzungsroman ent­
hielten). 

3. Wie bereits zu Punkt 1 erwähnt worden ist, 
erfaßtder Albs. 1 auch priova.trechtliche Ver- und 
Entsorgungsverträ!?ie. 

Vor. aI,lem unter diesem Gesichtspunkt ist 
eine Sonderr.egelung enforderlich. 

Als Beispiel seien etwa Fernheizverträge ge­
nannt. 

Besteht zrum Beispiel 1lwar eine bereits im ß.e­
trieb befindliche Verbr1ennungsanlage, fehlt aber 
eine Zuleitung zu VerbralUchern, denen ari der 
Schließung von Ferruwärmelieferungsverträgen 
gelegen wäre, so wird der Unternehmer (der Ver­
br.ennungsanlage) die mit dem Bau einer solchen 
Zuleitung verbundenen Inves,titionskosten wohl 
nur aufw,enden, wenn ,deIien Abdeckung durch 
die Verbraucher für~hn doch entsprechend ge­
~chert ·erscheint. 

Dies setzt in der Regel eine Mindestanzahl von 
künftigen Abnehmern und eine teilweise mehr­
jährige Mindesvenragsdauer voraus; beides liegt 
auch im Interesse der Ahnehmer (Vel'lbraucher), 
weil iSlichdurch deren Mehrzahl die auf den 
einzelnen entfallenden weitergegebenen Investi­
tion~kosten verl'iingern und der eiJnzelne durch 
eine Unauflöslichkeit des Vertra.ges während 
eines 'bestimmten Zeitraumes die Investitions­
kosten im Ergebnis nicht auf einmal, sondern nur 
in "Raten" zu zahlen hat. 

Dem trägt der Albs. 3 Rechnung. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit soll er aber 
nur ,dann zum Tr.agen kommen, wenn der Unter­
nehmer dem einzelnen Verbraucher vor der Ver­
tragsschl11eßung aUe diese Umstände bekanntge­
geben hat und überdi'es für den Verbraucher die 
"Gruppe", der er angehört, überblickbar ist; als' 
solch,e könnten ·etwa Bewohner bestimmter 
Häuserblocks, nicht aher etwa die Bewohner 
eines W~ener Gemeindebe1lirks oder einer son­
stigen' größeren Einheit a.ngesehen wel"den. 

4. Wiederholt stellen sich vor allem für Ver­
braucher Schwierigkeiten dadurch ein, daß sie 
eine an sich zulässige Kündigung von Wieder­
kehrschuldverhältnissen (etwa eines Zeitungs­
a:bonnements) verspätet aussprechen. 

Künftig soU gesichert sein, daß ein·e solche Kün- . 
digung für den nächsten, nach Ahlauf der Kün­
digungsfrist liegenden Kündigungstermin wirk­
sam ist. 

Eine solche Lösung kommt nicht. nur dem 
Parteiw1Hen des kündigenden Vel"bra;uchers nahe, 
sondern ist auch durch mehrere Entscheidung'en 
des OGH und des VwGH zur Frage der Wirk­
samkeit verspäteter Kündigungen von Arbeits­
verträgen vorgezeichnet (OGH 14. 4. 1953 
ArhSlg. 5681; 24. 4. 1956 ArbSlg. 6430; 
VwGH 28. 4. 1965 ArbSlg. 8082). 
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Zum § 16 

VorbiLd tür den Abs. 1 ist ,der § 1 Abs. 1 RatG. 

Zur Z. 1 des Ahs. 1 sei besonders !bemerkt, daß 
bei Werkverträgen häufig das schließlich zu zah­
lende Entgelt noch nicht bestimmbar sein wir,d 
(bei Kauf'verträgen, die diesen Sonderregeln 
unurli1egen, muß der Kaufpl'eis nach § 24 Abs. 1 
Z. 4 und 5 schon hestimmt sein (vgl.auch § 24 
Abs. 2); eS wlird daher vorgeschlagen, mit Bezie­
hungauf die Wertgrenze au~drücklich auszu­
sprechen, daß von einem 150000 S nicht über­
steigenden Gesamtentgelt auszugehen ist, sollte bei 
SchLießung des Vertrages für die Parteien nicht 
oos Gegenteil feststehen; durch diese Vermutung 
wil'd eine möglichst weit~ehend,e Anwendbark'eit 
der für den Verbraucher besonders günstigen Son­
derregelungen für Abzahlungsgeschäfte gewähr­
leistet. Andererseits genügt eine auch nur schlüs­
sig getroffene Willenseini,gung, daß das Entgelt 
jedenfalls 150 '000 S Ü'bersteig,en werde, um die 
Geltung der besagten Sonderre~elun:gen auszu­
schließen; wenn ·etwa bei ,einem Hausbau der 
Werklohn noch nicht z:ahlenmäßig bestimmt ist, 
sich aber jedenf:alils in der Größenol'd11lung einer 
MiLlion Schilling bewegen wird. 

Die Ersetzung des im § 1 Abs. 1 RatG ent­
haltenen Wortes "außer" durch die Wendung "ab­
gesehen von" (Abs. 1 Z. 2) soll im Einklang mit 
der Rechtsprechung (OGH 2. 7. 1970 RZ 1971, 
16) ~indeutig zum Ausdruck bl'ingen, daß die für 
die kbzahlungsgeschäfte vorgesehenen Sonder­
regelungen un:rbhängig davon spielen sollen, ob 
- neben den Teio1zahlungen -eine Anzahlung 
vereinbart worden ist. 

Im übrigen soll ein R:atengeschäft nur gegeben 
sein, wenn na c h der Erhringungder Leistung 
des Unternehmers mindestens die zwei genannten 
Teilzahlungen von seiten d,es Verbrauchers zu 
entrichten sind; dies erscheint aJUch mit Rücksicht 
auf die vorgesehene Sonderregelung für Voraus­
zahlungskäufe (siehe § 27) sachgerecht.' 

Schließlich sei - :owecks Vermeidung von 
Wiiederholungen -auf d1ie allgemeinen Erläute­
rungen zu diesem Abschnitt Bezug genommen. 

Zu den Ahs. 2 'und 3 sei .auf den § 1 Abs. 2 
el"ster Satz und Abs. 3 RatG, auf die allgemeinen 
Erläutemngen zu diesem Abschnitt und auf die­
jenigen der R V 421 BlgNR IX. GP, auf der das 
g.eltende RatGaulf1baut, hingewiesen. 

Zum § 17 

Dieser ist unter Berücksichtigung der Einbe­
ziehung der Werkverträge dem § 2 Ahs. 1 KatG 
nachgebildet. 

Zum § 18 

1. Der erste Satz ist mit dem § 2 Abs. 2 RatG 
vergleichbar. Die letztgenannte Bestimmung soll 

jedoch insoweit eine Erweiterung ihr.es Anrwen­
dungsbereich:s edahren, als dieser schon dann ge­
geben sein soll, wenn für aUe Beteiligten (Dar­
l,ehensgelber 'Sowie etwa Verkäufer und Käufer) 
die geschlossenen Verträge eine "wirtschaftliche 
Einheit" biMen; die bisher geforderte weitere 
Voraussetzung, daß der Darlehensgeber zum V,er­
käufer (Unternehmer) in eine "rechtliche Bezie­
hung" (jetzt: "Rechubeziehung") getreten sein 
muß, soU nur noch ,eine mögl,iche, im Gesetz je­
docha:usdrücklich genannte Erscheinungsform der 
besagten "wirtscha.ftlichen Einheit" sein; gleiches 
soll gelten, wenn z:wischen dem Darlehensgeber 
und dem Unternehmer hezüglich der hier in 
Rede stehenden Drittfinan:zrerung.en eine ständige 
GeschMtSiverhindu-ng besteht. 

Die Wendung "ständige Geschäftsverbindung" 
ist im Sinn der herrschenden Au:>legung dieses 
Begriffes ,im § 355 HGB Zlumindest a:ls Schuld­
verhältnis ohne primäre Leistungspflicht, jedoch 
mit wechsels'eitigen Sorgf,altspflichten zu v,er­
stehen, das sich aus einem - etwa bloß schlüssig 
vereinbanen - Rahmenvertrag oder auch aus 
einer bloß faktischen, aber 'doch auf Dauer an­
gelegten Geschäftsverbindung el"gibt (vgl. C a n a­
r i s im Großkommentar zum HGB 3 III, 438). 

2. Zum letzten Satz sei bemerkt, ·daß es im 
wesentlichen herrschende Lehr,e (vgl. B y d­
li n ski in K la n g 2 IV/2, 405.f., [424]) und 
Rechtsprechung (JB:!. 1964, 324; 1969, 663; EvBL 
1971/l26; HS 5400, 5402 u. a.) ist, daß etwa ein 
Käuner gegenüber seinem dLe Rückzahlung des 
gewährten Darlehens begehrenden Geldgeber 
diejenigen Einwendung.en erheben kann, die ihm 
aus dem finanzierten Kawfvertrag - einschließ­
lich solcher aiUS seinen Gewährleistungs!ansprüchen 
- zustehen, wenn der Kaufvertr.ag und der Dar­
lehensv,ertrag .eine "wirtsch'aftliche Einheit" 
bi'lden. 

Dies besagt aber nicht, daß der Geldgeber 
seinerseits zu pos 1 tl V e n (nicht in Geld 
bestehenden und daher 11Iicht mit der Kauf­
preisforderung verrechenbaren) Leistungen 
- etwa zu einer Verbesserung des Kaufgegen­
standes - verpflichtet wäre; diese Pflidlt trifft 
nur den Verkäufer. 

Weiter reicht es nicht aus, daß der Käufer es 
dabei bewenden läßt, seine Zahlungen an 
den Drittfinanzierer "wortlos" einzustellen; ,er 
muß vielmehr diejenigen Ansprüche, auf die er 
seine "Einwendungen" gegenüber seinem Geld­
geber stützt, gegenüber dem Verkäufer auch 
geltend machen, wobei freilich deren au ßer­
gerichtliche Geltendmachungausreicht; außerdem 
muß der Käufer seinerseits in ihm zumutbarer, 
angemessener Weise etwa die Verbesserimg des 
Kaufgegenstandes ermöglichen bzw. an ihr mit­
wirken (z. B. durch übersendung des Kaufgegen­
standes an den Verkäufer nach dem § 8 Abs. 2). 
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Kraft Größenschlusses ergibt sich schließlich, 
daß der Verbraucher Handlungen, die er zur 
Erhaltung seiner Einwendungen ,gegenüber dem 
Verkäuf,er zu setzen hat (etwa die Erhebung 
einer Mängelrüge), umso mehr g>egenüber dem 
Geldgeber setzen muß, um sich. diesem gegenüber 
das Recht! zu erhalten, seine Zahlungen einzu­
stellen. 

Alildies, aber auch nichts anderes, besagt der 
gegenständliche letzte Satz, der so gegehen für 
den hier in Rede stehenden Bereich nur fest­
schreibt, was - wie bereits erwähnt worden 
ist - nach herrsc.~ender Rechtsprechung im 
wesentlichen ohnedies schon allgemein gilt. 

Durch dieses Festschreiben soll die aufgez.eigte 
Rechtsprec.~ung und Lehre freilich keine Einen­
gung erfahren, besonders hinsichtlich ihres Gel­
tungsbereiches; vielmehr ist auch diese Regelung 
aus dem schon erwähnten Anliegen heraus zu 
v,erstehen, auch eine - auf Grund der herr­
schenden Rechtsprechung und Lehre ~ gegebene 
Rechtslage jedenfalls für solche Bereiche festzu­
schreiben, die unter dem Gesichtspunkt des Kon­
sumentenschutzes von besonderer Bedeutung sind. 

Zum § 19 

Für diejenigen der eingangs erwähnten Fälle, 
die zu Klagen Anlaß gegeben haben, in denen 
eine im § 18 vorausgesetzte wirtschaftliche Ein­
heit für- den Geldgeber nicht gegeben ist, die 
da!her nicht schon unter den § 18 fallen, soll 
die vorgeschlagene Regelung Abhilfe schaffen. 

Das in diesem Zusammenhang verwendete 
Wort "behilflich" bedeutet jedenfalls mehr als 
eine bloß psychische Einwirkung; ,das ergibt sich 
vor allem daraus, ·daß die Tatbestandsmerkmale 
der Veranlassung und des Behilflichseins neben­
einander gestellt sind und die bloß psychische 
Einwirkung bereits im Veranlassen eingeschlossen 
wäre. Es muß sich daher um mehr als bloße 
Ratschläge handeln, sondern etwa um die Her­
stellung einer Verbindung zum Geldgeber, die 
Zurverfügungstellung von Kreditantragsformu­
laren, um die Mitwirkung bei deren Ausfüllung 
oder um deren übermittlung an den Kredit­
g·eber. 

In diesen Fällen auch die Beziehung zum 
Dritten 'den Sonderregelungen für Abzahlungs­
geschäfte zu unterwerfen, ginge aber doch zu 
weit, da für ihn das Geschäft des Verbrauchers 
mit ·dem Unternehmer entweder überhaupt unbe­
kannt oder höchstens (- ,im Ergebnis - unbe­
achtliches) Motiv für die Kreditaufnahme ist. 

Für die rechtliche Beziehung zwischen Unter­
nehmer und Verbraucher soll der Darlehens­
vertrag nur in der Gestalt maßgebend sein, wie 
er in Aussicht genommen wOl"den ist, da er nur 
insoweit in den Einflußbereich des Unternehmers 

fällt; nur die im Rahmen des in Aussicht genom­
menen und später in den Dadehensvertrag auch 
tatsächlich aufgenommenen, 'den Son'derregelun­
gen für Abzahlungsgeschäfte widersprechenden 
Bestimmungen sollen für die damit verbundenen, 
den Unternehmer treffenden Rechtsfolgen maß­
gebend sein (Z. 1). 

Da der vom Verbraucher an den Darlehens­
geber zu zahlende Betrag vom Verbraucher im 
Hinblick auf die zu berück~ic.h.tigenden Zinsen 
und Kreditspesen kaum errechnet werden kann, 
soll, entsprechend dem in der Z. 1 zum Ausdruck 
gebrachten Gedanken der Berücksichtigung des 
Einflußbereichs des Unternehmers, für die nach 
§ 16 Abs. 1 vorgesehene Wertgrenze das ver­
einbarte Entgelt maßgebcn:d sein. Dies ist auf 
Grund des der Einleitung dieser Bestimmung 
zugrundeliegenden Gedankens gerechtfertigt, der 
voraussetzt, daß der Unternehmer den Ver­
braucher zur Aufnahme dieses Darlehens (mit 
diesen Bedingungen) veranlaßt hat und ihm dabei 
überdies behilflich war (Z. 2). 

Soweit dem Unternehmer vom Dritten für 
Rechn ung des Verbrauchers Beträge zugegangen 
sind, auf die er nach den Sonderregelungen des 
Abzahlungsgeschäfts keinen Anspruch hat, wie 
etwa der Betrag, der als Anzahlung zu leisten 
gewesen wäre (§ 20), ergibt sich schon nach den 
allgemeinen Rechtsgrundsätzen, daß der Unter­
nehmer solche Betr~ge dem Verbraucher heraus­
zugeben hat, ,genauso wie wenn etwa der Ver­
braucher vom Vertrag zurückträte. Fraglich 
könnte dies jedoch bei solchen Beträgen sein, 
die dem Unternehmer nicht zugekommen sind, 
wie etwa demjenigen Teil- von Zinsen und Kredit­
spesen, ,der sich durch eine fünf Jahne über­
steigende Laufzeit des Darlehens ergibt (§ 21 
Abs. 1); vor allem für diese Fälle soll die vor­
geschlagene Bestimmung klarstellen, daß der 
Unternehmer den Verbraucher wirtschaftlich so 
zu stellen hat, wie er stände, wenn die für 
Abzahlungsgeschäfte vorgesehenen Sonder,rege­
lungen auch gegenüber dem Kreditgeber gälten 
(2.3). 

Zum § 20 

Der erste Satz des Ahs. 1 ist mit dem ersten 
Satz des § 3 Abs. 1 RatG vel'gleichbar. Wie sich 
aus der Einschränkung "Bei einem Ka u f­
vertrag ... " ergibt, soll die vorgesehene Pflicht 
zur Leistung einer Anzahlung für Werkverträge 
nicht gelnen, zumal da - wie bereits oben ang·e­
deutet - das schl,ießlich zu leistende Gesamt­
entgelt bei Schließung eines Werkvertrags häufig 
nicht feststehen wird; damit würde es aber in 
diesen Fällen an der Größe fehlen, an der sich 
die Anzahlung auszurichten hätte. Hiezu kommt, 
daß bei Werkverträgen ohnedies üblidlerweise 
vor Inangriffnahme, zumindest aber vor Fertig-
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stellung des Werkes ,eine (Teil-)Zahlung in ver­
einbarter Höhe zu leisten ist. 

Der zweite Satz des Abs. 1 hat den dritten 
Satz des § 3 Abi: 1 RatG zum Vorbild. 

Durch den dritten Satz des Abs. 1 wird klar­
gestellt, daß in den Fällen der §§ 18 und 19 der 
vom Unternehmer und vom Verbraucher für 
die Zeit nadl de,r Lieferung des Kaufgegenstandes 
zur Rückzahlung in Aussicht genommene Dar­
lehensbetrag nicht, auch die Anzahlung umfassen 
darf; damit wird dem schon das geltende RatG 
beherrschenden Gedanken, daß der Verbraucher 
(Käufer) zumindest diese aus eigenem tragen soll, 
entsprochen. 

Der Abs. 2 entspricht dem § 3 Abs. 2 des 
geltenden RatG. 

Zum § 21 

Der erste Satz des Abs. 1 entspricht - dem 
Gedanken nach - dem zweiten Satz des § 3 
Abs. 1 RatG. Mit Rücksicht auf die Einbeziehung 
der Werkverträge bezieht sich die vorgesehene 
Regelung auch auf diese. 

Außerdem ist die geltende Höchstfrist ,der Lauf­
zeit VOn drei Jahren ,auf .fünf Jahre verlängert. 
Dies erscheint sachgerecht, weil seit Inkrafttretcn 
des geltenden RatG der Lebensstandard erheblich 
gestiegen ist, was dazu geführt hat, daß nunmehr 
immer' öfter auch langlebige Wirtschafts güter auf 
"Raten" gekauft werden; besonders mit Bezie­
hung auf solche Gegenstände ist das diesbezüg­
liche herangetragene Anliegen aJs begründet anzu­
sehen. Schließlich sind diese Erwägungen auch im 
Zusammenhang mit der Anhebung des Grenz­
betrages von 50000 Sauf 150000 S (§ 16 Abs. 1 
Z. 1) zu sehen. 

Der zweite Satz des Abs. 1 entspricht smn­
gemäß dem § 3 Abs. 3 RanG. 

Die für die Beschränkung der Laufzeit maß­
gebenden Gründe ziehen für die Herstellung 
oder Bearbeitung einer unbeweglichen Sache schon 
deshalb kaum, weil solche Forderungen sehr oft 
hypothekarisch sichergestellt werden und dadurch 
deren Zinsenlast erheblich niedriger ist. Dem 
trägt der Abs. 2 Rechnung. 

Zum § 22 

Die vorgesehene Regelung ist mit dem Abs. 2 
und 3· des § 5 RatG vergleichbar. 

Zum § 23 

Dieser entspricht dem Abs. 1 des § 9 RatG. 

Wie sich aus der Einschränkung "Bei einem 
Kau f vertrag ... " erg,rbt, soll die gegenständ­
liche Regelung für Werkverträge nicht gelten; 
dies, weil sie bei diesen zu unbilligen Ergebnissen 
führen könnte. 

Zum § 24 

Der Abs. 1 ist im wesentlichen mit dem § 10 
Abs. 1 RatG vergleichbar. 

Stehen bei Schließung eines Werkvertrags der 
Barzahlungspreis, das Gesamtent;gelt und mit 
Rücksicht darauf die zu leistenden Raten noch 
nicht fest, so sind die notwendigerweise ~u 
vereinbarenden Umstände anzuführen, dle 
schließlich die Grundlage für die Errechnung des 
Gesamtentgelts bilden sollen (Entgelt für Arbeits­
stunde, Preis je Einheit des bei Herstellung des 
Werkes vom Unternehmer beizustellenden Stof­
fes uS'W.); dies soLl auch für die sinngemäße 
Anwendung der Z. 7 des Abs. 1 ,gelten (Abs. 2). 

Die Abs. 3 und 4 entsprechen im wesentlichen 
den Abs. 2 und 3 des § 10 RatG. 

Zum § 25 ' 

1. Der § 11 Abs. 1 RatG nimmt derzeit den 
Buch-, Kunst-, Zeitschriften- und Musikalien­
handel von der Pflicht zur Ausstellung eines 
Ratenbriefs aus, weil dies für die vom Fachhandel 
üblicherweise vorgenommenen Versandgeschäfte, 
die häufig mit ,einer Abzahlungsvereinbarung 
verbunden sind, eine Belastung wäre, und aus 
vielen Gründen die VerbreituiTg solcher Druck­
werke nicht erschwert, sondern eher gefördert 
werden soll. In jüng,erer Zeit haben jedoch gerade 
die Praktiken von Vertretern, die Kunden für 
Bücher- und Zeitschriftenfesnb~züge aufsuchen, 
Anlaß zu Klagen gebote~. Da es sich bei den 
förderungswürdigen Versandgeschäften des Fach­
handels in der Regel nicht um Vertretergeschäfte 
im Sinn des § 3 handelt (es kommt keine per­
sönliche Fühlung zwischen dem Unternehmer 
oder seinem Vertreter und dem Verbraucher 
zustand~), soll die Pflicht zur Ausstellung eines 
Ratenbriefs für Vertretergeschäfte eingeführt 
werden, während durch die gewählte Umschrei­
bung die unbedenklichen Versandgeschäfte weiter­
hin ausgenommen bleiben (Abs. 1). 

2. Der Abs. 2 hat den Abs. 2 des § 11 RatG 
zum Vorbild. 

3. Der Abs. 3 stellt u. a. 'sicher, daß der 
Verbraucher über ein ihm im Sinn des § 3 
zustehendes Rücktrittsrecht vom Unternehmer 
belehrt wird und in der Lage ist, gesicherte 
Nachweise über die allenfalls maßgebenden Fra­
gen des B~trages und der Laufzeit des vorge­
sehenen Darlehens zu erbringen. 

Die Redltsbeziehungen. des Verbrauchers zum 
Geldgeber unterliegen nach dem § 19 nicht den 
Sonderregelungen über Abzahlungsgeschäfte; 
folgerichtig kann daher eine ,den Geldgeber 
treffende Pflicht, eine Urkunde über den tat-
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sächlich geschlos·senen Darlehensvertng auszu­
stellen, nicht aufgestellt werden. 

Zum § 26 

Wie bereits erwähnt, soll die Geltung bestimm­
ter Regeln über die Abzahlungsgeschäfte auch 
auf Festbezugsverträge des Buch-, Kunst-, Zeit­
schI1iften- und Musikalienhandels ausgedehnt 
werden. 

Um den Gedanken des Ratenbriefs auch für 
die hier in Rede stehenden Verträge nutzbar 
zu machen, war eine Sonderregelung vorzusehen 
(Abs.1). 

Die für die Abgrenzung der Sonderregelungen 
für Abzahlungsgeschäfte vorgesehene betragliche 
Begrenzung (§ 16) kann hier nicht unverändert 
übernommen werden. Nur dort, wo - etwa 
durch eine bestimmte Laufzeit -der Gesamt­
preis der zu .erbringenden' Geldleistung feststeht 
(errechenbar ist), kann - ähnlich wie nach 
§ 16 - dieser Gesamtbetr.ag maßgebend sein; 
steht hingegen ,der gesamte Umfang der zu lei­
stenden Zahlungen noch nicht fest, so muß auf 
das innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu 
zahlende Entgelt abgestellt werden; di;eser Zeit­
raum soll im Einklang mit dem § 15 (der auch 
auf die, gegenständlichen Verträge anzuwenden 
ist) ,ein Jahr sein; ein solcher Zeitraum kann 
- wie bereits angedeutet - vom Verbraucher 
noch verhältnismäßig ,gut überblickt und damit 
seine wirtschaftliche Belastung durch den Vertrag 
abgeschätzt werden. Die Umschreibung "zahlen­
mäßig bestimmt" soll ausdrücken, daß der 
Gesamtpreis oder Jahresbetrag für den Ver­
braucher nicht nur errechenbar sein darf (etwa 
durch eine Vervielfachung der einzelnen Zah­
lungen), sondern daß der besagte Betrag in der 
Vereinbarung ausdrücklich aufscheinen muß. Nur 
dann tragen nämlich auch die Gründe, die den 
Gesetzgeber zur' Aufnahme der Wertgrenze im 
§ 16 veranlaßt haben: Die in die Augen sprin­
gende große wirtschaftliche Belastung durch den 
Vertrag bietet wohl Gewähr genug dafür, daß 
der Verbraucher den Vertrag nur mit hinrei­
chender überlegung schließt. 

Fehlt es an einem solchen zahlenmäßig aus­
g,edrückten Gesamtbetrag, sei es, weil er nicht 
ausgerechnet worden ist, sei es, weil er sich 
mangels Vorausbestimmung der Höhe der ein­
zelnen Leistungen noch nicht errechnen läßt, so 
soll das Geschäft auf jeden Fall den im Abs. 1 
angeführten Regeln und damit den bezogenen 
Sonderregelungen üher Abzahlungsgeschäfte 
unterliegen. 

Zum § 27 

Hiezu sei auf' die einleitenden allgemeinen 
Ausführungen betreffend die "Ansparverträge" 
hingewiesen. 

Mit der vorgesehenen Regelung wären die 
g.eschilderten unbilligen "Wäsche- oder Möbel­
ansparausstattungsverträge" für die "Ansparer" 
unverbindlich und könnten sohin von diesen 
auch jederzeit zur Auflösung gebracht werden; 
derzeit wef'den sie von der Rechtsprechung als 
"Pränumerationskaufverträge" und sohin als für 
die Ansparer verbindlich angesehen '(OGH 
18.10.1967 EvBI. 1968/156u .. a.). 

11. HAUPTSTücK 

Allgemeines 

Es ist zu beobachten, daß ,es für Vertrags­
partner von Verwendern Allgemeiner Geschäfts­
bedingungen wirtschaftlich kaum vernünftig ist, 
Zeit und Mühe - allenfaUs auch Geld (Beratungs­
kosten) - zu investieren, um die gerichtliche 
Feststellung der Unwirksamkeit einzelner Bedin­
gungen zu erwirken. 

Dies umso mehr, als 'die Allgemeinen Geschäfts­
bedingungen meist Nebenumstände des Vertrages 
regeln und die fragwürdigen Bedingungen in der 
Regel gar nicht oder nur mit untergeordneter 
Bedeutung zum Tragen kommen. 

AndeI's ·als bei sonst unüberlegten Vertrags­
schließungen scheint es daher für den Vertrags­
partner eines Verwenders von Allgemeinen 
Geschäftshedingungen auch bei vernünftiger 
wirtschaftlicher überlegung oft sinnvoll, sie unbe­
sehen zu unterschreiben. 

Im Streitfall zahlt es sich dann einerseits für 
den Vertragspartner des Verwenders von All­
gemeinen Geschäftsbedingungen meist nicht aus, 
zu Gericht zu gehen, andererseits zieht es auch der 
Verwender von Allgemeinen Geschäftsbedingun­
gen bei einem gewissen Widerstand seines Ver­
tragspartners oft vor, zumindest teilweise nach­
zugeben, um es nicht zu einem Prozeß kommen 
zu lassen, der seine Allgemeinen Geschäftsbe­
dingungen "gefährden" könnte. 

Dies ist auch der Grund, warum es zu einem 
klärenden Rechtsstreit fast nie kommt, so daß 
es zu diesem Fragenkreis bisher nur eine spär­
liche höchstgerichtliche Rechtsprechung gibt. 
, Es soll daher in Anlehnung an den § 14 UWG 
den vier Interessenvertretungen, dem Öster­
reichischen Landarbeiterkammertag sowie - mit 
Rücksicht auf seine diesbezügliche umfassende 
Tätigkeit - dem Verein fÜr Konsumentenin­
formation ein klagbarer Anspruch darauf ein­
geräumt werden, daß ein Verwender von All­
gemeinen Geschäftsbedingungen ·die Aufnahme 
bestimmter Bedingungen in diese unterlasse. 

Um eine Breitenwirkung eines diesbezüglichen 
klagsstattgebenden Urteils zu ermöglichen, wird 
den Klagslegitimierten überdies ein entsprechen­
des Veröffentlichungsrecht einzuräumen sein. 
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Schon dies läßt es envbehrlich erscheinen, die 
Rechtskraft oder Vollstreckbarkeit einer klags­
stattgebenden Entscheidung auf andere Verwen­
der gleichartiger Allgemeiner Geschäftsbedingun­
gen zu erweitern, zumal gegen eine solche 
Erweiterung der Grundsatz des rechtlichen 
Gehörs spräche (siehe dazu Fe i t z i n ger, Die 
,,verhandsklage", tlJZ 1977, 477). 

Auch die Verwirklichung der Rechtslage, die 
in einem solchen Unterlassungserkenntnis ,ausge­
sprochen wäre, würde im Einzelfall (etwa was 
die Durchsetzung eines Anspruchs auf Rückzah­
lung des schon geleisteten Entgeltes betrifft) 
ohnedies noch eines Prozesses bedürfen. Die im 
Unterlassungsurteil ausgesprochene Rechtsansicht 
wird - schon kraft ihres Gewichtes - eine 
hinreichende Wirkung für einen Pro~eß ha:ben, 
dessen Streitgegenstand auch nur ä:hnlich gelagert 
ist. 

Freilich wird das Unterlassungserkenntnis im 
Licht der vorgesehenen erweiterten General­
klausei (des § 879 ABGB - s. § 33 Z. 4) nicht 
"unbesehen" auf andere Verwender VOn All­
gemeinen Geschäftsbedingungen übertragen wer­
den können; vor allem dann nicht, wenn das 
Erkenntnis im konkreten Fall besonders das 
Merkmal der "v,erdünnten Willensfreiheit" be­
rücksichti,gt haben sollte. Dies 'Scheint· aber auch 
sachgerecht, weil nicht nur auf die Unwirksam­
keit einer bestimmten Klausel, sondern auf deren 
Verwendung in dieser Form - freilich dann 
ohne Rücksicht auf die Umstände des Einzel­
falls - abzustellen und zu entscheiden sein wird, 
ob unter diesem Gesichtspunkt eine Vertrags­
bedingung gegen ein gesetzliches Verbot oder 
die guten Sitten verstößt. 

Damit wird einerseits ,die Möglichkeit offen­
gelassen, daß ein Vertragspartner in einem Ein­
zelfall die Feststellung der Unwirksamkeit einer 
Klaus,el erwirkt, deren Verwendung dem "Ver­
wender" nicht allgemein verboten ist; anderer­
seits dürfte dieser eine solche Vereinbarung im 
Einzelfall - trotz eines allgemeinen Verbotes -
schließen, wenn in diesem Fall besondere Um­
stände eine solche Vereinbarun,g rechtfertigen 
sollten; dann handelte es sich eben nicht mehr 
um eine AUgemeine Geschäftsbedingung. 

Besonderes 

Zum §28 

Hiezu sei auf die obigen allgemeinen Aus­
führungen hingewiesen. 

Auf Grund der Wendung "die gegen ein gesetz­
liches Verbot ... verstoßen" erfaßt die Klags­
befugnis auch Allgemeine Geschäftsbedingungen, 
die ö f f e n t I ich-rechtlichen Vorschriften zu­
widerlaufen, ohne deshalb sonst zivilrechtlich 

bekämpfbar zu sein. Damit werden sohin die 
aufgezählten Institutionen in die Lage versetzt 
- unabhängig vom Tätigwerden der zuständigen 
Verwaltungsbehörde -, Verstößen geg,en öffent­
lich-rechdiche Vorschriften im Rahmen von 
Zi vilgerichtsverfahren entgegenzutreten. 

Zum § 29 

1. Es ist augenscheinlich, daß neben den fünf 
Interessenvertretungen auch der alle Belange des 
Verbraucherschutzes abdeckende Verein für Kon­
sumenteninformation - mit Rücksicht auf seine 
SchutZzwec'~e - bestrebt sein könnte, gleichfalls 
Unterlassungsklagen zu erheben; von ihm ist 
auch mit Sicherheit zu erwarten, daß er solche 
nur im Geist des § 28 erheben wir,d. Damit 
fehlt es aber an sachlichen Gründen, diese Ver­
einigung von der Klagsbefugnis auszuschließen; 
sie 'soll ihr sohin gleichfalls zustehen. 

2. Der Abs. 2 nimmt auf Allgemeine Geschäfts­
bedingungen Bedacht, die behördlich zu geneh­
migen sind; solche. sehen beispielsweise der § 6 
Abs. 1 ElektrizitätswirtschaftsG, BGBl. Nr. 260/ 
1975, sowie der § 5 Abs. 3 Z. 2 im Zusammen­
halt mit dem § 8 Ahs. 1 Z. 2 und dem § 87 
Abs. 1 VersAG vor. Zwar käme ',auch für diese 
Bereiche die vorgesehene Regelung derzeit nicht 
zum Tragen, weil den aufgezählten Verbands­
klagslegitimierten in diesen Genehmigungsver­
fahren keine PaneisteIlung (mit Rechtsmittel­
möglichkeit und der Möglichkeit, den VwGH 
anzurufen) zukommt. 

Sollte dies jedoch künftig ,für ein Genehmi­
gungsverfahren vorgesehen werden, in dem auch 
auf die Bestimmungen des KSchG Be,dacht zu 
nehmen ist, so wäre es nicht sachgerecht, den­
jenigen, die in einem solchen Genehmigungs­
verfahren ParteisteIlung haben, überdies auch 
noch eine Verbandsklagslegitimation einzuräu­
men. 

Zum § 30 

1. Mit Rücksicht auf die nahe Verwandtschaft 
der im § 28 vorgesehenen Unterlassungsklage zu 
derjenigen des § 14 UWG steht nichts entgegen, 
ja erscheint es vielmehr zweckmäßig, die bereits 
bewährten und eingelebten Verfahrensbestim­
mungen der §§ 22 bis 24, 25 Abs. 4 bis 6 und 
des § 26 UWG für den gegenständlichen Bereich 
nutzbar zu machen. 

2. Nach dem Abs. 2 sind audl in erster und 
zweiter Instanz ausschließlich Berufsrichter zur 
Entscheidung über die (Verhands-)Unterlassungs­
klagen berufen; in I. Instanz - ohne Rücksicht· 
auf den Streitwert - der Einzdrichter; m 
H. Instanz ein Senat von drei Berufsrichtern. 
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III. HAUPTSTüCK 

Zum § 31 

1. Der Abs. 1 deckt den Gedanken des § 6 
Abs. 1 Z. 2 der Verordnung BGBL Nr. 304/1977 
ab (siehe zur zivilrechtlichen Wirkung verwal­
tungsrechtlicher Vorschriften im Allgemeinen 
Teil III 1 Buchstaben c). 

2. Sähe man bei einem Verstoß gegen den 
Abs. 1 die Nichtigkeit des vermittelten Dar­
lehensvertrags vor, so wäre dies nicht sachgerecht, 
zumal ja bei dieser Folge der durch das Verbot 
vor ,allem zu schützende Kreditnehmer den von 
ihm angestrebten Kredit gleich wieder zurück­
zahlen müßte, wiewohl er das Verbot gar nicht 
übertreten hat. 

Daraus erhellt, daß das in Rede stehende 
Verbot durch eine zivi1rechtliche Sondernorm 
abzusich,ern ist, die vor allem Nachteile für den 
das Verbot übertretenden Kreditvermittler und 
allenfalls den mit ihm zusammenwirkenden 
Kreditgeber vorsieht. 

Als solche Nachteile kommen in Betracht: der 
Verlust des Anspruchs auf Provision oder 
sonstige Vergütungen des Kreditvermittlers 
(Abs. 2 Z. 1) ,sowie die Herabsetzung der vom 
Kreditnehmer dem Kreditgeber auf, Grund des 
Kreditvertrages sonst zu zahlenden K,reditzinsen 
und sonstigen Vergütungen auf das Zweifache 
des im Zeitpunkt der Schließung des Kreditver­
trags von der Oesterreichischen Nacionalhank fest­
gesetzten Eskontzinsfußes, was et\ya den für 
Personalkredite üb1icherweise zu zahlenden Bank­
zinsen und -spesen gleichkommt (Abs. 2 Z. 2). 

Die dem Kreditgeber an sich so verloren­
gehenden Kreditzinsen und sonstigen Vergütun­
gen soll er aber vom Kreditvermittler allenfalls 
aus dem Titel des Schadensersatzes ersetzt 
erhalten (Abs. 4). Letztes wird freilich nicht der 
Fall sein, wenn der Kreditgeber - wie bereits 
oben angedeutet - seinerseits die Unterlassung 
der Mitteilung seines Namens und seiner An­
schrift vom Kredritvermittler verlangt hat. 

Sollte der Kreditvermittler nur auf Veran­
lassungdes Kreditwerbers (-nehmers) tätig ge­
worden, sollte er also nur dessen "Vertragsge­
hilfe" gewesen sein, so kann im Verhältnis zwi­
schen Kreditwerber und Kreditgeber sein Ver­
halten nur jenem, nicht aber diesem zugerechnet 
werden. Es bleibt daher dabei, daß der Kredit­
nehmer dem Kreditgeber die gesamten, die 
Höhe des Abs. 2 Z. 2 übersteigenden verein­
barten Kreditzinsen und Vergütungen auch zu 
zahlen hat, wenn der Kreditvermittler das Verbot 
des Abs. 1 übertreten hat; der Kreditnehmer soll 
aber bezüglich dieses übermaßes ein Rückgriffs­
recht ,gegenüber dem Kreditvermittl.er haben 
(Abs.3). 

Zum § 32 

1. Der Einleitungssatz sowie die Z. 1 und 2 des 
Abs. 1 entsprechen sinngemäß dem § 14 Abs. 1 
RatG; der Buchstabe ader Z. 1 dient insoweit 
der Abrundung, als er klarstellt, daß selbstver­
ständlich auch die Nichterriehtung eines Raten­
briefs und nicht nur die Nichtaufnahme der 
vorgeschriebenen Angaben in diesen strafbar ist. 

Die bisher geltende Höchstgrenze der Geld­
strafe ist auch unter Bedachtnahme auf die seit 
ihrer Festsetzung verstrichene Zeitspanne (nahezu 
17 Jahre) ,angehoben worden. 

2. Der Tatbestand der Z. 3 des Abs. 1 entspricht 
dem § 14 RatG, geht aber über ihn hinaus: 

Mit Rücksicht auf die gemachten Erfahrungen 
erschien es zweckmäßig, auch die bloße Zuwider­
handlung ,gegen das Wechselverbot nach § 11 
selbst für den Fall unter Strafe zu stellen, daß 
diese keine nachteiligen Folgen für den Ver­
braucher bzw. dessen Bürgen nach sich gezogen 
hat. Damit würde nämlich auch dem Fall gewehrt 
werden, daß ein Unternehmer einen verbots­
widrig ausgestellten Wechsel nur als ;,Rute im 
Fenster" zu verwenden gedenkt bzw. gedachte. 
Der § 11 verbietet allerdings nicht schon die 
Entgegennahme eines Blankoakzeptes des Ver­
brauchers, seine WechseIschuld wird im Sinne 
dieses Ver<botes erst "eingeräumt", sobald der 
Wechsel vervollständigt wird. 

3. Der vom Abs. 1 Z. 4 umschr,iebene Tat­
bestand hat zwar im RatG kein Vorbild; er 
drängt sich ,aber schon als Konsequenz des zum 
"Wechselverbot" Gesagten für das Verbot der 
Gehaltsabtretung auf. 

4. Der Abs. 2 erfaßt unter strengerer Straf­
drohung das Tatbild des § 14 Abs. 2 RatG; 
dieses freilich erweitert um den gleichgelagerten 
und damit gleichzubehandelnden Verstoß gegen 
das Verbot der Gehaltsabtretung. 

Im Vergleich zum § 14 Abs. 2 RatG erscheint 
außerdem eine Erweiterung auf den Fall geboten, 
daß die Wechselforderung von einem Dritten 
gegen den VeJ:1braucher und dessen Bürgen auch 
nur au ß ,e r gerichtlich "wechsdmäßig" geltend 
gemacht wird. 

Dafür spricht, daß es einem bezogenen Ver­
braucher bzw. dessen Bürgen sinnvoll ersd1einen 
kann, einen auch gegen das Wechselverbot des 
§ 11 Abs. 1 ausgestellten Wechsel (mit Rücksicht 
auf dessen dennoch gegebene Rechtswirksamkeit) 
gleich bei seiner Vorlage zu zahlen, wenn der 
Verbraucher bzw. dessen Bürge meint, damit 
rechnen zu müssen, daß er bei einer gerichtlichen 
Ge1tendmach.ung desselben mit Einwendungen 
aus dem Grundgeschäft gegen den ihn präsen­
tierenden Dritten nicht durchdringen könne. 
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Diese Erwägungen sind besonders auch in den 
schon angez.ogenen bisherigen Erfahrungen be­
gründet. 

Sinngemäßes gilt für die auch nur a u ß e r­
gerichtliche Geltendmachung einer .verbotswidri­
gen Gehaltsabtretung. 

Die Erhöhung des Strafrahmens im Vergleich 
zum § 14 Abs. 2 erster Satz RatG war schon 
durch die Erhöhung des Strafrahmens im Abs. 1 
vorgezeichn·et; mit Rücksicht darauf, daß das 
Wechselverbot nach § 11 und das Gehaltsab­
tretungsverbot nach § 12 für alle Verbraucher­
geschäfte und nicht nur für solche gelten sollen, 
die 'den Sonderregelungen des hbzahlungsgeschäf­
tes unter1liegen, ~pielt es auch bei Verträgen, bei 
denen das zu leistende Entgelt (wesentlich) über 
der Grenze von 150000 S liegt; vor allem um 
auch für diese Fälle noch eine die beiden Verbote 
absichernde Geldstrafe zu gewährleisten, war eine 
Höchstgrenze im Betrag der Wechselsumme bzw. 
des Betrages, dessen Zahlung vom Di~nstgeber 
verlangt worden ist, vorzusehen, wenn diese 
Beträge das Doppelte von 20 000 S übersteigen 
sollten. 

4. Die im Abs. 3 vorgesehene Regelung über 
den Beginn der Verjährungsfristen hat ihr grund­
sätzliches Vorbild im zweiten Satz des § 14 
Abs. 2 RatG. 

Mit Rücksicht auf die im Abs. 1 Z. 3 und 4 
vorgesehenen neuen Tatbestände sind auch die 
"Vernichtung" sowie die "Rückstellung" des 
Wechsels (freilich nur eine solche Rückstellung, 
die anläßlich der Tilgung der Wechselschuld und 
nicht bloß des Rück- bzw. Einlösens des Wechsels 
durch einen Nebenverpflichteten vorgenommen 
wird) bzw. sinngemäß die Rückgängigmachung 
de.r verbotswidrigen Gehaltsabtretung als 
Beginn der Verjährungsfristen vorzusehen. Die 
Verjährungsregelung entspricht dem § 31 Abs. 2 
VStG und präzisiert ihn für die vorliegenden 
Sonderfälle, da sich bei der unmittelbaren An­
wendung nur der allgemeinen Regel einige 
Zweifelsfragen ergeben könnten. Sie ist daher 
keine Aibweichung Vlon der einheitlichen Reg·e­
lung im Sinn des Art. 11 Abs. 2 B-VG. 

Zum § 33 

Zum Schutz des Verbrauchers bedarf es einiger 
Regeln, deren Inhalt nicht nur bei Verbraucher­
geschäften Gültigkeit beanspruchen kann, sondern 
auch darüber hinaus. Wie schon im Allgemeinen 
Teil ausgeführt worden ist, sollen diese Regeln 
deshalb auch allgemeine Geltung haben. Um das 
Privatrecht· nicht noch mehr zu zersplittern, 
sollen diese Regeln nicht im Konsumentenschutz­
gesetz als isolierte Bestimmungen des allgemeinen 
Privatrechtes verbleiben, sondern sie sollen in 
das ABGB eingebaut werden. Dies hilft auch, 

daß diese Regeln möglichst harmonisch in das 
Privatrechtsgefüge eingepaßt und daß sie aus dem 
Gesamtzusammenhang heraus ausgelegt werden. 

Zur Z.1 

Der § 864 a soll im Zusammenhang mit der 
Regdungdes Erkilärungswertes eines Verhaltens 
im allgemeinen und dem Inhalt einer Erklärung 
im besonderen einen in der Rechtsprechung aner­
kannten Grundsatz ausdrücken, daß über­
raschende Klauseln in V,ertragswerken nicht 
Inhalt der Erklärung dessen, der etwa diese 
Vertragsurkunde unterschreibt, und daher nicht 
zum Vertragsinhalt werden (und zwar auch unter 
Kaufleuten; OGH 26. 10. 1965 SZ 38/171; 
21. 4. 1961 JBl. 1961, 635). Die Einordnung der 
Bestimmung soll klarstellen, daß es sich eben 
nicht um einen Anfechtungs- oder Nichtigkeits­
grund, . etwa einen Fall des Irrtums (s. 
§§ 870 ff.), handelt, sondern daß eine solche 
Vertragsklausel gar nicht Inhalt der Erklärung 
des betreffenden Vertragspartners ist. 

Der Begriff der Vertragsformblätter und der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedarf wohl 
keiner ausdrücklichen Definition, zumal da hier 
das Schwergewicht des Tatbestandes nicht ,in dem 
Umstand ruht, daß die fragliche Vertragsbe­
stimmung in solchen enthalten war, sondern 
darin, daß die Bestimmung einen ungewöhnlichen 
Inhalt hat und daß der andere Vertragspartner 
sie nicht erwarten konnte. 

Was ungewöhnlich ist, womit der Vertrags­
partner rechnen mußte, ist wieder entsprechend 
den al1ge~einen Regeln über die Bedeutung 
rechts geschäftlicher Erklärungen (§§ 863, 914 
ABGB) nach der übung des redlichen Verkehrs 
zu beurteilen (wobei das Wort "redlich" zu 
betonen ist: rechtlich relevant wird eine Ver­
kehrsübung nicht schon dadurch, daß sie all­
gemein verbreitet ist, sondern nur dann, wenn 
sie bei objektiver Beurteilung sachlich angemessen 
und fair ist). 

Selbstverständlich ist eine solche Bestimmung 
Inhalt der Erklärung und des Vertrages, obwohl 
sie äußerst ungewöhnlich und versteckt war, 
wenn der betreffende Vertragspartner dennoch 
von ihr Kenntnis genommen hat. 

Zur Erläuterung sind als Beispiele zwei ver­
hältnismäßig häufig vorkommende Fallgruppen 
eingeschoben, bei denen praktisch 'ein Teil der 
Vertragsurkunde einem anderen Teil wider­
spricht, bei denen nur der im Vordergrund 
stehende Teil als Inhalt der Erklärung anzusehen 
ist. 

Ein weiteres Beispiel ungewöhnlicher Vertrags­
Ibest\~mmungen läßt Slich an Hand des § 9 
der Verordnung BGBl. Nr. 315/1975 konst7ruie­
ren: Die Bestimmung verhält Reisebüros, in 
ihren Geschäftsräumen ersichtlich zu machen, ob 

744 der Beilagen XIV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)44 von 70

www.parlament.gv.at



744 der Beilagen 45 

sie die vom Fachverband der Reisebüros im 
Einvernehmen mit dem Konsumentenpolitischen 
Beirat beim Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie empfohlenen Allgemei­
nen Reisebedingungen anerkennen oder in wel­
chen Bedingungen sie davon ahweichen; würden 
solche abweichende Bedingungen nicht ersichtlich 
gemacht oder erklärte der Reisebüro~nhaber ganz 
allgemein, daß die von ihm verwendeten Bedin­
gungen mit den ,empfohlenen üher,einstmmen, 
so wären abweichende Bestimmungen, die in 
seinen Vertragsformblättern oder Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen enthalten sind, unge­
wöhnlich, der Kunde brauchte mit ihnen nicht 
zu rechnen. 

Zur Z. 2 

Ein Vertrags partner kann emen entgeltlichen 
Vertrag (abgesehen vom Fall der List) wegen 
Irrtums nur anfechten, wenn er über den Inhalt 
des Ge s eh ä f te s geirrt hat (§§ 87 ff.), nicht 
jedoch, wenn ihm bloß ein Mo t iv irrtUlIll unter­
laufen ist (§ 901 ABGB). Die Abgrenzung ist 
nicht leicht und im Grenzbereich oft strittig. 
Durch die vorgeschlagene Ergänzung des § 871 
ABGB soll sichergestellt werden, daß ein Irrtum, 
den der andere Vertragspartner durch die Ver­
letzung einer gesetzlichen Aufklärungspflicht 
henbci;gelfuhrt hat, ~mmer alls Geschäftsirrtum 
und nicht als Motivirrtum gilt und daher immer 
nach den §§ 871ff. geltend gemacht werden 
kann. 

Es handelt sich um eine jener Bestimmungen, 
die verwaltungsrechtliche Vorschriften verstärkt 
zivilrechtlich wirksam machen soll. Dies und ein 
Beispiel einer hier erfaßten Aufklärungspflicht 
ist bereits im Allgemeinen Teil der Erläuterungen 
erwähnt (III 1 Buchstabe c). 

"Nach dem Gesetz" meint nicht nur aus­
drücklich in Bundes- oder Landesgesetzen 
normierte Aufklärungspflichten, sondern erfaßt 
auch Verordnungsvorschriften und Pflichten, die 
sich nur durch Auslegung aus derartigen Vor­
schriften ergeben. 

Im übrigen gelten für die Irrtumsanfechtung 
die allgemeinen Regeln. Je nachdem, ob ohne 
diesen Irrtum der Vertrag überhaupt nicht oder 
nur mit anderem Inhalt geschlossen worden wäre, 
kann der Vertrag gänzlich angefochten (§ 871) 
oder es kann bloß 'angemessene Vergütung 
b~gehrt (§ 872) werden. 

Wie auch sonst setzt die Veranlassung des 
Irrtums,hier d~e Verletz'ung der A ufk[ärungs­
pflichten, kein Verschulden voraus (OGH 
5.9. 1973 SZ 46/84 u. v. a.). 

Sehr oft werden Verbraucher durch Unter­
nehmer geschädigt, die Geschäfte schließen, ohne 
die dazu erforderliche gewerbebehördliche, bank­
aufsichtsbehördliche oder vtersicherungsaufsichts­
behördliche Befugnis zu haben, indem diese ihre 
Pflichten, vor allem Gewährldstungspflichten, 
nicht ordnungsgemäß erfüllen und eine Rechts­
verfolgung gegen sie praktisch aussichtslos ist. 

Dem Verbr,aucher soll deshalb ein Schutz 
gegen solche Unternehmer gewährt werden (da 
die Lage die gleiche für andere Partner eines 
nichtberechtigten Unternehmers ist, soll die 
Bestimmung allgemein gelten). 

Dabei soll es bei dem Grundsatz bleiben, ,daß 
ein derartiges, etwa ein gewerberechtliches, Ver­
bot einen Vertrag nicht nichtig (im Sinn des § 879 
Abs. 1) macht (vgl. OGH 15. 9. 1937 SZ 39/160; 
24. 1. 1968 JBI. 1968, 624 u. v. a.). 

Eine solche Nichtigkeit würde nämlich dem 
Verbraucher unter Umständen mehr schaden als 
nützen, wenn ihm seine vertraglichen Rechte 
- etwa Gewährleistungsansprüche - dann ent­
zogen würden, wenn 'er seine Vertrags pflichten 
bereits erfüllt hat oder wenn er ein erhaltenes 
Darlehen sofort und nicht erst nach Ablauf der 
bedungenen Leistungsfrist zurückzahlen müßte. 

Darüber hinaus soll sich der Partner eines 
Nichtberechtigten auf das Verbot jedenfalls dann 
nicht berufen dürfen, wenn er den Mangel der 
Berechtigung des anderen gekannt hat, weil er 
diesfalls nicht 'schutzwürdig ist. 

Das legt es nahe, eine Lösung vom Irrtums­
recht her zu suchen: Voraussetzung wäre die 
Unkenntnis des Partners über den Mangel der 
Befugnis; die Geltendmachungdes Mangels durch 
Anfechtung b1eibt ihm überlassen, er kann die 
für ihn günstigere Lösung wählen. 

Da es sich um den Irrtum üher eine Eigen­
schalt des Ver.tr<ligspartners handelt, gehört d;~e 
Regelung zum § 873. Da dieser nach seinem 
Wortlaut nur den Irrtum in der Nämlichkeit des 
Vertragspa,rtners erfaßt, ~ar er zunächst um den 
Irrtum über vertrags erhebliche Eigenschaften des 
Vertragspartners im aillgemeinen Izuergärrzen, ,der 
von der Rechtsprechung ohnedies als Anfech­
tungsgrund anerkannt ist (vgl. OGH 1. 2. 1967 
MietSlg. 19.059 u. a.). Die Beifügu11ig "für ,den 
Vertrag erheblich" soll dabei andeuten, daß nicht 
der Irrtum über jede Eigenschaft, der den Willen 
des anderen Partners beeinflußt hat, zur An­
fechtung berechtigt, sondern nur ein Irrtum über 
eine solche Eigenschaft, die objektive Bedeutung 
für den Vertrag hat, den auch ein vernünftiger 
VertragS/partner ,für erheblich hielte (kein An-

Zur Z. 3 fechtungsgrund soll etwa der Irrtum eines An­
Auch durch diese Änderung des § 873 soll eine hängers eines bestimmten Fußballvereins sein, 

engere Verbindung verwaltungsrechtlicher vor-li der seine Lebensmittel nur bei einem Gesinnungs­
schriften zum Zivilrecht geschaffen werden. genossen kaufen will und der seinen Lebens-
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mittelhändler fä.!schlich für einen Anhänger des­
selben Vereines hält; vgl. die Formel "bei rich­
tiger Würdigung des Wesens der Ehe" im § 37 
Abs. 1 EheG). 

Die Rechrsfolge eines für den Durchschnitts­
menschen erheblichen Irrtums, ob dieser. wesent­
lich oder unwesentlich ist, ergibt sich aus dem 
Bedingungssatz ·des ;ersten Satzes des § 873 im 
Zusammenhalt mit den §§ 871 und 872. 

Die Befugnis, über deren Vorhandensein geirrt 
wird, ka!ln nach der GewO, nach dem KWG, 
nach den VersAG oder anderen ähnlichen 
Bestimmungen nötig sein. Die Mehrzahl ("der­
artige Verträge") soll andeuten, daß hier nicht 
eine für den einzelnen Vertrag nötige Genehmi­
gung gemeint ist, etwa nach ,einem GVG oder 
dem DeV'isenG. 

Ein Irrtum liegt auch dann vor, wenn der An­
fechtende zwar weiß, daß sein Partner keine 
derartige Befugnis hat, wenn er aber mangels 
überblicks über dessen Tätigkeit nicht weiß, 
daß er derartige Geschäfte gewerbsmäßig betreibt 
und deshalb der Befugnis bedarf. 

Zur Z. 4 

1. Der vorgeschlagene neue A:bs. 3 des § 879 
ist ein Schwerpunkt der Regeln, mit denen 
unfaire Vertragsbestimmungen, . vor allem un­
faires "Kleingedrucktes", also unlautere All­
gemeine Geschäftsbedingungen und V ertrags­
formblätter, verthindert werden sotllen. Sie ist die 
im Allgemeinen Teil erwähnte Generalklausel 
für derartige Vertragsbestandteile. 

Ausgangspunkt der Regelung ist der § 879 
Abs. 1, der Verträge soweit für nichtig erklärt, 
als sie dem Gesetz oder den guten Sitten wider­
sprechen. Diese Bestimmung reicht in ihrer An­
wendung durch die Rechtsprechung im wesent­
lichenauch aus, um grobe Unbilligkeiten zu 
erfa:ssen. Die geltende österreichische Rechtslage, 
wie sie sich nach -der Rechtsprechung ergibt, ist 
durchaus verbraucherfreundlich; es gibt kaum 
Entscheidungen, ,in denen der OGH eine unbillige 
Vertragsbestimmung seiner Entscheidung zu­
grunde gelegt hat, weil ihm eine rechtliche Hand­
habe gegen sie fehle. 

Der § 879 Abs. 1 stellt jedoch in erster Linie 
auf objektive Umstände, vor allem auf den ob­
jektiven Inhalt des Vertrages, ab. Er erfaßt 
damit nur eine Seite unseres Problems und liefett 
daher der Unheachtlichkeit einer unlauteren Ver­
tragsbestimmung oft nur eine nicht ganz zurei­
chende Begründung. B y d li n ski (Privatauto­
nomie und objektive Grundlagen des verpflichten­
denRechtsgeschäfts, bes. 122 ff., und Einord­
nung ·der allgemeinen Geschäftsbedingungen im 
Vertragsrecht, FS Kastner, 45 [60]) hat nämlich 
mit Recht darauf hingewiesen, daß bei unlaute-

ren Vertragshest'iimmungen, vor allem wenn sie 
in Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Ver­
tragsformblättern enthalten sind, zwei Momente 
zusammenkommen: 

a) die objektive Unbilligkeit der Bestimmung 
durch eine einseitige Verschiebung des vom 
Gesetz vorgesehenen Interessenausgleichs 
durch den Vertragsverfasser zum Nachteil 
seines Partners und 

b) eine" v'erdünnte Willensfreiheit" bei diesem 
Vertragspartner, durch diieer Vertrags­
bestandteile zum Inhalt seiner Erklärung 
macht, die er nicht wirklich will. 

B y d I ins k i schlägt daher - schon nach 
geltendem Recht, Gedanken;gängen W i I bur g s 
über ein bewegliches System im Zivilrecht (man 
könnte es auch ein System beweglicher Elemente 
nennen) folgend - vor, an di'e objektive Ange­
messenheit von Vertragsbestandteilen einen um so 
strengeren Maßstab zu legen, je "verdünnter" der 
Wille des hie'durch beeinträchtigten Vertrags­
partners ist. Dieser Gedanke soll durch die vor­
liegende Bestimmung im Gesetz ausgedrückt wer­
den, um der Rechtsanwendung eine bessere Stütze 
bei der Prüfung des Vertragsinhalts zu geben. 

Diese überlegung zeigt auch: entscheide'nder 
Grund für die Beurteilung einer Vertragsbe­
stimmung als unlauter ist der Umstand, daß sich 
der benachteiligte Partner infolge seiner Unter­
legenheit mit einem Vertragsinhalt einverstanden 
erklärt hat, den er nicht wirklich wollt'e, daß auf 
diese Weise der andere Partner das Recht zur 
inhaltlichen Gestaltung des Vertrages für sich 
allein in Anspruch genommen hat (vgl. H e i n­
r ich s,Der Rechtsbegriff der Allgemeinen Ge­
schäftsbedingungen, NJW 1977, 1505); der Um­
stand, daß diese Bestimmungen in Allgemeinen 
Geschäftshedingungen oder Vertragsformularen 
enthalten sind, ist hingegen nur ein Indiz für 
diese "V e'rdünnung der Willensfreiheit" des be­
nachteiligten Partners. Wenn nicht auf das Indiz, 
sondern auf den wirklichen Grund der Regelung 
abgestellt werden soll,. dürfen also nicht bloß 
Vertragsbestan·dteile -erfaßt werden, die in solchen 
Klauselwerken enthalten sind, sondern es muß 
auf die durch die Unterle~enheit verursachte 
Willensbeeinträchtigung abgestellt werden. An­
ders als bei der abstrakten Umschreibung des 
Geltungsbereiches (§ 1) kann hier für diesen unbe­
stimmten Begriff ein für die Rechtsanwendung 
hinreichender Maßstab gefunden werden (s. 
unten Z. 5). 

Da eine solche Unterlegenheit in gleichem 
Maß wie zwischen einem Unternehmer und einem 
Verbraucher auch zwischen zwei Unternehmern 
oder zwei Privatleuten bestehen kann, darf die 
Regelung auch nicht auf Verbrauchergeschäfte 
beschränkt werden, sie muß allgemein sein. 
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2. Der eingangs verwendete B·egriff "Vertrags­
bestimmungen" süll ausdrücken - was ja auch 
im Bereich des § 879 Abs. 1 ABGB gi,lt -, daß 
grundsätzlich nur die einzelne Vertragsbestim­
mung ungültig ist und nicht der ganze Vertrag. 
In Ausnahmefällen kann allerdings die Ungültig­
keit einzelner Vertragsbestimmungen auch die 
des ganzen Vertrages nach sich .ziehen; daß und 
wann dies der Fall ist, braucht nicht gesagt zu 
werden, das ist durch die Rechtsprechung zum 
Grundsatz der Teilnichtigkeit des § 879 ABGB 
hinreichend klargestellt, etwa dann, wenn der 
Vertrag ohne dies·e Bestandtei,le sinnlüs wäre 
(OGH 30. 11. 1967 HS VI 21) oder wenn die 
unwirksame Bestimmung mit dem übI'iigen Ver­
trag eine untrennbare Einheit bildet (vgl. OGH 
27. 6. 1951 SZ 24/170). 

3. Der Relativsatz "die nicht die beiderseitigen 
Hauptleistungen festlegen" süll vün cLieser Art 
der Inhaltsküntrülle die Prüfung der Angemes­
senheit vün Leistung und Gegenleistung ausneh­
men. E'inerseits funhiüniertnämlich bei der 
Prüfung dieser Angemess'enJJ.eit, bei der Auswahl 
des preisgünstigsten Angebütes, ,die durch den 
Markt, durch Angebüt und Nachfrage gesteuerte 
Privatautünümi,e im wesentlichen ohnedies nüch. 
Soweit andererseits Störungen diese Funktiün 
beeinträchtigen, kann nur durch andere Rechts­
einrichtungen abgehülfen werden, .die schün be­
stehen und ein geschlüssenes System vün Schutz­
möglichkeiten ergeben, vüm Privatrecht - etwa 
den §§ 879 Abs. 2 Z. 4 (Wucher), 934 (Verletzung 
über die HäLfte des wahren Wertes), 870 ff. 
(Willensmängel) ABGB, dem UWG üder dem 
KartG - bis ,zum öffentlichen Recht - Preis­
regelungen, die über den vürgeschlagenen § 917 a 
ABGB zivilrechtlich wirken würden, Vürschriften 
zur Förderung der Markttransparenz usw. Durch 
eine Einbeziehung dieser Äquivalenzpriifung in 
die So' allgemeine Regelung des § 879 Abs. 3 
würde' den Gerichten die Aufgabe gestellt, in 
jedem EinzelfaiM lexakt den angemessenen Preis der 
Leistung festzustellen; für eine solche ganz all­
gemeine Prüfung fehlen die Maßstäbe, die Ge­
richte wären durch diese Aufgabe überfürdert. 

Die hier ausgenümmenen Teile des Vertrages 
sind etwa die im § 885 ABGB genannten "Haupt­
punkte", alsO' diejenigen Bestandteile, die die 
Parteien vereinbaren müssen, damit überhaupt 
ein hinreichend bestimmter Vertrag (s. § 869 
ABGB) zustandekümmt. Es sind damit aber nicht 
aUe Vertragsbestimmungenausgenümmen, die 
die Leistung und das Entgelt betreff·en. Das 
Wort "festlegen" Süll ausdrücken, daß mit der 
Ausnahme nur die individuelle zahlenmäßige 
Umsc..l-treibung der beiderseitigen Leistungen 
gemeint ist, nicht aber etwa Bestimmungen, die 
die Preisberechnung in allgemeiner Fürm regeln 
(z. B. durch die Festlegung, welches Gewicht der 

Preisberechnung zugrunde zu legen ist) üder die 
die vertragstypische Leistung in allgemeiner Form 
näher umschreiben. Noch weniger fallen unter 
die Ausnahme die durch das nachgiebige Recht 
geregelten Fragen bei der Hauptleistung, etwa 
Zeit und Ort der Erfüllung; ·eine Einigung hier­
über wird ja für das Zustandekommen des Ver­
trages nicht vorausgesetzt. 

4. Die Z. 1 süU "Zunächst das Erfor·dernis der 
obj,ektiven Unangemessenheit des Vertrags.inhaltes 
nürmieren und einen Anh<liltspunkt für deren 
Beurtei11UJ1lg geben: Maßst<lib liSit VlOr aHem das 
(nachgtiebige) Recht, das eben für den Regelfall 
einen a1ngemessenen Ausgleich ·der beiderse~tj.gen 
Bela'Il;ge herbeizuführen sucht. Auch das ß,ild der 
Verschiebung der Rechtslag.e geht v,on dem Regel­
faU eines Vertrages aus, bei dem nur die Haupt­
punrote lindividuell vereinlbart sind und bei dem 
sich der übrige Vel"tra:gSlinihak nach dem ergänzen­
den Recht richtet. 

Die Fürmel, daß eine solche Versch;iebung 
grundsätzLich nur "durch andere d er art i g e 
Vertra:gsbesnimffi'll'ngen", nlimlich durch solche, ,d;:.e 
nicht die beiderseiti·gen Hauptleis1l\lJnfien festlegen, 
ausgegl.ichen werden kaJnn, Süll da,s sognannte 
"Preisargument" ausschließen: ein Vertragspartner 
süH sich .die GüIltigkeit IUnlaute~er Vertragsbestl:m­
mungen nichtdaclurch erkaufen können, daß er 
datfür - meist ,ohnedies nur vürgebLich - einen 
gemngeren Preis für seine Leisoung verla1ngt, als,o 
hei'spidsweise ,eine Ware 'biHiger verk~uf.t, dafür 
jedüch GewähileistlUngspftiehuen ausschließt. 
B y d l·i ns k i {Privatautünomie 223 FN 367; Ein­
ordnung. der AGB 66) h<lit mltr,effetlld dargelegt, 
daß eine ·solche Regelung auch 'desha~b unsachlich 
wäre, weil sie ,dem einzelnen V,ertragspal'tner 
höchstens e,inen ganz geningen PreiSVlOl"teil br.in­
gen, iihm aher das Risiko. auf,erlegen wür.de, u. U. 
den W·ert der Le,isuung .des anderen Partners ganz 
einZiubüßen. Wenn aUerclings der Benachtei,Ligte 
,eine angemessene Wahlmö-glichkeÜJt hat, 'beispiels­
weise idi,e ,gleiche Wa;re um einen geringeren Preis 
mit für 'i1hn ungiinsci~en Nebenaibreden ZiU kaufen 
oder zu einem höheren Preis ühne diese N ebe:nab~ 
reden, wärenclie 'll'nJgünsnigen N eIbenabreden 
gükig, sie sind nicht "unangemessen", vor allem 
fehlt es aiffi Erfordernis der Z. 2 (ein - ViieUeicht 
nicht ganz z'll'treff.endes, aiber anschauliches -
Beispiel ist der Spalttarüf der Kraftfahrzeughaft­
pftichtvers.icherung). 

Das Wort "unangemessen" 'bildet überhaupt 
einen Ang,elLpunkt der gan~en Bestimmung: 
Selbs,tverständlich süll ruieht jede, aJuch cLie klein51te 
Abweichung vom Idispos.i<1liven Recht, dJiein All­
gemeinen Geschäftsbeding'l.llngen od·er Vertrags­
fürmblättern enthalten :ist, nichtig sein; das ein­
gefügte Beispiel ist nur eine Erläuterung für. die 
Art der- Verschiebung ("dadurch"), nicht aher 
,für das erforderliche Maß. Dieser 'Unbest,immte 
Gesetzesbegriff süll auch .die unter 1. erwähnte 
elas·tische Verhindung Zium Ertt,ot1demis der Z. 2 
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herstellen: Eine Verschielhu'ngWlir,d 'ltIIlSO ,eher 
'unangemess-en sein und. rue Nichoigkeit der B,e­
soimmung Ibew'il:1ken, je st1Vrker ,da-s Merkmal de,r 
Z. 2 verwirkl1icht ist; je freier die Willensent­
scheidung des- d'urch eine Ver,einbal:1Ung beein­
trächtigten P';l1rtners war, rumsoweniger :is:t doeren 
U n:l'ngemessenhe~t an~unehmen. 

5 • .n~,e Z. 2 steil.1t das Erfol:1derniis der Wiillens­
beeinträchtigung auf und umschreibt es näher. 

Diese "Verdünnung des Vertragsw,iUens" kann 
hei allen Stwender W,iUensibitd:ung ansetz-en: Der 
(etwaoorch ,die Unterfertigung ,einer Ver,tr:l'gs­
urkrunde) Brkläl'ende k<lnn nicht ,e~nmallwii.ssen, 
:daß - ,er ,dami,t ,eine besltimmte KIllJusel unter­
ferti,gt; er ;kann sie zwa,r kennen, aber ihre wirt­
'schaihLiche oderrechthiche Tragweite nicht ver­
stehen; er kann sch'Ließlich zwar die TragweiJte 
erkennen, ,di,e K!lausel 'deslha!lJbahleihnen, <l!ber den 
Vertrag -dennoch schLießen, weil er eine Änderung 

'diesler Klausel nicht für erreichbar hrult oder sie 
tatsächLich nicht erreichen kann. Die ersten hciden 
F;iUe SI~nd durchdlie Bcifügung "üherJegt"erfaßt; 
die Oberlflgtheit einer ,Einwi1hgung setzt ja nicht 
bloß ,die Kenntlllis ,des Iniha'Ltes der Erklärung, 
sondern amchdie Kenntnis ,iIhrer Tr:llgweite vor­
aus. Auf die :letzten Fälle hez.iehtSlich dE,e Bei'fü­
,gung "f,rei"; ged:acht ist ,also !nicht so sehr 3Jn die 
Freiheit, den Vertrag üherhauptzu schließen od,er 
dies zu unterlass,en,sondem ,an ,die Freiheit, den 
Vermr:ag m~t diesem I,nha:lt ,zu -sch~iießen. Dde Rei­
hung ,dieser Fälle nach ,dem Itatsäch~ichen Ablauf 
der Wi1,Len~b~ldun,g ist natürlich keine -Reihung 
nach der Intensität ,und damit nach der recht­
lichen Bedeuoung der Willensbeeinträchtigung. 

Diese gelht jedenfalls immer auf irgellldeine 
Unterlegenheit des benachtei'lgten Vel:1tragspart­
ners zurück; oft .iSlt es eine w.irtsch,afdiche Unter­
iegenheit; er ist 'auf die vertragliche Leistung an­
g,ew,resen und :lut ke~nen alllder;en W,eg 'Zu ihr als 
über den Vertrag mit der fü'r iilhnnachlteiligen 
IBestiimmung. Meist list ,es jedoch -gerade bei den 
Nebenabreden - eine psychische Unterlegenlheit. 
(Zur UnterIegenheit s. -d~e Arusfühmngen z,um § 1 
unter I 2) 

Ha:uptfaU(und Ha,uptanlaß ,für ,den Vorschla,g 
der vor1iegen'den Regelung) list die Verwendnung 
V'on ALLgemeinen Geschäftshedi.ngun~en oder Ver­
Ibragsfo,rmlblä t'terndurch einen V ertragspal"tner. 
Aller.dings können :<lluch Sesdmmungen ,in solchen 
KIauselwel'ken vom VloHen, 'IUlheeinträclrtigten 
'WiiUen heider Pa:rtnerumfaßt se1n. Dem soH der 
Einsch'lllb ",sofe.l1ll er nicht beweist, daß _<11e Ibe­
treffenden Vertragshes't~mmulllgen ~m ·einzelnen 
ausgehandelt worden sind," Rechnung tragen. Die 
Fassung ,.,im einzelnen ausgehandelt" ist streng; 
das Aushandelln muß sich auf die einzelne Bestim­
mung hez.iehen, deren Güloigke~t Wn ,Frage Slteht; 
"Ausha!!lJdeln" ,ist nicht Moß das :Erörtern, B,e­
wußtmachen der Besoimmung, sondern heider­
seittiges, dem anderen ,erkennha,r:es Erwägen, den 
Vertrag auch mit anderem Inha;lt zu schLießen; der 

BGH (18. 12. 1976 NJW 1977, 624) 'IlIl1schreibt 
di,e gleichartige For;mel ,im § 1 Ahs. 2 ,des ,deut­
schen AGB-Gesetz'es sehr ülberzeugenddam~t, daß 
der Verwender el'kennbar iberrut 'gewesen srun 
muß, diese Bes,timmungzu ändern, und der andere 
Pal'tnersich _d~eser B-ere']tscha~t Ibewußt gewesen 
!sein muß (zu w,ei'tgehend dürfte die Ans:icht von 
L 0 ewe - v 10 n Wes tp h aLe n - Tri n k n e r, 
Kommentar ZiUffi Gesetz 'Zi11'r Regelung des Rechts 
der allgemeinen Geschäft~bedingungeIi, 34, zu 
dieser Fnge sein, daß das Aushandeln ':!'Uch ~mmer 
,tatsächLich eine Änderung der vorformu:Lierten 
Bed:ilngU'ngen zur Folge geha:bt halben muß). Die 
Formel "sof,ern er nicht :bewei~t" stellt kla:r, daß 
die Beweislast für das Aushandeln ,den Verwender 
ode KI aus elwerkes trnff.t. lihrerseits formul.ar­
mäß~ge Bekräftigungen, etwa großgedruckte, mög­
licherweise auch gesondert unterschriebene Zu­
sätze a1llf einem Vertragsform'blruot wie "Ich halbe 
di:esen Vertr:lig g,enau gelesen und versta,nden rund 
ibin völLig damit ,eiIl!Verstanden" erfüllen das Er­
fordernis des Aushandelns -sdbstverständlich nicht, 
sie iLief'ern :nicht ,elinmalein Indiz dafür. Schl~eßJ,ich 
muß .die Bestimmung z w li s c h end e n 
h e lide n Ve r t ra g s p ,a r rt: n ern ausge­
handelt sein; llIicht ausr,eichend ,für ,die Wirkung 
zwischen den Vertragspartnern ~Sltdas A'ushan-, 
deIn von Vertra.gsmodellen zwischen Ve1"bänden 
,der V,ertr-a,gSipartner, mag dieser Vorgang a,uch 
instituüonalisiert sein (ei.n Beispiel wären manche 
ONORMen, a,n ,deren Zustandekommen Ver­
hände der prämmtiven Vertr,a'gspartner mutge­
wirkthalben). 

Zur Z. 5 
Der vorgeschlagene § 879 a solJ einen für die 

Rechtsan:wendung :itm 'alLgemeinen ,anerkannten 
Gedanken ausdrücken, daß ,die Gesta,ltung ernes 
Rechtsgesch~ftes {alne~faJl1s auch eines s,onstJigen 
r,echtlichl'elevamen Verhaltens) nicht Zur (wirk­
samen) Umgefuung zwingender Vlorschriften 
,führen darf. 

Im Rahmen .des AiBGB kann dalbei nalturgemäß 
nuruber die Anwendung prnvaJtrecht"1icher Nor­
men ,gesproch,en w,erden; ,eine allgemeine Anord­
nrungülber die ,Anwendung öffentläch·r·echltLich,er 
Vorschlliften wür.de nicht nur .den RJahmen dies,es 
Gesetzesv'Orhalbens spreng,en, -sondel'n auch -
soweit es sich 'UIIll Landesrecht handelt - gegen 
die wer.fassun,gsl1echdiche Verteilung der Gesetz­
gebungskompetenz ventoßen. AHerdings werden 
auch FäHe erfaßt, ,in ,denen die GeLoung der pciva't­
rechtlichen V orsch'rifrt: nur mittelbar beeinträchltÜgt 
,würde, in denen in erster Linie eine öffentLich­
edltlrche VlOrschdft 'llmg:l!ngen w,ird; wü'rde etwa 
-eine für ,cine he~ti:mmte Ware geltende öffentLich­
rech;tLiche Pr·eisvorschT.1f,t ·dadurch umgangen, daß 
diese Ware nur gemeins:l'm mit einer anderen um 
einen Gesamtlpreis verkauft wird, der .den für jene 
Wane festgesetztenP'reis um -mehrÜlbersteigt als 
diese Ware wert ist, ,s,o !Würde ,da.durch mittel!bar 
auch der § 917a ,ABGB {so Z. 6) umgangen, er ast 
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entspr,echend aJnz,UJwenden (nicht könnte jedoch 
hier angeordnet werden, ,daß lin ,einem solchen FaU 
auch eine 'inder P.reisvorschr,itt vorgesClhene Ver­
waikungsstrafdrohung anzUJwenden ist). (S. hiezu 
,auch das im AllLgemeinen Teil ,unter UI 1 B,uch­
stibe c Gesagte.) 

. Zwmgende prnvaJtrecht!Liche Normen bezwecken 
wmer einen Schutz, 'entweder eines Vertrags­
partners (VIOr eigenem Verhalten oder ,dem des 
anderen), eines Dritten oderaUgemeiner Belange. 
Dieser Schutz soll leben nicht anlsgescha:ltet werden 
dürfen. 

So eintachdieser Gedanke Ü:m typ:isch,en Falll 
ist, so Vlielschtichcig i~st ,die Beurtdi,wng, ob im 
Einzelfall wünkLich eine Umgehung vOliLi,egt; <lIIso 
die Ahgr,enzung, wann es sich IUm ,eine verpönote 
Um g ,e h IU n g handdt und wann iUJIIl eine ~egi­
time Ver ~e ri ,d u n g der SchUJtzwürkung der 
Norm dUJrch ,die Wahl zweier Zur Ver,fügung 
stehender Ge~taluuIl!gsmögLichkeiten. Diese Fr,ag,e 
kann nicht a:llgemein :beantwortet wer:den, so:n­
dern nur im lE~nzelfall ,nach dem Zweck der V'Or­
schrift. Sie wir,d daher in der hier vorgeschlagenen 
Besuim111lung 11Iicht ,geregelt. 

Klar,g,estellt wird hier für ,die Entscheidung 
dieser Fra'ge nur, ,daß fürlli.re Bej,ahrung nicht 
eine Umgehungs a b s ,1 c h t erf'Orderlich ist, son­
derndaß objekciv zu ibelUl1t,e.i]'en .ist, ob eine Vor­
schr~ft ",umgangen" wird. 

Zur Z. 6 

Auch .diese Bestimmung bringt nichts gr,und­
sät:vLich Neues, sondern soll nur d[e Anwendung 
geltender R,echtsgrundsätze iin fr::ligLichen Grenz­

- bereichen sichern. 

SO/weit ein Entgillt in emer z:wingenden 
p r ,i v at r 'e c h <t l,i ehe n :B'est~mmung fes'tge­
se1JlJt ist, [steine ahweichende Ver,einbarung ohne­
dies unwirksam, grundsätzlich ,gilt das gesetz­
Lich f.estgeleg'teEntg,eltals vereinbart (etwa ~ 
Mietenrecht). 

,Di,e ,privatrechtliche Wirkung ver w a 1-
t 'u n 'g sr e eh d :i ehe r Preisgr,enzen [~t jedüch 
zweilf.elhaHt. Zunächts ,ist - wie schon im All­
gemeinen Tcil (IH 1 BlUchstaibec) bemerkt wor­
den list - oft fragLich, Iolbdie Verwa1kun,gsvür­
schrift üherhaupt in cL[e zi:vikechtLiche Beziehung 
zwischen den Beteiligten hinüberwirkt. Bejahen­
denfalls können noch Zweifel über 'd~,e Art dieser 
z·rVlilrechdichen Wirkung entstehen; <in manchen 
FäHen hat ,der aGH ,nicht Teanichtigkeit derge­
stalt aillgenommen, daß ,das j,espgelegte Entgelt als 
'ver,eil1ibart g~lt und zu zahlen ist, sondern Total­
nichtigkeit des Vertrages Cz. B. 25. 1. 1950 
JBl. 1950,268; 5. 5. 1951.EvB1. 1951/236). 

>Durch ilie Worte "ist ... hestimmt, daß ... 
(nicht) ... verein!hart werden darf" Süll klarge­
steHt werden, ,daß di,e ~iv,ilrechJtJ1iche Folge a.uch 
bei Verwaltungsvorschr:i1)ten ,ellWutreten hat,die 

sich .ihrem Wortlaut nach nur an einen der Ver­
tragspartnercichten, die nach .diesem Wordaut 
ga'r nicht das Vertragsvenhälmis sdbstregdn. Bei­
sp~el wäre etwa der § 7 ,der Verordnung BGBl. 
Nr. 304/1977, Ibesonders ,dessen Albs. 5, der aus­
drückI.ich nur .cl e m K 're d:i t V ,e r m ,i :t 't I e r 
gehietet,an Provis~on 'Oder .sonsüg,er Vergütung 
"höchSitens 5%der 'ß.ruttokreruts'llIIl1ilIle (zu) ver­
ei'ubaren"; hier ist 'Oftenbar der Kr,editwerher der 
durch die Norm geschütlZte., eine höhere PrOlVisi­
siünsvere~nhar.ung fiele dJaiher unter die vorLi,e­
gefilde Besuimmung. Nicht ,dal'\Unter ,f.all1en a;nde­
rerseits die ,für manch,e BeruJsgl1UJppen gehenden 
standesrechtl:ichen Bestimmungen, die Berufsange­
hÖ111gen vel1bieten, gerringer,e als ,die f,estgdegten 
Mindestlhonorare ,zu vereinbaren; hier soll! nicht 
der einzelne B.epufsaong,ehörige geschü1!;z,t werden 
(sondern nIUr diese in liihrer Ge~alTlltheirt), ·eine 
niedrigere Honoraorver,einJbarung ,islt rdaher Wli,rk­
saom, der :betreffende 'ßerufsangehö,r,ig,e kmn nicht 
nachträgLich eine AulfzaJh1ung aJufdas festgesetzte 
Mindestlh'Onor,ar veJ1larugen. 

Weiter wird eben a:usgedrückt, daß eine .ab­
weichende V,er,einbanung lIlur "soweit IUn!WIirksMIl" 
ist, als Slie ,die festgelegte Grenze über- hzw. lUnter­
schrevtet. 

Der letz,te Satz Süll schließlich dem durch die 
UnterschreiitlUlng e~nes v'Orgeschr,ielbenenMindest­
entgeltes Benach,teiligten 'eine Rechtsgrun.dlage 
für einen Anspruch auf Zaohlung der Di,fferenz 
zwisd1en dem vereinharten ,Ul1id ,dem festgdegten 
Entgelt gelben. Bei ,der Überschreitung einer 
Höchstgr,enze genügt nämLich ,ilie <bl'Oße UnWii,rk­
samkeit der überSiteigenden Veneinlbarung; auch 
nach Zalhlung ,des Mei1111betr:a.~s halt der Benach­
tei,1igteschonnach aoHgemeinen Regeln einen Se­
r,eicherungsans,pruch auf Rückzahlung des auf 
Grund der unwirksamen Vereinbarung Geleiste­
ten. Für den Geg,enfa.l!läßt sich eine Rechtsgrund­
la.ge ,für einen Anspruch a,ulf ZaJhlung der Diff,e­
renzen nur schwer fin·den. 

Zur Z. 7 

Die Schadloshalnung wegen Verkürzung über 
die HäLfte ist nach geltendem Recht - wie die 
GewährleistlU,ng (so üben '2)uden §§ 8 und 9) -
grundsätzlich ahdinr;bar. 

Für diejenigen Fälle, ~n denen ein so krasser 
Unterschied zw~schendem Wert der Leistung 
und dem ,der GegenIeistung ltr.J!giba.r 'se,in mag, 
schl.ießt der ü:bl'lige Inhalt des § 935 die Schadl'Os­
:ha1~ung wegen Vierkür,zlUiI1ig 'Ohnedies aus. 

Die 10rmale, nicht sachlich begründete Aus­
schJließung d~eses Rechtsbehelfs .ist wederange­
messen noch erforderlich. Dort, wo Zweifel über 
den Wert von Leistung und Geg,enleistIUng be­
stehen, kann er im Vertrag so ausgedrückt werden, 
daß dieser Rech,tsbflhelf ,schon nach dem Gesetz 
a,usgeschlossen.ist. 
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Zur Z. 8 

Der § 1059 ABGB wird durch di.e allgemei­
ner,e Regel im vorgeschlagenen § 917 a (s. oben 
Z. 6) iiiberflüsSlig. D~e [m § 1059 aJUsdriickLich vor­
g;esehene Rechtsfolge - daß nämlich (ruicht hei 
Gericht, sorudern) bei der politisehenBehörde Ah­
hiLfe gesucht werden könne - ist :im Ülbr~g;en 
mangels ergänzender verwaltungsrechdicher 
Regelung ohnedies unanwendbar. 

Zum § 34 

sind - selbst die Ausbeutungsabsicht des Kre­
ditgebers ist bei den gravierenden Fällen meist 
evident -, sondern daß die Berufung auf die 
Nichtigkeit und die Nichtigerklärung des Kredit­
vertrags f.iir den Kreditnehmerbedeut,en, daß 
er die Kreditsumme nach § 7 des WucherG sofort . 
zur Gänze zurückzuzahlen hat. Der Kreditneh­
mer würde dadurch wieder in diejenige Zwangs­
lage geraten, die beim Wucher praktisch immer 
mitspielt und zu deren Behebung er den Kre­
ditaufgenommen hat. Diese ausdrückliche 
Regelung der Nichtigkeitsfolge im WucherG 

A,rt. 8 Z. 6 der 4. EVHGB schließt die An- schließt es aus, den wucherischen Vertrag nur 
fechtung eines Vertrages wegen Verkür:zung über hinsichtlich der Entgeltvereirrbarung als (teil-) 
die Häl~te nach § 934 A13GB für HandelS'g,eschäfte nichtig zu betrachten. 

~us. Nach der Fassung der. BesllimmUU1gund na~h. Dem soll durch die vorgeschlagene Ergänzung 
[hr,er Aus'leguillg du.rch dfe Rechtsprech,ung gIlt d § 7 b h lf d D' '1< d I"ß 
..1' ch f" d . .. . d es a ge 0 en wer en. lese nn erung a t 
WIes au ur en ·an eimern emsevÜlgen Han els-· h bl'ch St' d W' k k' d' 

ch"f b'Li N' _L kreme er eIe, elgerung er Ir sam ,elt er 
g,es a 't etel, g?(en 'luvt :lJUrmann. W ch b . 11 'h Sch . u er estlmmungen, vor a em 1 rer utz·· 

Bine Ausnahme davon bestimmt § 8 des RatG: wirkung, erwarten. 
Dem Rca'tenkäJuf,er steht ,dieser Rechtsbehelf zu, 

Die vorgeschlagene Lösung 
obwohl AlbzaMungsgeschäfte ,in der Regel ein-

der sonstigen Regelung der 
weicht etwas von 
Nichtigkeitsfolgen 

sei.tige Handelsgeschäfte sind. ab: 

Das Anmegen des VeI1braJUcherschutzes leg?( es 
nahe, diesen Rechtshehelf dem Nichtkaufmann, 
also im wes,entliehen dem Veribraucher, auch 
oder besser gerade dann allgemein zu gewähren, 
wenn sein Partner ein Kau.fmann ist. 

Mit den ührigen Wertungen des HGB steht 
eine solche Lösung auch durchwegs im Ein-

. klang: Alle iibrilg·en Vorschriften ,des Handels­
rechts, die SchutzV'orschr~ften nehmen (Formfrei­
heit und Solidarltät ,der Bürgsch:alt, Entfall des 
Mäßigun:gsrechtes bei der Vertragsstrafe) oder zu­
sätzliche Pflichtenmferlegen {Haihung für ent­
gangenen Gewinn auch :bei leichter Fahrlässigkeit, 
höhere Zinsen, Mängelrügepflicht bei ,der Gewähr­
leistung), gelten nur für den an einem Handels­
geschäft Ibeteil'igten Kaufmann oder überhaupt 
nur ,für .zweiseitige Handebgeschäfte. 

Sowohl ,der Gedanke des Verbmuchersch·utzes 
als auch der des Wertungseinklangs sprechen also 
für eine Anderung der Regel des Art. 8 Z. 6 der 
4. EVHGB. Die Änderung ist sO'. vürgesehen, 
daß eine entsprechende neue Best~mmung in das 
HGB eingebaut ,und der Art. 8 Z. 6 der 
4. EVHGB aUif,gehdben ,wil'd (s. § 42). 

Zum § 35 

Der Schutz des Bewucherten durch § 879 
Abs. 2 Z. 4 ABGB und das WucherG wird üft 
als unzureichend empfunden. Tatsächlich werden 
verhältnismäßig selten Verträge wegen Wuchers 
für nichtig erklärt. Beim Kreditwucher - der 
ja Hauptfall des Wuchers ist, zumindest unter 
den Fällen, in denen der Bewucherte wirklich 
schwer beeinträchtigt wird - ist der Grund 
dafür nicht so sehr, daß die Voraussetzungen zu 
streng gefaßt und daher zu schwer erweislich 

Mehr eine Frage der Formulierung ist es,daß 
nicht von einer Teilnichtigkeit gesprüchen wird, 
die sich auf den über das Angemessene hinaus­
gehenden Teil des Entgeltes undaHfällige sünstige 
unangemessene Nebenabreden beschränkt, die 
Vereinbarung über die Rückzahlungspflicht (ein­
schließlich der dafür vorgesehenen Fristen) und 
über .das Entgelt bis zur Grenze des Angemesse­
nen jedoch aufrecht läßt, sündern daß von der 
Totalnichtigkeit ausgegangen und dennoch die 
Fortwirkung bestimmter Vertragsbestandteile 
vorgesehen wird. Die vürgeschlagene Fassung ist 
wohl klarer und verständlicher und entspricht 
überdies der schon im geltenden letzten Satz 
des § 7 enthaltenen Lösun.g: Danach bleiben die 
venraglichen Sicherheiten trotz der (grundsätz­
lich vollen) Nichtigkeit des Vertrages für die 
gesetzlichen Rückabwicklungsansprüche wirksam. 
Auch daß damit im Ergebnis, wirtschaftlich eine 
Ver~ragskürrektur stattfindet, ist nicht neu; eine 
sülche Lösung hat ihr Vürbild in anderen Rechts­
,einrichtungen, etwa in der angemessenen Ver­
gütung bei erhebl'ichem Irrt~m (§ 872), der 
Preisminderung bei der Gewährleistung (§ 9'32) 
oder der richterlichen Mäßigung bei der Vertrags­
strafe (§ 1336 Abs. 2 ABGB). 

Der Bewucherte soll alsO' gegen Zahlung einer 
angemessenen Verzinsung .die ursprünglich ver­
einbarten Zahlungsfristen in Anspruch nehmen 
können. 

Welche Verzinsung angemessen ist, wäre aller­
dings schwer festzustellen. Einerseits besteht auch 
bei den üblichen Bankkrediten eine gewisse 
Bandbreite, innerhalb deren die im Einzelfall 
vereinbarten • Verzinsungen vün Kreditinstitut 
zu Kreditinstitut lind nach nicht wägbaren Kri-
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terien schwanken, andererseits ist der Bewucherte verständnis,sühin zu Recht - das Vürbringen 
meist kein durchschnittlicher Kreditnehmer '(Ian- der erschienenen Partei für wahr zu halten. 

dernfalls hätte er vermutlich ühnedies einen übli- - Dies'e SchlUßfülgerung mag besünders im 
chen Bankkredit hekommen und wäre nicht einem Zeitpunkt, da diese Regelungen erlassen worden 
Wuche·rer in die Hände gefallen), es ergäbe sich sind, ihre Berechtigung gehabt haben; heute 
daher die Frage nach Risiküzuschlägen u. dgl. Es kann dies in dieser allgemeinen Fürm wühl nicht 
süll daher die- zu zahlende Verzinsung festge- mehr gesagt werden. 
legt werden, alledings nicht starr, sündern durch Es hat nämlich die Erfahrung gezeigt, daß vür 
die Bezugnahme auf den Disküntsatz, der ja einen aliem mit der Verdichtung des mütürisierten 
mehr oder weniger direkten Einfluß auf die Individualverkehrs Parteien _ auch wenn sie 
üh'1iche VerZiinsung vün Bankkrediten hat, die sich .rechtzeitig auf den Weg gemacht haben _ 
sich gewöhnich um das Düppelte des Diskünt- etwa durch Verkehrsstauungen üd,er auch nur 
satzes bewegt. deshalb' einige Minuten nach dem Aufruf der 

WÜI1de diese (höheI1e) VerZJinsung erst beginnen, Sache und damit nach Fällung des Versäumungs­
sübald der Bewucherte den V,ertrag angefüchten, urteils gegen sie bei Gericht erschienen sind, weil 
gleichzeitig jedüch die vereinbarten Zahlungs- sie nicht rechtzeitig. einen Abstellplatz für ihr 
fristen in Anspruch genümmen hat, und bliebe Fahrzeug gefunden haben. 
es bis dahin bei dem derzeit nach § 7 geltenden I Wiederhült kümmt es auch vür, daß Parteien 
Zinsfuß vün 4

0
/ 0, so. hinge es vüm Zufall (oder an sich zwar rechtzeitig im Gerichtsgebäude ein-­

dem mehr üder weniger grüßen Geschick des treffen, aber infülge ihrer Ungeübtheit im Um­
Bewucherten bei. der AusnütZJung seiner La~e) a.b, gang mit Behörden den an sich klar ausgezeich­
für welchen Zeltraum er den. höheren Zmsfuß neten Verhandlungssaal erst zu einem Zeitpunkt 
zu zahlen hat. Der höhere Zmsfuß soll daher finden, da .gegen sie ein VersäumungslUfteil 
beim Kreditwucher schün ab der Zuzählung des schün ergangen ist; dies ist besünders bei größe­
Kredites laufen. ren Gerichtsgebäuden zu beübachten, in denen 

Diese Abweichung vüm geltenden § 7 ist auch gar mehrere Gerichte untergebracht sind. 
durch fülgende überlegung gerechtfertigt: Im Auch er,eignet es sich gar nicht so. selten, daß 
NürmaHall der Rückabwicklung, die die geltende sich selbst rechtzeitig anwesende, im Behörden­
Bestimmung ganz allgemein regelt, werden die umgang jedüch ungeübte ParteLen - aus recht­
beiderseitigen Leistungen zurückgestellt; bei der licher Unkenntnis üder einer zwar völlig unbe­
Gewährung eines Darlehens ist das nicht möglich, grü11!deten, aher menschlich vielleicht düch ver-_ 
die eigentliche, wirtschaftlidIe Leistung des Dar- ständlichen Sch'eu heraus - nicht zu Würt melden 
lehensgebers besteht ja nicht in der Zuzählung und desha~b .ein VersäumungSIUrteil geg,en sie 
des Darlehensbetrags, sondern in dessen Zurver- er,g.eht. 
fügungstellung während einer bestimmten Zeit; In diesen und ähnlich gelagerten Fällen ist es 
diese Leistung des Darlehensgebers kann, ähnlich den Gerichten bisher nicht möglich gewesen, nach 
wie eine Dienstleistung, nicht mehr zurückgestellt Fällung des Versäumungsurteils die Richtigkeit 
werden; daß der Darlehensnehmer eine bestimmte des für wahr zu haltenden Vürbringens der 
Zeit hindurch den Betrag gehaht hat und ihn ver- rechtzeitig erschienenen Partei zu prüfen, zumal 
wenden konnte (und der Darlehensgeber nicht), nach heHschender Rechtsprechung die in Rede 
kann nicht mehr ungeschehen, rückgängig ge- stehenden Umstände nicht ausreichen, eine Wie­
macht werden; so. w,ie sünst bei der Unmöglich- dereinsetzung in den vürigen Stand zu bewilligen 
keit der Rückstellung der erbrachten Leistun- (vgl. MGA ZP013 E. 2, 3 und 10 des Ab­
gen - etwa bei einem. Arbeitsvertrag - Süll schnitts B zum § 146 ZPO). 
daher dem Bereicherungsredlt entsprechend .eine 
angemessene Vergütung zu zahlen sein. 

Zu den §§ 36 und 37 

Allgemeines 

I. Nach den §§ 396, 397, 442 ZPO ist gegen 
eine im Zeitpunkt des Aufrufes der Sache säumige 
Partei grundsätzlich ein Versäumungsurteil zu 
fällen. 

Der dieser strengen Säumnisfülgenregelung 
zugrunde liegende Gedanke ist Wühl die An­
nahme, daß eine Partei durch ihr Nichterscheinen 
zum Ausdruck bringe, es sei - mit ihrem Ein-

In diesen Fällen künnte sühin ein gefälltes 
Versäumungsurteil zu dem Ergebnis führen, daß 
eine Partei nur deshalb zu einer Leistung ver­
pflichtet oder ihr ein Anspruch aberkannt wurde, 
weil sie nur wenige Minuten den Aufruf der 
Sache versäumt hat üder aber' mit den Vürgän­
gen vür Gericht nicht hinreichend vertraut war, 
nicht aber deshalb, weil sie tatsächlich zur Er­
bringung der vün ihr verlangten Leistung ver­
pflichtet gewesen üder ihr der vün ihr geltend 
gemachte Anspruch nicht zugestanden wäre. 

Daß ein solches Ergebnis vor allem vün RedltS­
kundigen als unbefriedigend angesehen werden 
muß, bedarf Wühl keiner weiteren Begründung, 
zumal das Verfahrensrecht jedenfalls unter den 
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hier maßgebenden Gesicht&punkten nur dazu 
dienen sollte, die etwa durch eine pflichtwidrige 
Nichtleistung gestörte Rechtsordnung wiederher­
zustellen, nicht aber aus - im Ergebnis - for­
ma'l:en Gründen eine Knderung des materiellen 
Rechts herbeizu:führen. 

Um gegen diese Unzukömmlichkeiten Abhilfe 
zu schaffen, war nach einer möglichst einfachen 
Lösung zu suchen, die sich überdies in die gelten­
den Verfa;hrensvorschriften einfügt. 

Unt.er diesem Gesichtspunkt hat sich das in 
den §§ 338 bis 442, 344, 346 der deutschen ZPO 
verwirklichte Modell als Vorbild angeboten. 

Danach steht der "ausgebliebenen" Partei die 
Möglichkeit offen; gegen ein g,egen sie ergangenes 
Versäumungsurteileinen j,Einspruch" zu erheben. 
Dieser Einspruch muß nur binnen einer Frist 
von zwei Wochen erhoben werden, wobei keine 
besonderen formalen Erfordernisse zu beachten 

Mit Verschleppungsabsichten werden sich in 
der Regel nur beklagte Parteien' tragen; diese 
auch nur dann, wenn sie ,etwa zahlungsunwiHig 
sein sollten. 

Erscheint aber eine solche zahlungsunwillige, 
die Verschleppung des Verfahrens anstrebende 
Partei bei der Tagsatzung, so wird 

- handelt es sich um eine 'erste Tagsatzung -
im Gerichtshofverfahren nur eine (in der Regd 
vierwöchige) Frist zur Erstattung der Klagebe­
antwortung bestimmt; im bezirksgerichtlich,en 
Verfahren nur eine Tagsat;zung zur mündlichen 
Streitverhandlung anberaumt; 

- handelt es sich beim Bezirksgericht um eine 
Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung 
(ohne daß vorher ,eine erste Tagsatzung anbe­
ra"umt worden wäre) - so wird wohl höchstens 
ein Beweisbeschluß gefaßt und die Tagsatzung 
(wiederum) erstreckt. 

sind. kll dies ist für den Zahlungsunwilligen kaum 
Bei Nutzbarmachung dieses Modells für das unmittelbar mit Kosten oder sonstigen Nach­

österreichische Verfahrensr-echt wird freilich da- teilen verbunden. 
rauf B,edacht zu nehmen sein, daß damit nicht Erscheint die zahlungsunwillige Partei hingegen 
umgekehrt zahlungsunwilligen Schuldnern ein nicht und erhebt sie in der Folge einen Wider­
Weg eröffnet wird, die Durchsetzung von Forde- spruch, so muß sie im Gerichtshofverfahren 
rungen gegen sie zu verschleppen. Rechtsanwaltskosten aufwenden, ;die ihr nicht 

Um dem einen sachgerechten Riegel vorzu- ersetzt werden, und gewinnt überdies auch zeit­
schreben, sollen vor allem zwei flankierende Maß- lich kaum etwas, weil ihr die sonst offenstehende 
nahmen vorgesehen werden: I Frist für die Klagebeantwortung verlorengeht; 

1. Ein solcher "Einspruch" - in der öster­
reichischen Rechtssprache wohl besser "Wider­
spruch" genannt - soll selbst im bezirksgericht­
lichen Verfahren den inhaltlich-en Anforderungen 
einer Klagebeantwortung entsprechen, wenn er 
VOn einem ausgebliebenen Beklagten erhoben 
wird; damit wäl'e sichergestellt, daß im bezirks­
gerichtlichen Verfahren in der in der Folge 
durchzuführenden Tagsatzung sogleich über die 
Sache selbst verhandelt, ja unter Umständen 
sogar B'eweise erhoben werden könnten; im 
Gerichts:hofverfahren wäre eine gesonderte Klage­
beantwortung neben dem schon erhobenen 
"Widerspruch" nicht mehr erforderlich; damit 
entfiele aber auch die einem Beklagten sonst 
einzuräumende K'lagebeantwol'tungsfrist. 

2. Weiter sollte - ebenfalls einer vergleich­
baren deutschen Lösung folgend - der Anwen­
dung~bereich der Exekution zur Sicherstellung 
auch auf den Fall ausgedehnt werden, daß gegen 
ein Versäumungsurteilein Widerspruch erhoben 
worden ist. 

Bei Einführung dieser flankierenden Maßnah­
men kann zusammengefaßt gesagt werden, daß 
die Einführung des Rechtsbehelfes eines Wider­
spruchs gegen ein Versäumungsurteil aus fol­
genden Gründen kaum zur Verschleppung ,eines 
Verfahrens mißbraucht werden könnte bzw. 
werden wird: 

im bezirksgerichtlichen Verfahren wird sie berdts 
im Widerspuch darzulegen haben, warum die 
Klagsforderung nicht zu &echt bestehen soll, 
wodurch ihr - wie bereits angedeutet worden 
ist - wiederum die Möglichkeit genommen ist, 
ein'en Verschleppungseffekt zu erzielen. 

Schließlich kommt noch allgemein hinzu, daß 
die in Aussicht genommene Ausdehnung des An­
wendungshereichs der Exekution zur Siche,rstel­
lung einer zahlungs'unwilligen beklagten Partei 
wohl }ede Lust nehmen dürfte, den Versuch zu 
unternehmen, durch einen Widerspruch ein Ver­
fahren zu verschleppen, zum al sie jedenfalls eine 
solche Exekution nicht zu befürchten hätte, wenn 
sie von der mit den Säumnisfolgen eines Versäu­
mungsurteils verbundenen Tagsatzung nicht aus­
bliebe. 

U. Unter dem Gesichtspunkt, ,daß ahlz,u strenge 
bzw. enge, der Durchsetzung und damit Verwirk­
lichung des materiellen Rechtesdöch wiederholt 
entgegenstehende Verfahrensvorchriften abzuleh­
nen sind, ist es auch angezeigt, die Wie d e r­
auf nah m ski a ge nicht nur bei Urteilen, 
sondern auch bei B e s chi üs sen zuzulassen 
und ,die E v e n t u alm a x i m e im Wechsel-, 
Wechselmandats- und Bestandverfahren zu be­
heben. 

Schließlich soU auch aus Gründen der über­
schaubarl~eit der Rechtsordnung für den Einzel-
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nen und damit der Rechtssicherheit hinsichtlich 
der letztgenannten Verfahren dem Anliegen ,der 
F r ist e n ver ein h e i t I ich u n g Rechnung 
getragen werden. 

Besonderes 

Zum § 36 

Zu den Z. 1 und 2 

Die in den §§ 65 Abs. 1 und 73 Ahs. 2 ZPO 
vorgenommenen Einfügungen sind nur eine Er­
gänzung zur Einführung des Widerspruchs gegen 
ein Versäumungsurteil. 

Zur Z. 3 

Da bei den an sich doch stärker formgebun'de­
nen Rechtsmitteln deren unrichtig-e Benennung 
unerheblich ist, wenn das Begehren deutlich er­
kennbar ist, ist es schon zwecks Vermeidung eines 
Wertung-swiderspruchs sachgerecht, gleiches für 
Rechtsbehelfe gelten zu lassen; vor allem mit 
Rücksicht auf die Einführung des Widerspruchs 
gegen ein Versäumungsurteil, die etwa das Recht 
auf eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
unberührt läßt, ist dies nunmehr ausdrücklich 
zu sagen. 

Zur Z. 4 

Da nach geltendem Recht "der Eintritt der 
Gerichtsferien" -selbst auf die Notfristen in 
Re c h t 5 mit tel v-erfahren wider Ver sä u­
m u n g s urteile "keinen Einfluß hat", war dies 
umso mehr für den W~derspruch gegen ein Ver­
säumungsurteil vorzusehen. 

Zur Z. 5 

1. Um Zweifel darüber auszusch'ließen, daß der 
Rechtsbehelf ,des Widerspruchs gegen .ein Ver­
säumungsurteil die Möglichkeit, eine Wiederein­
setzung in den vorigen Stand zu beantragen, un­
berührt läßt, war dies im zweiten Halbsatz des 
ersten Satzes des Abs. 1 ausdrücklich zu sagen; 
dFes -soll freilich nicht Anlaß für argumenta e 
contrario für ähnlich gelagerte Fälle sein. 

Nur aus Gründen der Vollständigkeit sei noch 
bemerkt: 

Sollte neben dem Widerspruch gegen ein Ver­
säumungsurteil ein Antrag auf Wiedereinsetzung 
in den vorigen' Stand gestellt werden, so 
spricht - soHte nichts Gegenteiliges beantragt 
worden sein - viel dafür, daß zuerst über den 
Antrag auf Wiedereinsetzung in-den vorigen 
Stand zu entscheiden ist; im Falle der Stattge­
bung dieses Antrages wäre die antragstellende 
Partei besser gestellt als bei Stattgelbung des 
Widerspruchs, wenn der Proz-eßgegn.er mt 
Zeitpunkt der Aufhebung des Versäumungs­
urteils noch keinen Antrag auf Bewilligung der 
Exekution zur Sicherstellung gestellt hat; in 
einem solchen Fall soll ihm nämlich danach 

diese Möglichkeit nicht mehr offenstehen (vgl. 
den vorg,escWagenen § 373 EO [so § 37 Z. 2]). 

2. Da dem in Rede stehenden Widerspruch 
ausschließlich der Gedanke zu Grunde liegt, dem 
materiellen Recht zuwiderlaufende Versäumnis­
entscheidungen hintanzuhalten, ist es nicht erfor­
derlich, in diesem Widerspruch auch noch p r 0-

z e s s u ale Anbringen zuzulassen, die bei 
sonstigem Ausschluß in der ersten Tagsatzung 
(§ 239 ZPO) zu stelLen sind (den Antrag auf 
Sicherheitsleistung für die Prozeßkosten oder die 
Einrede der heilbaren Unzuständigkeit des Ge­
richtes); dies besagt der letzte Halbsatz des 
Abs. 1. 

3. Es kann davon ausgegangen werden, daß ein 
Kläger das von ihm zu erstellende Klagsvorbrin­
gen bereits in der Khgsschrift niedergelegt hat, 
so hin auf Grund derselben in der Sache selbst 
verhandelt werden könnte; es ist ,daher für den 
Fall der Säumnis des Klägers nicht zu verlangen, 
daß ein von ihm erhobener Widerspruch ein 
sachliches Vorbringen enthält. In diesem Fall wird 
das Gericht dem B-eklagten mit schriftlichem 
Beschluß die Beantwortung der Klage aufzutra­
gen haben (anal. § 261 Abs. 6 ZPO). 

4. Da der Rechtsbehelf des Widerspruchs gegen 
das Versäumungsurterl neben dem Rechtsbehelf 
des Antrages auf Bewilligung einer Wieder-ein­
setzung in den vorigen Stand erhoben werden 
kann, drängt sich in Abstimmung mit dem Abs. 1 
die im Abs. 3 enthaltene Regelung auf; dadurch 
wird -der Möglichkeit tatsächlich Raum gelassen, 
das Versäumungsurteil auf Grund des Antrages 
auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und 
nicht auf Grund des Widerspruchs gegen das 
Versäumungsurteil aufzuheben, was ja - wie 
bereits ausgeführt worden ist - für die antrag­
stellende Partei günstiger sein kann. 

5. Mit Rücksicht auf die diesbezüglich auch 
bestehende Vergleichbarkeit der eben genannten 
beiden Rechtsbehelfe ist die im Abs. 4 enthal­
tene, dem § 154 ZPO ähnliche Regelung vor­
zusehen; daß diese vor allem auch allfälllige Ver­
fahrensverschleppungshestrebungen steuern 5011, 
ist bereits ausgeführt worden. 

Die Kosten ,des Wider&pruchs des Beklagten 
sind a'l'lerdings in der Regel gleich den son­
stigen Verf,ahrenskosten zu behandeln, da sein 
Widerspruch ja die Klag~beantwortung ersetzt 
(vgl. den Fa:!l des Antrages auf WiedereiiIllsetzung 
gegen die Versäumung ,der Klagebeantwo1"tungs­
f1"ist, der mit der versäumtJen K!1a:geibeantIWortung 
verbunden ist). Diese beklagte Partei hätte ja -
hätte sie den Schrif-tsatz 11"istgerecht erstattet und 
wäre sie von ,der Tagsatzung nicht :1Iusgeblieben -
die Kosten -dieses Schriftsatz.es im Falle ihres 
Obsiegens auch erhalten und eine Teilung der 
Kosten wäre hier wohl kaum durchführbar (vgl. 
MGA13 ZPO E. 4 zum § 154 ZPO). 
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6. Der Ahs. 5 dient der Klarstellung, besonders I 
arufdem Gebiet der :K!ostenfolge. 

ZurZ.6 
Hiezu sei zwecks Vermeidung von Wieder­

holungen ,auf die allgemeinen Ausführungen hin­
gewiesen; die Regelung ha.t im § 8 Ahs. 2 MahnG 
ihr VOl'\bild. 

Zur Z. 7 
Wie bereits 1m allgemeiinen Teill ausgeführt 

worden ist,' leitet die Einrichtung des Versäu­
mungsurteils ihre Berechtigung wohl alUS der An­
nahme ab,' daß eine Partei durch ihr Nichter­
scheinen zum Ausdruck bringe, es sei das Vor~ 
bringen ,der erschienenen PartJei für wahr zu 
halten. 

Geht man cLaNon ,aus, so ist ·eine solche An,­
nahme jedenfaHs dann nicht mehr gerechtfertigt, 
wenn .eineausgebLi·ebene beklagte Partei gegen 
ein gegen sie gefäHtes V'ersäumun,gsurteü bereits 
Widerspruch erhoben hat, der ja ihr S'achvorbrin­
gen und ihren Urteils antrag enthalten muß. Dem 
entspricht diese Regelung. 

Zur Z. 8 
1. Der Abs. 1 <ist auch in den ohigen Erwä­

gungen begründet; ist nämlich eine beklagte 
Partei zu ·einer ersten Tagsatzung erschienen, so 
ist die Annahme, sie wolle durch ihr Ausbleiben 
von der der ersten Tagsatzung nachfolgenden 
Tagsatzung zur mündlichen Streitverhandlung 
zum Ausdruck bringen, daß das Klagsvorbringen 
für wahr zu halten sei, an sich nur sehr bedingt 
begründbar. 

2. Aus dem Abs. 2 ergibt sich in übereinstim­
mung mit dem Abs .. 4 des vorgeschlagenen 
§ 397 a, .daß im hezirksgerichtlichen Verfahren 
jede einen Widerspruch gegen ein Versäumnis­
urteil erhebende Partei die Kosten desselben -
ohne Rücksicht auf den Ausgang des Verfah­
rens - selbst zu tragen hat. 

Eine Ausnahme. hievon soll nur für den Fall 
gegeben sein, daß in einer Rechtsstreitigkeit der 
im § 245 Z. 1 ZPO bezeichneten Art eine Erste 
Tagsatzung mit den beiden durch Rechtsanwälte 
vertretenen Parteien durchgeführt und diesen 
der Wechsel vorbereitender Schriftsätze 'auf­
getragen worden ist; wenn diesfalls die beklagte 
Panei in der Folg.e von der ersten zur 
mündlichen Streitverhandlung anJberaumten 
Ta'gsatzungausbleibt und gegen das gegen 
sie desha1b 'ergangene Versäumungsurteil einen 
Widerspruch erhebt, in den sie die Ausfüh­
rungen des ihr ehedem aufgetragenen Schriftsatzes 
aufnimmt, so soll für diesen Widerspruch die 
besagte unbedingte Kostentragungspflicht nicht 
gegeben sein (s. die Er!. zum § 397 a Abs. 4). 

Zur Z. 9 
Da die Entscheidung über den Wi·derspruch 

formaler Art ist, sO'U hiefür auch der § 522 ZPO 
gelten. 

Zu, den Z. 10 bis 14 

Nach der g.eltenden Fassung des § 530 ZPO 
sowie dessen Folgebestimmungen kann eine Wie­
deraufnahmsklage nur bei Vorliegen eines Ur­
teils erhoben werden. 

Auch dies ist eine Verfahrensvorschrift, die 
dem Durchbruch des materiellen &echts ent­
gegenzustehen geeignet ist, wenn die Endent­
scheidung gerade nicht in Urteils-, sondern in 
Beschlußform zu ergehen hat. Als Beispiele 
kommen in Betracht: ein Wechselzahlungsauf­
trag, gegen den keine Einwendungen, oder ein 
Zahlungsbefelrl, gegen den kein Wi·derspruch 
erhoben worden ist, ein im Besitzstörungsver­
fahren ergang·ener Endbeschluß, aber auch etwa 
ein wegen örtlicher Unzuständigkeit des ange­
rufenen Gerichts ergangener Zurückweisungs­
beschluß. 

Zumindest einige ·der im § 530 ZPO genannten 
Wiederaufnahmsgründe könnten auch bei sol­
chen Endentscheidungen vorliegen; nach der 
geltenden Rechtslage können sie aber - wie 
bereits erwähnt - infolgeder besagten formalen 
Verfahrens vorschriften nicht ins Treffen geführt 
werden. 

Diese Unausgewogenheit wird durch die hier 
vorgeschlagen.en Änderungen behoben. 

Zur Z. 15 

Schon den Erläuterungen zum Widerspruch 
gegen ein Versäumnisurteil ist zu entnehmen, 
daß es Anliegen dieses Gesetzesvorhabens ist, 
~erfahrensvorschriften abzuschaffen, die eine 
erhöhte Gefahr in sich bergen, eine dem mate­
.riellen Recht nicht entsprechende Gerichtsent­
scheidung und damit eine ~icht sachgerechte 
Rechtslage herbeizuführen. 

Zu diesen Verfahrensvorschdften zählt auch 
das Institut der Eventualmaxime im Wechsel-, 
Wechselmandats- und Bestandverfahren, . das 
überdies vor allem in ,den bei den ·erstgenannten 
~erfahren 'zu einer Waffenungleichheit zulasten 
der Beklagten führt; für diese gilt die Eventual­
maxime, für die KlägernJicht. 

Für nicht kündigungsg.eschützte B·estandver­
hältnisse gilt das Gesagte ebenso; der Auf­
kündigende muß seine Aufkündigung überhaupt 
nicht begründen; der Gekündigte muß aher alle 
se1ne der Eventualmaxime unterliegenden Ein­
wendungen (etJWa:denMangel ·der Aktiv- oder 
Passivlegitimation, die Unr5chtigkeit des Kündi­
gungstermin'S oder der Kündigungsfrist, die ~er­
spätung .der ZUS:tellung oder, ,daß s~e nicht gehörig 
vongenommen worden sei, ·die Nichtigkeit des 
Bestandvertrages, die Verttagsw,idnigkeit oder 
Sittenwidrigkeit ,der Aufkündigung, den ~erzicht 
auf die Kündigung oder den Verlust ,des Kündi­
gungsrechts (vgl. MGA ZPO 13 E. 5 lit. b his k 
des Abschnitts E 'zum § 5.62 ZPO) erheben. 
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Bei kündligungsgeschützten Bestandverträgen 
muß der Bestandgeher zw,ar einen Kündigungs­
grund ,mg,eben; es reicht a!ber, wenn er ihn bloß 
nennt, er muß ihn nicht 'ausführen. Der Bestand­
nehmer ist aber gehallt,en, "seine" Einwendun­
gen -soweit sie trotz des § 21 Ahs. 1 MietG 
der EventuaImaxime unterliegen - nicht nur 
sChl.agworta1"tig zu nennen, sondern muß sie 
kOnJkretli:si,eren, ,damit sie beachtlich sind (vgl. 
MGA ZP013 E. 2 und 4 des Abschnitts E zum 
§ 562 ZPO). 

Wenn ins Treffen geführt wird, .daß die 
Eventualmaxime zu einer Beschleunigung des 
Verfahrens, ~hr WegfaLl s'Ohin zu :dessen Ver­
läng,erung führte, so ist dies unrichtig. 

Die Praxis hat nämlich gezeigt, daß in emer 
Vielzahl von Rechtsstreiten der hier in Rede 
stehenden Ver.f.ahren aus verständl,icher Angst 
vor der sch'arf,en Sanktion ,der Eventualmaxime 
eine Unzahl von Einwendung,en Moß prophylak­
tisch Lfrholben wird, die ,dann inder Fol~e nur 
zu einer B.eLastung und ,damit notlwendigerweise 
zu einer Verzögerung der Verfalhren führen. 

. Aus a11 diesen Gründen süll ,dieses Institut hier 
abg,eschafft ,werden. 

Da die Rechtsprechung die Geltung 'der 
Eeventualmaxime 'aru:sschließlich ans dem Würt 
"seine" ,ableitet (vgJ. Fasching IV'Anm. 14 zum 
§ 562), reicht es ,aus, ,dieses in den einschlägigen 
Bestimmungen ~mfzuheben. 

Anlaß, ,dies hier zu tun, ist übe1"dies auch, daß 
Verbmucher im Rahmen ihr:er Geschäfte doch 
sehr häufig Wechsel ausstdlen und Bestandver­
tr~ge schließen. 

Zu den Z. 16, 17 und 18 

Durch diese .Bestimmungen w,i1"d nur -
auch aus den zuletzt genannlten Gründen - der 
aiHgemeiin 'angestrebten Vereinheivlichung der Ver­
fah1"enJsf1"isten vorgegriffen. 

Was die für das Wechselverbh1"en vorgesehene 
Verläng,erung der Einwendungsfrist vün drei auf 
v,ierzehn Tage be:trifft, sü ist sie für den Gläubiger 
schon deshalb 'tra.gbar, weil er nunmehr' sogleich 
auf G1"und eines ergang,enen Wechselzahlungs­
auftrags eine Exekution zur Sicherstellung geg,en 
den Wechselschuldnererwirken können soll; nach 
der geltenden Regelung .ist ihm diese MögLichkeit 
erst nach der Erhebung von Einwendung,en durch 
den Wechsellschuldner gegeben (s.den geltenden 
§ 371 Z. 2 EO im Zusammenhalt mit dem vor­
geschl:agenen § 37 Z~ 1). 

Demgemäß hringt aiher auch die Verlängerung 
der ibezüglichen Leistungs,fris,t von drei auf vier­
zehn Tage für den Glänbrger keine in" Gew,icht 
fallenden Nachteile mit sich. 

Im übrigen hat !das Kammergericht Berlin auf 
Grund ,des Art. 2 Z. 1 des österreichisch-deutschen 

Vüllstreckungsvertrags vom 6. Juli 1959 (BGB!. 
Nr. 1.05/1960) mit Entscheidung vom 20. 2. 
1976 NJW 1977, 1016, die Anerkennung eines 
österreichischen Wechselzahlungsauftrags als dem 
deutschen ordr,e pnbtic widersprechend ver­
weigert, wem ,die dreitä~ige Einwendungsfrist des 
österreichischen Rechtes zu kul'Z sei, um sich auf 
das Verfia!hren einlassen zu können. 

Die im Ergebnis vürgesehene Ver'längerung 
der Einwendungsirlisten für das Bestandvelifahr·en 
von ach,t 'bzw. drei Tagen auf einheitlich v~er­
zehn Tage ,istsch'On mit Rücksicht auf die im 
§ 573 ZPO vorgesehene einheitliche vierzehn­
tägige Leistungsfrist für den Aufkünd,ig,enden 
'Ohne jegliche nachteiligen Folgen. 

Zur Z.19 

Durch ,diie Neufassung dieser Bestimmung wird 
nur ,auch ,für eLen Teilher,eich der außergericht­
lichen Aufkündiigung der Aufhebung der 
Eventmalmaxime und der Fristenvereinheit­
lichung RechnlUllig getrag,en. 

Zum § 37 

Zur Z:1 

Die dies,er Bestimmung zugrunde liegenden 
Gedanken und Wirkungen s,ind bereits im 
Rahmen der aUgeme:inen AuS<führ:ungen ullid der­
jenigen zu den Z. 16 his 18 ,des § 36 dargeLegt 
worden. 

Zur Z. 2 

Es soll derjenige, der e:tn VersMlmungsurteil 
erwirkt hat, ,das infolge ei'nes Widet:spruchs ,des 
Prozeßgegners aufgehoben worden ist, 1lIicht ruur 
bis ZJu dieser Aufhebung, sondern his Zu dem 
Zeitpunkt, da ihm sein Anspruchaiberkannt 
würden ist, eine Exekution Zur Sicherstellung 
erwirken und ,führ,en könn,en. 

Dies ist vorzusehen, um ,dem aus dem Ver­
säumungsurteil U3erechtigten einen "WettLauf mit 
der Zeit" (zwischen der Fällung und der Auf­
hebun,g des Versäumungsurteils) zu ersparen und 
außerdem VerschIeppUingsabsichten ,des Säumigen 
umsomehr im Keim zu ersticken. 

Sollte der Prozeßgegner neben Idem Wider­
spruch etwa auch 'eine Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand beantragt haben (was lihm j,eden­
falls nach dem § 397 a ZPO freistände) und auf 
Grund dieses Antr::lJges ,das VersäumungsurteN 
aufgehoben worden sein, so .soLl der aus dem 
Versäumungsurteil BerechtJigte die E:lQekution.z.ur 
Sicherstellung nur his 'zur Aufhebung des Ver­
säumungsurteils beantragen können. 

Einerseits ist zwar auch' für diesen Fall die 
Exekution rur Sücherstellung zuzulassen, um 
ihrer "Vermeidung" (Umg.ehung) durch eine 
Häutung von Rechtsbehelfen vürzuheugen, 
ande1"erseits ,ist es aher sachger,echt, hier nach 
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der Aufhebung des Versäumungsurte~ls ,die Be- Ischenden Emphngstheorieder A:bschlußort ,dort 
wiilligungeiner Exekution zur Sicherstdlung iSlt, wo ·dem Anbieter ,die Annahmeerklärung 
nicht mehr zuzulassen, weil dieses ja nicht auf des Empf'ängers zrukommt. Ob auf ,einen über 
Grundei:nes W,j,dersprums aufgehoben worden diie Gr:en~e im Schrifoweg geschlossenen Vertrag 
ist. österr:eichisches oder a,usländisches Recht ,anzu­

Eine einmali bewilligte Exekution zur Sicher­
stellung soll 'aber .auch dann nicht wegen Weg­
f'alls des TitJels einzustellen sein, wenhi das Ver­
säumungsurteil infolge des gleichzeitig gesteUten 
Antrags 'auf Wiederei.nsetzung !in den vorigen 
Stand aufgehoben worden ist; es steht ja einem 
Säumigen weiterhin frei, nur einen Antrag auf 
Wieder,einsetzung inden vorigen Stand zu stellen 
und nicht auch einen Widerspruch zu erheben; 
im ührigen '1st ooese Lösung auch durch den 
geltenden § 371 Z. 1 und 3 EO vorgezeichnet. 

All dies liegt der 'vorgeschlagenen Regelung 
zugrunde und ergibt sich aus ihr. 

Zur Z.3 

Die hier vor,gesehene Einfügung ist nur eme 
notwendige Ergänzung wegen der Erweiterung 
des Anwendungsbereichs .des § 371 Z. 1 und 2 
EO. 

Zum § 38 

Die Ausweitung ·des gre11fLüberschreiitenden 
Wirtschaftsverkehrs trägt dazu bei, daß in­
ländische VeI1braucher in zunehmendem Maß mit 
ausländischen Unternehmern in wirtschaftliche 
Beziehungen kommen: so treten zum Beispiel 
ausländische Ver:sandhäuser durch ihre Wel1be­
schriften auf dem inländischen Markt auf, es 
werden Werbefa:hrten in das Ausland durchge­
führtu~w. 

Ob auf solche Verbrauchergeschäfte mit Aus­
landsberührung inländisches oder ausländisches 
Recht anzuwenden ist, bestimmt das .inter:natio­
nale Privatrecht. Die derzeit in Geltung stehen­
den iBestimmun~en (§§ 36 und 37 ABGB) stellen 
in dieser Beziehung pl11märauf den Ort der 
VertraJgsschließung ab, bei den im Inland ge­
sch!lof>s·enen Verträgen über:diesauf die Staats­
angehörigkeit ,der Parteien: Für ein InLands­
geschäft ist zwingend das inländische Recht maß­
gebend, sofern wenigstens ,einer der Vertrags­
parteien Osterr,eicher ist; sind heide Parteien 
Ausländer, so. gilt das österrei~sch,e Recht nur 
dann, wenn sich die Parteien nich,t über die 
Anwendung ·einesanderen Rechtes einig sind 
(§ 36 ABGB). Wur:de der Vertrag hm Ausland 
geschlossen, so ist da·s am Ort der Vertrags­
schließung geltende Recht maßgeben·d, sof,ern die 
Parteien nicht rone anderweitige Rechtswahlge­
troffen haben (§ 37 ABGB). 

Da Verträge häufig im Korresponderrzweg ge­
schlossen werden, ist in .diesem Zusammenhang 
der Vollständigkeit halber beizufügen, daß bei 
Distanzverträgen nach der in österreich herr-

wenden ist, hängt sümit wesentlich davon ah, 
von welchem Vertragspartner das Anbot aus ge­
gangen ist. 

Für .den Bereich der VerlbrauchergeschäIte 
hedarf diese derzeit 'geI~ende kül1isionsrechtliche 
Lage einer Müdifizierung. Es ist sachl~ch ruicht 
gerechdertigt, die Wirksamkeit des vom öster­
r,eichischen Recht ,gewährten Verbrauch,er­
schutzes davo.n ahhängigzu mach,en, ob 
der auf dem Inlandsmarkt tätig werdende Unter­
nehmer seinen Sitz 1m Inland üder im Ausland 
hat. Der inländiische Verbraucherschutz süll ~n 
bestimmten Grenzen - auf .d~e im folgenden 
nähereingeg:ang,en wird - allen hier .ansässigen 
Verbrauchern tmtgute kommen. In der Interess,en­
lage der inländischen Verbraucher besteht in 
di'e~er Beziehung kein Unterschied und ,es, ist 
auch nich,t unbilLig, von einem ausländischen 
Unternehmer ZIU verlangen, auf das ,inländisch.e 
Recht Bedacht zu nehmen, wenn er im Inland 
eine auf die Schlließung von Verbraucherver­
trägen gerichtete Tätigkeit entf'a'ltet. Daß aUe 
von ·den hiesigen Verbrauchern getätigten Ver­
brauch.ergeschäfte 'auf dem Boden .der inländi­
schen Rechtsordnung beurteilt werden, liegt 
schließLich auch im Interesse ,der inländischen 
Unternehmer, weil sonst .die in einem Staat mit 
sc h w ä eher e m Verbraucherschutz ansässigen 
ausländischen Wettlbewetber bei EntJfaltung ihrer 
Tätigkeit auf dem Inlandsmarkt emen unbilligen 
Wietnbewerbsvorteil hätten. 

Aus ,diesen Gründen ,ist vorzmsehen, daß auf 
die von einem Verbraucher mit gewöhnlichem 
Auf'enthalt im Inland gesch1lossenen Verbraucher­
verträge das inländische Recht auch dann ,anzu­
wenden ist, wenn auf Grund der sonst maß­
g.ebenden Verweisungsnormen (also, wie ausge­
führt,der §§ 36 und 37 ABGB) fremdes Recht 
maßgebend wäre. 

Es hieße aller,dings den Gedanken ,des V,er­
braucherschutzes überspa,nnen, wenn man keinen 
Unterschied machen wollte, unter welchen lJm­
ständen diese V,er:braucherverträge zustande ge­
kommen sind. So wäre es zum Beispiel nicht 
gerechtfertigt, auch ein von einem österreicher 
während einer Ur!laubsreise im Ausland mit 
~nem dortigen Unternehmer geschlossenes Ab­
zahlungsgeschäft 'Zwingend dem österreichischen 
Recht zu unterw·erfen. Es ist daher nur auf 
solche Verträge a:bzuste1:len, die :im Zusammen­
hang mit einer im InIand entfaltetJen Tätigkeit 
des Unternehmers oder dessen ·Beauftragten 
zustande gekommen sind. Es macht dabei keinen 
Unterschied, oh .der Unternehmer mit dem Ver­
braucher persönLich oder durch ~setine Leute in 
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Kontakt getr,eten ist oder ob das Geschäft etwa 
durch Zusendung schriftlichen Werbematerials 
ang~bahnt wurde. Unter den inder Bestimmung 
besonders erwähnten Beauftragten ,des Unter­
nehmers sollen alle Personen verstanden werden, 
durch ,deren im InLand ,entfaltete Tätigkeit nach 
der Ab:sicht ,des Unternehmers ein Kontakt 
zwischen ihm und dem Verbrauch,er herbeige­
führt wird. Das trifft :zum Beisprel auf Personen 
zu, ,die im Iruand Ausflugsfahrten in das Ausland 
orga,nisieren und 'auf Grund einer mit einem 
auslä>ndischen Unternehmer getroffenen Verein­
barung die Teilnehmer der Ausflugsfa!hrt auf 
eine Werbe- und Verkaufs schau führen. 

Durch ,die vorliegende Verweisungsnorm wird 
den eingangsdargestel1lten §§ 36 und 37 ABGB 
nur insoweit derogiert, als diese dä.e Anwen­
dung ausländisch,en Rechtes vorsehen, während 
demgeg,enüber die vorgeschLagene Regelung an 
der durch die §§ 36 und 37 ABGB flestgelegten 
MaßgeblichkeLt des inländischen Rechtes nichts 
ändert. 

Zum § 39 

Für das Inkrafttreten muß keine lange 
Legisvakanz vorgesehen werden. 

Zum § 40 

Zum Abs.1 

Unter ,dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit 
ist ,fürdä.e materiellrechtlichen Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes yorzusehen,daß diese nur 
für Verträge anzuwenden sind; die nach dem 
Inkr:afttreten desselben geschlossen ,wol"den sind. 

Zum Abs. 2 

Zur Z.1 

Um der Rechtssicherheit willen ist vorzusehen, 
daß der im § 36 vorgesehene Rechubehelf des 
W,i,derspruchs gegen ein Versäumungsurteil nur 
dann off·enstehen soU, wenn d~e v,ersäumte bezüg­
liche Tagsatzung nach dem Inkraf~treten diesles 
neuen Gesetzes abgehalten worden [st. 

Zur Z. 2 

Aus Gründen der Rechtsslicherheit 'soll der 
erw,eite1"te Anwendungsbereich der Wiederauf­
nahmsMage nur zum Tragen kommen, wenn die 
bezügliche Entscheidung :nicht vor dem Inkl"aft­
treten ,dieses Bundesg,esetzes gefällt worden ist. 

Zur Z. 3 

Es ,entspl"icht dem der Aufhebung, der 
Eventualmaxime zugrunde liegenden Anliegen, 
,d:ie Eventualmaxime auch für y 0 r dem Inkraft­
treten dieses Bundesges'etzesanhängig gewo1"dene 
V erfahren nie h t mehr maßgehend sein zu 

rassen, wenn !in diesen "idie mündliche Verhand­
lung nach dem 30. Juni 1978 geschlossen wird". 

Diese Regelung erstreckt sich mit Rücksicht 
auf ,die wiedergegebene Wendung teilweise auch 
noch auf anhäng~ge Rechtsmittelv,erfahren (vgL 
§ 496 Abs. 3 ZPO, § 25 ArhGerG); dies ist in 
diesen Fällen auch s,achgerecht. 

Zur Z. 4 

Hieoorch Wli:r:d klargesteHt, daß die vorgesehe­
nen Fnisten nur zum Tragen kommen, wenn . 
sie nicht vor dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes zu Ia,ufen begonnen haben; dies ist aus 
Gründen der Rechtssicherheit auch geboten. 

Zur Z. 5 

1. Das Institut 'des Widerspruchs gegen ein 
Versäumungsurteil wird neu eingeführt; ein vor 
dem Inkrafttreten ,dies,es Bundesgesetzes erhobe­
ner Widerspruch gegen ein Versäumungs,urteil 
wäre unzuläs~ig und sohin auch nicht als solcher 
im Sinne dieses Bundesgesetzes an~usehen. 

Es I'eicht ,daher aus, die Anwendharkeit der 
mit aem besagten Widerspruch z,usammenhängen­
den Änderungen der EO von der Erhebung 
eines solchen (§§ 397 '<I, 442 a ZPO) ,abhängig zu 
machen (lit. 13.). 

2. Wie bereits ausgeführt wOl"den ist, soll die 
Exekution zur Sicherstellung mit Rücksicht auf 
die V,enlängerung ,der Einwendungsfrist (vierzehn 
Tage) noch vor Erhebung von Einwendungen 
zulässig sein. 

Da nach der Z. 4 die Verlängerung der Ein­
wendungsfrist nicht rückwirkend vorgesehen 
wiI'd, wäre es unausgewog,en, eine dem im Ergeb­
nis nicht Rechnung tr,agende Regelung für die 
Zulässigkeit der Exekution zur Sicherstellung 
vorzusehen (lit. ,b). 

Zum § 41 

Dieser ist den Abs. 2 und 3 des § 16 RatG 
nachgebiLdet. 

Die v,erfahrens1"echtlichen Bestiimmung,en (§§ 12, 
15 Abs. 1 Z. 12 RatG) soNen jedoch entsprechend 
dem Grundanliegen des Entwurfs schon jetzt 
durch 'die allgemeiner:e Regelung des § 14 des 
Entwurfs ers·etzt werden. 

Zum § 43 

Dieser ist zum Teil dem § 17 RatG nachge­
b~ldet, wobei jedoch 2)ur Vollziehung des § 32 
der Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie (im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Justiz) herufen sein soU, weil yoraus­
zusehen ist, daß der Personenkreisder ,allenfalls 
zu Strafenden zum größten Teil in den Zuständig~ 
keitsbereich des Erstgenannten falilen w~rd. 

Im übrigen entspricht die vorgeschlagene Rege­
lung dem BundesministerienG 1973. 
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Anhang 

Gegenüberstellung der gesetzlichen Bestimmungen in der geltenden Fassung und in der 
des Entwurfs 

Geltende Fassung: Entwurf: 

Änderungen des ABGB 

§ 871. War ein Teil .ü'berden Inha:lt der von 
ihm abgegebenen .oder dem anderen zugegange­
nen Erklärung in einem Irrtum hefangen, der die 
Hauptsache .oder eine wesentliche Beschaffenheit 
derselben hetrifft, Wiorauf die Absicht vorzüglich 
gerichtet und erklärt wurde, so entsteht für ihn 
keine Verbindlichkeit, falls der Irrtum durch den 
anderen veranIaßt war, ,oder di'esem aus den Um­
ständen offenbar auffaLlen mußte roder nroch recht­
zeit1g aufgeklärt wurde. 

§ 873. Eben diese Grundsätze sind auch auf den 
Irrtum in der Person desjenigen, welchem ein 
Versprechen ,gemacht worden ist, anzuwenden; 
insofern .ohne den II1rtum der Vertrag entweder 
gar nicht, .oder doch nicht ·auf solche Art errichtet 
würden wäre. 

§ 879. Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches 
Vel1bot .oder gegen ,die /guten Sitten vers.töß t, ist 
nichtig. 

§ 864 a. Bestimmungen ungewöhnlichen In­
haltes in Vertragsformblättern oder Allg,emeinen 
Geschäftsbedingungen, . die ein Vertragspartner 
verwendet hat, etwa eine Wertsicherung neben 
der Bezeichnung ,eines Entgeltes als Fixpreis oder 
ein vor der betreff,enden Vertrags erklärung lie­
gender Berechnungsstichtag für eine Wertsiche­
rung, werden nicht Vertragsbestandteil, wenn sie 
dem anderen Partner nachteilig sind und er mit 
ihnen nach den Umständen, vor aUem nach dem 
äußeren Erscheinungsbild der Urkunde, nicht zu 
rechnen brauchte. 

§ 871. War ,ein Teil über den Inhalt der von 
ihm abgegebenen oder dem anderen zugegange­
nen Erklärung in einem Irrtum befangen,' der 
die Hauptsache oder eine wesentliche Beschaffen­
heit derselben betrifft, worauf die Absicht vor­
züglich gerichtet und erklärt wUI1de, so entsteht 
für ~hn keine Verbindlichkeit, falls der Irrtum 
durch den anderen veranlaßt war, oder diesem 
aus den Umständen offenbar auffallen mußte 
oder noch rechtzeitig aufgeklärt wurde. 

Ein Irrtum eines Teiles über einen Umstand, 
über den ihn der andere nach dem Gesetz auf­
zuklären gehabt hätte, giIt immer als Irrtum 
über den Inhalt des v.ertrages und nicht bloß 
als solcher über den Bewegungsgrund .oder den 
Endzweck (§ 901). 

§ 873. Diese Grundsätze sind auch auf den 
Irrtum inder Persün desjenigen anzuwenden, 
dem ein Versprechen gemacht worden ist, oder 
über eine ihrer für den Vertrag erheblichen 
Eigenschaften, sofern ohne den Irrtum der Ver­
trag nicht oder ,doch nicht auf eine solche Art 
geschlossen worden wäre. Eine für den Vertrag 
erheblimeEigenschaft ist auch der Mangel einer 
erforderlichen verwaltungsrechtlichen Befugnis 
zum Schließen solcher Verträge. 

§ 879. Abs. 1 (unverändert) 
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GeLtende F·assung: 

In~besündere sind ~olgeIlide Vel'lträ'ge nichtig: 

1. wenn etwas .für die Un.tenhanddung eines 
Ehevertrages bedungen Iwird; 

2. wenn ein Rechtsfreund eine ihm anv.er­
traute Streitsache ganz oder teilweise an sich 
'löst ader sich einen bestimmten Teil des Betrages 
versprechen läßt, der ·der Partei zuerkannt wird; 

3. wenn eine Erbsduft .oder ein Vermächtnis, 
die man von einer dritten Pers.on ei1hofft, noch 
tbei LetbZ!eitenderselben veräußert wird; 

4. wenn jemand den Leichtsinn, die Zwangs­
lage, Verstandessch'Wäche, Unerf.ahrenheit .oder 
Gemütsaufreg,ung eines anderen dadurch aus­
beutet, daß er sich oder einem Dritten für eine 
Leistung ·eine Gegenleistung versprechen oder ge­
währen läßt, deren Vermögenswert zu .dem w,erte 
der Leistung in auflfallendem Mißverhältnisse 
steht. 

§ 935. Dieses Rechtsmitteli findet nicht statt, 
wenn jemand ausdrücklich dara'uf Verzicht getan, 
.oder sich erk<lärt hat, die Sache ,aus besonderer 

En t wurf: 

Abs. 2 (unverändert) 

Vertragsbestimmungen, die nicht die beider­
seitigen Hauptleistungen festlegen, sind insbe­
sondere dann nichtig, wenn 

1. sie die Rechtslage, unangemessen zu Ungun­
sten eines Teiles verschieben, etwa dadurch, daß 
vün einer gesetzlichen Regelung abgewichen wird, 
ohne daß diese Abweichung durch die Natur 
des Geschäftes gerechtfertigt oder durch andere 
derartige Vertrags bestimmungen ausgeglichen 
wird und 

2. sich der Benachteiligte mit ihnen - für den 
anderen Teil erk<ennbar - nicht frei und über­
legt einverstanden erklärt hat, etwa weil der 
andere Teil entsprechende Allgemeine Geschäfts­
bedingungen .oder Vertragsformblätter verwen­
det hat, sofern ,er nicht beweist, ,daß die betref­
fenden Vertragsbestimmungen im einzelnen aus­
gehandelt würden sind, oder weil er sonst die 
Aufnahme der Vertragsbestimmungen durch die 
Ausnützung seiner überlegenheit veranlaßt hat. 

§ 879 a. Würden durch ein Rechtsgeschäft 
zwingende privatrechtliche Bestimmungen um­
gangen, so sind sie sinngemäß so anzuwenden, 
daß ihr Zw,eck erreicht wird. 

§ 917 a. Ist zum Schutz eines Vertragspartners 
gesetzlich bestimmt, ,daß kein höheres oder kein 
niedrigeres als ein bestimmtes Entgelt yerein~ 
bart werden darf, so ist ,eine Entgelty.ereinbarung 
soweit unwirksam, als sie dieses Höchstmaß über­
beziehungsweise dieses Mindestmaß unterschrei­
tet. Im zweiten Fall gilt das festgelegte Mindest­
entgelt als vereinbart. 

§ 935. Dieses Rechtsmittel findet nicht statt, 
wenn jemand erklärt hat, die Sache aus besonde­
rer Vorliebe um einen außerordentlichen Wert 
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Gelten;de Fassung: Entwurf: 

Vorliebewrn einen außerordentlichen Wert zu zu übernehmen; wenn er, obgleich ihm der 
übernehmen; wenn er, obgleich ihm der wahre wahre Wert bekannt war, sich dennoch zu dem 
W-ert bekannt war, sich dennoch zu dem unver- unverhäItnismäßigen Werte verstanden hat; fer­
hältnismäßigen Werte verstanden hat; ferner ner, wenn aus dem Verhältnisse der Personen 
wenn a,usdemVerh~ltnisse ,der Persenen z'u ver- zu v,ermuten ist, daß sie einen, aus einem ,ent­
muten ist, daß sie einen, aus einem entgeltlichen geltlichen und unentgeltlichen vermischten, Ver­
und unentgeltlichen vermischten, Vertrag schli'e- trag schließen wellten; wenn sich der eigentliche 
ßen wo'llten; wenn sich der eigentliche Wert nicht Wert nicht mehr erheben läßt; endlich, wenn 
mehr erheben läßt; endlich, wenn die Sache ven die Sache von dem Gerichte versteigert werden 
dem Gerichte versteigert 1W0rden is;t. ist. 

§ 1059. Wenn Jür Waren eine Taxe besteht, so Wird aufgehoben. 
ist der höhere Preis ,gesetzwidrig, rund der Kä,ufer 
kann für jede noch so geringe Verletzung die 
Schadloshaltuilig bei der Ipolitischen Behörde 
f.ordern. 

Änderungen des Handelsgesetzbuchs 

§ 351 a. Derjenige, ,für den der Vertrag ein 
Handelsgeschäft ist kann ihn nicht nach § 934 
ABGB wegen Verkürzung über die Hälfte an­
fechten. 

Änderungen der 4. EinführungsV zum HGB 

:Artikel 8,' Z.6. 

Verkürzung über die Hälfte 

Handelsgeschähe können auf Grund des § 934 
des öst-erreichischen Bürgel1lichen Gesetzbuchs 
wegen Verkürzung über die Hälfte nicht ange-
fochten werden. 

Wird aufgehoben. 

Änderungen des Wuchergesetzes 

RechtsEoiIgen der Nichtigkeit eines wucherischen Rechtsfelgen der Nichtigkdit emes wucherischen 
Vertrages Vertrages 

§ 7. Ist ein Vertrag nach den vorstehenden § 7. (1) Ist ein Vertrag nach den vorstehenden 
Bestimmungen nichüg, so hat jeder der heiden Bestimmungen nichtig, se hat jeder der beiden 
Teile alles zurückzustell,en, was er aus dem Teile alles zurückzustellen, was er aus dem nich­
nichtigen Geschäfte zu seinem Vorteil erhalten tigen Geschäfte zu seinem Vorteil erhalten hat. 
hat. Insbesondere sind GeldzaJüun,gen mit den Insbesondere sind Geldzahlungen mit den ge­
gesetzlichen Zinsen vom Empfangstage zurück- setzlichen Zinsen vom Empfangstage zurückzu­
zuerstatten, die übergebenen Sachen zurück.zu- erstatten, die übergebenen Sachen zurückzu­
stellen oder deren Wert ,Zur Zeit des Emphnges 'stellen .oder deren Wert zur Zeit des Empfanges 
zu ersetzen, die auf die Sache gemachten not- zu ersetzen, die auf die Sache gemachten notwen­
wendigen und nützlichen V,erwendun\gen zu er- digen und nützlichen Verwendungen zu ersetzen 
setzen und für ,die Benützung und die Entwer- und für die Benützung und die Entwertung der 
tung der Sache ,in der Zwischenzeit eine ange- Sache in der Zwischenzeit eine angemessene Ver­
messene Vergütung zu leisten. Ergibt sich aus der gütung zu leisten. Ergibt sich aus der Berech­
Bel1echnung der beiderseitigen Ansprüche ein nung der beiderseitigen Ansprüche ein Mehr­
Mehranspruch ,für einen der Vertr3!gstei1e, so anspruch für einen der Vertragsteile, so haftet 
haftet hiefür die für den vertragsmäßigen An- hiefür die für den vertragsmäßigen Anspruch 
spruch erworbene Sicherstellung. erworbene Sicherstellung. 

(2) Ist jedoch die Gewährung .oder Verlänge­
rung von Kredit nach den verstehenden Be­
stimmungen nichtig, so hat der Benachteiligte 
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Gel t end e Fass u n$: Entwurf:' 

für den erhaltenen Kreditbetrag vom Empfangs­
tag bis zur· Rückzahlung - sofern im Vertrag 
nicht eine geringere Verzinsung vorgesehen ist -
Zinsen 1n der Höhe des Zweifachen des im 
Zeitpunkt der Schl1leßung des Vertrages von der 
Oesterrei<;hischen Nationa:lbank festgesetzten 
Eskontzinsfußes (§ 48 Abs. 4 des Nationalbank­
gesetzes 1955) zu vergüten. Er kann für die 
Rückzahlung des Erhaltenen die im Vertrag 
vorgesehenen Zahlungsfl'isten in Anspruch neh­
men. Bestimmungen, nach denen der Benach­
teiligte in besonderen FäHen weitergehende 
Rechte hat, bleiben unberührt. 

Änderungen der Zivilprozeßordnung 

§ 65. Die Verfahr,ensihilf,e ist heimPwzeßgericht 
erster Instan.z schrift11ich oder z,u Protokoll zu 
beantra-gen. Befindet sich der Sitz des Pr.ozeß­
gerichts außerha}b des Bezirksgerichtssprengels, in 
dem die Partei ihren 'gewöhnlichen Auf,enthalt 
hat, s.o kann sie den Antrag heim Bezirksgericht 
ihres gewöhnlichen Aufenthalts zu Pr.ot.okoll .er­
klären; im Fall des § 64 .A:bs. 1 Z. 4 kann sie 
gemeinsam mit diesem Antrag die Klage zu 
Protok.oll erklären. 

Uberden Antrag auif iBewiUigung der Ver­
fahrenshilfe hat stets ,dasProzeßgericht erster 
Instanz zu entscheiden, aruchwenn sich die Not­
wendigkeit hierzu erst im Verfahren vor einer 
höheren Ins'tanz erg~bt. Der BeschLuß über den 
Antng darf dem Gegner frühestens mit der 
Klage IZ'UlgesteHt werden. 

§ 73. Weder der Antrag auf B.ewilligung der 
Verfa:hrenshilfe noch ein anderer nach diesem 
Titel zulässiger Antrag :berechtigt die Pal'teien, 
.die Einlassung in ,den Rechtsstreit oder die Fort­
setzung der Verhandlung zu verweigern .oder die 
Erstreckung Vlon Fristen oder die Vedegung v.on 
Tagsatzungen zu begehren. 

Hat die beklagte Pa1'1tei im Anwaltsprozeß v.or 
Ablauf der Frist, innerhaLb 'deren' sie die Klage 
zubeantw.orten hätte, die Bewililigung ,der Ver­
faihrenshiHe einschließlich der 'Beigehung ein'es 
Reditsanwalts beantragt, so Ibeginnt die Frist ;zur 
Klagebeantw.ortung frühestens mit der Zustdlun:g 
des Bescheides, womit der Rechtsanwalt bestellt 
wird, beziehungsweise mit Eintritt der Rechts­
kraft des ,Beschdusses, womit die Beigebung eines 
R<emtsanwalts versagt wil"d. rDer Bescheid über 
die Beistellung des Rechtsanwalts ist durch das 
Gericht zuzustellen. 

§ 65. Die Verfahrenshilfe ist beim Prozeßge­
richt erster Instanz sdlrifdich oder zu Pr.ot.okoll 
zu beantragen. Hat - das Prozeßgericht seinen 
Sitz außer halb- des BezirksgetÜchtssprengels, in 
dem die Partei ihren gewohnlichen Aufenthalt 
hat, S.o kann sie den An1:rag beim Bezirksgericht 
ihres gewöhnlichen Aufenthaltes zu Pr.ot.okoll 
erklären; im Fall des § 64 Abs. 1 Z. 4 kann sie 
gemeinsam mit Idiesem Antr~g die Klage .oder 
den Widerspruch gegen 'ein Versäumungsurteil 
(§§ 434, 4421a) zu Protok.oEl erklären. 

Abs. 2 (unverändert) 

§ 73. Abs. 1 (unverändert) 

Hat die beklagte Partei v.or Ablauf der Frist, 
innerhalb deren sie den Widerspruch gegen ein 
Versäumungsurteil (§§ 397 a, 442 a) einzubrin­
gen .oder die Klage zu beantw.orten hätte, die 
BeWlilligung der Verfahrenshilfe einscl,lJießlich der 
Beigebung eines Rechtsanwalts beantragt, s.o be­
ginnt die Frist zur Einbringung ,des Widerspruchs 
gegen ein Versäumungsurteil .oder der Klagebe-­
antw.ortung frühestens mit der Zustellung des 
Bescheides, mit dem der Rechtsanwalt bestellt 
wird, beZJiehungsweise mit dem Eintritt der 
Rechtskraft des Beschlusses, mit dem die Beige~ 
bung eines Rechtsanwalts versagt wird. Der Be­
scheid über die Beistellung des Rechtsanwalts 
ist durch das Gericht zuzustellen, 
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Gelten,de F'assung: 

§ 84. Soweit in diesem Gesetz,e nichts anderes 
angeordnet ist, hat das Gericht die Beseitigung 
von Fonmgebrechen, welche die ordnungsmäßige 
geschäftJiche iBehandlung eines 'ülber,reichten 
Schriftsatzes ,zu hindern geeignet sind, von Amts 
wegen anzuordnen. Ein solcher Beschl.uß kann 
durch ein abgesondertes RechtsmittelI nicht ange­
f,ochten werden. 

Als derart~ges Formgebrechen ist ,es insbeson­
dere anzusehen, wenn die Vorschriften der §§ 75 
und 77 nicht beachtet wur,den, oder wenn es an 
der erforderlichen Anzahl von Scli.riftsatzexem­
plaren oder von Rubriken fehlt. Die un­
richtige Benennung eines Rechtsmil1te'ls ist ,uner­
heblich, wenn das Begehren deutlich erkennbar 
ist. 

Im Verfalbren vor Gerichtshöfen steht die Er­
lassung ,dieser Anordnungen ,dem Vorsitzenden 
~es Senates zu, dem die Rechtssache zugewiesen 
1St. 

§ 225. Fällt der AnfaIlig der GerichtsJerienin 
den Lauf ,einer Frist oder der Beginn der Frist 
in die Gerichtsferien, so wird die Frist um die 
ganze Dauer oder um ,den bei ihrem rBeginn noch 
übrigen Teil der Gerichtsfel"'ien verlängert. 

Auf Anfang und Alb1auf von Frisl1en in Ferial­
sachen, der Notfristen im Rechtsmittelverfahren 
wider Versäumungs- und Anerkenntnisurteile, 
der Frist zum Antrag auf Bewilligung der Wieder­
einsetz,ung in den vorigen Stand sowie der Frist 
zur Erhebung von Einwendungen im Mandats­
verfahren hat der Eintritt der Gerichtsferien 
keinen Einfluß. 

Entwurf: 

§ 84. Abs. 1 (unverändert) 

Als derartige Formgebrechen ist es insbeson­
dere anzusehen, wenn die Vorschriften der 
§§ 75 und 77 nicht beachtet wurden, oder wenn 
es an der erforderlichen Anzahl von Schriftsatz­
exemplaren oder von Rubriken fehlt. Die un­
richtige B.enennung eines Rechtsmittels öder 
Rechtsbehelfs ist unerheblich, wenn das Begeh­
Ten deutlich erkennbar ist. 

Abs. 3 (unverändert) 

§ 225. Abs. 1 (unverändert) 

Auf Anfang und Ablauf von Fristen ,in Ferial­
sachen, der Notfristen im Rechtsmittelverfahren 
wider Versäumungs- und Anerkenntnisurteile, 
der Frist zur Erhebung eines W1derspruchs gegen 
ein Versäumurtgsurteil, der Frist zum Antrag 
auf BewilLigung der Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand sowie der Frist zur Erhebung von 
Einwendungen im Mandatsverfahren hat der 
Eintritt der Gerichtsferien keinen Einfluß. 

§ 397 a. Gegen ein nach§ 396 gefälltes Ver­
säumungsurteil steht dem Ausgebliebenen der 
mit vorher,eitendem Schr:iftsatz zu erhebende 
Widerspruch zu; das Recht auf Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand (§§ 146 ff.) bleibt unbe­
rührt. Der vom Beklagten erhobene Widerspruch 
hat zu entha:lten, was nach § 243 Abs. 2 als 
Inhalt der Klagebeantwortung vorgeschrieben i 
ist; er kann auch weiteres Anbl1ingen enthalten, 
soweit es nicht bei sonstigem Ausschluß der 
ersten Tagsatzung (§ 239) vorbehalten ist. 

Die Wide~spruchsfrist beträgt v,ierzehn Tage; 
sie kann nicht verlängert werden; sie beginnt 
mit dem Tag nach der Zustellung der schriftlichen 
Ausfertigung des Versäumungsurteils an den Aus­
gebliebenen. 

Ist der Widerspruch verspätet eingebracht, so 
ist er vom Prozeßgericht mit Beschluß zurüdl:.zu­
weisen. Sonst hat das Prozeßgericht ohne Abhal­
tung einer neuerlichen ersten Tagsatzung nach 
§ 244 vorzugehen; der Widerspruch des Beklag­
ten ist hiebei als rechtzeitig überreichte Klagebe­
antwortung zu behandeln. Zu Beginn der Streit-
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Geltende Fassung: 

§ 434. Die Klage, sowie alleaußel1halb der 
mündlichen Vel'hanc1lung vorzubrin,genden Ge­
suche, Anträge und Mitteilungen können die Par­
teien, wenn sie ,nicht durch Rechtsanwälte ver-
treben sind, zu Pwtokoll anhring,en. . 

§ 442. Bleibt eine der Parteien von der ersten, 
sei es zur Vornahme der Lm § 230 bezeichneten 
Prozeßhandlungen, sei ,es sofort zur Vornahme 
der mündlichen Streitverhandlung bestimmten 
Tagsat~ung oder bleibt der Bekbgte von der 
ersten zur Vlomahme der mündlichen Streit­
vel1handlung bestimmten Tagsatzung nadl voraus­
gegangener ersten Tagsatzun.g im Sinne des § 239 
aus, so ist auf Antrag gegen den Ausgeblicbenen 
,gemäß ,§ 396 Versäumungsurteil zu ,fällen. 

BLeibt der Kläger von der ersten zur Vornahme 
der mündlichen Streitverhandlung bestimmten 
TagsatzullJg nach vorausgegangener ·ersten Tag­
satzung im Sinne des § 239 aus oder wird eine 
spätere Tagsatzung von einer der Parteien ver­
säumt und soll bei der Urteilsfällung (§ 399) auf 
neues tatsächlic.h.es Vorbringen der erschienenen 
Partei Bedacht genommen werden, das mit dem 
Inhalte der von ihr etv'ra überreichten vorberei­
tenden Schriftsätze oder mit ihren .früheren Er­
klärungen und tatsächlichen Angaben in Wid'er­
spruch steht und dem Gegner auch nicht vor der 
Tagsatzung durch vorhereitenden Schriftsatz be­
kanntgegeben wurde, so ist dieses neue Vor­
bringen auf Antrag der ·erschienenen Partei zu 

E n t wurf: 

verhandlung ist das Versäumungsurtei! mit Be­
schluß aufzuheben; gegen diesen ist ein Rechts­
mittel nicht zulässig. 

Derjenigen Partei, die den Widerspruch er­
hoben hat, ist der Ersatz aller Kosten aufzuer­
legen, die durch ihre Versäumung un'd ,die Ver­
handlung über den Widerspruch verursacht wor­
den sind. 

Der Widerspruch kann längstens his zum Er­
gehen eines der im Abs. 3 genannten Beschlüsse 
zurückgenommen werden; auf seine Zurück­
nahme sind die Vorschriften über die Zurück­
nahme der Klage sinngemäß anzuwenden. 

§ 434. Die Klage, sowie alle außerhalb der 
mündlichen Verhandlung vorzubringenden Ge­
sud1e, Anträge und Mitteilungen können die 
Parteien, wenn sie nicht durch Rechtsanwälte 
vertreten sind, zu Protokoll anbringen. 

Widersprüche gegen ein Versäumungsurteil 
(§§ 397 a, 442 a) können vo.n einer Partei auch 
beim Bezirksgericht ,ihres Aufenthalts mündlich 
zu Protoko.ll erklärt werden; dieses Bezirksge­
richt hat das Proto.koll dem Prozeßgericht un­
verzüglich zu übersenden. 

§ 442. Bleibt eine der Parteien vo.n der ersten, 
sei es zur Vo.rnahme der im § 230 bezeichneten 
Prozeßhandlungen, sei es sofort zur Vornahme 
der mündlichenStreitverhandlung bestimmten 
Tagsatzung oder bleibt der Beklagte vo.n der 
ersten zur Vornahme der mündlichen Streitver­
handlung bestimmten Tagsatzung nach vo.raus­
gegangener ersten Tagsatzung im Sinne des 
§ 239 aus, so ist auf Antrag gegen den Ausge­
bliebenen gemäß § 396 Versäumungsurteil zu 
fällen. 

Ein Versäumungsurteil ,ist jedo.ch nicht zu 
fällen, wenn der Beklagte bereits vo.n der ersten 
Tagsatzung im Sinne des § 239 ausgeblieben 
war und gegen ein deshalb ergangenes Versäu­
mungsurteil Widerspruch nach § 397 a erhoben 
hat.~ 

Bleibt der Kläger von der ersten zur Vornahme 
der mündlichen Streitverhandlung bestimmten 
Tagsatzung nach vo.rausgegangener ersten Tag­
satzung im Sinne des § 239 aus oder wird eine 
spätere Tagsatzung von einer der Parteien ver­
säm;nt und soU bei der Urteilsfällung (§ 399) auf 
neues tatsächliches Vorbringen der erschienen 
Partei Bedacht genommen werden, ,das mit dem 
Inhalte der von ihr etwa überreichten vorberei­
tenden Schriftsätze o.derrnit ihren früheren 
Erklärungen und tatsächlichen Angaben in 
Widerspruch steht und dem Gegner auch nicht 
vor der Tagsatzung durch vo.rbereitenden Schrift­
satz bekanntgegeben wurde, so ist dieses neue 
Vo.rbringen auf Antrag der erschienen Partei zu 
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Geltende Fassung: 

Protokoll festz,u&tellen und die s:ium~ge Partei 
unter Mit,teilungeiner Aibschrilft dieses Proto­
kolles neuerlich zur StreitverhandluI\g zu Liden.' 
Die weitere Säumnis des Gegners steht sodann der 
Berücksichtigung ,des ,zu Protokoll fe&tgestellten 
Vorbringens bei der Urteilsfällung ,nicht mehr 

, cn~gegen. 

§ 522. Richtet sich das Recht&mit-tel gegen eine 
Strafve~fü:gung, ,gegen einen lBeschlußprozeß­
le~tender Natur, gegen die Zurückweisung eines 
Recht.llmittels als v,erspätet oder unzuIlässig oder 
gegen einen Beschfuß. mit dem ein Antrag ohne 
Anhörung der Gegenparteia!bg'ewiesen worden 
ist, so kann das Gericht oder ,der Richter, dessen 
Entscheidung oder Verfügung angefochten wird, 
dem Relkursbetgehr,en seLbst stattgeben. 

Finden sich ,dieselben hiezu nicht bestimmt 
oder werden andere, als die im ersten Ahsatz b~­
zeichneten Beschlüsse ,durch Rekurs ang.efochten, 
so ist der Rekurs .dem Rekursgerichte ohne Auf­
schub mit a,ufklärendem Berichte und mit allen 
für die BeurteilIung ,des Rekurses el1forderlichen , 
Akten vorzulegen. 

§ 530. Ein durch Urteil geschlossenes Verfahren 
kann auf Antra:g einer Partei wieder aufge­
nommen w.erden: 

Entwurf: 

Protokoll 'festzustellen und die säumige Partei, 
unter Mitteilung einer Abschrift dieses Proto­
kolles neuerlich zur Streitverhandlungzu laden. 
Die weitere Säumnis ,des Gegners steht sodann 
der Berücksichtigung des zu Protokoll 'festge­
steHten Vorbcingens bei der Urteilsfällung nicht 
mehr ~ntgegen. 

§ 442 a. Gegen Versäumungsurteile nach § 442 
Abs. 1 kann Widerspruch nach § 397 a erhoben 
werden. 

Der Beklagte hat Anspruch auf Ersatz der 
Kosten eines von ihm erhobenen Widerspruchs 
(§ 397 a Abs. 4) nur, wenn ihm das, Gericht nach 
§ 440 Abs. 3 ,aufgetragen hatte, das ,darin Enthal­
tene in einem Schriftsatz vorzubringen. 

§ 522. Richtet .\lich das Rechtsmittel gegen eine' 
Strafverfügung, gegen einen Beschluß prozeß­
leitender Natur, gegen die Zurückweisung eines 
Rechtsmittels oder eines Widerspruch~ gegen ein 
Versäumungsurteil (§§ 397a, 442 a) als ver­
spätet oder unzulässig oder gegen einen Beschluß, 
mit dem ein Antrag ohne Anhörung ,der Gegen­
partei abgewiesen worden ist, so kann das Ge­
richt oder der Richter, dessen Entscheidung oder, 
Verfügung angefochten wird, dem Rekursbe-, 
gehren selbst stattgeben. 

Abs. 2 (unverä'ndert) 

§ 530. Ein Verfahren, das durch eine die Sache 
erledigende Entscheidung abgeschlossen worden 
ist, kann auf Antrag einer Partei wiederaufge­
nommen werden, 

1. wenn ein'e Urkunde, auf welche das Urteil 1. wenn eine Urkunde, auf welche die Ent-
g,egründet ist, fäilschl1ch angeferti,gt oder <ver- scheidung gegründet ist, fälschlich angefertigt 
fälsch,t ist; oder verfälscht ist; 

2. wenn sich ein Zeuge, ein Sachverständiger 2. wenn sich ein Zeuge, ,ein Sachverständiger 
oder der Gegner bei seiner Vernehmung einer oder der äegner bei seiner Vernehmung einer 
falschen Beweisaussage (§ 288 StGB) schuldig falschen Beweisaussage (§ 288 StGB) schuldig 
gemacht hat, und das Urteil auf dies'e Aussage gemacht hat und die Entscheidung auf die Aus-
gegründet ist; sage gegründet ist; 

.3. wenn das Urteil ,durch eine aJs Täusq"ung 3'. wenn die Entscheidung durch eine als Tä!l-
(§108 StGB), als UnterschLa.gung (§ 134 StGB), schung (§ 108 StGB), als Unterschlagung (§ 134 
als Betrug (§ 146 StGB), als Urkundenfälschung StGB), als Betrug (§ 146 StGB), als Urkunden­
(§ 223 StGB), als Fälschung besonders geschützter fälschung (§ 223 StGB), als Fälschung besonders 
Urkunden (§ 224 StGB) oder öffentlicher Be- - geschützter Urkunden(§ 224 StGB) oder öffent-, 
glaubigungszeichen (§ 225 StGB), als mittelbar,e licher Beglaubigungszeichen (§ 225 StGB), als 
unrichtige Beurkundung eider Beglaubigung mittelbare unrichtige Beurkundung oder Beglau­
(§ 228 StGB), als UrkundenunterdfÜckung bigung (§ 228 StGB), aoJs Urkundenunterdrückung 
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Geltend.e Fassung: 

(§ 229 StGB) oder als Versetzung von 
Grenzzeichen (§ 230 StGB) gel1ichtlich straf­
bare Handlung des Vertreters der Partei, ihr,es 
Gegners oder dessen Vertl1eters erwir:kt wur:de; 

4. wenn sich der Riichter bei ErJassung des 
Urteiles oder einer dem Urteile zugrunde liegen­
den früheren. Entscheidung in iBeziehungauf 
den Rechts'stroit zum Nachteile der Partei einer 
nach dem Strafgesetzbuch zu aihndenden Verlet­
zl,mg seiner Amtspflichten schuldig gemacht hat; 

5. wenn elin strMgerichtliches Erkennmis, auf 
welmes .das Urteilgegrül1ldet ist, durch ein an­
deres r,echtskräftig gewordenes UrteH aufgehoben 
ist; . 

6. wenndiie Partei ein über denselben An­
sprum oder dasseLbe Rech:tsverhäLtn~s früher er­
~alJ:llgenes, bereits rechtskräfcig g,ewordenes Urteil 
(§ 411 ) auffindet oder zu benütz·en in den Stal1ld 
ges'etzt wird, welches zwischen den· P,arteien des 
wieder .aufzunehmenden Verfahrens Recht 
schafft; 

7. w,enn die Partei tn Kenntnis von neuen 
. Tatsachen gdangt oder Bew,eismittel auffindet 
oder zu benützen in Iden Stan,d gesetzt wird, 
deren Vorbringen und B'enützung ,im früheren 
Verfahren eine ihr gün'sciger,e Entscheidung der 
Hauptsach,e heribeig,eführt halben wür;de. 

Wegen der in Z. 6 und 7 ,ange~ebenen Um­
stände ist die Wiedera-llifnahme nur dann zuläsSJig, 
wenn die Partei ohne ihr Verschulden außer­
stande war, ,die Rechtskvaft des Urtejils oder 
die neuenT'atsachen oder B,eweismittel vor SchLuß 
der mündlichen Verhan1dlung, auf welche das Ur­
teil erster Instanzer:ging, ,~eJ.tend zu machen. 

Entwurf: 

(§ 229 StGB) oder als Versetzung von Grenz­
zeichen (§ 230 StGB) gerichtlich strafbare Hand­
lung des Vertreters der Partei, ihres Gegners 
oder dessen Vertreters erwirkt wurde; 

4. wenn sich der Richter bei der Edassung der 
Entscheidung oder einer der Entscheidung zu­
grunde liegenden früheren Entscheidung in Be­
ziehung auf den Rechtsstreit zum Nachteil der 
Partei einer nach dem Strafge~etzbuch zu ahnden­
den Verletzung seiner Amtspflichten schuldig' 
gemacht hat; 

5. wenn ein strafgerichtliches Erkenntnis, auf 
welches die Entscheidung gegründet ist, durch. 
ein anderes rechtskräftig gewordenes Urteil auf­
gehoben ist; 

6. wenn die Partei eine über denselben An­
spruch oder über dasselbe Rechtsverhältnis früher 
ergangene, bereits rechtskrättig. gewordene Ent­
scheidung auffindet oder zu benützen in den 
Stand gesetJzt wird, welche zw~schen den Parteien 
des wieder aufzunehmenden Verfahrens Recht 
schafft; 

7. wenn die Partei in Kenntnis von neuen 
T~tsachen gela~gt oder Beweismittel auffindet 
oder zu benützen in den Stand gesetzt wird, 
deren Vorbringen und Benützung in früheren 
Verfahren eine ihr günsnigere Entscheidung her­
beigeführt haben wÜl1de. 

Wegen der in Z. 6 und 7 angegebenen Um­
stände ist die Wiederaufnahme nur dann zulässig, 
wenn die Partei ohne ihr Verschulden außer­
stande war, die Rechtskraft der Entscheidung 
der mündLichen Verhandlung, auf welche die 
Entscheidung erster Instanz erging, geltend zu 
machen. 

§ 531. Die Wiedel1a'll'fnahme kann'auch zur § 531. Die Wiederaufnahme kann auch 
Ausführung der im Sinne des § 279 Abs. 2 von zur Ausführung der im Sinne des § 279 Abs. 2 
der Verhandlung ,ausgeschlossenen ß.eweise be- von der Verhandlung ausgeschlossenen Beweise 
wiUigt werden, wenn die Benützung id1ieser Be- bewilligt werden, wenn die Benützung dieser 
weise im fr:üheren Verfahrenoff.enbareine der Beweise im früheren Verfahren offenbar eine 
Partei günstrger:e Entscheidung !der Hauptsache der Partei günstigere Entscheidung zur Folge ge-
zur Folge ,gehabt haben würde. habt haben würde. 

§ 532. Für die Ni<;htigkeiuklage und für die 
nach § 530 Z. 4 erhobene Wiederaufnahmsklage 
ist das Genicht, von 'welchem ,das ,durch die Klage 
angefochtene Urteil gefiilJt wurde, wenn aher in 
d.er K1lage mehrere in demselben Rechtsstreite 
von Gerich~eIlJ verschiedener Instanzen gefällte 
Urteile angefochten wenden, das höch'ste IUnter 
diesen Gerichtenausscha,ießlich zuständig. 

§ 532.' Für die Nichtigkeitsk~age und für die 
nach § 530 Z. 4 erhobene Wiederaufnahmsklage 
ist das Gericht, von welchem die durch die 
Klage angefochtene Entsmeidung gefällt wurde, 
wenn aber in der Klage mehrere in demselben 
Rechtsstreite von Gerichten ,verschiedener In­
stanzen :gefällte Entscheidungen angefochten wer­
den, das höchste unter diesen Gerichten aus­
schließlich zuständig. 

InaHen übr~genFäl1en {§§ 530 Z. 1 bis 3, In allen übrigen Fällen (§§ 530 Z. 1 bis 3, 5, 
5,6 urud 7 und 531) muß die W~ederaufnahms- 6 und 7 und 531) muß die Wiederaufnahms­
k.Jage beim Prozeßgericht erster Instanz, wenn klage beim Prozeßgericht erster Instanz, wenn 
aJber nur ein in höherer Ins,canz erlas,senes Urteil aber nur eine in höherer Instanz erlassene Ent­
von dem geltend gemamten A,nfechtungsgrunde' scheidung von dem geltend gemachten Anfech-

\ 
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Geltenlde Fassung: Entwurf: 

betroffen wird, bei dein bezüglichen Gerichte tungsgrunde betroffen wird, bei dem bezüg­
höherer Instanz ang,ebracht werden. lichen Gerichte höherer Instanz angeHracht wer­

den. 
" 

§ 534. Die Khge ist binnen der Notf!1ist emes 
Monates zu -erheben. 

Diese Frist ist zu berechnen: 
1. im Falle des § 529 Z. 1 von dem Tage, an 

welchem die Partetl. von dem Ausschließungs­
grunde Kenntnis erhaJlten hat, oder wenn dies 
vor Eintritt der Rechtskraft der angefochtenen 
Entscheidung geschehen, vom letzteren Tage; 

2. im Falle des § 529 Z. 2 von dem Tage, an 
welchem die Entscheidung der Partei, und wenn 
diese nicht prozeßfähig list, d,em gesetzlichen Ver­
treter derselben zugesteLlt wurde, je/doch gleich­
falls nicht vor eingetretener Rechtskraft der an­
gdochtenen Entscheid:ung; 

3. linden Fällen des § 530 Z; 1 his 5 von dem 
Tage, an welchem das-stm:f.gerichtlich-e Urteil 
oder der die Einstellung eines str.aJgerichtlichen 
Verfahrens aussprechende Beschiluß in Rechts­
kr:afterwach·sen ist; 

4. im Falle des § 530 Z. 6 und 7 von dem 
Tage, an welchem die Partei .imstande war, 
das l'echtskräftig-e Urteil zu benütz-en oder die 
i'hr bekannt gewordenen Tatsachen und Beweis­
mittel bei Gericht vorzub~ingen; 

5. im F'aUe des § 531 von der Zustellung des 
UrteiLes erster Instanz. 

Nach Ablauf v'On zehn Jahren nach dem Ein­
tr~tte der Rechtskraft des Uroei),es kann die 
Klag-e, m~t Ausnahme des in Z. 2 erwähnten 
Fa:Lles, nicht mehr erhoben werden. 

§ 535. W,ird die Klage nicht bei dem Gerichte 
erhoben, welches in dem früheren Verfahren in 
erster Instanz erkannt hat, sondern be!i einem 
höheren Gel1icht-e, welches nach den f.ür das Ver­
fahr.en vor demselhen geke11lclen Be~timmungen 
die Hauptsache spruchreif zu machen vermag, 
so _~ind in Ansehung der müd:lijchen Verhandlung, 
der Bewetl.sführung und der MitteiLung des über 
die Klage gefällten UneiLesan die erste Instanz, 
sowie in Ansehung der Anfechtbarkeit des Ur­
tei.)es diejenigen Bestimmungen- maßgebend, 
welche für das höhere Gericht als Rechtsmittel­
instanz maßgebend wären. 

§ 544. über eine Wiiederaufnahmskll<l!g,e, welche 
gleichzeitig mit der Erhebung der Berufung oder 
Rev,ision gegendassetbe Urteil oder während 
des anhängigen Berufungs- 'Oder Revisionsver­
fahrens eingebracht w~nd, ist von Amts weg·en 
oder ,auf Antrag unverzüglich d.ie Unter:brechung 
des Berufungs- oder ReV'i~ionsyerfahrens anrzu­
ordnen, wenn einer der ,im § 53'0 Z. 1 bis 5 
angeführten Wiederaufnahmsgrunde geltend ge­
macht und das ergangene rechtskräftige straf­
gericht'1~che Urteil der Klcage in Urschrift oder 
beglaubigter Abschrift ,beigelegt wird. 

§ 534. Die Klage ist binnen der Notfrist eines 
Monates zu ·erheben. 

Diese Frist ist zu berechnen: 
Z. 1 (unverändert) 

z. 2 (unverändert) 

Z. 3 (unverändert) 

4. Im Falle des § 530 Z. 6 und 7 von dem 
Tage, an welchem die Partei imstande war, die 
rechtskräftige Entscheidung zu benützen oder 
die ihr bekannt gewordenen Tatsachen und Be­
weismittel bei Gericht vorzubringen; 

5. Im Falle des § 531 von der Zustellung der 
Entscheidung erster Instanz. 

Nach Ablauf von zehn Jahren nach dem Ein­
tritte der Rechtskraft der Entscheidung kann 
die Klage, mit Ausnahme des in Z. 2 erwähnten 
FaJ.les, nicht mehr erhoben werden. 

§ 535. Wird die Klage nicht bei dem Gerichte 
erhoben, welch·es in dem früheren Verfahren in 
erster Instanz erkannt hat, sondern bei einem 
höheren Gerichte, welches nach den für das 
Verfal1l'en vor demselben geltenden Bestimmun­
gendie Hauptsache spruchreif zu machen ver­
mag, so sind in Ansehung der mündlichen Ver­
handlung, der Beweisführung und der Mitteilung 
der über die Klage gefällten EntsCheidung an die 
erste I'llstanz, sowie in Ansehung der Anfecht­
barkeit der Entscheidung diejenigen Bestimmun­
gen maßgebend, welche für das höhere Gericht 
als Rechtsmittelinstanz maßgebend wären. 

§ 544. üb'ereine WiederaufnahmskLage, welche 
gleichzeivig mit der Erhebung eines Rechtsmittels 
gegen dieselbe Entscheidung oder während des 
anhängigen Rechtsmittelverfahrens eingebracht 
wird, ist von Amts wegen 'Oder -auf Antrag 
unv.erzüglich die Unterbrechung des Rechtsmit­
telverfahrens ·anzuordnen, wenn einer der im 
§ 530 Z. 1 bis 5 angeführten WiederaufnahlJ?s­
gründe geltend gemacht und das ergangene 
rechtskräftige strafgerichtliche Urteil der Klage 
in Urschrift oder beglaubigter Abschrift bei­
gelegt wird. 
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G el t ende F as s u n g: 

Das Gericht, bei welchem die Wiederaillifnahms­
klage ang,ebmcht wurde, hat im Falle einer sol­
chen Beschlußfassungdras Gericht, bei welchem 
über ,das eingelegte Rechtsmittel zur Zeit ver­
handelt wird, von der angeordneten Unterbre­
chung des RechtsmitteLv,erf:ahrens sofort zu ver­
ständigen. 

. § 545. Ob ,in den übrugen Fä~len wegen Ein­
bringung ei,ner Wliederaufnahmsklage das in Be­
zug auf dasselbe Urtcoil eingeJ,eitete older anhän­
gige Heruif.ungs- oder Revisionsverf.ahren unter­
brochen werdensoJ.1, darüb.er hat das zur V,er­
handLung über ,die Klage beruf.ene Gericht von 
Amts wegen oder auf AntraJg mit Rüffi:sicht a'llif 
di.e besonderen V,erha\ltnis.!>e des Fal1es und die 
für das Vorhandensein des Wiiederaufnahmsgrun­
des vorgebrachten Beweise zu ,entscheiden. 

Eine solche Unterbrechung roann auch noch 
während der mündEchen Verhandlung über die 
Wiederaufnahmsklage beschlossen we~den. Bei 
Anordnung der Untenbrechung kommen die Be­
stimmungen de,s § 544 Acbs. 2 Zur Anwendung. 

§ 546. Ge,gen den Beschluß, durch welchen 
über einen gemäß §§ 544 und 545 gestellten 
Antrag entschieden wird, ist ein Rechtsmittel 
nicht statthaft .. 

Ist die WiederaufnahmsHage rechtskräftig 
abgewresen, so ist das unterbrO'chene Rechtsmittel­
verfahren vO'n Amts wegen oder auf Antrag 
wieder aufzunehmen. Der Antrag ist bcoi dem 
Gerichte :liU stellen, vO'r welchem das Berufungs­
üder RevisiO'nsverfahren zur Zeit der angeord­
neten Unterbrechung anhängiig war. Dieses Ge­
richt hat di,e' rechtzeitige Wiedervorlage der zur 
FO'rtsetzung der Verhandlung erfO'rderlichen 
Akten von Amts wegen zu veranlassen. 

§ 547. SO'fern nicht nach denvorstehenclen 
Bestimmungen infolge Einbringung ,der Wieder­
aufnahmsklage eine Unterbrechung eines anhän­
gigen Rechtsmittelverfahrens angeordnet wird, 
hat die Erhebung ,einer Wiederaufnahmsklage in 
Bezug auf den Eintritt der Rechtskraft und Voll­
streckbarke'it ,des angefO'chtenen Urteiles keine 
hemmende Wirkung. 

,Auf die Vollstreckbarkeit eines angefO'chtenen 
rechtskräftigen Urteiles ist die Einbl'lingung einer 
Nichtigkeitsklage oder einer Wiederaufnahms­
klage O'hne Einfluß. 

§ 550. InfO'lge eines gemäß §§ 548 und 549 
gestellten Antrages ist der Zahlungsauftrag O'hne 

- vO'rhergehende mündliche Verhandlung und O'hne 
Einvernehmung des Beklagten zu erlassen. Falls 
zur Erlassung des Zahlungsauftrages ,ein Bezirks­
gericht zuständig ist, kann der Kläger, insO'weit 
die nach §§ 548, und 549 zur Begründung seiner 

Entwurf: 

Abs. 2 (unverändert) 

§ 545. Ob in den übrigen Fällen wegien Ein­
bringung einer Wiederaufnahmsklage das in Be­
zug auf dieselbe Entscheidung eingeleitete O'der 
anhängige Rechtsmittelverfahren unterbrochen 
wer.den soll, darüber hat ,das zur Verhandlung 
über die Klage berufene Gericht vO'n Amts wegen 
oder auf Antrag mit Rücksicht auf die beson­
deren Verhältnisse des FalLes und die für das 
VO'rhandensein des Wiederaufnahmsgrundes vor­
gebrachten Beweise zu entscheiden. 

Abs. 2 (unverändert) 

§ 546. Abs. 1 (unverändert) 

Ist die Wiederaufnahmsklage r.echtskräftig 
abgewiesen, sO' ist das unterlbrO'chene Rechtsmit­
telverfahren von Amts wegen öder auf Antrag 
wieder aufzunehmen. Der Antrag ist bei dem 
Gerichte zu stellen, vor welchem das Rcchts­
mittclverfahren zur Zeit der angeordneten 
Un1Jerbrechung anhängig war. Dieses Gericht hat 
die rechtzeitige WiedervO'rlage der Zur Fortset­
zung der Verhandlung erfol'lderJichen Akten vO'n 
Amts wegen zu v'eranlassen. 

§ 547. Sofern nicht nach den vO'rstehenden 
Bestimmungen infolge Einbringung der Wieder­
aufnahmsklage eine Unterbrechung eines anhän­
gigen Rechtsmittelverfahrens angeordnet wil'd, 
hat die Erhebung einer Wiederaufnahmsklage in 
Bezug auf den Eintritt ,der Rechtskraft und 
VO'llstreckbarkeit der angefochtenen Entscheidung 
keine hemmende Wirkung. 

Auf die VoUstreckbarkeit einer angefO'chtenen 
rechtskräftigen Entscheidung ist die Einbringung 
einer Nichtigkeitsklage oder einer Wiederauf­
nahmsklage ohne Einfluß. 

§ 550. Abs. 1 (unverändert) 
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Gehende Fassung: 

Ansprüche erforderlichen Urkunden in Urschrift 
bei eben diesem Gerichte erliegen, die Vorlage 
der Urkunden durch ,die Berufung auf die bezüg-

. lichen Geflichtsakten ersetzen. 

Ln ,dem Zahlungsauftrage ist auszusprechen, daß 
der Beklagte binnen vierzehn Tagen nach Zu­
stellung des Zahlungsauftrages bei sonstiger 
Exekution ,die gegen ihn geltend gemachten An­
sprüche nebst den vom Gerichte bestimmten 
Kosten ~u befriedigen oder seine 'Einwendungen 
gegen den Zahlungsauftrag zu erheben habe. 
Diese Frist kann nicht verlängert werden. 

Der Zahlungsauftrag ist dem Beklagten nach 
den für Klagen geltenden Bestimmungen zuzu­
stellen. 

§ 555. Indem Verfahren über Klagen zur 
Geltendmachung wechselmäßiger Ansprüche ist 
im Urteil die Fr,ist für die Erfüllung .der dem 
Beklagten auf,erlegten Verbindlichkeit mit drei 
Tagen festzusetzen .. 

En tw uxJ: 

In dem Zahlungsauftrage ist auszusprechen, 
daß der Beklagte binnen vierzehn Tagen nach 
Zustellung des Zahlungsauftrages bei sonstiger 
Exekution die gegen ihn geltend gemachten An­
sprüche nebst den vom Gerichte bestim'mten 
Kosten zu befriedigen oder Einwendungen gegen' 
den Zahlung·sauftrag zu erheben habe. Diese 
Frist kann nicht verlängert werden. 

Abs. 3 (unverändert) 

Wi~d aufgehoben. 

§ 557. Wenn sich 'die mit der Klage geltend § 557. Wenn sich die mit der Klage geltend 
gemachte Forderung auf einen Wechsel gründet, gemachte Forderung auf eineJ1. Wechsel gründet, 
der alle Erfordernisse der Gültigkeit besitzt und der alle Erfordernisse der Gültigkeit besitzt und 
gegen dessen Echtheit sich keine Bedenken erge- gegen dessen Echtheit sich roeine Bedenken erge­
ben, und wenn zugleich mit der Klage nebst dem ben, und wenn zug,leich mit der Klage nebst dem 
Wechsel auch der Protest und die quittierte Wechsel auch der Protest und die quittierte 
Rechnung, soweit diese Urkunden im einzelnen Rechnung, ·soweit diese Urkunden im einzelnen 
Fall iur Begründung der klägerischen Ansprüche Fall zur Begründung der kläg,erischi:m Ansprüche 
erforderlich sind, in Urschrift vorgelegt werden, erforderlich sind, in Urschr~ft vorgelegt werden, 
kann der Kläger begehren, daß dem Beklagten kann der Kläger begehren, ·daß dem B-eklagten 
aufgetragen werde, binnen ·der unerstreckbaren aufgetragen werde, binnen der unerstr,eckbaren 
Frist von drei Tagen bei sonstiger Exekution Frist von vierzehn Tagen bei sonstiger Exekut~on 
die Wechselschuld nebst 'den ausgewiesenen Ne- die Wechselschuld nebst den ausgewi·esenen Ne­
benforderungen und den angesprochenen und benforderung~n und den angesprochenen und 
vom Richter bestimmten Kosten zu bezahlen . vom Richter bestimmten Kosten zu bezahlen 
oder seine Einwendungen dagegen zu erheben oder Einwendungen dagegen zu erheben (Zah-
(Zahlungsauftrag). lungsauftrag). 

Ist eine Wechselerklärung von einem Macht- Abs. 2 (unverändert) 
haber unterschrieben, so kann Zahlungsauftrag 
nur erla,ssen werden, wenn außer den im ersten 
Absatz bezeichneten Urkunden 'die Vol,lmacht 
des Machtgebers beigebracht wird. 

§ 562. Die' gerichtliche Aufkündigung kann 
mittels Schriftsatz oder mündlich \angebracht 
werden. Der Schriftsatz oder das über die Auf­
kündigung aufgenommene Protokoll hat insbe­
sondere die Bezeichnung des Bestandgegenstan­
des, die Angabe des Zeitpunktes, in welchem der 
Bestandsvertrag endigen soll, und endlich den 
Antrag zu enthalten, dem Gegner aufzutragen, 
entweder den Bestandsgegenstandzur bestimmten 
Zeit bei sonslliger Exekution zu übergeben oder 
zu übernehmen, oder gegen die Aufkündigung 
seine Einwendungen bei Gericht anzubringen. 
Zur Anbringung der Einwendungen ist, falls die 
Aufkündigungsfl1ist wenigstens vierzehn Tage 

§ 562. Die gerichtliche Aufkündigung kann 
mittels Schriftsatz oder müIlldlich' angebracht 
werden. Der Schriftsatz oder ·das über die Auf­
kündigung' aufgenommene Protokoll hat insbe­
sondere di'e Bezeichnung des Bestandgegenstandes, 
die Angabe ,des Zeitpunktes, .in welchem der 
Bestandvertrag endigen soll, und endlich den 
Antrag zu enthalten, dem Gegner aufzutragen, 
entweder ·den Bestandgeg·enstand zur bestimmten 
Zeit bei sonstiger Exekution zu ubergeben oder 
zu übermJehmen, oder. gegen die Aufkündigung 
Einwendungen bei Gericht anzubringen. Zur An~ 
bringung der Einwendungen ist eine' Frist von 
vierzehn Tagen zu bestimmen. . 
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Gel te nd e Fa 5 s u ng: 

beträgt, eine Frist von acht Tagen, sonst eme 
Frist von drei Tagen zu bestimmen. 

Wohnt der Aufkündigende im Auslan,de, so 
hat -er einen im Sprengel des zuständigen B~irks­
gerichtes wohnenden Zuste1lungsbevollmächtigten 
zu bestellen und dessen Namen und Wohnort bei 
der Aufkündigung anzugeben. 

Aufkündigungen, welche diesen Vorschriften 
nicht entsprechen oder bei einem unzuständigen 
Gerichte angebracht werden, sind, falls nicht der 
vorhandene Mangel gemäß § 84 behoben werden 
kann, von Amts wegen durch Beschluß zurück­
zuweisen. 

§ 566. Derjenige, gegen welch1en eine solche 
außergerichtLiche Aufkündigung gerichtet ist, hat 
binnen acht, oder wenn die Aufkündigungsfrist 
weniger als vierzehn Tage beträgt, binnen drei 
Tagen (§ 562 Abs. 1) nach erfolgter oder emp­
fangener Aufkündigung seine etwaigen Einwen­
dungen dawider bei dem Gerichte, in dessen 
Bezirk der Bestandgegenstand liegt, schriftlich 
oder mündlich einzubringen, widrigens die Auf­
kündigung in Wirksamkeit treten würde. 

An welchem Tage die Aufkündigung der Partei 
mitgeteilt wurde, welche Einwendungen erhebt, 
ist von der aufkündigenden Partei auf Verlangen 
des Gerichts durch Vorlage der in § 565 Abs. 4 
gedacht;en Urkunden zu beweisen. 

§ 567. Bei Bestandverträgen, welche ohne vor­
hergegangene Aufkündigung nach Ablauf einer 
bestimmten Zeit erlöschen, kann jede Partei noch 
vor Ablauf der Bestandzeit eine gerichtliche Ver­
fügung beantragen, mittels welcher dem Gegner 
aufgetragen wird, den Besta:n:dgegenstand zur 
bestimmten Zeit bei sonstiger Exekutlion zu über­
geben oder zu übernehmen, oder gegen diesen 
Auftrag binnen acht Tagen seine Einwendungen 
bei Gericht anzubringen 

Wenn ,das Bestandverhältnis für mehr als 
sechs Monate eingegangen ist, kann dieser Antrag 
nur in den letzten sechs Monaten gestellt werden. 

Die Bestimmung des § 564 Abs. 1 ist auch auf 
die Zustellung solcher Aufträge anzuwenden. 

Bedarf es zur Aufhebung des Bestandvertrages 
einer Aufkündigung, so kann -der Anspruch auf 
übergabe öder übernahme des Bestandgegen­
standes schon vor Ablauf der Kündigungsfrist 
mittels Klage geltend gemacht und auch die 
Kündigung mit der Klage verbunden werden. 

En twurf: 

Abs. 2 (unverändert) 

Abs. 3 (unverändert) 

§ 566. Derjenige, gegen welchen eine solche 
außergerichtliche Aufkündigung gerichtet ist, hat 
binnen vierzehn Tagen nach erfolgter oder emp­
fangener Aufkündigung Einwendungen gegen 
diese bei dem Gel'icht, in dessen Bezirk der 
Bestandgegenstand liegt, schriftlich oder münd­
lich einzubringen, widrigenfalls die Aufkündi­
gung in Wirksamkeit treten würde. 

Abs. 2 (unverändert) 

§ 567. Bei Bestandverträgen, welche ohne vor­
hergegangene Aufkündigung nach Ablauf einer 
bestimmten Zeit erlöschen, kann jede Partei noch 
vor Ablauf der Bestandzeit eine gerichtliche Ver­
fügung beantragen, mittels welcher dem Gegner 
aufgetragen wird, den Bestandgegenstand zur 
bestlimmten Zeit ":bei sonstiger Exekut;ion zu 
übergeben oder zu übernehmen, öder gegen die­
sen Auftrag binnen vierzehn Tagen Einwendun­
gen bei Gericht anzubringen. 

Abs. 2 (unverändert) 

Aobs. 3 (unverändert) 

Abs. 4' (unverändert) 

x'nderungen der Exekutionsordnung 

§ 371. Selbst ohne solche Bescheinigung ist die 
Vornahme von Exekutlionshandlungen zur Siche­
rung von Geldforderungen auf Antrag zu bewil­
ligen: 

§ 371. Selbst ohne solche Bescheinigung ist 
die Vornahme von Exekutionshandlungen zur 
Sicherung von Geldforderungen auf Antrag zu 
bewilligen: 
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Geltende Fassung: 

1. auf Grund der infolge Anerkenntnis erga1n­
genen Endurteile erster Instanz (§ 395 der Zivil­
prozeßordnung), wenn wider diese Urteile Beru­
fung erhoben wurde, oder auf Grund eines in 
zweiter Instanz bestätigten Urteiles, wenn wider 
das Urteil des Berufungsgerichtes Revision erho­
ben wurde; 

2. auf Grund der im § 1, Z. 2 angeführten 
Zahlungs auf träge (Zahlungsbefehle), wenn wider 
dieselben Einwendungen erhoben wurden: 

3. auf Grund der im Mahnverfahren ergange­
nen bedingten Zahlungsbefehle, wenn der 
Schuldner die Wiedereins~tzung in den vorigen 
Stand behufs Erhebung des Widerspruches ange­
sumt hat; 

4. auf Grund von strafgerichtlichen Entschei­
dungen über privat rechtliche Ansprüche, wenn 
die Wiederaufnahme des Strafverfahrens bewilligt 
wurde. 

§ 373. (derzeit ohne Geltung) 

§ 375. Zur Bewilligung von Exekutionshand-. 
lungen ist in den Fällen -der §§ 370, 371, Z. 1 
und 2, 371 a und 372 das Prozeßgericht 'erster 
Instan·z oder das Gericht, bei dem die Rechts­
angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
in erster Instanz anhängig war, im Falle des 
§ 371, Z. 3, das Bezirksgericht, das den 
bedingten Zahlungsbefehl erlassen hat, im Falle 
des § 371, Z. 4, das Exekutionsgericht, endlich 
im Falle des § 373 der im § 82 bezeichnete 
Gerichtshof zuständig. In den Fällen der §§ 370, 
371, Z. 1 bis 3, 371 a und 372 kann um die 
Bewilligung von Exekut:io~shandlungen auch 
beim Exekutionsgericht angesucht werden, wenn 
dem Antrage eine Ausfertigung der Entscheidung 
oder der Verfügung und eine Amtsbestätigung 
über die Erhebung der Berufung oder· der Revi­
sion (§§ 371, Z. 1, 371 a) oder von Einwendun­
gen (§ 371, Z. 2) oder über die Anbringung des 
Wiedereinsetzungsantrages (§ 371, Z. 3) ange­
schlossen ist. 

In dem bewilligenden Beschlusse ist der zu: 
sichernde Betrag samt Nebengebühren und durch 
Hinwei~ng auf aen Umstand, von welchem der 
Eintritt der Vollstreckbarkeit des Anspruches 
abhällgt, der Zeitraum artzugeb,en, für dessen 
Dauer die Sicherung gewährt wird. 

Entwurf: 

1. auf Grund der infolge Anerkenntnis ergan­
genen Endurteile erster Instanz (§ 395 der Zivil­
prozeßordnung), wenn wider dies-e Urteile Beru­
fungerhoben wurde, auf Grund der nach den 
§§ 396, 442 der. ZiviLprozeßordnunggefällten 
Yersäumungsurteile, wenn gegen sie Widerspruch 
nach den §§ 397 a, 442 aderZivilprozeßordnung 
erhöben wurde, oder auf Grund eines in zweiter 
Instanz bestätigten Urteils, wenn wider das Urteil 
des Berufungsgerichts Revision 'erhoben wurde; 

2. auf Grund der im § 1 Z. 2 ang~führten 
Zahlurigsaufträge (Zahlungsbefehle); 

Z. 3 (unverändert) 

Z. 4 (unverändert) 

§ - 373. Exekutionshandlungenzur Sicherung 
von Geldforderungen sind auf Grund eines Ver­
säumungsurteils, gegen das Widerspruch nach den 
§§ 397 a, 442 ader Zivilprozeßordnung erhoben 
worden ist, auch dann' zu bewilligen, wenn das 
VersäumungsurteiI zwar .infolge des Widerspruchs 
aufgehoben, aber die Geldforderung dem Gläu­
biger noch nicht aberkannt oder deren Erlöschung 
noch nicht festgestellt wOflden ist . 

.. §375. Zur Bewilligung von Exekutionshand­
lungen ist in den Fällen der §§ 370, 371 Z. 1 
und 2, 371 a und 372 dasProzeßgericht erster 
Instanz oder das . Gericht, bei dem die Rechts­
angelegenheit der freiwilligen Gerichtsbarkeit iri 
erster Instanz anhängig war, im Falle des § 371 
Z. 3 Idas Bezirksgericht, das den bedingten 
Zahlungsbefehl erlassen hat, im Falle des § 371 
Z. 4 das Exekutionsgericht zuständig. In· den 
Fällen -der §§370, 371 Z. 1 his 3, 371 a und 
372 kann um die Bewilligung von Exekutions­
handlungen auCh beim Exekutionsgericht ange­
sucht werden, wenn dem Antrag eine Ausferti­
gung der Entscheidung oder der Verfügung und 
eine Amtsbestätigurig über die Erhebung der 
Berufung, der Revision oder des Widerspruchs 
(§ 371 Z. 1, § 371 a) oder über die Anbringung 
des Wiedereinsetzungsantrags (§ 371 Z. 3) ange­
schlossen ist. 

Abs. 2 (unverändert) 
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